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Verfassungsrechtliche Aspekte  
der land- und forstwirtschaftlichen 
Vollpauschalierung

Georg Kofler, Gottfried schellmann

Mehr als 90% der land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe ermitteln ihren ertragsteuerlichen Gewinn 
durch eine Vollpauschalierung auf Basis historischer 
Einheitswerte. Diese einheitswertbasierende Vollpau-
schalierung des land- und forstwirtschaftlichen Gewin-
nes dient nicht nur der Verwaltungsökonomie, son-
dern wird vom Rechnungshof und im Schrifttum als 
rechtspolitisch und verfassungsrechtlich bedenkliche 
Begünstigung kritisiert. Dieser Beitrag bekräftigt diese 
Bedenken sowohl aus rechtlicher als auch aus empi-
rischer Sicht, wird doch durch die Pauschalierung im 
langjährigen Bundesdurchschnitt nur ein Bruchteil der 
tatsächlichen Gewinne erfasst. Hinzu tritt, dass für die 
Land- und Forstwirtschaft nicht nur im übrigen Steu-
errecht keine kompensierenden Nachteile bestehen, 
sondern vielmehr zahlreiche Normen weitere, teilwei-
se rechtspolitisch kaum verständliche, nicht zielsiche-
re Begünstigungen für die Land- und Forstwirtschaft 
begründen. Aus den im Folgenden dargelegten Grün-
den ist es verfassungsrechtlich geboten, das System der 
Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft neu zu ord-
nen. Diese Überlegung gewinnt auch im Lichte ande-
rer Pauschalierungsbestimmungen an Brisanz, zumal 
nach einer Entscheidung des UFS Innsbruck1 nunmehr 
auch der VwGH die verfassungsrechtlichen Beden-
ken gegen die Gaststättenpauschalierungs-Verord-
nung2 geteilt hat und mit Beschluss vom 15. 9. 20113 den 
Antrag an den VfGH gestellt hat, die Kernbestimmun-
gen dieser Verordnung wegen ihres begünstigenden 
Charakters als gesetzwidrig aufzuheben. Darüber hin-

1	 UFS Innsbruck 30. 3. 2011, RV / 0688-I / 10.
2	 Siehe generell zur Kritik Baldauf, Gaststätten- und Beherber-

gungspauschalierung: ein beachtliches Steuerprivileg, SWK 
2008, S  830 ( S  830 ff ); Baldauf, Die Gaststättenpauschalie-
rung: ein Privileg wie aus dem Bilderbuch, SWK 2010, T 171 
( T  171  f f ); Prodinger, Basispauschalierung und Pauschalie-
rungsverordnungen im Lichte der Steuergerechtigkeit, SWK 
2010, S  819 ( S  819  f f ); Baldauf in Jakom4 ( 2011 ) § 17 Rz 56; 
Renner, » Gaststättenpauschalierung «: unionsrechtlich verbo-
tene Beihilfe  ? UFSjournal 2011, 178 ( 178 f  f ).

3	 VwGH 15. 9. 2011, A 2011 / 0003 bis 0006.

aus hatte der UFS Innsbruck4 zuvor die aus der Pauscha-
lierung erfließenden Vorteile als unionsrechtswidrige, 
rückzufordernde Beihilfen beurteilt.
Dieser Beitrag beruht auf einer Studie, die von den Ver-
fassern in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer 
Wien erstellt wurde.5 Im – zeitlichen und inhaltlichen – 
Umfeld der Vorstellung der Studie ist die Thematik der 
Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft auch im 
Fachschrifttum heftig diskutiert worden.6 Diese Diskus-
sion wurde im folgenden Beitrag umfassend berücksich-
tigt, wobei zudem  – angesichts der zT missverständli-
chen medialen Berichterstattung – schon vorweg darauf 
hinzuweisen ist, dass sich die folgenden Ausführungen 
zur Vollpauschalierung lediglich auf Fragen der Bemes-
sungsgrundlage und nicht der effektiven Einkommen-
steuerlast der Land- und Forstwirtschaft beziehen. Selbst 
wenn man aber davon ausgeht, dass es sich bei den un-
seren Berechnungen ( mangels anderen Datenmateri-
als ) zugrunde gelegten, in den sog » Buchführungser-
gebnissen « erfassten buchführenden Betrieben wohl 
um überdurchschnittlich gut geführte Betriebe handelt, 
deren Ergebnisse womöglich für kleinere, nicht erfasste 
Betriebe nicht repräsentativ sind,7 lässt sich dennoch 
eine verfassungsrechtlich relevante Größenordnung der 
Unterschätzung der Bemessungsgrundlage veranschla-

4	 UFS Innsbruck 30. 3. 2011, RV / 0688-I / 10.
5	 Kofler / Schellmann, Verfassungsrechtliche Aspekte der land- 

und forstwirtschaftlichen Vollpauschalierung ( AK Wien, Mai 
2011 ).

6	 Siehe Schürer-Waldheim, Verfassungswidrigkeit der Pauscha-
lierung in der Land- und Forstwirtschaft, SWK 2011, S  792 
( S 792 f f ); Steuerinsider, SWK 2011, T 146 ( T 146 f ); Kaluza, An-
merkungen zur Landwirtepauschalierung, SWK 2011, T 157 
( T  157 f f ); Schürer-Waldheim, Ergänzungen und Klarstellun-
gen zu den Begünstigungen der Land- und Forstwirtschaft 
im Steuerrecht, SWK 2011, T 227 (T 227 f). Auch Jilch, Die Be-
steuerung pauschalierter Land- und Forstwirte4 ( 2011 ) 394 
f f, geht in einem Kapitel » Erneute Vorwürfe 2011 « auf diese 
Diskussion ein.

7	 So die Einschätzung von Ruppe, Die Ausnahmebestimmun-
gen des Einkommensteuergesetzes ( 1971 ) 273; siehe auch 
Jilch, Die Besteuerung pauschalierter Land- und Forstwirte4 
( 2011 ) 400.
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gen.8 Mangels empirischen Materials kann freilich dar-
aus keine exakte Aussage abgeleitet werden, wie sich die 
Untererfassung der Bemessungsgrundlage angesichts 
des Grundfreibetrags und alternativer Gestaltungsmög-
lichkeiten auf die tatsächliche Steuerleistung auswirkt. 
Hier wird tatsächlich nicht von der Hand zu weisen sein, 
dass bei zahlreichen land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieben auch bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs 1 bzw 
Abs 3 EStG keine nennenswerte Steuerleistung resul-
tieren würde9 und daher eine Pauschalierung in gewis-
sen Grenzen als Vereinfachungsmaßnahme angebracht 
erscheint. Allerdings werden  – wie die bundesdurch-
schnittliche Betrachtung zeigt10 – je nach Hektarsätzen 
und Betriebsgröße gewisse land- und forstwirtschaftli-
che Betriebe von der Vollpauschalierung ungerechtfer-
tigter Weise erheblich begünstigt.
Unsere Ausführungen bezweifeln keineswegs, dass die 
österreichische Land- und Forstwirtschaft als Rückgrat 
eines lebenswerten ländlichen Raumes anzusehen ist 
und auch die kulturelle Tradition unseres Landes wider-
spiegelt. Dies beantwortet allerdings nicht die Frage, ob 
die Land- und Forstwirtschaft zusätzlich in weiten Be-
reichen aus dem allgemeinen Steuersystem herausge-
schält und einem intransparenten, nicht zielsicheren 
Pauschalierungsregime unterstellt werden soll, das zu-
mindest im Hinblick auf die steuerliche Bemessungs-
grundlage zu einer dramatischen Untererfassung führt 
und zudem der Finanzverwaltung über weite Strecken 
Kontrollmöglichkeiten nimmt. Die einkommensteuer-

8	 Siehe zu den konkreten Berechnungen und Korrekturen un-
ter Offenlegung der Prämissen und allfälliger Schwächen 
den Anhang.

9	 Siehe Kapitel I.B.
10	 Siehe Kapitel III.B.

liche Pauschalierung hat auch außersteuerliche Neben-
effekte, etwas dass es aufgrund der niedrigen einkom-
mensteuerlichen Bemessungsgrundlage womöglich zu 
ungerechtfertigt hohen staatlichen Transferleistungen 
kommt.11  Es geht in diesem Beitrag auch nicht darum, 
» Bevölkerungsgruppen, zu denen man selbst nicht ge-
hört oder Regelungen, denen man selbst nicht unter-
liegt, in kritischer Weise vor den Vorhang zu bitten «,12 
sondern lediglich um die Frage, ob die Pauschalierung 
für die Land- und Forstwirtschaft den verfassungsrecht-
lichen Vorgaben entspricht.
Sowohl verfassungsrechtlich als auch rechtspolitisch ist 
es daher geboten, die Voraussetzungen für die Pauscha-
lierung so zu definieren, dass nur jene Betriebe erfasst 
werden, bei denen die Pauschalierung tatsächlich im 
Wesentlichen Vereinfachungs-, nicht aber umfassenden 
Begünstigungscharakter hat. Im Hinblick auf die Land- 
und Forstwirtschaft könnte und müsste daher in gewis-
sen eingeschränkten Bereichen – etwa nach deutschem 
Vorbild – eine pauschalierende Begünstigung weiterhin 
der Verwaltungsökonomie dienen und solcherart bäu-
erliche Familienbetriebe entlasten. Sollte es darüber hi-
naus zu einer steuerlichen Höherbelastung der in der 
Landwirtschaft Tätigen führen, läge es am Gesetzgeber, 
über Förderungsmaßnahmen in den als konkret förde-
rungswürdig eingestuften Bereichen zu reflektieren und 
außerhalb des Steuerrechts zielsichere Maßnahmen zu 
schaffen.

11	 Dazu Schürer-Waldheim, Verfassungswidrigkeit der Pauscha-
lierung in der Land- und Forstwirtschaft, SWK 2011, S  792 
( S 792 ).

12 	 So der Vorwurf von Kaluza, Anmerkungen zur Landwirtepau-
schalierung, SWK 2011, T 157 ( T 160 ), und Jilch, Die Besteue-
rung pauschalierter Land- und Forstwirte4 ( 2011 ) 401.

Rechtsquellen

§ 17 EStG; LuF Pausch VO; § 22 VStG; § 7a MinStG.
Schlagworte

Pauschalierung; Einheitswert; Land- und Forstwirt-
schaft.
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I.  �Problemstellung und Gang der 
Untersuchung

A.  Grundlegung

Seit dem Bestehen der zweiten Republik finden sich in 
der österreichischen Rechtsordnung Pauschalierungs-
bestimmungen für den land- und forstwirtschaftlichen 
Gewinn. Diese, seit 1959 in Verordnungsform ergehen-
den Regelungen knüpfen an die bewertungsrechtlichen 
Einheitswerte an und ermitteln durch die Anwendung 
eines Durchschnittssatzes und diverse Korrekturen den 
der Besteuerung zu Grunde zu legenden Gewinn aus 
Land- und Forstwirtschaft. Die Bedeutung der Pauscha-
lierung in der Landwirtschaft ist enorm: So waren etwa 
von » den zum 1. Jänner 1989 im gesamten Bundesgebiet 
bestehenden rd 621 000 land- und forstwirtschaftlichen 
Einheiten [ … ] rd 50  700 ( rd 8,2 vH ) steuerlich erfaßt 
( Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ). Von diesen 
Landwirten führten rd 2 600 Bücher und ermittelten rd 
48 100 ( rd 95 vH ) die Einkünfte durch Pauschalierung «.1 
Schon vor der Anhebung der Einheitswertgrenze durch 
die LuF PauschVO 20112 nahmen somit mehr als 90% 
aller steuerlich erfassten land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebe die Vollpauschalierung in Anspruch.3 Bei 
der Finanzverwaltung ist überdies nur ein Bruchteil der 
rund 187.000 land- und forstwirtschaftlichen Betriebe4 
erfasst: So waren 2009 – offenbar mangels Steuererklä-
rungspflicht bei einem ( pauschalierten ) Einkommen 
unter der Besteuerungsgrenze  – nur rund 40.000 Be-
triebe mit einem Einheitswert von unter € 65.500 und 
rund 1.600 Betriebe mit einem Einheitswert zwischen 
€ 65.500 und € 100.000 erfasst;5 ebenfalls für das Jahr 
2009 zeigte sich, dass lediglich rund 800 land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe ihre Gewinne durch doppelte 
Buchführung und rund 2.800 Betriebe durch Einnah-
men-Ausgaben-Rechnung ermittelten.6

Nach § 17 EStG 1988 kann zur vereinfachten Ermitt-
lung einzelner Einkünfte der Gewinn, also das Ergebnis 
der betrieblichen Einkunftsarten nach § 2 Abs 3 Z 1 bis 3 
EStG, auch mittels Durchschnittssätzen ermittelt werden. 
Nach § 17 Abs 4 EStG kann der Bundesminister für Finan-

1	 Tz 30.11.1 des Tätigkeitsberichts des Rechnungshofs für das 
Verwaltungsjahr 1990, III-54 BlgNR XVIII. GP, 75 f.

2	 BGBl II 2010 / 471 idF II 2011 / 4.
3	 Siehe zB Jilch, Die Besteuerung pauschalierter Land- und 

Forstwirte4 ( 2011 ) 33; Krimberger in Trauner / Wakounig 
( Hrsg ), Handbuch der Land- und Forstwirtschaft2 ( 2011 ) 
Rz 6 / 96. weiters zB Tz  30.11.1 des Tätigkeitsberichts des 
Rechnungshofs für das Verwaltungsjahr 1990, III-54 BlgNR 
XVIII. GP, 75 f.

4	 Siehe für 2010 den Grünen Bericht 2011, 9.
5	 Siehe die parlamentarische Anfragebeantwortung 7774 / AP 

XXIV. GP ( 3. 5. 2011 ).
6	 Siehe die parlamentarische Anfragebeantwortung 7774 / AP 

XXIV. GP ( 3. 5. 2011 ).

zen ( BMF ) zudem mittels Verordnung Durchschnitts-
sätze für die Gewinnermittlung für Steuerpflichtige auf-
stellen, die Einkünfte aus einer der drei betrieblichen 
Einkunftsarten beziehen und bei denen keine Buchfüh-
rungspflicht besteht und die auch keine Bücher führen, 
die eine Gewinnermittlung nach § 4 Abs 1 EStG ermög-
lichen.7 Basierend auf der Verordnungsermächtigung 
des § 17 Abs 4 EStG besteht derzeit die Pauschalierungs-
verordnung für die Land- und Forstwirtschaft 2011 ( LuF 
PauschVO 2011 ),8 die ab 2011 die gleich strukturierte LuF 
PauschVO 2006 9 abgelöst hat. Demnach besteht bis zu 
einem Einheitswert von € 100.000 die Möglichkeit einer 
Vollpauschalierung, wonach der Gewinn prinzipiell pau-
schal mittels eines fixen Prozentsatzes des Einheitswertes 
ermittelt wird, diverse Beträge aber als außerordentliche 
Einnahmen gesondert zu erfassen sind und bestimmte 
Ausgaben zum Abzug zugelassen werden.10

Der Gesetzgeber hat solcherart mit der Vollpauscha-
lierung eine pauschale Gewinnermittlung im Auge, für 
die die tatsächlichen Betriebseinnahmen und Betriebs-
ausgaben grundsätzlich nicht von Bedeutung sind, so-
fern in der jeweiligen Pauschalierungsverordnung nicht 
Abweichendes bestimmt ist;11 dementsprechend stellt 
die Pauschalierung nach der Rechtsprechung des VwGH 
eine besondere Art der Gesamtschätzung nach äußeren 
Betriebsmerkmalen dar.12 Wie Stoll hervorgehoben hat, 
machen diese Charakteristika die Vollpauschalierung 
aber zu einem Fremdkörper im gesamten Konzept der 
einkommensteuerlichen Erfolgsermittlung, enthält sie 
doch eine Soll-Anknüpfung anstelle einer tatsächlichen 
Gewinnermittlung und beruht überdies auf personen-
steuerfremden Bemessungselementen.13 Nach Ruppe 
kann solcherart die Verordnungsermächtigung nur 
dann verfassungskonform ausgefüllt werden, wenn eine 
ungefähre Vorstellung über den tatsächlichen Gewinn 
des betreffenden Steuerpflichtigen besteht.14 Schon 

7	 Dabei kann sowohl der Gewinn als solcher pauschaliert wer-
den ( Vollpauschalierung ) oder aber eine Pauschalierung nur 
hinsichtlich der Betriebsausgaben erfolgen ( Teilpauschalie-
rung ), wobei im letzteren Fall nach § 17 Abs 5 Z 3 EStG entwe-
der sämtliche Betriebsausgaben pauschaliert werden können 
( Vollpauschalierung im Bereich der Betriebsausgaben ) oder – 
ähnlich der gesetzlichen Pauschalierung  – nur Teile davon 
( Teilpauschalierung im Bereich der Betriebsausgaben ).

8	 BGBl II 2010 / 471 idF II 2011 / 4.
9	 BGBl II 2005 / 259.
10 	 Siehe dazu ausführlich die Diskussion in Kapitel II zur histo-

rischen Entwicklung.
11 	 Siehe VwGH 19. 6. 2002, 99 / 15 / 0264, ÖStZB 2003 / 57; weiters 

zB Schubert / Pokorny / Schuch / Quantschnigg, ESt-HB ( 1985 ) 
§ 17 Tz 13.

12 	 VwGH 28. 4. 1967, 89 / 67; VwGH 7. 7. 1967, 49 / 67; VwGH 19. 
10. 1971, 13 / 70.

13	 Stoll, Gewinnrealisierung ohne Umsatzakt, in: Ruppe ( Hrsg ), 
Gewinnrealisierung im Steuerrecht ( 1981 ) 207 ( 237 ).

14	 Ruppe, Die Ausnahmebestimmungen des Einkommensteu-
ergesetzes ( 1971 ) 140; ebenso UFS Innsbruck 30. 3. 2011, 
RV / 0688-I / 10.
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dies dürfte allerdings nicht der Fall sein: So konnte in 
einer parlamentarischen Anfragebeantwortung durch 
den Bundesminister für Finanzen weder geklärt werden, 
wie viele Betriebe unter der Pauschalierungsgrenze la-
gen, noch wie viele pauschalierte Betriebe aufgrund des 
landwirtschaftlichen Einkommens Einkommensteuer 
zahlten, wie hoch die entsprechenden Einkünfte waren 
und wie hoch das Steueraufkommen war.15

B.  �Rechtspolitische Einordnung der land- und  
forstwirtschaftlichen Vollpauschalierung

Historische und aktuelle Zielsetzung der land- und forst-
wirtschaftlichen Pauschalierungsregelungen war und 
ist die  – sowohl für die Steuerpflichtigen als auch für 
die Verwaltung  – vereinfachte Ermittlung der Besteue-
rungsgrundlagen.16 So dienen die Durchschnittssätze 
» nur der vereinfachten Ermittlung der Besteuerungs-
grundlagen «;17 materiell dürfe jedoch bei ihrer An-
wendung » weder eine Steuerbegünstigung noch eine 
steuerliche Benachteiligung bewirkt werden «.18 Schu-
bert / Pokorny / Schuch / Quantschnigg formulieren diese 
Zielsetzung wie folgt:

Auch die Durchschnittssätze sollen daher zu einer 
möglichst den wirtschaftlichen Gegebenheiten ent-
sprechenden Besteuerung führen; nur unter dem Ge-
sichtspunkt der Vereinfachung für den Steuerpflich-
tigen, nicht aber unter dem eines Steuergeschenkes 
dürfen sohin die Durchschnittssatzverordnungen 
des BMF ergehen, sonst sind sie mit Gesetzwidrigkeit 
behaftet.19

Zunehmend wurde freilich der – auch vom BMF sowohl 
gegenüber dem Rechnungshof20 als auch in den Förde-

15	 Siehe die Fragen 5 bis 8  a der Anfrage 5209 / J XXIV. GP ( 3. 5. 
2010 ) und die entsprechende Antwort in 5139 / AB XXIV. GP ( 2. 
7. 2010 ).

16 	 Siehe für einen historischen Überblick Kapitel II; weiters zB 
Schubert / Pokorny / Schuch / Quantschnigg, ESt-HB ( 1985 ) § 17 
Tz  5; weiters etwa VwGH 21. 9. 2006, 2006 / 15 / 0041, ÖStZB 
2007, 115 ( zur Basispauschalierung ).

17	 oV, ÖStZ 1961, 230 ( 230 ).
18	 oV, ÖStZ 1961, 230 ( 230 ).
19 	 Schubert / Pokorny / Schuch / Quantschnigg, ESt-HB ( 1985 ) § 17 Tz 5.
20 	 Siehe zB Tz  30.11.3 des Tätigkeitsberichts des Rechnungs-

hofs für das Verwaltungsjahr 1990, III-54 BlgNR XVIII. GP, 
75 f: » Laut Stellungnahme des BMF sei die geltende Form der 
Pauschalierung der Landwirte nicht nur vom Gesichtspunkt 
einer Vereinfachung getragen, sondern bringe auch eine 
weitgehende steuerliche Entlastung der Land- und Forstwirt-
schaft mit sich.« Allgemein zur Frage des Begünstigungs- oder 
Vereinfachungscharakters des § 17 EStG Ruppe, Schlußbe-
richt des Arbeitsausschusses » Überprüfung der Ausnahme-
bestimmungen des EStG «, in: Helige ( Hrsg ), Dokumentati-
on zur Steuerreformkommission II ( 1980 – 1983 ) ( 1983 ) 192 
( 195 f ), der generell die Pauschalierung iSd § 17 EStG – ohne 
spezifisch die land- und forstwirtschaflichte Pauschalierung 
anzusprechen – als » unechte Vereinfachung « bezeichnet.

rungsberichten21 zugestandene  – erhebliche Begünsti-
gungscharakter dieser Regelungen ersichtlich, die sich 
realpolitisch allerdings als kaum veränderbar darstell-
ten und darstellen.22 So konnte der Rechnungshof mit 
seiner Kritik an der land- und forstwirtschaftlichen Voll-
pauschalierung bereits 1955 wegen des Widerstandes 
der Landwirtschaftskammern nicht durchdringen.23 
Aber auch die umfassende Kritik des Rechnungsho-
fes in seinem Tätigkeitsbericht für das Verwaltungsjahr 
1990,24 die auch in den Berichten für die Verwaltungs-
jahre 1993,25 1994,26 1995,27 1996,28 199729 und  – letzt-
mals – 199830 erneut aufgegriffen wurde, fand keine Um-
setzung, da nach Auskunft des Bundesministeriums für 
Finanzen » [ w ]egen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
für viele Land- und Forstwirte aufgrund der EU-Integra-
tion [ … ] eine stärkere steuerliche Erfassung von Land- 
und Forstwirten politisch nicht durchsetzbar «31 und » [ e ]
ine gänzliche Verwirklichung der Anregung des RH [ … ] 
nicht möglich gewesen « sei.32

Ungeachtet dieser realpolitischen Schwierigkeiten 
mangelt es freilich nicht an pointierter Kritik am System 
der land- und forstwirtschaftlichen Vollpauschalierung: 
So würden die Pauschalierungsregelungen » in der Land-
wirtschaft zu einer starken Unterbewertung des Einkom-
mens «,33 einem » krasse[ n ] Mißverhältnis zwischen den 
laut Durchschnittssätzen ermittelten Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft und den tatsächlichen Ein-

21 	 Das Bundesministerium für Finanzen weist zB in seinem 
» Förderungsbericht 2009 « den Einnahmenausfall aufgrund 
der Durchschnittssatzbesteuerung für die Land- und Forst-
wirtschaft mit € 200 Mio jährlich aus; siehe den Förderungs-
bericht 2009, 223 ( für die Jahre 2007 bis 2009 ) und zB auch 
den Förderungsbericht 2007, 241 ( für die Jahre 2005 bis 2007 ).

22 	 Siehe zB die Ausführungen von Nolz und Quantschnigg im 
Rahmen der Diskussion des Österreichischen Juristentages, 
ÖJT 1991 / III ( 1992 ) 62 bzw 78.

23 	 Tz  265 des Tätigkeitsberichts des Rechnungshofes für das 
Verwaltungsjahr 1955, 1 BlgNR VIII. GP, 1 ( 31 ), wonach das 
vom Rechnungshof kritisierte » krasse Mißverhältnis « zwi-
schen pauschalierten und realen Einkünften » im Zuge der 
Verhandlungen des Bundesministeriums für Finanzen mit 
den Vertretern der Landwirtschaftskammern infolge der ab-
lehnenden Haltung dieser Kammern nur geringfügig geän-
dert werden « konnte.

24	 III-54 BlgNR XVIII. GP.
25	 Reihe Bund 1994 / 9, 128.
26 	 III-57 BlgNR XIX. GP, 104 = Reihe Bund 1995 / 7, 104.
27	 III-60 BlgNR XX. GP, 56 = Reihe Bund 1996 / 11, 56
28	 III-106 BlgNR XX. GP, 98 = Reihe Bund 1997 / 5, 98.
29	 Reihe Bund 1998 / 5, 98.
30 	 III-11 BlgNR XX. GP, 86 = Reihe Bund 1999 / 3, 86.
31 	 III-106 BlgNR XX. GP, 98 = Reihe Bund 1997 / 5, 98.
32 	 Reihe Bund 1998 / 5, 98; ebenso auch III-11 BlgNR XX. GP, 86 

= Reihe Bund 1999 / 3, 86.
33 	 Siehe Kausel, Die sozialen Aspekte der Besteuerung, in: 

Weber / Kausel / Schwab / Taus ( Hrsg ), Untersuchungen über 
Zentralprobleme der österreichischen Bundesfinanzen 
( 1966 ) 36 ( 40 ).
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künften «34 bzw » zu einer exorbitanten Begünstigung «35 
führen und solcherart » einer Förderung entsprechen «.36 
Die populäre Literatur spricht gar von einer » Steueroase 
Landwirtschaft «.37

Hinzu tritt, dass die land- und forstwirtschaftlichen 
Pauschalierungsverordnungen dem Steuerpflichtigen 
die Wahlfreiheit der Gewinnermittlung nach § 4 EStG38 
und somit die Möglichkeit offen halten, » die jeweils 
steuerlich günstigere Variante zu wählen «.39 Es sei nach 
der Rechtsprechung des VwGH » geradezu vom Zweck 
der Pauschalierungsregelungen umfasst, dem Steuer-
pflichtigen die Möglichkeit zu bieten, die jeweils steu-
erlich günstigere Variante zu wählen «,40 wobei » jede 
Pauschalierungsregelung zwangsläufig Elemente einer 
Begünstigung «41 bzw eine » bewusst in Kauf genommene 
Unterbesteuerung «42 enthalte.

Über das Ausmaß dieser Begünstigung finden sich 
unterschiedliche Stellungnahmen: Leitner / Roser ermit-
telten für das Jahr 1990 einen Einkommensteueraus-
fall durch die Pauschalierung von – umgerechnet – rund 
€ 320 Mio. Andere Einschätzungen sind eher gröberer 
Natur: Nolz43 referierte einen steuerlichen Erfassungs-
grad von einem Zwanzigstel des Einkommens, Fellner44 
spricht auf Basis einer Studie des ÖGB von einer » Steuer-
leistung der Landwirte « von » lediglich 1 % ihres tatsäch-
lichen Einkommens «. Das Bundesministerium für Fi-
nanzen weist in seinem » Förderungsbericht 2009 « den 
Einnahmenausfall aufgrund der Durchschnittssatzbe-
steuerung für die Land- und Forstwirtschaft mit € 200 
Mio jährlich aus,45 wies aber in der Vergangenheit auch 
darauf hin, dass offenbar » [ n ]eben Förderungsgedanken  

34	 Tz  265 des Tätigkeitsberichts des Rechnungshofes für das 
Verwaltungsjahr 1955, 1 BlgNR VIII. GP, 1 ( 31 ).

35	 Fellner, Perpetuierung der land- und forstwirtschaftlichen 
Einheitswerte verfassungswidrig ? RdW 2010, 252 ( 253 ).

36	 Prodinger, Basispauschalierung und Pauschalierungsverord-
nungen im Lichte der Steuergerechtigkeit, SWK 2010, S 819 
( S 822 ).

37	 Weiss, Schwarzbuch Landwirtschaft ( 2010 ) 121.
38	 Bis 2005 konnte der Steuerpflichtige grundsätzlich jährlich 

die Gewinnermittlungsart wechseln ( Rz  4250 EStR  2000; 
Doralt, EStG9 § 21 Tz  120 ); erst § 14 LuF PauschVO 2006, 
BGBl II 2005 / 258, hat eine 5-jährige Sperrfrist eingeführt, die 
allerdings lediglich für das Rückwechseln auf die Pauschalie-
rung besteht.

39	 VwGH 21. 9. 2006, 2006 / 15 / 0041, ÖStZB 2007, 115.
40 	 VwGH 27. 2. 2003, 99 / 15 / 0143, ÖStZB 2003 / 385 ( zur Basis-

pauschalierung ); VwGH 4. 3. 2009, 2008 / 15 / 0333, ÖStZB 
2009, 534.

41	 VwGH 4. 3. 2009, 2008 / 15 / 0333, ÖStZB 2009, 534.
42 	 VwGH 28.4.1967, 89 / 67, ÖStZB 1967, 134; VwGH 7. 7. 1967, 

49 / 67, ÖStZB 1968, 11.
43	 ÖJT 1991 / III ( 1992 ) 61.
44 	 Fellner, Perpetuierung der land- und forstwirtschaftlichen 

Einheitswerte verfassungswidrig ? RdW 2010, 252 ( 253 ).
45	 Siehe zB den Förderungsbericht 2007, 241 ( für die Jahre 2005 

bis 2007 ), und den Förderungsbericht 2009, 223 ( für die Jah-
re 2007 bis 2009 ).

auch Gesichtspunkte einer Vereinfachung « eine Rolle 
spielen.46

Aus dem » Grünen Bericht « für 2010 lässt sich immer-
hin ein Gesamtabgabenbetrag der Land- und Forstwirt-
schaft entnehmen:

Die Abgabenleistung von land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben machte 2009 laut einer Schätzung 
des Bundesministeriums für Finanzen rund 93 Mio. 
Euro aus. Davon entfielen auf die Einkommenssteu-
er 30 Mio. Euro, auf die Grundsteuer A 27 Mio. Euro 
und auf die Abgabe land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe 20 Mio. Euro [ … ].47

Isoliert man hier die Einkommensteuer und die veröffent-
lichten Steuerleistungen land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe, so zeigt sich in den vergangenen Jahren ein rela-
tiv stabiles Einkommensteueraufkommen von etwa € 29 
Mio im Durchschnitt der Jahre 1995 bis 2009.48 Bezogen 
auf die von der » Statistik Austria « für das Jahr 2007 aus-
gewiesenen 179.849 land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe, die nicht in Form einer Körperschaft organisiert 
sind, entspräche dies einer Einkommensteuerleistung von 
etwa € 195 je Betrieb im Jahr 2007; für das Jahr 1999 läge 
dieser Wert bei rund € 133 und für 2005 bei rund € 175.49

Eine weitere Größenordnung wird durch eine parla-
mentarische Anfragebeantwortung50 nahegelegt, in der 
das – im Rahmen der Landwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung ( LGR ) ermittelte51  – Faktoreinkommen des land- 
und forstwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches und der 
korrespondierende Nettounternehmensgewinn ausge-
wiesen sind; der Nettounternehmensgewinn dient da-
bei » als Maßzahl für das Arbeitsentgelt der Betriebslei-
terin oder des Betriebsleiters ( und der nicht entlohnten 
Familienarbeitskräfte ) und des beim Betrieb verblei-
benden Gewinnes des Sektors «.52 Setzt man diesen Net-
tounternehmensgewinn53 – wie eine weitere parlamen-
tarische Anfragebeantwortung nahelegt54  – in Relation 

46 	 So die Spaltenanmerkung im Förderungsbericht 2007, 241.
47 	 Grüner Bericht 2010, 59 und 205 ( Tabelle 2.6.5 ). Im Grünen Be-

richt 2011 ( S 26 und Tabelle 1.3.5. auf S 189 ) wurde die Schät-
zung der Einkommensteuerleistung auch für die Vergangen-
heit ohne Begründung angehoben ( zB für 2009 auf € 45 Mio ).

48 	 Siehe die Daten in der parlamentarischen Anfragebeantwor-
tung 5139 / AB XXIV. GP, 2 ( 2. 7. 2010 ), und im Grünen Bericht 
2010, 205 ( Tabelle 2.6.5 ).

49 	 Für 1999: 210.851 Betriebe bei einer Steuerleistung von € 29 
Mio; für 2005: 182.813 Betriebe bei einer Steuerleistung von 
€ 32 Mio.

50 	 Anfragebeantwortung 5127 / AB XXIV. GP, 2 ( 28. 6. 2010 ).
51 	 Abrufbar auf http: / /www.statistik.at / .
52 	 Anfragebeantwortung 5127 / AB XXIV. GP, 2 ( 28. 6. 2010 ).
53 	 Dieses beinhaltet allerdings auch das nicht zu vernachlässi-

gende Faktoreinkommen der körperschaftliche organisier-
ten landwirtschaftlichen Betriebe.

54 	 Siehe 5139 / AB XXIV. GP, 3 ( 2. 7. 2010 ), wo der Produktions-
wert in Relation zu Einkommen und Einkommensteuer auf-
geschlüsselt wird.
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zum ertragsteuerlichen Einkommen55 und der Einkom-
mensteuerleistung56 jener Steuerfälle mit alleinigen 
oder schwerpunktmäßigen Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft, ergibt sich einerseits der  – von Nolz57 
( ein » Zwanzigstel « des Einkommens ) angedeutete  – 

55 	 Daten von 1995 bis 2007 entnommen aus der parlamentari-
sche Anfragebeantwortung 5139 / AB XXIV. GP, 3 ( 2. 7. 2010 ).

56 	 Daten von 1995 bis 2006 entnommen aus der parlamentari-
sche Anfragebeantwortung 5139 / AB XXIV. GP, 3 ( 2. 7. 2010 ), 
Daten für 2007 bis 2009 entnommen aus dem Grünen Be-
richt 2010, 205 ( Tabelle 2.6.5 ).

57 	 ÖJT 1991 / III ( 1992 ) 61.

Erfassungsgrad des Einkommens von durchschnittlich 
5,44% und das – von Fellner58 ( » lediglich 1 % ihres tatsäch-
lichen Einkommens « ) angedeutete – Verhältnis der Steu-
erleistung zum Nettounternehmensgewinn von durch-
schnittlich etwa 1,25% im Zeitraum von 1995 bis 2009.

58 	 Fellner, Perpetuierung der land- und forstwirtschaftlichen 
Einheitswerte verfassungswidrig ? RdW 2010, 252 ( 253 ).

59	� Der Grüne Bericht 2010, 205 (Tabelle 2.6.5), weist für 2007 
eine Einkommensteuerleistung von € 35 Mio aus; davon ab-
weichend wird in der parlamentarische Anfragebeantwor-
tung 5139/AB XXIV. GP, 3 (2. 7. 2010), der Betrag von € 50 Mio 
genannt.

Jahr

Land- und 
forstwirt-

schaftl.  
Faktorein-

kommen in 
Mio €

Nettounter-
nehmens-
gewinn in 

Mio €

Zu versteu-
erndes Ein-
kommen in 

Mio €

Verhältnis 
zwischen Nettounter-
nehmensgewinn und 

zu versteuerndem Ein-
kommen

Einkom-
mensteuer 

in Mio €

Verhältnis 
zwischen Netto-

unternehmensge-
winn und  

Einkommen-
steuer

1995 3.010 2.537 86 3,39 % 19 0,75 %

1996 2.802 2.308 95 4,12 % 21 0,91 %

1997 2.589 2.090 94 4,50 % 22 1,05 %

1998 2.541 1.984 102 5,14 % 23 1,16 %

1999 2.541 1.951 114 5,84 % 28 1,44 %

2000 2.613 1.986 104 5,24 % 24 1,21 %

2001 2.978 2.337 138 5,91 % 31 1,33 %

2002 2.882 2.227 142 6,38 % 32 1,44 %

2003 2.910 2.236 159 7,11 % 37 1,65 %

2004 2.998 2.299 133 5,79 % 30 1,30 %

2005 2.960 2.231 125 5,60 % 32 1,43 %

2006 3.386 2.622 141 5,38 % 35 1,33 %

2007 3.910 3.082 194 6,29 % 35
59 1,14 %

2008 3.688 2.843 – – 35 1,23 %

2009 2.975 2.269 – – 30 1,32 %

Ø 2.986 2.333 125 5,44 % 29 1,25 %
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Diese Zahlen können freilich lediglich einen groben 
Eindruck vermitteln, haben aber kaum einen konkreten 
ertragsteuerlichen Aussagewert im Hinblick auf das Aus-
maß einer Begünstigung. Aufgrund der Systematik der 
synthetischen Einkommensteuer lassen sich konkrete 
Aussagen und Berechnungen zur Frage des Ausmaßes 
der Steuerbegünstigung offenbar nur schwer treffen.60 
Allerdings dürfte auch das Argument nicht völlig durch-
greifen können, dass das Einkommen eines großen Tei-
les der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe unter 
dem tariflichen Grundfreibetrag zu liegen käme, zumal 
viele Landwirte  – immerhin knapp 60% der land- und 
forstwirtschaftlichen Einzelunternehmen ( 104.814 Be-
triebe im Jahr 2007 )61 – dieser Tätigkeit nebenberuflich 
nachgehen und den Grundfreibetrag bereits anteilig mit 
ihrem übrigen Einkommen konsumieren. Eine Aussage 
über die entgangene Steuerleistung kann aber auch des-
halb schwer getroffen werden, weil eine Schätzung die-
ser Effekte auch steuerliche Alternativgestaltungen – zB 
die Bildung von Mitunternehmerschaften bei mitarbei-
tenden Familienangehörigen – im Rahmen einer Gewin-
nermittlung nach § 4 EStG miteinbeziehen müsste und 
daher womöglich in einer Vielzahl von Fällen aus diesen 
Gründen kein steuerliches Mehrergebnis nach einem 
Wechsel zur » echten « Gewinnermittlung zu erwarten 
wäre.62 Dazu führt Jilch Folgendes aus:

Dazu sei angemerkt, dass auch bei Nebenerwerbs-
landwirten vielfach der Partner oder die Partnerin 
des Betriebsführers keine weiteren Einkünfte hat 
bzw weitere am Bauernhof lebende Personen, wel-
che nur sehr geringe Einkünfte beziehen ( zB die 
bloß eine – in der Regel sehr niedrige – Bauernpen-
sion beziehenden Eltern des Betriebsführers oder 
noch in Ausbildung stehende Kinder ) durch Mitar-
beit faktisch am Betrieb[ s ]erfolg beteiligt sind. Ein 
Steuerberater, den Landwirte derzeit aufgrund der 
Pauschalierung kostensparend kaum brauchen, 
würde hier recht schnell und zu Recht die Gründung 
eine Personengesellschaft empfehlen. Durch ein Ge-
winnsplitting nach den allgemeinen Regeln kämen 
die ( meisten ) Beteiligten an der Mitunternehmer-
schaft wiederum unter dem Steuerfreibetrag von 
€ 11.000 bzw unter Berücksichtigung des Grundfrei-
betrages von € 12.430 zu liegen. Vom Großteil der 
luf Betriebsführer wäre daher  – nach aufwändiger 
Steuerberatung und Betriebsprüfung durch das Fi-
nanzamt – auch bei Buchführung oder Einnahmen- 

60 	 Siehe auch die parlamentarische Anfragebeantwortung 
5139 / AB XXIV. GP, 3 ( 2. 7. 2010 ).

61 	 Grüner Bericht 2010, 65.
62 	 Dazu Jilch, Die Besteuerung pauschalierter Land- und Forst-

wirte4 ( 2011 ) 400 f.

Ausgaben-Rechnung keine bzw nicht viel Einkom-
mensteuer zu erwarten.63

Seriöserweise ist aufgrund des vorhandenen Datenma-
terials daher nur eine annähernde Ermittlung der durch 
die Pauschalierung erfolgenden Unterschätzung der 
steuerlichen Bemessungsgrundlage möglich.64 Man-
gels empirischen Materials kann daher keine exakte 
Aussage getroffen werden, wie sich die Untererfassung 
der Bemessungsgrundlage angesichts des Grundfrei-
betrags und alternativer Gestaltungsmöglichkeiten auf 
die tatsächliche Steuerleistung auswirkt. Hier wird tat-
sächlich nicht von der Hand zu weisen sein, dass – an-
gesichts betriebswirtschaftlicher Einkünfte von durch-
schnittlich € 22.863 Euro je Betrieb ( vor Abzug von 
Sozialversicherungsbeiträgen ) im Jahr 201065 – bei zahl-
reichen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben auch 
bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs 1 bzw Abs 3 EStG 
unter Ausschöpfung steuerlicher Gestaltungsmöglich-
keiten ( insb » Familiensplitting « durch Mitunterneh-
merschaften ) keine nennenswerte Steuerleistung des 
einzelnen Steuerpflichtigen resultieren würde und daher 
eine Pauschalierung in gewissen Grenzen als Verein-
fachungsmaßnahme angebracht erscheint, auch um 
ressourcenbindende Diskussionen über eine allfällige 
Liebhabereibeurteilung zu vermeiden. Inwieweit aber 
die Bildung von Mitunternehmerschaften eine ange-
messene, die Steuerleistung mindernde Alternativge-
staltung ( » Familiensplitting « ) sein kann, hängt letztlich 
von den tatsächlichen Umständen im Einzelfall ab. Im-
merhin zeigt sich, dass für das Jahr 2010 bezogen auf 
den Arbeitseinsatz immerhin € 17.508 Euro Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft je nicht entlohnter Ar-
beitskraft ( nAK; früher: Familienarbeitskraft bzw FAK ) 
festgestellt wurden.66 Unstrittig dürfte aber jedenfalls 
sein, dass  – wie die bundesdurchschnittliche Betrach-
tung zeigt67  – je nach Hektarsätzen und Betriebsgröße 
gewisse land- und forstwirtschaftliche Betriebe von der 
Vollpauschalierung ungerechtfertigter Weise erheblich 
begünstigt werden. Rechtspolitisch wäre es daher er-
forderlich, die Voraussetzungen für die Pauschalierung 
so zu definieren, dass nur jene Betriebe erfasst werden, 
bei denen die Pauschalierung tatsächlich im Wesentli-
chen Vereinfachungs-, nicht aber umfassenden Begüns-
tigungscharakter hat.

Bereits seit geraumer Zeit bestehen allerdings nicht 
nur erhebliche rechtspolitische, sondern auch verfas-
sungsrechtliche Bedenken gegen diese Form der Gewin-

63 	 Jilch, Die Besteuerung pauschalierter Land- und Forstwirte4 
( 2011 ) 401.

64	 Siehe Kapitel 3.B. und die Berechnungen im Anhang.
65	 Grüner Bericht 2011, 10 und 78.
66 	 Grüner Bericht 2011, 10 und 78.
67 	 Siehe Kapitel III.B.
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nermittlung.68 So haben vor allem Ruppe,69 Doralt,70 Fell-
ner71 und Schürer-Waldheim72 kritisiert, dass die in den 
Verordnungen festgelegten Durchschnittssätze für die 
Land- und Forstwirtschaft nicht den Erfahrungswerten 
entsprechen würden und daher verfassungsrechtlich be-
denklich seien. Stoll73 scheint ebenfalls Bedenken hin-
sichtlich der Sachlichkeit der Vollpauschalierung zu he-
gen, zumal sie » einen Fremdkörper nicht nur im System 
der Gewinnermittlung, sondern schlechthin in dem ge-
samten Konzept der einkommensteuerlichen Erfolgs-
ermittlung « bilde. Leitner / Rosner74 und Peyerl75 geben 
darüber hinaus zu bedenken, dass es auf Grund der Pau-
schalierung auch zu Ungleichbehandlungen innerhalb 
der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe kommen 
kann. Ebenso hat der österreichische Rechnungshof im 
Lichte der Gleichmäßigkeit der Besteuerung wiederholt 
Kritik an den land- und forstwirtschaftlichen Pauscha-
lierungsverordnungen geübt76 und zB in seinem Tätig-
keitsbericht für das Verwaltungsjahr 199077 ausgeführt:

Wenn auch die Pauschalierung eine Vereinfachung 
des Abgabenverfahrens sowohl für die Abgabepflich-
tigen als auch für die Abgabenbehörde bewirkt, ist 
dieses Verfahren jedoch nach Ansicht des RH außer-
ordentlich ungerecht und steht nicht im Einklang 
mit dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteu-
erung, weil bei gleich hohem wirtschaftlichen Ein-

68 	 Siehe generell zur Kritik an Pauschalierungsbestimmungen 
außerhalb der Land- und Forstwirtschaft zB Doralt, Betriebs-
ausgabenpauschale verfassungswidrig ? RdW 1994, 24 ( 24 ); 
Baldauf, Gaststätten- und Beherbergungspauschalierung: 
ein beachtliches Steuerprivileg, SWK 2008, S  830 ( S  830 f f ); 
Baldauf, Die Gaststättenpauschalierung: ein Privileg wie aus 
dem Bilderbuch, SWK 2010, T  171 ( T  171 f f ); Prodinger, Ba-
sispauschalierung und Pauschalierungsverordnungen im 
Lichte der Steuergerechtigkeit, SWK 2010, S  819 ( S  819 f f ); 
für die Annahme der Gesetzeswidrigkeit der Gaststättenpau-
schalierungsverordnung siehe jüngst UFS Innsbruck 30. 3. 
2011, RV / 0688-I / 10; siehe schließlich auch die Diskussion 
um die frühere Pauschalierung von Gewerbebetrieben bei 
Mathes, Pauschalierung  – Krasseste Steuerungerechtigkeit, 
Finanznachrichten 1969 Nr 14 / 15, und Ruppe, Eine Lanze für 
die Steuerpauschalierung, Finanznachrichten 1969 Nr 19.

69 	 Ruppe, Die Ausnahmebestimmungen des Einkommensteu-
ergesetzes ( 1971 ) 270 f f.

70 	 Doralt, EStG9 § 21 Tz 121.
71 	 Fellner, Perpetuierung der land- und forstwirtschaftlichen 

Einheitswerte verfassungswidrig ? RdW 2010, 252 ( 253 ).
72 	 Schürer-Waldheim, Verfassungswidrigkeit der Pauschalie-

rung in der Land- und Forstwirtschaft, SWK 2011, S  792 
( S 792 f f ).

73 	 Stoll, Gewinnrealisierung ohne Umsatzakt, in: Ruppe ( Hrsg ), 
Gewinnrealisierung im Steuerrecht ( 1981 ) 207 ( 237 ).

74 	 Leitner / Rosner, Fiskalische und wirtschaftspolitische Wir-
kungen der Pauschalierung der Besteuerung der Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft ( 1992 ) 10 und 22.

75 	 Peyerl, Verfassungswidrigkeit der Pauschalierung von Land- 
und Forstwirten aufgrund überholter Einheitswerte ? SWK 
2007, S 823 ( S 827 ).

76 	 Siehe den historischen Überblick unten Kapitel II.
77 	 III-54 BlgNR XVIII. GP.

kommen unterschiedliche Abgabenbelastungen ent-
stehen können. Während das EStG eine Besteuerung 
des tatsächlich erwirtschafteten Gewinnes vorsieht, 
stellt die am Einheitswert ausgerichtete Pauschalie-
rung des Gewinnes aus Land- und Forstwirtschaft auf 
einen Sollertrag ab, der – weil zu niedrig angesetzt – 
nicht der Wirklichkeit entspricht und den tüchtigen 
sowie den Landwirt in guten Lagen begünstigt. Die 
Pauschalierung führt auch dazu, daß bei allen ein-
kommensabhängigen Transferleistungen eine unge-
rechtfertigte Bevorzugung dieser Abgabepflichtigen 
eintritt.78

Hinzu tritt, dass die ursprüngliche Überlegung, kleine-
ren Land- und Forstwirten könne die Führung ordnungs-
mäßiger Bücher und Aufzeichnungen nicht zugemu-
tet werden,79 ihre Überzeugungskraft verloren hat bzw 
» heute keine praktische Relevanz « haben kann.80 So weise 
der Landwirt » heutzutage eine entsprechende Schul- und 
( Berufs- ) Ausbildung auf, so daß er ebenso wie der Gewer-
betreibende die notwendigen Aufzeichnungen führen 
kann «.81 Treffend wies der deutsche Bundesrechnungshof 
zur deutschen Parallelbestimmung darauf hin, dass bei 
den Steuerpflichtigen zwar eine Vereinfachung bestehe,

die weit überwiegende Anzahl der Landwirte von 
Aufzeichnungslasten jedoch nicht befreit [ ist ]. Da 
die Landwirte fast ausnahmslos Einkommensbeihil-
fen in Anspruch nehmen, müssen sie dafür in einem 
Umfang Aufzeichnungen vornehmen, der nicht selten 
vergleichbar ist mit Aufzeichnungen für die Gewin-
nermittlung aufgrund von Betriebseinnahmen und 
-ausgaben.82

Auch der – historisch gerechtfertigte83 – Rechtsvergleich 
demonstriert die rechtspolitische und verfassungs-
rechtliche Problematik der land- und forstwirtschaftli-
chen Vollpauschalierung: Im Unterschied zu Österreich 
besteht in Deutschland eine gesetzliche Zielvorgabe, 
die Landwirtschaft durch die Steuerpolitik spezifisch zu 
fördern.84 Die 1980 durch das Gesetz zur Neuregelung 

78 	 Tz  30.11.1 f f des Tätigkeitsberichts, III-54 BlgNR XVIII. GP, 
75 f.

79 	 Siehe dazu unten Kapitel Kapitel II mwN.
80 	 Leitner / Rosner, Fiskalische und wirtschaftspolitische Wir-

kungen der Pauschalierung der Besteuerung der Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft ( 1992 ) 20.

81 	 Leitner / Rosner, Fiskalische und wirtschaftspolitische Wir-
kungen der Pauschalierung der Besteuerung der Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft ( 1992 ) 20.

82 	 BT-Drs 13 / 2600, 112.
83 	 Siehe zur gemeinsamen Wurzel der land- und forstwirt-

schaftlichen Pauschalierung in Österreich und Deutschland 
unten Kapitel II.

84 	 Siehe § 1 des deutschen Landwirtschaftsgesetzes 1955, dBG-
Bl 1955 I S. 2936: » Um der Landwirtschaft die Teilnahme an 
der fortschreitenden Entwicklung der deutschen Volkswirt-
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der Einkommensbesteuerung der Land- und Forstwirt-
schaft85 novellierte deutsche Pauschalierungsbestim-
mung des § 13  a dEStG sollte daher zwar eine » maß-
volle Begünstigung «86 der Land- und Forstwirtschaft 
sichern, aber zumindest eine steuerliche Erfassungs-
rate von 50% bis 70% der durchschnittlichen tatsächli-
chen Gewinne gewährleisten.87 Dies war nicht gelungen: 
Der deutsche Bundesrechnungshof hat diese Regelung 
1995 durchwegs kritisiert und gefolgert, dass in mehr 
als zwei Dritteln der untersuchten Fälle der tatsächli-
che oder geschätzte Gewinn zu weniger als 50% erfasst 
werde.88 Durch das StEntlG 1999 / 2000 / 200289 wurde die 
deutsche Regelung daher » zielgenauer ausgestaltet und 
vereinfacht «,90 wobei der deutsche Gesetzgeber durch 
die heutigen Begrenzungen hinsichtlich Nutzfläche ( 20 
Hektar ), Tierbestände ( 50 Vieheinheiten ) und Sonder-
nutzungen ( 1.024  € ) nur mehr Kleinbetriebe begünsti-
gen möchte, die regelmäßig im Nebenerwerb geführt 
werden.91

C.  Gang der Untersuchung

Zusammenfassend lässt sich zunächst festhalten:
Die einheitswertbasierende Vollpauschalierung 
des land- und forstwirtschaftlichen Gewinnes 
dient nicht nur der Verwaltungsökonomie, son-
dern wird vom Rechnungshof und im Schrifttum 
auch als rechtspolitisch und verfassungsrechtlich 
bedenkliche Begünstigung kritisiert. Die Vollpau-
schalierung bildet einen Fremdkörper im System 
der ertragsteuerlichen Gewinnermittlung, dem 
zudem nach der verwaltungsgerichtlichen Recht-
sprechung notgedrungen ein Begünstigungscha-
rakter innewohnt. Das Ausmaß der steuerlichen 
Untererfassung lässt sich freilich angesichts des 

schaft und um der Bevölkerung die bestmögliche Versorgung 
mit Ernährungsgütern zu sichern, ist die Landwirtschaft mit 
den Mitteln der allgemeinen Wirtschafts- und Agrarpolitik – 
insbesondere der Handels-, Steuer-, Kredit- und Preispoli-
tik – in den Stand zu setzen, die für sie bestehenden naturbe-
dingten und wirtschaftlichen Nachteile gegenüber anderen 
Wirtschaftsbereichen auszugleichen und ihre Produktivität 
zu steigern. Damit soll gleichzeitig die soziale Lage der in der 
Landwirtschaft tätigen Menschen an die vergleichbarer Be-
rufsgruppen angeglichen werden.«

85 	 dBGBl 1980 I 732.
86 	 BT-Drs 14 / 23, 176.
87 	 Siehe BT-Drs 8 / 3239, 8.
88 	 Bericht des Bundesrechnungshofes, BT-Drs 13 / 2600, 113.
89 	 dBGBl 1999 I 402.
90 	 BT-Drs 14 / 23, 176.
91 	 BT-Drs 14 / 23, 176; dazu und zur weiterbestehenden ( verfas-

sungsrechtlichen ) Kritik Tipke / Lang, Steuerrecht20 ( 2010 ) 
§ 9 Rz 410 f; weiters zB Kanzler, Die steuerliche Gewinner-
mittlung zwischen Einheit und Vielfalt, FR 1998, 233 ( 236 f ); 
Kanzler, Die neue Durschnittssatzgewinnermittlung für 
Land- und Forstwirte  – oder: einfach und zielgenau in die 
Verfassungswidrigkeit ? DStZ 1999, 682 ( 682 f f )

tariflichen Grundfreibetrags und möglicher alter-
nativer Gestaltungen bei mitarbeitenden Famili-
enmitgliedern kaum beziffern. Allerdings weist 
das Bundesministerium für Finanzen den Ein-
nahmenausfall aufgrund der Durchschnittssatz-
besteuerung für die Land- und Forstwirtschaft zB 
im » Förderungsbericht 2009 « mit € 200 Mio jähr-
lich aus.

Ein Verständnis von Zielsetzung, System und Funktions-
weise der Pauschalierung lässt sich nur aus dem histori-
schen Kontext gewinnen ( Kapitel II ). Hier ist – im histo-
rischen Zeitablauf – darzulegen, wie sich die land- und 
forstwirtschaftliche Vollpauschalierung auf Basis von 
Einheitswerten insbesondere in der Zweiten Republik 
entwickelt hat und in welchen Bereichen die Rechtset-
zung auf die sich verändernden Umstände und die Kri-
tik des Rechnungshofes reagiert hat.

Vor dem Hintergrund einer Analyse der verfassungs-
gerichtlichen Rechtsprechung ( Kapitel III.A.) ist sodann 
zu prüfen, ob die Wahl des Einheitswertes als Pauscha-
lierungsmaßstab geeignet ist, eine dem tatsächlichen 
Gewinn nahekommende Größe zu ermitteln, und die 
Festsetzung der Durchschnittssätze durch den Verord-
nungsgeber realistisch ist ( Kapitel  III.B.). Zumal beides 
zu verneinen ist, bleibt weiterhin zu prüfen, ob allenfalls 
andere ( rechtliche ) Nachteile für die Land- und Forstwirt-
schaft die Begünstigung durch die land- und forstwirt-
schaftliche Vollpauschalierung zu kompensieren vermö-
gen; auch dies ist zu verneinen ( Kapitel III.C.) Schließlich 
ist noch auf Bedenken im Hinblick auf das unionsrechtli-
che Beihilfeverbot einzugehen ( Kapitel IV ).

II.  �System und historische Entwicklung 
der land- und forstwirtschaftlichen 
Vollpauschalierung

A.  Erste Republik und Deutsches Reich ( 1918 – 1945 )

In der Ersten Republik sah das 1921 wiederkund-
gemachte,92 aus der Monarchie stammende93 Personal-
steuerG in seinem § 163 zwar Grundsätze für die Einkom-
mensbesteuerung der land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe vor, jedoch keine Durchschnittssteuersatz- oder 
Pauschalbesteuerung. Die Grundlage für die heutige 
Durchschnittssatzbesteuerung wurde vielmehr durch 
§ 46 dEStG 192594 in der Weimarer Republik gelegt.95 

92	 BGBl 1921 / 275.
93 	 RGBl 1896 / 220.
94 	 dRGBl 1925 I 189.
95 	 Siehe dazu und zur deutschen Rechtsentwicklung bis zu 

§ 13  a EStG Kanzler, Die steuerliche Gewinnermittlung zwi-
schen Einheit und Vielfalt, FR 1998, 233 ( 236 f ).
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Diese Bestimmung wurde im nationalsozialistischen 
Deutschen Reich detaillierter und spezifischer in § 29 
dEStG 193496 übernommen, der ausdrücklich die Auf-
stellung von Durchschnittssätzen für die Ermittlung 
des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft vorsah. Die 
gleichlautende Regelung des § 29 dEStG 193897 bzw des 
§ 29 dEStG 193998 wurde sodann durch die Siebente99 
bzw Zwanzigste100 Verordnung zur Einführung steuer-
rechtlicher Vorschriften im Land Österreich ab 1938 bzw 
1939 auch in Österreich in Kraft gesetzt; die im Dezem-
ber 1936 erlassene Verordnung über die Aufstellung von 
Durchschnittsätzen für die Ermittlung des Gewinnes aus 
Land- und Forstwirtschaft101 wurde sodann ab 1940 für 
anwendbar erklärt.102 Die Begründung für die Anwen-
dung von Durchschnittssätzen wurde dabei im Wesent-
lichen in der Vereinfachung gesehen:

§ 29 des Einkommensteuergesetzes ( EStG.) gemäß 
können für die Ermittlung des Gewinns Durch-
schnittsätze aufgestellt werden. Die Anwendung von 
Durchschnittsätzen erleichtert die Einkommenbe-
steuerung in den Fällen, in denen die Ermittlung der 
tatsächlich erzielten Einkünfte schwierig ist. Schwie-
rigkeiten ergeben sich in der Regel bei Steuerpflich-
tigen, die ordnungsmäßige Bücher nicht führen. Das 
gilt auch für die große Zahl der nichtbuchführenden 
Land- und Forstwirte. Sie werden deshalb aufgrund 
der Verordnung über die Aufstellung von Durch-
schnittsätzen für die Ermittlung des Gewinns aus 
Land- und Forstwirtschaft vom 31. Dezember 1936 
( DRGBl. 1938 I S.  1, Reichssteuerblatt 1937 S.  33 ) 
nach Durchschnittsätzen veranlagt.103

B.  Zweite Republik

1.	 Nachkriegszeit und » Pauschalierungserlässe 
( 1945 – 1957 )

Mit dem RechtsüberleitungsG 1945104 und dem Abga-
benweitergeltungsgesetz105 wurde zunächst das reichs-
deutsche Steuerrecht in die österreichische Rechts-

96 	 dRGBl 1934 I 266; siehe zur Begründung RStBl 1935, 33 
( 46 f f ).

97 	 dRGBl 1938 I 121.
98 	 dRGBl 1939 I 297.
99 	 dRGBl 1938 I 1817.
100 	 dRGBl 1939 I 2303.
101 	 dRGBl 1937 I 1 = RStBl 1937, 33; abgedruckt zB bei Pucharski, 

Einkommensteuergesetz ( 1949 ) 268 f f.
102 	 dRGBl 1941 I 22; siehe auch Abschn A Abs 2 des Erlasses vom 

30. 1. 1941, S  2142 – 180  III, abgedruckt bei Pucharski, Ein-
kommensteuergesetz ( 1949 ) 244.

103 	 Siehe Abschn  A Abs 1 des Erlasses vom 30. 1. 1941, 
S  2142 – 180  III, abgedruckt bei Pucharski, Einkommensteu-
ergesetz ( 1949 ) 244.

104 	 StGBl 1945 / 6.
105 	 StGBl 1945 / 12.

ordnung der Zweiten Republik übernommen; die 
» Austrifizierung « des Einkommensteuerrechts erfolgte 
erst mit dem EStG 1953,106 wobei eine land- und forst-
wirtschaftliche Pauschalierung erst durch die EStG-
Novelle 1957107 gesetzlich vorgesehen wurde. Bis da-
hin herrschte die Praxis der » Pauschalierungserlässe «: 
Nachdem die reichsdeutsche Verordnung über die Auf-
stellung von Durchschnittsätzen für die Ermittlung 
des Gewinnes aus Land- und Forstwirtschaft108 infolge 
der geänderten Verhältnisse nach dem Zweiten Welt-
krieg überholt erschien, wurde sie durch Art III StÄndG 
1949109 mit Wirkung ab 1. 1. 1948 aufgehoben.110 Für 
die Zeit ab 1948 behalf man sich für nichtbuchführende 
Land- und Forstwirte mit » Richtlinien « zur Schätzung 
des Gewinnes ( » Pauschalierungserlässe «111 ), die auf der 
Schätzungsvorschrift des § 217 AO112 beruhten;113 diese 
Richtlinien waren jeweils » mit den Vertretern der Land-
wirtschaftskammern « abgestimmt.114 Diese erlassmä-
ßige Pauschalierung wurde im Wesentlichen folgender-
maßen begründet:

106 	 Dies Stammfassung des EStG 1953, BGBl 1954 / 1, enthielt 
noch keine Vorschrift zur Ermittlung des Einkommens nach 
Durchschnittssätzen. Der entsprechende § 29 wurde erst 
durch die Einkommensteuernovelle 1957, BGBl 1957 / 283, 
eingefügt ( ab Veranlagung 1958 ); siehe dazu Fasching / Hofstät-
ter, Die Ermittlung des Gewinnes ( Gewerbeetrages ) und des 
Umsatzes nach Durchschnittssätzen, ÖStZ 1959, 184 ( 184 f f ).

107 	 BGBl 1957 / 283; dazu Jiresch / Zapletal, Die Einkommensteu-
ernovelle 1957, ÖStZ 1958, 1 ( 13  f ); Fasching / Hofstätter, Die 
Ermittlung des Gewinnes ( Gewerbeetrages ) und des Umsat-
zes nach Durchschnittssätzen, ÖStZ 1959, 184 ( 184 f f )

108 	 dRGBl 1937 I 1.
109 	 BGBl 1949 / 132.
110 	 Dazu Strunz, Die Einkommen- und Umsatzsteuerberech-

nung bei nicht buchführenden Land- und Forstwirten, ÖStZ 
1951, 135 ( 135 ).

111 	 Zum Begriff Strunz, Die Einkommen- und Umsatzsteuerbe-
rechnung bei nicht buchführenden Land- und Forstwirten, 
ÖStZ 1951, 135 ( 136 ).

112 	 dRGBl 1931 I 161 ( iVm dRGBl 1938 I 389 ).
113 	 Dazu oV, Einkommen- und Umsatzsteuerveranlagung der 

nichtbuchführenden Land- u. Forstwirte, ÖStZ 1956, 91 ( 91 ); 
Fasching / Hofstätter, Die Ermittlung des Gewinnes ( Gewer-
beetrages ) und des Umsatzes nach Durchschnittssätzen, 
ÖStZ 1959, 184 ( 184 ).

114 	 Siehe zB den Einleitungstext des Erlasses vom 22. 4. 1050, 
Z 26.502 – 9 / 50, AÖF 1950 / 78, des Erlasses vom 8. 5. 1951, 
Z 31.120 – 9 / 51, AÖF 1951 / 107, und des Erlasses vom 18. 4. 
1952, Z 26.510 – 9 / 52, AÖF 1952 / 110. Rotal ( Probleme der 
Einkommen- und Umsatzsteuerveranlagung bei Land- und 
Forstwirten, ÖStZ 1952, 109 ( 110 ) ) wies in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass der jeweilige Pauschalierungser-
lass ungeachtet eines möglichen wesentlichen Abweichens 
des tatsächlichen Gewinnes vom pauschalierten Gewinn von 
den Finanzämtern anzuwenden sei; eine Zurücknahme oder 
Nichtanwendung bei Vorliegen besonderer Verhältnisse kön-
ne zwar vom Erlassgeber verfügt werden, » eine solche Verfü-
gung wird aber der Erlaßgeber dann nicht treffen, wenn dem 
Erlaß eine Vereinbarung zu Grunde liegt und in dieser Verein-
barung diesbezüglich nichts festgelegt worden ist.«
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Die Umsatz- und Gewinnermittlung stieß bei [ … ] 
kleinen Landwirten seit jeher auf Schwierigkeiten, 
weil diese Steuerpflichtigen vielfach infolge der son-
stigen Arbeitsbelastung der Führung von Aufzeich-
nungen nicht die nötige Aufmerksamkeit zuwen-
deten. Die in den Steuergesetzen vorgeschriebenen 
Aufzeichnungen wurden entweder nicht oder nicht 
vollständig geführt, so daß die Finanzbehörden in 
diesen Fällen gezwungen waren, den Umsatz und 
den Gewinn nach § 217 Abgabenordnung zu schät-
zen. [ … ] Da die Anzahl der Steuerpflichtigen, deren 
Besteuerungsgrundlagen im Schätzungsweg zu er-
mitteln sind, verhältnismäßig groß ist, war es not-
wendig, um eine einheitliche Verwaltungspraxis zu 
gewährleisten, Richtlinien, die auf Grund von Erfah-
rungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse bei der 
jeweiligen Gruppe von Steuerpflichtigen gewonnen 
worden sind, zu erlassen. Solche Veranlagungsricht-
linien, die nur eine Dienstanweisung an die Finan-
zämter darstellen, wurden für die nichtbuchführen-
den Land- und Forstwirte [ … ] in Form von Erlässen 
des Bundesministeriums für Finanzen herausgege-
ben und im Amtsblatt der österreichischen Finanz-
verwaltung veröffentlicht.115

115 	 Fasching / Hofstätter, Die Ermittlung des Gewinnes ( Gewer-
beetrages ) und des Umsatzes nach Durchschnittssätzen, 
ÖStZ 1959, 184 ( 184 ); siehe auch Rotal, Probleme der Ein-
kommen- und Umsatzsteuerveranlagung bei Land- und 
Forstwirten, ÖStZ 1952, 109 ( 109 ), der die Pauschalierungs-
erlässe damit begründet, dass » [ d ]ie von Land- und Forstwir-
ten eingereichten Steuererklärungen [ … ] erfahrungsgemäß 
meist in den ziffernmäßigen Angaben so dürftig [ sind ], weil 
die Steuerpflichtigen – von Ausnahmen abgesehen – neben 
ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit nichts für ordnungsge-
mäße Aufzeichnungen übrig haben, daß diese als brauchba-
re Unterlage für die Veranlagung in Betracht kommen «. Auch 
eine » Aufforderung des Finanzamtes, Fehlendes nachzutra-
gen, Zweifel zu beseitigen und Lücken zu ergänzen, hätte 
bei dieser Sachlage keinen Sinn «. Zwar könne der Veranla-
gungsbeamte schätzen, doch würde » [ u ]nter den derzeitigen 
Verhältnissen [ … ] die Durchführung solcher Schätzungen 
bei allen Land- und Forstwirten, die keine ordnungsmäßi-
gen Bücher oder Aufzeichnungen führen, scheitern, weil 
genügend Kräfte nicht zur Verfügung stehen «. Solange also, 
so Rotal ( ÖStZ 1952, 109 ( 109 ) ) weiter, » diese Umstände 
obwalten, müssen die bei nichtbuchführenden Land- und 
Forstwirten allgemein für die Bemessung der Einkommen- 
und Umsatzsteuer in Betracht kommenden Fragen generell 
geregelt – pauschaliert – werden «. Jiresch / Zapletal ( Die Ein-
kommensteuernovelle 1957, ÖStZ 1958, 1 ( 13 ) ) verwiesen 
als Begründung für die Pauschalierungserlässe darauf, dass 
» erfahrungsgemäß einer verhältnismäßig nicht unerhebli-
chen Anzahl von [ … ] Land- und Forstwirten die Führung ord-
nungsmäßiger Bücher oder brauchbarer Aufzeichnungen 
nicht zugemutet werden kann und es sich in diesen Fällen in 
der Mehrzahl um im wesentlichen gleichgelagerte Fälle han-
delt «, weshalb » es aus Gründen der Gleichmäßigkeit der Be-
steuerung und der Verwaltungsvereinfachung erforderlich 
[ erschien ], Schätzungsrichtlinien zu erlassen «.

Diese Erlässe regelten die Pauschalierung des land- und 
forstwirtschaftlichen Einkommens für die Jahre von 
1948 bis 1957 und waren von enormer praktischer Be-
deutung, zumal zB im Jahr 1951 etwa 400.000 der insge-
samt 437.607 land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, 
also rund 91%, von der erlassmäßigen Pauschalierung 
betroffen waren.116 Diese bezog sich auf Fälle, in denen 
der Einheitswert des land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes eine gewisse Grenze ( S  100.000 von 1948 bis 
1957 ) nicht überschritt und zudem » weder ordnungsmä-
ßige Bücher noch Aufzeichnungen, die eine Gewinner-
mittlung gemäß § 4 Abs 3 des Einkommensteuergeset-
zes ermöglichen, geführt werden «.117

Die Pauschalierungserlässe enthielten Regelungen 
zur Ermittlung des Grundbetrages sowie Sonderbestim-
mungen für forstwirtschaftlich genutzte Grundflächen 
landwirtschaftlicher Betriebe, den Weinbau, den Obst-
bau, den Feldgemüsebau etc; für Viehverkäufe wurden – 
offenbar korrespondierend mit der diesbezüglichen Ein-
heitsbewertung nach § 29 Abs 3 RBewG 1934118 bzw § 30 
Abs 3 BewG 1955  – keine Zuschläge vorgenommen, so-
fern » im Betriebe wertmäßig überwiegend eigene Futter-
mittel verwendet werden «.119

Die Pauschalierungserlässe zogen durchwegs einen 
Prozentsatz des Einheitswertes des land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebes ( einschließlich der Zupachtun-
gen und abzüglich der Verpachtungen ) als Grundbetrag 
heran,120 der sodann um den Wert der Ausgedingelas-
ten, die Sozialversicherungsbeiträge für familieneigene 
und fremde Arbeitskräfte, die bezahlten Pachtzinse so-
wie Schuldzinsen vermindert und um vereinnahmte 
Pachtzinse erhöht wurde. Dieses System geht im An-
satz auf die reichsdeutsche Verordnung121 zurück, den 
objektiven, zur Einheitswertermittlung herangezoge-
nen Reinertrag in einen subjektiven ertragsteuerlichen 
Gewinn überzurechnen. Denn der dem Einheitswert 
zu Grunde liegende Reinertrag stimmt schon deshalb 
nicht mit dem ertragsteuerlichen Gewinn überein, weil 
der Reinertrag ein Ertrag ist, der unter gewöhnlichen 
Verhältnissen, ordnungsmäßig, gemeinüblich und mit 
entlohnten fremden Arbeitskräften bewirtschaftet wird 

116	 Rotal, Probleme der Einkommen- und Umsatzsteuerveranla-
gung bei Land- und Forstwirten, ÖStZ 1952, 109 ( 110 ).

117 	 Siehe zB den Einleitungstext des Erlasses vom 22. 4. 1950, 
Z 26.502 – 9 / 50, AÖF 1950 / 78, des Erlasses vom 8. 5. 1951, 
Z 31.120 – 9 / 51, AÖF 1951 / 107, und des Erlasses vom 18. 4. 
1952, Z 26.510 – 9 / 52, AÖF 1952 / 110.

118 	 dRGBl 1934 I 1035.
119 	 Siehe zB Pkt 8 des Erlasses vom 14. 7. 1955, Z 77.162 – 9 / 55, 

AÖF 1955 / 180.
120 	 Ein niedrigerer Prozentsatz war in unterschiedlichen Varian-

ten durchwegs für Bergbauern vorgesehen; siehe zB Z 2 des 
Erlasses vom 22. 4. 1050, Z 26.502 – 9 / 50, AÖF 1950 / 78; Z 1 
des Erlasses vom 8. 5. 1951, Z 31.120 – 9 / 51, AÖF 1951 / 107.

121 	 § 2 der Verordnung dRGBl 1937 I 1.
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und schuldenfrei ist;122 aus ertragsteuerlicher Sicht 
musste daher in der reichsdeutschen Verordnung für 
die pauschale Gewinnermittlung zumindest eine Hin-
zurechnung der Arbeitsleistung des Steuerpflichtigen 
und der im Betrieb tätigen Familienangehörigen und 
der vereinnahmten Pachtzinse kommen, während ins-
besondere bezahlte Pachtzinse und Schuldzinsen abzu-
ziehen waren.123 Die letztgenannten Positionen  – und 
zusätzlich Sozialversicherungsbeiträge – fanden grund-
sätzlich als Hinzu- und Abrechnungspositionen auch 
Eingang in die Pauschalierungserlässe, wohingegen die 
eigene Arbeitsleistung allenfalls im Durchschnittssatz 
Berücksichtigung fand.124

War als Ausgangswert für die Pauschalierung in der 
reichsdeutschen Verordnung noch – korrespondierend 
mit dem ( heutigen ) Einheitswertansatz als das 18  fache 
des objektiven Reinertrages125 – der 18. Teil126 bzw – in 
Österreich – 5%127 des Einheitswertes angesetzt worden, 
wurden infolge der Änderung des Geldwertes die Pro-
zentsätze in den Pauschalierungserlässen von 25% ( für 
1948 ) auf 55% ( für 1954 bis 1957 ) angehoben.128 Teil-
weise war durch abfallend gestaffelte Prozentsätze für 
den eine gewisse Grenze überschreitenden Einheits-
wert ( zB 20% statt 35% für den über S 40.000 liegenden 
Einheitswert für das Jahr 1950 )129 auch das relative Ab-
 

122 	 Siehe § 31 Abs 2 RBewG 1934, dRGBl 1934 I 1035, bzw nun-
mehr § 32 BewG 1955, wo zudem – seit BGBl 1977 / 320 – von 
notwendiger Wirtschaftsgebäudeausstattung ausgegangen 
wird.

123 	 Siehe § 2 Abs 2 und Abs 3 der Verordnung dRGBl 1937 I 1 
sowie oV, Einkommen- und Umsatzsteuerveranlagung der 
nichtbuchführenden Land- u. Forstwirte, ÖStZ 1956, 91 
( 92 ).

124 	 Dazu sogleich unten sowie oV, Einkommen- und Umsatz-
steuerveranlagung der nichtbuchführenden Land- u. Forst-
wirte, ÖStZ 1956, 91 ( 92 ).

125 	 Nach § 31 Abs 2 RBewG, dRGBl 1934 I 1035, war der Einheits-
wert ( » Ertragswert « ) noch als das 25  fache des Reinertrags 
definiert; nach § 3  a der Durchführungsverordnung zum 
Reichsbewertungsgesetz ( RBewDV ), dRGBl 1935 I 81 idF 
dRGBl 1944 I 338, war jedoch » [ d ]er Reinertrag der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe ist zur Ermittlung des Ertrags-
werts abweichend vom § 31 Abs 2 des Gesetzes mit 18 zu 
vervielfältigen «. Dieser Wert fand auch Eingang in § 32 des 
österreichischen BewG 1955, BGBl 1955 / 148.

126 	 § 2 der Verordnung dRGBl 1937 I 1.
127 	 Siehe für Österreich Abschn  A Abs 4 des Erlasses vom 30. 

1. 1941, S  2142 – 180  III, abgedruckt bei Pucharski, Einkom-
mensteuergesetz ( 1949 ) 244; dazu weiters auch Strunz, Die 
Einkommen- und Umsatzsteuerberechnung bei nicht buch-
führenden Land- und Forstwirten, ÖStZ 1951, 135 ( 136 ); oV, 
Einkommen- und Umsatzsteuerveranlagung der nichtbuch-
führenden Land- u. Forstwirte, 1956, 91 ( 91 m FN 1 ).

128 	 Siehe Strunz, Die Einkommen- und Umsatzsteuerberech-
nung bei nicht buchführenden Land- und Forstwirten, ÖStZ 
1951, 135 ( 136 ); oV, Einkommen- und Umsatzsteuerveran-
lagung der nichtbuchführenden Land- u. Forstwirte, 1956, 
91 ( 92 ).

129 	 Siehe Z 1 des Erlasses vom 8. 5. 1951, Z 31.120 – 9 / 51, AÖF 
1951 / 107.

sinken des Reinertrages durch die Beschäftigung von 
Arbeitskräften mit zunehmender Betriebsgröße berück-
sichtigt worden;130 diese Staffelung geht wiederum auf 
die Überlegung der Überrechnung des einheitswertde-
terminierenden Reinertrages in eine ertragsteuerliche 
Gewinngröße zurück, zumal dem Umstand der – ertrag-
steuerlich zu bereinigenden  – eigenen Arbeitsleistung 
im Unterschied zur konkreten Berechnung nach der 
reichsdeutschen Verordnung131 in einer abfallenden 
Staffelung pauschal durch die Annahme Rechnung ge-
tragen werden sollte, dass bei einer Betriebsgröße bis 
zu einem Einheitswert von S 40.000 » keine fremden Ar-
beitskräfte verwendet werden «.132

Die Anhebung des Prozentsatzes im Zeitablauf war 
demgegenüber offenbar auch auf die Kritik des Rech-
nungshofes zurückzuführen, wenngleich dessen Beden-
ken nicht vollständig Rechnung getragen wurde:

Ebenso konnte auch das vom Rechnungshof auf-
gezeigte krasse Mißverhältnis zwischen den laut 
Durchschnittsätzen ermittelten Einkünften aus Land 
und Forstwirtschaft und den tatsächlichen Einkünf-
ten im Zuge der Verhandlungen des Bundesministe-
riums für Finanzen mit den Vertretern der Landwirt-
schaftskammern infolge der ablehnenden Haltung 
dieser Kammern nur geringfügig geändert werden, u. 
zw. wurde der für die Ermittlung des Grundbetrages 
maßgebliche Schlüssel für das Jahr 1954 von 45 v. H. 
nur auf 55 v. H. des Einheitswertes erhöht.133

Die » Pauschalierungserlässe « für die Jahre 1948 bis 
1957 lassen sich überblicksweise  – und in Relation zu 
den damals relevanten einheitswert- und umsatzorien-
tierten Buchführungsgrenzen134 – folgendermaßen auf-
schlüsseln.

130	 Dazu Strunz, Die Einkommen- und Umsatzsteuerberech-
nung bei nicht buchführenden Land- und Forstwirten, ÖStZ 
1951, 135 ( 136 ); Rotal, Probleme der Einkommen- und Um-
satzsteuerveranlagung bei Land- und Forstwirten, ÖStZ 
1952, 109 ( 110 ); siehe zur nachfolgenden Abkehr von dieser 
Überlegung auch Schlögl, Die Landwirtepauschalierung für 
1978 und 1979, ÖStZ 1979, 161 ( 162 ).

131 	 Siehe § 2 Abs 2 Z 1 iVm § 4 der Verordnung dRGBl 1937 I 1.
132 	 Rotal, Probleme der Einkommen- und Umsatzsteuerveranla-

gung bei Land- und Forstwirten, ÖStZ 1952, 109 ( 110 ). Dem-
entsprechend normierten die Pauschalierungserlässe auch, 
dass der » Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinhabers 
und seiner im Betrieb tätigen Familienangehörigen [ … ] im 
Grundbetrag enthalten « ist; siehe zB den Erlass vom 14. 7. 
1955, Z 77.162 – 9 / 55, AÖF 1955 / 180.

133 	 Siehe Tz 265 des Tätigkeitsberichts des Rechnungshofes für 
das Verwaltungsjahr 1955, 1 BlgNR VIII. GP, 1 ( 31 ).

134 	 Außer Betracht bleiben bei dieser Aufstellung aus Über-
sichtsgründen die gewinnorientierten Buchführungsgren-
zen.
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2.	 EStG 1953 idF EStG-Novelle 1957 ( 1958 – 1967 )

Zweifel daran, ob die Schätzungsrichtlinien durch die 
Bestimmung des § 217 AO gedeckt sind, führten schließ-
lich zur ausdrücklichen Aufnahme einer Pauschalie-
rungsbestimmung in § 29 EStG 1953 durch die EStG-

135	� Geregelt im Erlass vom 31. 5. 1949, Z. 39.196-9/49 (nicht im 
AÖF veröffentlicht), abgedruckt in Pucharski, Einkommen-
steuer – Ergänzungsband (1949) 268 f f.

136	 Erlass vom 22. 4. 1950, Z. 26.502-9/50; abgedruckt in Puchar-
ski, Einkommensteuer3 (1951) 291 f f.

137	 Erlass vom 8. 5. 1951, Z. 31.120-9/51; abgedruckt in Puchar-
ski, Einkommensteuer3 (1951) 295 f f; dazu auch Strunz, Die 
Einkommen- und Umsatzsteuerberechnung bei nicht buch-
führenden Land- und Forstwirten, ÖStZ 1951, 135 (135 ff).

138	 Ab 1950 bis einschließlich 1953 nach § 161 AO, dRGBl 1931 I 
161 (iVm dRGBl 1938 I 389) idF BGBl 1950/101.�

139	 Siehe die vorhergehende Fußnote.�
140	� Erlass vom 18. 4. 1952, Z. 26.510-9/52; dazu Rotal, Probleme 

der Einkommen- und Umsatzsteuerveranlagung bei Land- 
und Forstwirten, ÖStZ 1952, 109 (109 ff).

141	 Erlass vom 8. 7. 1953, Z.  38.900-9/53; abgedruckt in ÖStZ 
1953, 213 (213 f).�

142	� Erlass vom 8. 4. 1954, Z.  32.600-9/54; dazu Strunz, Die pau-
schalierte Steuerermittlung 1953 für Bauern: unverändert, 
ÖStZ 1954, 130 (130 f).

143	 Erlass vom 14. 7. 1955, Z. 77.162-9/55; dazu Strunz, Besteue-
rungsrichtlinien 1954/55 für nichtbuchführende Land- und 
Forstwirte, ÖStZ 1955, 223 (223).

144	 Ab 1954 bis einschließlich 1961 nach § 161 AO, dRGBl 1931 
I 161 (iVm dRGBl 1938 I 389) idF BGBl 1955/150; siehe dazu 
und zu den vorhergehenden Grenzen ab 1945 Reeger, Gren-
zen für die steuerliche Buchführungspflicht, ÖStZ 1955, 193 
(193 f).�

145	 Siehe die vorhergehende Fußnote.

Novelle 1957.149 § 29 EStG 1953 idF der Novelle 1957 
schuf eine Verordnungsermächtigung für jene Fälle, in 
denen weder ordnungsmäßige Bücher noch Aufzeich-
nungen geführt werden, die eine Gewinnermittlung 
nach § 4 EStG ermöglichten; für land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe wurde als mögliches Betriebsmerk-
mal für die Schaffung von Durchschnittssätzen aus-
drücklich der Einheitswert angeführt. Begründet wurde 
die Einfügung dieser Bestimmung wie folgt:

In der Vergangenheit wurde verschiedentlich bezwei-
felt, daß die vom Bundesministerium für Finanzen 
für bestimmte nichtbuchführende gewerbliche Be-
rufsgruppen aufgestellten Schätzungsrichtlinien 
ihre Deckung im § 217 AO. finden. Der vom Entwurf 
vorgeschlagene § 29 Abs 1 bis 3 soll eine Ermächti-
gung zur Aufstellung von Durchschnittssätzen dar-
stellen. Durch den Abs 4 des vorgeschlagenen § 29 
soll das Bundesministerium für Finanzen ermächtigt 

146 � Erlass vom 10. 1. 1956, 21.000-9/56; dazu oV, Einkommen- 
und Umsatzsteuerveranlagung der nichtbuchführenden 
Land- u. Forstwirte, ÖStZ 1956, 91 (91 f f), und Strunz, Besteu-
erung nichtbuchführender Land- und Forstwirte für 1955, 
ÖStZ 1956, 118 (118 f).

147 � Erlass vom 2. 5. 1957, Z.  53.182-9/57; abgedruckt in ÖStZ 
1957, 163 (163 f).

148 � Erlass vom 17. 7. 1958, Z.  94.329-9/58; abgedruckt in ÖStZ 
1958, 214 (214).

149 	 BGBl 1957 / 283; dazu Jiresch / Zapletal, Die Einkommensteu-
ernovelle 1957, ÖStZ 1958, 1 ( 13  f ); Fasching / Hofstätter, Die 
Ermittlung des Gewinnes ( Gewerbeetrages ) und des Umsat-
zes nach Durchschnittssätzen, ÖStZ 1959, 184 ( 184 f f )

Erlass im AÖF Jahr
Einheitswert-
grenze

Prozentsatz
Buchführungs-
grenze: EW

Buchführungs-
grenze: Umsatz

—
135 1948 S 100.000 25/15% RM 100.000 RM 200.000

1950/78
136 1949 S 100.000 30/20% RM 100.000 RM 200.000

1951/107
137 1950 S 100.000 35/20% S 100.000

138
S 500.000

139

1952/110
140 1951 S 100.000 40/30% S 100.000 S 500.000

1953/151
141 1952 S 100.000 45/35% S 100.000 S 500.000

1954/69
142 1953 S 100.000 45/35% S 100.000 S 500.000

1955/180
143 1954 S 100.000 55% S 500.000

144
S 1.000.000

145

1956/62
146 1955 S 100.000 55% S 500.000 S 1.000.000

1957/139
147 1956 S 100.000 55% S 500.000 S 1.000.000

1958/174
148 1957 S 100.000 55% S 500.000 S 1.000.000
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werden, Durchschnittssätze für Werbungskosten be-
stimmter Berufsgruppen, wie zum Beispiel Musiker, 
Bühnenangehörige, Artisten, Filmschaffende, Jour-
nalisten aufzustellen.150

§ 29 EStG 1953 idF EStG-Novelle 1957 blieb während 
der Geltungsdauer des EStG 1953 unverändert und nor-
mierte unter der Überschrift » Durchschnittssätze « für 
die Land- und Forstwirtschaft in Abs 1 bis 3 Folgendes:151

( 1 )	 Für die Ermittlung des Gewinnes können mit 
Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen 
Durchschnittssätze für Gruppen von Steuerpflichti-
gen aufgestellt werden. Die Durchschnittssätze sind 
auf Grund von Erfahrungen über die wirtschaft-
lichen Verhältnisse bei der jeweiligen Gruppe von 
Steuerpflichtigen festzusetzen.
( 2 )	 Solche Durchschnittssätze sind in den Fällen 
anzuwenden, in denen weder ordnungsmäßige Bü-
cher noch Aufzeichnungen geführt werden, die eine 
Gewinnermittlung nach § 4 und eine Umsatzermitt-
lung ermöglichen.
( 3 )	 In der Verordnung werden bestimmt:
1.	 die Gruppen von Betrieben, für die Durch-
schnittssätze anzuwenden sind;
2.	 die für die Einstufung jeweils maßgeblichen Be-
triebsmerkmale.
Als solche kommen insbesondere in Betracht:
a )	 Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
die Betriebsart und der Einheitswert,
b )	 bei gewerblichen Betrieben die örtliche Lage, 
die Ausstattung, die Konkurrenzverhältnisse, der 
Wareneingang oder Wareneinsatz und die Zahl der 
Arbeitskräfte der Betriebe;
3.	 die Art der Gewinnermittlung für die einzelnen 
Gruppen von Betrieben durch Aufstellung von Rein-
gewinnsätzen und Reingewinnprozentsätzen vom 
Einheitswert oder vom Umsatz, der ebenfalls auf 
Grund von Durchschnittssätzen für bestimmte Grup-
pen ermittelt werden kann. In der Verordnung kann 
bestimmt werden, daß für die Gewinnermittlung nur 
die Betriebsausgaben oder Betriebsausgabenteile 
nach Durchschnittssätzen ermittelt werden;

150 	 Siehe ErlRV 319 BlgNR VIII. GP, 10, und zu den textuellen An-
passungen im Finanzausschuss den AB 363 BlgNR VIII. GP, 2 
und 5.

151 	 § 29 Abs 4 sah zudem eine Bestimmung für Durchschnitts-
sätze im Bereich der Werbungskosten vor. Diese lautete: » In 
Fällen, in denen die genaue Ermittlung von Werbungskos-
ten mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden 
ist, können vom Bundesministerium für Finanzen Durch-
schnittssätze für Werbungskosten für einen einzelnen Steu-
erpflichtigen oder im Verordnungswege für bestimmte Grup-
pen von Steuerpflichtigen nach den jeweiligen Erfahrungen 
der Praxis festgelegt werden.«

4.	 der Veranlagungszeitraum, für den die Durch-
schnittssätze anzuwenden sind;
5.	 der Umfang, in dem Abgabepflichtigen, deren 
Gewinn nach diesen Durchschnittssätzen zu ermit-
teln ist, Erleichterungen in der Führung von Auf-
zeichnungen gewährt werden.

Die auf dieser Norm basierenden Verordnungen über 
die Aufstellung von Durchschnittssätzen für die Er-
mittlung des Umsatzes und des Gewinnes aus Land- 
und Forstwirtschaft stellten eine in § 29 Abs 3 Z 3 EStG 
1953 idF EStG-Novelle 1957 vorgesehene Aufstellung 
von Reingewinnprozentsätzen vom Einheitswert dar152 
und knüpften offenkundig inhaltlich an die frühere 
Praxis der » Pauschalierungserlässe « an. Sie waren prin-
zipiell anwendbar auf jene Fälle land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe, in denen eine gewisse Einheits-
wertgrenze ( zunächst S  500.000 von 1958 bis 1965,153 
danach S 600.000 für 1966 und 1967 ) nicht überschrit-
ten wurde und » deren Inhaber weder ordnungsmäßige 
Bücher noch Aufzeichnungen führen, die eine [ … ] Ge-
winnermittlung nach § 4 Einkommensteuergesetz 1953 
ermöglichen «.154 Wie bereits in den Jahren ab 1948 zo-
gen auch die auf § 29 EStG 1953 idF EStG-Novelle 1957 
basierenden Pauschalierungsverordnungen durch-
wegs einen Prozentsatz des Einheitswertes des land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebes ( einschließlich der 
Zupachtungen und abzüglich der Verpachtungen ) als 
Grundbetrag heran, der sodann um den Wert der Aus-
gedingelasten, die Sozialversicherungsbeiträge für fa-
milieneigene und fremde Arbeitskräfte, die bezahlten 
Pachtzinse sowie Schuldzinsen vermindert und um ver-
einnahmte Pachtzinse erhöht wurde. Sonderbestim-
mungen waren für forstwirtschaftlich genutzte Grund-
flächen landwirtschaftlicher Betriebe, den Weinbau 
und die Sondergewinne land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe ( zB aus Fuhrwerksleistungen, Nebenbetrieben, 
Bienenzucht )155 vorgesehen; Gewinne aus Viehverkäu-
fen waren vom Grundbetrag erfasst, sofern » im Betrieb 
überwiegend wertmäßig eigene Futtermittel verwendet 
werden «. Eine Sonderregelung sah zudem eine Kürzung  

152	 Siehe dazu zB Jiresch / Zapletal, Die Einkommensteuernovelle 
1957, ÖStZ 1958, 1 ( 14 ); Fasching / Hofstätter, Die Ermittlung 
des Gewinnes ( Gewerbeetrages ) und des Umsatzes nach 
Durchschnittssätzen, ÖStZ 1959, 184 ( 184 ).

153	 Wobei für die Jahre 1964 und 1965 in der Verordnung 
BGBl 1965 / 247 keine explizite Einheitswertgrenze als An-
wendungsvoraussetzungen statuiert wurden, weshalb die  – 
ebenfalls mit S  500.000 bezifferte  – einheitswertbezogene 
Buchführungsgrenze der BAO maßgeblich war; siehe zu die-
ser Vorgangsweise auch Schlögl, Die Landwirtepauschalie-
rung für 1978 und 1979, ÖStZ 1979, 161 ( 161 ).

154 	 Siehe zB § 1 der VO BGBl 1959 / 121.
155 	 Dazu allgemein Schlögl, Die Landwirtepauschalierung für 

1978 und 1979, ÖStZ 1979, 161 ( 161 f ).
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bei Ernteausfällen ( zB aufgrund von Dürre, Hochwasser, 
Hagelschlag ) vor.

Die Prozentsätze in den Pauschalierungsverordnun-
gen waren durchwegs niedriger als jene in den Pauscha-
lierungserlässen und zudem der Höhe nach gestaffelt ( zB 
für das Jahr 1958 20% für den Einheitswert bis S 100.000, 
15% für den Einheitswert zwischen S  100.000 und 
S  250.000 und schließlich 10% für den S  250.000 über-
steigenden Betrag ),156 wodurch das relative Absinken des 
Reinertrages durch Beschäftigung von Arbeitskräften mit 
zunehmender Betriebsgröße berücksichtigt werden soll-
te.157 Die gegenüber den » Pauschalierungserlässen « nied-
rigeren Prozentsätze und höheren Einheitswertgrenzen  

156 	 § 3 Abs 1 der VO BGBl 1959 / 121.
157 	 Dazu Strunz, Die Einkommen- und Umsatzsteuerberech-

nung bei nicht buchführenden Land- und Forstwirten, ÖStZ 
1951, 135 ( 136 ); Rotal, Probleme der Einkommen- und Um-
satzsteuerveranlagung bei Land- und Forstwirten, ÖStZ 
1952, 109 ( 110 ); siehe zur nachfolgenden Abkehr von dieser 
Überlegung auch Schlögl, Die Landwirtepauschalierung für 
1978 und 1979, ÖStZ 1979, 161 ( 162 ).

ergaben sich offenbar daraus, dass die Einheitswerte bis 
einschließlich 1955 auf der Hauptfeststellung in Öster-
reich zum 1. 1. 1940 ( auf Basis des RBewG 158  ) 159 beruhten 
und daher eine laufende Erhöhung insbesondere zur An-
passung an die Geldwertänderung notwendig war, hinge-
gen nach der Hauptfeststellung der Einheitswerte zum 1. 
1. 1956 ( auf Basis des BewG 1955160 ) die Einheitswerte auf 
aktuellen Wertverhältnissen beruhten.161

Die Pauschalierungsverordnungen im Geltungsbe-
reich des § 29 EStG 1953 für die Jahre 1958 bis 1967 las-
sen sich überblicksweise  – und in Relation zu den da-
mals relevanten einheitswert- und umsatzorientierten 
Buchführungsgrenzen – folgendermaßen aufschlüsseln.

158 	 dRGBl 1934 I 1035.
159 	 Dazu Langer, BewG ( 1974 ) § 20 Rz 1.
160	 BGBl 1955 / 148.
161 	 Siehe oV, Einkommen- und Umsatzsteuerveranlagung der 

nichtbuchführenden Land- u. Forstwirte, ÖStZ 1956, 91 ( 92 ).
162	 Dazu Fasching/Hofstätter, Die Ermittlung des Gewinnes (Ge-

werbeetrages) und des Umsatzes nach Durchschnittssätzen, 
ÖStZ 1959, 184 (187 f f).

163	 § 125 BAO, BGBl 1961/194 (ab 1. 1. 1962).�
164	 § 125 BAO, BGBl 1961/194 (ab 1. 1. 1962).�
165	 An die Buchführungsgrenze nach § 125 BAO angepasst durch 

VO BGBl 1966/88.�
166	 Erhöht durch BGBl 1965/201 (ab 1. 1. 1966).�
167	 Siehe die vorhergehende Fußnote.

VO BGBl Jahr Einheits-wertgrenze Prozentsatz
Buchführungs-gren-
ze: EW

Buchführungs-gren-
ze: Umsatz

1959/121
162 1958 S 500.000 20/15/10% S 500.000 S 1.000.000

1961/140

1959 S 500.000 20/15/10% S 500.000 S 1.000.000

1960 S 500.000 20/16/12% S 500.000 S 1.000.000

1962/172

1961 S 500.000 20/16/12% S 500.000 S 1.000.000

1962 S 500.000 20/16/12% S 500.000
163

S 1.000.000
164

1964/90 1963 S 500.000 20/16/12% S 500.000 S 1.000.000

1965/247 idF 
1966/88

1964 — 20/17/14% S 500.000 S 1.000.000

1965 — 20/17,5/15% S 500.000 S 1.000.000

1966 S 600.000
165 20/18/16% S 600.000

166
S 1.500.000

167

1968/132 1967 S 600.000 21/19/16% S 600.000 S 1.500.000
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3.	 EStG 1967 ( 1968 – 1972 )

§ 29 EStG 1953 idF EStG-Novelle 1957 wurde nachfolgend 
unverändert in § 29 EStG 1967168 übernommen169 und 
blieb auch bis zum EStG 1972 ohne Modifikation. Auch 
die darauf basierenden Pauschalierungsverordnungen 
entsprachen sowohl hinsichtlich der Voraussetzungen

4.	 EStG 1972 ( 1973 – 1988 )

Gegenüber dem EStG 1953 bzw dem EStG 1967 er-
folgte durch das EStG 1972171 eine systematische Um-
gliederung der Pauschalierungsvorschrift in den § 17, 
ein Wegfallen der Vorgaben für die Umsatzsteuerpau-
schalierung und eine Modifikation der Festsetzung der 
Durchschnittssätze für einzelne Steuerpflichtige;172 eine 
Modifikation der ertragsteuerlichen Pauschalierung für 
die Land- und Forstwirtschaft gegenüber dem EStG 1967 
wurde hingegen nicht vorgenommen.173 § 17 EStG 1972 
stand unter der Überschrift » Durchschnittssätze « und 
hatte in Abs 1 bis 3 hinsichtlich auch der land- und forst-
wirtschaftlichen Pauschalierung folgenden, bis zum 
EStG 1988 unveränderten Wortlaut:174

168 	 BGBl 1967 / 268 ( ab 1968 ).
169 	 Siehe ErlRV 545 BlgNR XI. GP, 58 ( zu § 29 EStG 1967 ): » Zu 

§ 29: Unverändert aus geltendem Recht in der Fassung ESt-
Nov. 1957, BGBl. Nr 283, übernommen.«

170	 So ist zB auch die Verordnung BGBl 1968 / 132 ( für die Jahre 
1967 bis 1969 ) formell zu § 29 EStG 1953 und § 29 EStG 1967 
ergangen. �

171 	 BGBl 1972 / 440 ( ab 1973 ).
172 	 Siehe ErlRV 474 BlgNR XIII. GP, 64 ( zum EStG 1972 ); weiters 

zB Schubert / Pokorny / Schuch / Quantschnigg, ESt-HB ( 1985 ) 
§ 17 Tz 22 f f.

173 	 ErlRV 474 BlgNR XIII. GP, 64 ( zum EStG 1972 ), wo insofern 
darauf hingewiesen wird, dass die » Vorschrift des § 17 « dem 
» § 29 EStG 1967 entspricht «.

174 	 § 17 Abs 4 sah eine gegenüber dem § 29 Abs 4 EStG 1967 mo-
difizierte Bestimmung für Durchschnittssätze im Bereich 
der Werbungskosten vor. Diese lautete: » In Fällen, in denen 
die genaue Ermittlung von Werbungskosten mit unverhält-

als auch der Rechtsfolgen jenen, die zu § 29 EStG 1953 
ergangen waren.170 Wiederum lassen sich die Pauscha-
lierungsverordnungen im Geltungsbereich des § 29 
EStG 1967 für die Jahre 1968 bis 1972 überblicksweise – 
und in Relation zu den damals relevanten einheitswert- 
und umsatzorientierten Buchführungsgrenzen – folgen-
dermaßen aufschlüsseln.

( 1 )	 Für die Ermittlung des Gewinnes können mit 
Verordnung des Bundesministers für Finanzen 
Durchschnittssätze für Gruppen von Steuerpflichti-
gen aufgestellt werden. Die Durchschnittssätze sind 
auf Grund von Erfahrungen über die wirtschaft-
lichen Verhältnisse bei der jeweiligen Gruppe von 
Steuerpflichtigen festzusetzen.
( 2 )	 Solche Durchschnittssätze sind für die Fälle 
aufzustellen, in denen weder ordnungsmäßige Bü-
cher noch Aufzeichnungen geführt werden, die eine 
Gewinnermittlung nach § 4 ermöglichen.
( 3 )	 In der Verordnung werden bestimmt:
1.	 Die Gruppen von Betrieben, für die Durch-
schnittssätze anzuwenden sind,
2.	 die für die Einstufung jeweils maßgeblichen Be-
triebsmerkmale.
Als solche kommen insbesondere in Betracht:
a )	 Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
die Betriebsart und der Einheitswert,

nismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist, können vom 
Bundesminister für Finanzen neben dem Werbungskosten-
pauschbetrag gemäß § 16 Abs 3 Durchschnittssätze für Wer-
bungskosten im Verordnungswege für bestimmte Gruppen 
von Steuerpflichtigen nach den jeweiligen Erfahrungen der 
Praxis festgelegt werden. Der Bundesminister für Finanzen 
kann bei Berufsgruppen, die eindeutig von der Verordnung 
über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für Werbungs-
kosten erfaßt werden, anordnen, daß diese Durchschnitts-
sätze vom Arbeitgeber beim Steuerabzug vom Arbeitslohn zu 
berücksichtigen sind, ohne daß es einer Eintragung auf der 
Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers bedarf.«

VO BGBl Jahr
Einheitswert-
grenze

Prozentsatz
Buchführungs-
grenze: EW

Buchführungsgrenze: 
Umsatz

1968/132

1968 S 600.000 22/20/17% S 600.000 S 1.500.000

1969 S 600.000 22/20/17% S 600.000 S 1.500.000

1971/255

1970 S 600.000 22/20/17% S 600.000 S 2.000.000*

1971 S 600.000 24/21/18% S 600.000 S 2.000.000

1972/480 1972 S 600.000 24/21/18% S 700.000** S 2.000.000

*	 Erhöht durch BGBl 1976/667 (ab 1. 1. 1977).� 	 **	 Erhöht durch BGBl 1972/262 (ab 1. 1. 1972).�
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b )	 bei gewerblichen Betrieben die örtliche Lage, 
die Ausstattung, die Konkurrenzverhältnisse, der 
Wareneingang oder Wareneinsatz und die Zahl der 
Arbeitskräfte der Betriebe,
3.	 die Art der Gewinnermittlung für die einzelnen 
Gruppen von Betrieben durch Aufstellung von Rein-
gewinnsätzen und Reingewinnprozentsätzen vom 
Einheitswert oder vom Umsatz. In der Verordnung 
kann bestimmt werden, daß für die Gewinnermitt-
lung nur die Betriebsausgaben oder Betriebsausga-
benteile nach Durchschnittssätzen ermittelt werden,
4.	 der Veranlagungszeitraum, für den die Durch-
schnittssätze anzuwenden sind,
5.	 der Umfang, in dem Steuerpflichtigen, deren 
Gewinn nach diesen Durchschnittssätzen zu ermit-
teln ist, Erleichterungen in der Führung von Auf-
zeichnungen gewährt werden.

Auch die Verordnungen zu § 17 EStG 1972 orientierten 
sich an jenen zu den gleichlautenden § 29 EStG 1953 idF 
EStG-Novelle 1957 bzw § 29 EStG 1967. Im Unterschied zu 
den früheren Verordnungen war jedoch bereits ab 1973 
das gärtnerische Vermögen iSd § 49 BewG nicht mehr er-
fasst; für die Ermittlung des Gewinns aus gärtnerischen 
Betrieben war vielmehr im Geltungsbereich des EStG 
1972 ab 1986 eine eigene Teilpauschalierungsverord-
nung erlassen worden.175 Die Einheitswertgrenze ( ohne 
rtnerisches Vermögen ) wurde aufgrund des Abstellens 
auf die einheitswertbezogene Buchführungspflicht 1981 
auf S 900.000 ( zuvor S 700.000 ) angehoben; die Prozent-
sätze für den Durchschnittssatz waren bis 1979 tenden-
 

175 	 BGBl 1987 / 470 idF BGBl 1989 / 239 ( 1986 bis 1988 ).
176 	 Die in Art II Abs 1 das BewÄndG 1979, BGBl 1979 / 318, vorge-

sehene pauschale Erhöhung der zum 1. 1. 1979 festgestellten 
Einheitswerte des land- und forstwirtschaftlichen Vermö-
gens um 5% ab 1. 1. 1983 war von keiner Änderung der Pro-
zentsätze begleitet.

ziell steigend ( auf 32% ) und wurden danach – wohl auf-
grund der Hauptfeststellung der Einheitswerte zum 1. 1. 
1979  – auf 30% ( 1980 ) bzw 31% ( ab 1981 ) abgesenkt.176 
Während jedoch  – wie auch in früheren Zeiträumen  – 
bis zum Jahr 1977 verschiedene, nach Einheitswertstu-
fen tendenziell fallend gestaffelte Prozentsätze vorgese-
hen waren, wurde durch die Verordnung BGBl 1979 / 217 
eine Anhebung und Vereinheitlichung des Prozentsatzes 
vorgenommen. Dies wurde folgendermaßen begründet:

Mit der Anhebung des Prozentsatzes im Rahmen 
des Grundbetrages wird auf die zwischen 1977 und 
1978 eingetretenen Einkommenssteigerungen in der 
Land- und Forstwirtschaft Bedacht genommen. Für 
die Vereinheitlichung des Prozentsatzes waren fol-
gende Überlegungen maßgebend: Der für die frühere 
Differenzierung maßgebende Gesichtspunkt, daß mit 
wachsender Größe der zu bewirtschaftenden Fläche 
die Intensität der Bewirtschaftung abnimmt, erweist 
sich nicht mehr als zutreffend. Die Entwicklung in der 
Landwirtschaft, die insbesondere durch wachsenden 
Maschineneinsatz gekennzeichnet ist, läßt eher eine 
gegenteilige Tendenz, also erhöhte Hektarerträge bei 
steigendem Ausmaß der land- und forstwirtschaft-
lichen Fläche erkennen. Außerdem trägt es zur Ver-
einheitlichung des Prozentsatzes einer vereinfachten 
Berechnung des Grundbetrages Rechnung.177

Die Pauschalierungsverordnungen im Geltungsbereich 
des § 17 EStG 1972 für die Jahre 1973 bis 1988 lassen 
sich überblicksweise  – und in Relation zu den damals 
relevanten einheitswert- und umsatzorientierten Buch-
führungsgrenzen – folgendermaßen aufschlüsseln:

177 	 Schlögl, Die Landwirtepauschalierung für 1978 und 1979, 
ÖStZ 1979, 161 ( 162 ). Diese Überlegung bestätigt sich nach-
folgend auch darin, dass in späteren Pauschalierungsverord-
nung eine ansteigende Staffelung vorgesehen wurde, wie zB 
ab 1998 nach § 1 Abs 1 iVm Abs 4 der Verordnung II 1997 / 430 
idF II 1998 / 30, II 1999 / 448.

178	 Erhöht durch BGBl 1976/667 (ab 1. 1. 1977).�

VO BGBl Jahr
Einheitswert-
grenze

Prozentsatz
Buchführungs-
grenze: EW

Buchführungsgrenze: 
Umsatz

1974/90

1973 S 700.000 24/21/18% S 700.000 S 2.000.000

1974 S 700.000 24/21/18% S 700.000 S 2.000.000

1976/199 1975 S 700.000 24/29/26/23% S 700.000 S 2.000.000

1977/143

1976 S 700.000 24/29/26/23% S 700.000 S 2.000.000

1977 S 700.000 30/28/26% S 700.000 S 3.000.000
178
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5.	 EStG 1988 ( 1989 – 2011 )

Die Stammfassung des § 17 EStG 1988183 entsprach so-
dann im Wesentlichen § 17 EStG 1972, worauf auch 
die Gesetzesmaterialien ausdrücklich hingewiesen ha-
ben.184 Eine Gesamtnovellierung des § 17 EStG erfolgte 
erst durch das StRefG 1993185 ab dem Veranlagungsjahr 
1994. So wurde in § 17 Abs 1 bis 3 EStG eine gesetzliche 
und branchenunabhängige Betriebsausgabenpauscha-
lierung eingeführt,186 wohingegen die bisherigen § 17 
Abs 1 bis 4 inhaltlich in § 17 Abs 4 bis 6 EStG 1988 idF 
StRefG 1993 überführt und erweitert wurden;187 die für 
die land- und forstwirtschaftliche Pauschalierung rele-
vanten § 17 Abs 4 und 5 hatten folgenden Wortlaut:

179	 Dazu Schlögl, Die Landwirtepauschalierung für 1978 und 
1979, ÖStZ 1979, 161 (161 ff).�

180	 Durch den Wegfall der Einheitswertgrenze in der Pauschalie-
rungsverordnung BGBl 1979/217 konnte von der Anwendung 
der Durchschnittssätze so lange Gebrauch gemacht werden, 
als keine Buchführungspflicht nach §  125 BAO eintrat, die 
damals zwar ebenfalls bei S 700.000 lag, dies aber aufgrund 
einer 15%igen Toleranzgrenze bei §  125 BAO dennoch eine 
Verbesserung für die Land- und Forstwirtschaft darstellte; 
siehe dazu Schlögl, Die Landwirtepauschalierung für 1978 
und 1979, ÖStZ 1979, 161 (161).

181	 Erhöht durch BGBl 1981/336 (ab 1. 1. 1981).
182	 Erhöht durch BGBl 1981/336 (ab 1. 1. 1981).
183 	 BGBl 1988 / 400.
184 	 Siehe ErlRV 621 BlgNR XVII. GP, 76: » Der bisherige Inhalt des 

§ 17 wurde im wesentlichen unverändert aus § 17 EStG 1972 
übernommen.«

185 	 BGBl 1993 / 818.
186 	 Siehe ErlRV 1237 BlgNR XVIII. GP, 45 und 52 ( zum StRefG 

1993 ).
187 	 ErlRV 1237 BlgNR XVIII. GP, 52 ( zum StRefG 1993 ).

( 4 )	 Für die Ermittlung des Gewinnes können 
weiters mit Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen Durchschnittssätze für Gruppen von 
Steuerpflichtigen aufgestellt werden. Die Durch-
schnittssätze sind auf Grund von Erfahrungen über 
die wirtschaftlichen Verhältnisse bei der jeweiligen 
Gruppe von Steuerpflichtigen festzusetzen. Solche 
Durchschnittssätze sind nur für Fälle aufzustellen, 
in denen weder eine Buchführungspflicht besteht 
noch ordnungsmäßige Bücher oder Aufzeichnungen 
geführt werden, die eine Gewinnermittlung nach § 4 
ermöglichen.
( 5 )	 In der Verordnung werden bestimmt:
1.	 Die Gruppen von Betrieben, für die Durch-
schnittssätze anzuwenden sind.
2.	 Die für die Einstufung jeweils maßgeblichen Be-
triebsmerkmale.
Als solche kommen insbesondere in Betracht:
a )	 Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
die Betriebsart und der Einheitswert.
b )	 Bei anderen Betrieben die örtliche Lage, die 
Ausstattung, der Wareneingang oder Wareneinsatz, 
die Zahl der Arbeitskräfte und die Stabilität der Er-
träge und Aufwendungen.
3.	 Die Art der Gewinnermittlung für die einzelnen 
Gruppen von Betrieben durch Aufstellung von Rein-
gewinnsätzen und Reingewinnprozentsätzen vom 
Einheitswert oder vom Umsatz oder von anderen, für 
einen Rückschluß auf den Umsatz und Gewinn geeig-
neten äußeren Betriebsmerkmalen. In der Verordnung 
kann bestimmt werden, daß für die Gewinnermittlung 
nur die Betriebsausgaben oder Betriebsausgabenteile 
nach Durchschnittssätzen ermittelt werden.

1979/217
179

1978 —
180 31% S 700.000 S 3.000.000

1979 — 32% S 700.000 S 3.000.000

1981/266

1980 — 30% S 700.000 S 3.000.000

1981 — 31% S 900.000
181

S 3.500.000
182

1983/32 idF 
1985/38

1982 — 31% S 900.000 S 3.500.000

1983 — 31% S 900.000 S 3.500.000

1984 — 31% S 900.000 S 3.500.000

1985 — 31% S 900.000 S 3.500.000

1987/33 idF 
1989/238

1986 — 31% S 900.000 S 3.500.000

1987 — 31% S 900.000 S 3.500.000

1988 — 31% S 900.000 S 3.500.000
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4.	 Der Veranlagungszeitraum, für den die Durch-
schnittssätze anzuwenden sind.
5.	 Der Umfang, in dem jenen Steuerpflichtigen, 
die den Gewinn nach Durchschnittssätzen ermitteln, 
Erleichterungen in der Führung von Aufzeichnungen 
gewährt werden.

Wenngleich nachfolgende Novellen zwar insbesondere 
die Bestimmungen des § 17 Abs 1 und 2 EStG modifizier-
ten, erfolgte eine Änderung der Verordnungsermäch-
tigung des § 17 Abs 4 EStG lediglich durch das StRefG 
2005.188 Im Zuge der parlamentarischen Behandlung 
wurde im Finanzausschuss der letzte Satz des § 17 Abs 4 
dahingehend geändert,189 dass » [ s ]olche Durchschnitts-
sätze [ … ] nur für Fälle aufzustellen [ sind ], in denen we-
der eine Buchführungspflicht besteht noch ordnungs-
mäßige Bücher geführt werden, die eine Gewinnermitt-
lung durch Betriebsvermögensvergleich ermöglichen.« 
Im Unterschied zur vorhergehenden Fassung entfiel 
somit das Tatbestandsmerkmal der » Aufzeichnungen « 
und die Möglichkeit der » Gewinnermittlung nach § 4 «. 
Diese Änderung diente ausweislich der Materialien » der 
Klarstellung, dass eine Gewinnermittlung nach Durch-
schnittsätzen ausschließlich für Einnahmen- / Aus-
gabenrechner zulässig ist «190 bzw  – umgekehrt  – eine 
freiwillige Einnahmen-Ausgaben-Rechnung die Zuläs-
sigkeit der Pauschalierung nicht ausschließt.191

Auf Basis des § 17 Abs 4 und 5 EStG hat der BMF 
für den betrieblichen Bereich eine Reihe von Pauscha-
lierungsverordnungen erlassen; davon sahen bzw se-
hen die meisten eine Betriebsausgabenpauschalierung 
( Teilpauschalierung )192 und lediglich jene für Gaststät-
ten- und Beherbergungsbetriebe,193 Lebensmitteleinzel- 
und Gemischtwarenhändler194 sowie Land- und Forst-
wirte eine Pauschalierung für den gesamten Gewinn 
( Vollpauschalierung ) vor, wobei sich für die beiden erst-
genannten Gruppen der pauschale Gewinn von den Be-
triebseinnahmen bemisst, bei den Land- und Forstwir-
ten hingegen – bis zu einer gewissen Einheitswertgrenze 
( derzeit € 100.000, bis 2010 € 65.500 )  – nach dem Ein-
heitswert; bei der Land- und Forstwirtschaft war bzw ist 
nach den jeweiligen Pauschalierungsverordnungen dar- 

188 	 BGBl I 2004 / 57 ( Änderung des § 17 Abs 4 letzter Satz ab 5. 6. 
2004 ).

189 	 Siehe AB 461 BlgNR XXII. GP; in der RV 451 BlgNR XXII. GP, 
war diese Änderung noch nicht enthalten.

190 	 AB 461 BlgNR XXII. GP, 7.
191 	 Siehe zB Baldauf in Jakom4 ( 2011 ) § 21 Rz 96.
192 	 Siehe dazu zB Doralt, EStG14 § 17 Tz 62 / 1.
193 	 BGBl II 1999 / 227; zu den verfassungsrechtlichen Bedenken 

gegen diese Verordnung siehe nur UFS Innsbruck 30. 3. 2011, 
RV / 0688-I / 10 mwN.

194 	 BGBl II 1999 / 228.

über hinaus bzw bisweilen optional195 eine Teilpauscha-
lierung möglich.196

Die durch das EStG 1988 geschaffene Rechtslage und 
die dazu ergangene land- und forstwirtschaftliche Pau-
schalierungsverordnung BGBl 1990 / 100 war erneut vom 
Rechnungshof kritisiert worden. Dieser führte in sei-
nem Tätigkeitsbericht für das Verwaltungsjahr 1990197 
wörtlich aus:

30.11.1  Von den zum 1. Jänner 1989 im gesamten 
Bundesgebiet bestehenden rd 621  000 land- und 
forstwirtschaftlichen Einheiten waren rd 50 700 ( rd 
8,2 vH ) steuerlich erfaßt ( Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft ). Von diesen Landwirten führten rd 
2  600 Bücher und ermittelten rd 48  100 ( rd  95 vH ) 
die Einkünfte durch Pauschalierung.
Die Pauschalierung erfolgt im wesentlichen in der 
Weise, daß der Gewinn aus Land- und Forstwirt-
schaft mit einem Durchschnittssatz von 31 vH des 
maßgeblichen Einheitswertes der selbst bewirtschaf-
teten Fläche ermittelt wird. Die Gewinnsumme ist 
um die vereinnahmten Pachtzinse zu erhöhen und 
um verschiedene Aufwendungen zu vermindern ( Ver-
ordnung des Bundesministers für Finanzen über die 
Aufstellung von Durchschnittssätzen für die Ermitt-
lung des Gewinnes aus Land- und Forstwirtschaft, 
zuletzt BGBl Nr 100 / 1990 ). Eine pauschalierte Ge-
winnermittlung ist bis zu einem Einheitswert von 
900 000 S zulässig.
Der RH untersuchte beim FA Braunau anhand der 
jeweils letzten Veranlagungsergebnisse die Steuer-
leistung ( ohne Abgaben und Beiträge von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben ) der insgesamt 455 
zum 1. Jänner 1990 pauschalierten Landwirte durch 
Hochrechnung mittels Stichproben von 51 diesbe-
züglichen Abgabenakten. Die so errechnete Steuer-
leistung betrug rd 1 784 000 S an Einkommensteuer 
und rd 628 000 S an Vermögensteuer. In hochgerech-
net 161 Fällen ergab sich keine Steuerleistung, so 
daß bei den übrigen 294 pauschalierten Fällen die 
durchschnittliche Steuerleistung rd 8 200 S betrug.
30.11.2  Wenn auch die Pauschalierung eine Ver-
einfachung des Abgabenverfahrens sowohl für die 
Abgabepflichtigen als auch für die Abgabenbehörde 
bewirkt, ist dieses Verfahren jedoch nach Ansicht des 
RH außerordentlich ungerecht und steht nicht im 
Einklang mit dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit 
der Besteuerung, weil bei gleich hohem wirtschaft-

195 	 ZB bei einem über S  500.000 liegenden Einheitswert nach 
§ 2  Abs 3 der Verordnung BGBl II 1997 / 430 oder generell 
nach § 2 Abs 3 der LuF PauschVO 2011.

196 	 Kritisch zur Teilpauschalierung Schürer-Waldheim, Verfas-
sungswidrigkeit der Pauschalierung in der Land- und Forst-
wirtschaft, SWK 2011, S 792 ( S 795 ).

197 	 III-54 BlgNR XVIII. GP.
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lichen Einkommen unterschiedliche Abgabenbela-
stungen entstehen können. Während das EStG eine 
Besteuerung des tatsächlich erwirtschafteten Ge-
winnes vorsieht, stellt die am Einheitswert ausge-
richtete Pauschalierung des Gewinnes aus Land- und 
Forstwirtschaft auf einen Sollertrag ab, der – weil zu 
niedrig angesetzt – nicht der Wirklichkeit entspricht 
und den tüchtigen sowie den Landwirt in guten La-
gen begünstigt. Die Pauschalierung führt auch dazu, 
daß bei allen einkommensabhängigen Transferlei-
stungen eine ungerechtfertigte Bevorzugung dieser 
Abgabepflichtigen eintritt.
Der RH erachtete eine Neuordnung der Besteuerung 
der Land- und Forstwirtschaft für geboten. Hiebei 
wäre eine pauschale Gewinnermittlung in der Weise 
einzurichten, daß von den tatsächlichen Erlösen, de-
ren Erfassung den Landwirten durchaus zumutbar 
wäre, pauschale auf Erfahrungswerten beruhende 
Betriebsausgaben abgezogen werden. Ab einer be-
stimmten Höhe des Einheitswertes ( bspw 500 000 S ) 
oder der Erlöse sollte der Gewinn aus Land- und 
Forstwirtschaft nach den Bestimmungen des EStG 
ermittelt werden.
Der RH empfahl dem BMF, langfristig eine Neuord-
nung der Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft 
zu erwägen, die einfach zu handhaben ist und eine 
gleichmäßige Besteuerung aller Abgabepflichtigen 
gewährleistet.
30.11.3  Laut Stellungnahme des BMF sei die gel-
tende Form der Pauschalierung der Landwirte nicht 
nur vom Gesichtspunkt einer Vereinfachung getra-
gen, sondern bringe auch eine weitgehende steuer-
liche Entlastung der Land- und Forstwirtschaft mit 
sich. Das BMF verwies auf die in der Land- und Forst-
wirtschaft bestehenden, mit anderen Wirtschafts-
bereichen nicht vergleichbaren besonderen Verhält-
nisse, stellte aber bei zukünftigen Pauschalierungen 
der Landwirte die Prüfung von Möglichkeiten einer 
gerechteren und vereinfachten Form in Aussicht.
30.11.4 Der RH verwies neuerlich auf den Grundsatz 
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und wiederhol-
te seine bisherige Empfehlung.198

Die Pauschalierungsverordnung zu § 17 EStG im Bereich 
der Land- und Forstwirtschaft für die Jahre 1989 bis 
1993199 stand freilich weiterhin deutlich in der Rechtst-
radition der Verordnungen zu den Vorgängerbestim-
mungen; der Kritik des Rechnungshofes wurde letzt-
lich nicht bzw nur eingeschränkt Rechnung getragen. 

198 	 Tz  30.11.1 f f des Tätigkeitsberichts, III-54 BlgNR XVIII. GP, 
75 f.

199 	 Siehe die VO BGBl 1990 / 100 idF BGBl 1991 / 476, 1992 / 565, 
1994 / 207, 1995 / 139.

In seinem Bericht für das Verwaltungsjahr 1993 ging der 
Rechnungshof  – unter dem Punkt » Unerledigte Anre-
gungen aus Vorjahren « – erneut auf seine Forderung zur 
Neuordnung der Besteuerung der Land- und Forstwirt-
schaft, » die einfach zu handhaben ist und eine gleich-
mäßige Besteuerung aller Abgabepflichtigen gewähr-
leistet «, ein. Er wies darauf hin, dass

[ l ]aut Mitteilung des BMF [ … ] infolge der rückläu-
figen Ergebnisse der Land- und Forstwirtschaft in 
den Jahren 1991 bis 1993 die Landwirtepauschalie-
rung für 1993 unverändert geblieben [ sei ]. Für das 
Jahr 1994 sei neben der Voll- auch eine Teilpauscha-
lierung vorgesehen. Die Einzelheiten dieser Teilpau-
schalierung müssen jedoch erst unter den Gesichts-
punkten einer Vereinfachung und des EU-Beitrittes 
ausverhandelt werden.200

Ab 1994 wurde zunächst in einer isolierten Verord-
nung201 und ab 1995 integriert in die land- und forst-
wirtschaftliche Pauschalierungsverordnung202 eine Teil-
pauschalierung ab einer gewissen Einheitswertgrenze 
( S 900.000 ) vorgesehen. Bis zu dieser Grenze blieb es – 
wie zuvor und damit wohl im drastischen Kontrast zur 
Forderung des Rechnungshofs  – bei der Vollpauscha-
lierung, bei Überschreiten dieser Grenze war eine Teil-
pauschalierung mit einem grundsätzlichen Betriebs-
ausgabenpauschale von 70% der Betriebseinnahmen 
( einschließlich Umsatzsteuer ) vorgesehen.

Wenngleich der Rechnungshof die Frage der Pau-
schalierung in seinen Berichten für die Verwaltungs-
jahre 1994,203 1995,204 1996,205 1997206 jeweils unter dem 
Punkt » Unerledigte Anregungen aus Vorjahren und  – 
letztmals – 1998207 unter dem Punkt » In Verwirklichung 
begriffene Anregungen « führte, sei nach Auskunft des 
BMF » [ w ]egen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten für 
viele Land- und Forstwirte aufgrund der EU-Integra-
tion [ … ] eine stärkere steuerliche Erfassung von Land- 
und Forstwirten politisch nicht durchsetzbar « gewe-
sen.208 Ab 1997 wurden zwar punktuelle Änderungen 
vorgenommen,209 allerdings sei nach Auskunft des BMF 

200 	 Reihe Bund 1994 / 9, 128.
201 	 BGBl 1995 / 689.
202 	 Erstmals BGBl 1997 / 107.
203 	 III-57 BlgNR XIX. GP, 104 = Reihe Bund 1995 / 7, 104.
204 	 III-60 BlgNR XX. GP, 56 = Reihe Bund 1996 / 11, 56
205 	 III-106 BlgNR XX. GP, 98 = Reihe Bund 1997 / 5, 98.
206 	 Reihe Bund 1998 / 5, 98.
207 	 III-11 BlgNR XX. GP, 86 = Reihe Bund 1999 / 3, 86.
208 	 III-106 BlgNR XX. GP, 98 = Reihe Bund 1997 / 5, 98.
209 	 Jilch, Die Besteuerung pauschalierter Land- und Forstwirte 

( 1999 ) 253, weist darauf hin, dass in Reaktion auf die Kri-
tik des Rechnungshofs in der Pauschalierungsverordnung 
BGBl II 1997 / 430 » zusätzliche Aufzeichnungspflichten 
( insbesondere bei Be- und Verarbeitung von Urprodukten, 
Mostbuschenschank ) eingeführt, die Gewinndurchschnitts-
sätze ( zB von 10% auf 30% in der Forstwirtschaft ) erhöht, Aus- 
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» [ e ]ine gänzliche Verwirklichung der Anregung des RH 
[ … ] nicht möglich gewesen «.210

Eine Kurzbetrachtung der Pauschalierungsverord-
nungen ab 2001 ergibt nunmehr folgendes Bild: Die 
Anwendungsbereiche der LuF PauschVO 2001,211 der 
LuF PauschVO 2006212 und zuletzt der LuF PauschVO 
2011213 waren bzw sind im ersten Teil der Verordnung 
( § 1 ) zunächst so definiert, dass der » Gewinn eines land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebes, dessen Inhaber 
hinsichtlich dieses Betriebes weder zur Buchführung 
verpflichtet ist noch freiwillig Bücher führt,«214 durch 
Pauschalierung ermittelt werden kann. Von der Pau-
schalierung erfasst sind dabei die in den Betrieben re-
gelmäßig anfallenden Rechtsgeschäfte und Vorgänge, 
die auch von der unionsrechtlichen MwSt-RL erfasst 
sind ( § 1 Abs 4 ).215 Abpauschaliert ist auch die Veräuße-
rung von Urprodukten.190

Der zweite Teil der Verordnungen ( §§ 2 bis 7 ) regelt die 

	 gabenpauschalsätze gesenkt ( Gartenbau ) oder neu geregelt 
( Weinbau ) [ wurden ], obwohl sich die Einkünfte in der Land- 
und Forstwirtschaft seit dem EU-Beitritt laufend verringert 
haben.«

210	 Reihe Bund 1998 / 5, 98; ebenso auch III-11 BlgNR XX. GP, 86 
= Reihe Bund 1999 / 3, 86

211	 BGBl II 2001 / 54.
212 	 BGBl II 2005 / 258.
213 	 BGBl II 2010 / 471 idF II 2011 / 4.
214 	 Zu den sonstigen Aufzeichnungspflichten nach § 126 BAO 

siehe Adametz, Aufzeichnungspflicht zum Zwecke der Ein-
heitsbewertung, ÖStZ 1997, 462 ( 462 f f ).

215 	 Derzeit Art 295 der RL 2006 / 112 / EG idgF; siehe § 1 Abs 4 LuF 
PauschVO 2011 und Baldauf in Jakom4 ( 2011 ) § 21 Rz 104 f f. 
Im Anhang  VII der Richtlinie werden die Tätigkeiten der 
landwirtschaftlichen Erzeugung und im Anhang  VIII die 
landwirtschaftlichen Dienstleistungen aufgezählt ( siehe 
auch Rz 4172 f EStR  2000 ). Die Tätigkeiten laut Anhang  VII 
umfassen: Ackerbau ( im Allgemeinen, einschließlich Wein-
bau ), Obstbau und Gemüse, Blumen- und Zierpflanzengar-
tenbau ( auch unter Glas ), Anbau von Pilzen und Gewürzen, 
Erzeugung von Saat- und Pflanzgut, Betrieb von Baumschu-
len; Tierzucht und Tierhaltung in Verbindung mit der Bo-
denbewirtschaftung ( Vieh-, Geflügel- und Kaninchenzucht 
und -haltung; Imkerei, Seidenraupen- und Schneckenzucht ); 
Forstwirtschaft und Fischerei; Verarbeitungstätigkeiten, 
die ein Landwirt bei im Wesentlichen aus seiner landwirt-
schaftlichen Produktion stammenden Erzeugnissen mit 
eigenständigen Mitteln ausübt. Die in Anhang  VIII exemp-
larisch aufgezählten landwirtschaftlichen Dienstleistungen 
umfassen: Landwirtschaftliche Dienstleistungen, wie insbe-
sondere: Anbauarbeit, Ernte, Dreschen, Pressen, Lesen und 
Einsammeln, Säen und Pflanzen; Verpackung, Zubereitung 
und Lagerung landwirtschaftlicher Erzeugnisse; Hüten, 
Zucht und Mästen von Vieh; Vermietung normalerweise in 
land-, forst- und fischwirtschaftlichen Betrieben verwende-
ter Mittel zu landwirtschaftlichen Zwecken sowie technische 
Hilfe; Vernichtung schädlicher Pflanzen und Tiere; Behand-
lung von Pflanzen und Boden durch Besprühen; Betrieb von 
Be- und Entwässerungsanlagen; Beschneiden und Fällen von 
Bäumen und andere forstwirtschaftliche Dienstleistungen.

216 � Dazu Rz 4215 f f EStR 2000; nach Rz 4219 EStR ist die Fra-
ge, ob noch ( vollpauschalierte ) Urproduktion oder bereits  

gewissen Einheitswertgrenze, sofern nicht von der » gro-
ßen « Beitragsgrundlagenoption nach § 23 Abs 1 BSVG Ge-
brauch gemacht wird und solcherart ohnehin Aufzeich-
nungen zu führen sind. Diese Einheitswertgrenze war in 
der LuF PauschVO 2001 und der LuF PauschVO 2006 mit 
65.500  € normiert und wurde durch die LuF PauschVO 
2011 auf 100.000 € angehoben.217 Diese Anhebung wurde 
offenbar damit begründet, dass » das strukturell bedingte 
( automatische ) Herausfallen der Betriebe aus der Voll-
pauschalierung « verhindert werden sollte, das aus der Zu-
pachtung oder dem Zukauf weiterer Flächen resultieren 
würde.218 Das in einer parlamentarischen Anfragebeant-
wortung zugesagte Begutachtungsverfahren für die LuF 
PauschVO 2011 wurde allerdings nicht durchgeführt.219

Der relevante Durchschnittssatz war zunächst in 
der LuF PauschVO 2001 steigend gestaffelt mit 37% ( bis 
15.000 € ), 41% ( über 15.000 € bis 36.500 € ) und 45% ( über 
36.500 € bis 65.500 € ) vorgesehen und wurde durch die 
LuF PauschVO 2006 mit 39% vereinheitlicht, was auch 
unverändert in die LuF PauschVO 2011 übernommen 
wurde. Mit der Senkung des Durchschnittssatzes durch  

Be- und / oder Verarbeitung vorliegt, nach der Verkehrsauf-
fassung zu beurteilen, die durch § 2 Abs 4 Z 1 GewO 1994 
sowie durch die Urprodukteverordnung, BGBl II 2008 / 410, 
geprägt ist. Siehe dazu auch Petschnigg, Neuer Urprodukte-
katalog ab 2009, SWK 2009, S 293 ( S 293 )

217 	 Bei der Ermittlung des maßgebenden Einheitswerts des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs sind  – neben den 
schon immer relevanten Zu- und Verpachtungen – auch Zu- 
und Verkäufe bzw zur Nutzung übernommene und überlas-
sene Flächen zu berücksichtigen ( §  1 Abs 2 und Abs 3 LuF 
PauschVO 2011 ). Die Anhebung der Einheitswertgrenze dürf-
te  – in Anlehnung an die Forderung im parlamentarischen 
Entschließungsantrag 1077 / A( E ) XXIV. GP – die Überlegung 
zu Grunde liegen, dass es vor allem durch Zupachtungen zu 
einer Überschreitung der Einheitswertgrenze mit der Folge 
der Teilpauschalierung und Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung komme; im Entschließungsantrag 1077 / A( E ) XXIV. GP 
in diesem Sinne gefordert worden, » die derzeitige Grenze in 
der Pauschalierungsverordnung ( LuF PauschVO 2006 ) für 
die Vollpauschalierung von derzeit € 65.500 Einheitswert auf 
€ 130.000,-- Einheitswert « anzuheben.

218 	 Jilch / Kaluza, Die Landwirtepauschalierung für die Jahre 2011 
bis 2015, SWK 2011, S  71 ( S  72 ); Kaluza, Anmerkungen zur 
Landwirtepauschalierung, SWK 2011, T  157 ( T  159 ); siehe 
auch die parlamentarische Anfragebeantwortung 7774 / AP 
XXIV. GP ( 3. 5. 2011 ), und die Erläuterungen in 234 / ME XXIV. 
GP ( Entwurf des BBG 2011 ) zum letztlich nicht umgesetzten 
Entfall der Einheitswertgrenze in § 125 BAO. 

219	 Siehe die parlamentarische Anfragebeantwortung 4079 / AB 
XXIV. GP ( 11. 2. 2010 ). In der parlamentarischen Anfragebe-
antwortung 7774 / AB XXIV. GP ( 3. 5. 2011, ) wird das Unter-
bleiben der zugesagten Begutachtung sehr unbefriedigend 
lediglich damit begründet, dass » gemäß Art 18 Abs 2 B-VG 
[ … ] jede Verwaltungsbehörde innerhalb ihres Wirkungsbe-
reiches Verordnungen erlassen [ kann ]. Demgemäß erfolgt 
die Erlassung von Verordnungen im Rahmen der Zuständig-
keit und Verantwortung des jeweiligen Bundesministers und 
bedarf keiner externen Abstimmung. Die Versendung von 
Verordnungen zur Begutachtung ist daher auch nicht bin-
dend vorgesehen.«

Gewinnermittlung durch Vollpauschalierung bis zu einer 
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die LuF PauschVO 2006 sollte offenbar » auf die rück-
läufige Einkommenssituation der Land- und Forstwirt-
schaft reagiert « werden.220

Abweichende Regelungen sind vorgesehen für Alpen 
( § 2 Abs 2 ), Forstwirtschaft,221 Weinbau,222 Gartenbau,223 
Buschenschank im Rahmen des Obstbaues, land- und 
forstwirtschaftlicher Nebenerwerb224 und Be- oder Ver-
arbeitung ( §§ 3 bis 6 )225.226 Die bisherige Sonderregelung 
für außergewöhnliche Ernteschäden und besondere 
Viehverluste ( §  7 LuF PauschVO 2001 und 2006 ) wurde 
nicht in die LuF PauschVO 2011 übernommen.

Auf den dritten Teil der Verordnungen, die die Teilpau-
schalierung regeln, folgen im vierten Teil Vorschriften über 
gewinnerhöhende und gewinnmindernde Beträge ( § 13 ) 

220 	 Dazu Silber, Neuerungen für pauschalierte Land- und Forst-
wirte  – Anmerkungen zur neuen LuF PauschVO 2006, ÖStZ 
2006, 121 ( 123 ), und Silber, Die Einkommensbesteuerung 
in der Land- und Forstwirtschaft2 ( 2008 ) 18 f, der  – isoliert 
im System der Pauschalierung  – darauf hinweist, » dass die 
Einkommen der Land- und Forstwirtschaft in den letzten 
Jahren wesentlich stärker gesunken sind als dies durch die 
Satzreduktion Berücksichtigung findet. So sind die Einkom-
men in der Landwirtschaft in den letzten 10 Jahren um 8,5 % 
gesunken, hingegen ist der Durchschnittssatz für die Gewin-
nermittlung im gleichen Zeitraum um rund 26  % angeho-
ben worden. Eine weitergehende Satzreduktion wäre daher 
durchaus sachgerecht gewesen.«

221 	 Beträgt der forstwirtschaftliche ( Teil ) Einheitswert nicht 
mehr als € 11.000, ist er durch den Grundbetrag abgedeckt 
und unterliegt  – seit der LuF PauschVO 2006  – ebenfalls 
dem einheitlichen Satz von 39% ( dazu Silber, Neuerungen 
für pauschalierte Land- und Forstwirte – Anmerkungen zur 
neuen LuF PauschVO 2006, ÖStZ 2006, 121 ( 122 ); Silber, Die 
Einkommensbesteuerung in der Land- und Forstwirtschaft2 
( 2008 ) 19 ), ansonsten ist der Gewinn durch Teilpauschalie-
rung zu ermitteln; siehe zB § 3 LuF PauschVO 2011 und Bald-
auf in Jakom4 ( 2011 ) § 21 Rz 113 f. 

222 	 Von der Vollpauschalierung erfasst sind auch weinbaulich 
genutzte Grundflächen bis höchstens 60 Ar, bei größeren 
Flächen findet eine Teilpauschalierung statt ( siehe etwa § 4 
LuF PauschVO 2006 und § 4 LuF PauschVO 2011; weiters 
zB Silber, Die Einkommensbesteuerung in der Land- und 
Forstwirtschaft2 ( 2008 ) 20. Unabhängig von der weinbau-
lich genutzten Grundfläche sind jedoch Gewinne aus dem 
Buschenschank und dem Bouteillenweinverkauf durch 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung mit Teilpauschalierung zu 
ermitteln ( § 4 Abs 2 und 4 LuF PauschVO 2006 und § 4 Abs 2 
und 4 LuF PauschVO 2011 ).

223 	 Ab 1995 wurde die Teilpauschalierung für Gewinne aus gärt-
nerischen Betrieben, die zuvor wie im Anwendungsbereich 
des EStG 1972 auch im Anwendungsbereich des EStG 1988 
in einer eigenen Verordnung geregelt war ( siehe die Verord-
nung BGBl 1990 / 54 idF BGBl 1991 / 477, 1992 / 564, 1994 / 206 
und 1995 / 138 ), wieder in die land- und forstwirtschaftlichen 
Pauschalierungsverordnungen integriert. 

224 	 Siehe speziell zur Zimmervermietung und zu Dienstleistun-
gen mit land- und forstwirtschaftlichen Geräten Silber, Neue-
rungen für pauschalierte Land- und Forstwirte – Anmerkun-
gen zur neuen LuF PauschVO 2006, ÖStZ 2006, 121 ( 123 f ).

225 	 Zur Erhöhung der Einnahmengrenze für die wirtschaftliche 
Unterordnung von Nebenerwerb, Be- und / oder Verarbeitung 
und Almausschank von zuvor € 24.200 auf nunmehr € 33.000 
siehe § 6 Abs 4 LuF PauschVO 2011. 

226 	 Siehe dazu im Detail zB Baldauf in Jakom4 ( 2011 ) § 21 Rz 96 f f. 

In der juristischen Zeitschriftenwelt mangelt es bisher 
an Journalen mit Peer-Review-Prozess zur Veröffentli-
chung tiefgreifender und längerer Abhandlungen. Um 
diese Lücke zu schließen und zudem die Vorteile eines 
Online-Produkts zu nutzen, geben seit dem Frühjahr 
2011 Prof. Dr. Georg Graf (Universität Salzburg), Prof. Dr. 
Michael Gruber (Universität Salzburg), Prof. Dr. Hubert 
Hinterhofer (Universität Salzburg), Prof. DDr. Georg Kof-
ler (JKU), Hon.-Prof. Dr. Matthias Neumayr (OGH und 
JKU Linz), Prof. Dr. Nicolas Raschauer (JKU) und Prof. Dr. 
Alexander Schopper (Universität Innsbruck) in Koopera-
tion mit dem Jan Sramek Verlag die während des lau-
fenden Jahres online erscheinende Zeitschrift » Spekt-
rum der Rechtswissenschaft « heraus, die inhaltlich die 
gesamten Rechtswissenschaften umfasst.

Das » Spektrum der Rechtswissenschaft « hat eine vor-
nehmlich wissenschaftliche Ausrichtung und steht ins-
besondere für längere Abhandlungen (Fachbeiträge, 
Antrittsvorlesungen, ausgereifte Working Papers, Pro-
ceedings von Konferenzen und Symposia etc) offen, die 
sonst kaum eine Publikationsmöglichkeit vorfinden, 
zugleich aber für die Scientific Community von großer 
Bedeutung sind. Um die wissenschaftliche Qualität der 
Fachbeiträge zu garantieren, unterliegen diese einem 
strengen Double-Blind-Peer-Review-Prozess, bei dem 
die Manuskripte anonymisiert von zwei Gutachtern 
beurteilt werden. Zur Qualitätssicherung steht den Her-
ausgebern in den jeweiligen Fachbereichen überdies ein 
wissenschaftlicher Beirat zur Seite.

Die Zeitschrift erscheint seit März 2011 online, wobei 
die einzelnen Beiträge als PDF-Dokumente und voll 
zitierfähig zur Verfügung stehen.

Die gebundene Ausgabe ist ab Februar 2012 erhältlich.
Der Zugang zum » Spektrum der Rechtswissenschaft « ist 
in den ersten beiden Jahren ( 2011 und 2012 ) kostenlos 
und erfordert lediglich eine Registrierung.
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auch im Hinblick auf die Vollpauschalierung: Wie schon 
bei den historischen Vorbildern ist die sich aus §§ 2 bis 
7 ergebende Summe – grob skizziert – um vereinnahmte 
Pachtzinse und andere, nicht von der Pauschalierung er-
fasste Vorgänge zu erhöhen und um Ausgedingelasten, 
gewisse Sozialversicherungsbeiträge, bezahlte Pachtzin-
sen und Schuldzinsen zu vermindern, wobei durch die 
LuF PauschVO 2011 normiert wurde, dass der Abzug der 
bezahlten Pachtzinse 25% des auf die zugepachteten 

229230

227	 Dazu zB Silber, Neuerungen für pauschalierte Land- und 
Forstwirte  – Anmerkungen zur neuen LuF PauschVO 2006, 
ÖStZ 2006, 121 ( 124 ).�

228	 Nach § 15 Abs 1 der LuF PauschVO 2011 ist diese » für die Ka-
lenderjahre 2011 bis einschließlich 2015 anzuwenden «�

229	 Nach der VO BGBl 1995 / 139 war die VO BGBl 1990 / 100 auch für 
das Kalenderjahr 1994 anzuwenden; aufgrund der Anhebung 
der Einheitswertgrenze in §  125 BAO durch BGBl 1993 / 818 
( ab 1. 1. 1994 ) wurde allerdings in der VO BGBl 1995 / 689 für 
das Jahr 1994 die Grenze der Vollpauschalierung ausdrück-
lich mit S  900.000 festgelegt und in dieser Verordnung für 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit einem Einheits-
wert über S 900.000 die Teilpauschalierung vorgesehen; dazu 
Dietschy/Jilch, Die Landwirtepauschalierung für Betriebe über 
900.000 S Einheitswert, SWK 1995, A 719 ( A 719 f f ).�

230	 Erhöht durch BGBl 1993 / 818 ( ab 1. 1. 1994 ). Die signifikante 
Anhebung der Einheitswertgrenze für Land- und Forstwirte 

Flächen entfallenden Einheitswerts nicht übersteigen 
darf. Die Verordnungen sehen bzw sahen dabei auch di-
verse Verlustentstehungsverbote vor.227

Die Pauschalierungsverordnungen im Geltungs-
bereich des § 17 EStG 1988 für die Jahre 1989 bis 2011 
( 2015 )228 lassen sich überblicksweise  – und in Relation 
zu den früher und heute relevanten einheitswert- und 
umsatzorientierten Buchführungsgrenzen  – folgender-
maßen aufschlüsseln:

231232233234235

von S  900.000 auf S  2.000.000 erfolgte erst im Rahmen der 
parlamentarischen Behandlung des StRefG 1993 ( siehe AB 
1301 BlgNR XVIII. GP, 8 ); allerdings sollte bei einem Ein-
heitswert über S 900.000 » zwingende Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung mit Pauschalierung von Betriebsausgaben vorge-
sehen werden « ( oV, RdW 1993, 376 ); dies ist auch durch VO 
BGBl 1995 / 689 für das Jahr 1994 umgesetzt worden.�

231	 Erhöht durch BGBl 1993 / 818 ( ab 1. 1. 1994 ).�
232	 Dazu zB Petschnigg, Neue Pauschalierungsverordnung zur 

Land- und Forstwirtschaft, ÖStZ 1998, 198 ( 198  ff ); Brau-
ner / Jilch, Die Landwirtepauschalierung für die Jahre 1997 bis 
1999, SWK 1998, S 219 ( S 219 f f ).�

233	 Dazu zB Jilch / Kaluza, Die Landwirtepauschalierung für die 
Jahre 2001 bis 2005, SWK 2001, S 275 ( S 275 ff ).

234	 Siehe BGB I 2001 / 59.�
235	 Siehe BGB I 2001 / 59.�

VO BGBl Jahr
Einheitswert-
grenze

Prozentsatz
Buchführungs-
grenze: EW

Buchführungsgrenze: 
Umsatz

1990/100 idF 
1991/476, 
1992/565, 
1994/207, 
1995/139

1989 — 31% S 900.000 S 3.500.000

1990 — 31% S 900.000 S 3.500.000

1991 — 31% S 900.000 S 3.500.000

1992 — 31% S 900.000 S 3.500.000

1993 — 31% S 900.000 S 3.500.000

1994 S 900.000
229 31% S 2.000.000

230
S 5.000.000

231

II 1997/107
1995 S 900.000 31% S 2.000.000 S 5.000.000

1996 S 900.000 31% S 2.000.000 S 5.000.000

II 1997/430
232 

idF II 1998/30, 
II 1999/448

1997 S 900.000 31% S 2.000.000 S 5.000.000

1998 S 900.000 27/31/35% S 2.000.000 S 5.000.000

1999 S 900.000 27/31/35% S 2.000.000 S 5.000.000

2000 S 900.000 27/31/35% S 2.000.000 S 5.000.000

II 2001/54
233 

idF 
II 2001/416

2001 € 65.500 37/41/45% S 2.000.000 S 5.000.000

2002 € 65.500 37/41/45% € 150.000
234 € 400.000235

2003 € 65.500 37/41/45% € 150.000 € 400.000

2004 € 65.500 37/41/45% € 150.000 € 400.000

2005 € 65.500 37/41/45% € 150.000 € 400.000
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C.  Zwischenergebnis

236	 Dazu zB Petschnigg, Neue Pauschalierungsverordnung für 
Land- und Forstwirte ab 2006, SWK 2005, S  755 ( S  755  ff ); 
Jilch/Kaluza, Die Landwirtepauschalierung für die Jahre 2006 
bis 2010, SWK 2006, S 655 ( S 655 f f ); Silber, Neuerungen für 
pauschalierte Land- und Forstwirte – Anmerkungen zur neu-
en LuF PauschVO 2006, ÖStZ 2006, 121 ( 121  f f ); Silber, Die 
Einkommensbesteuerung in der Land- und Forstwirtschaft2 
( 2008 ) 16 ff; Krimbacher in Trauner/Wakounig ( Hrsg ), Hand-
buch der Land- und Forstwirtschaft (2010) Rz 6/94 ff.�

237	 Dazu zB Hammerl / Petschnigg, LuF PauschalierungsVO 2011, 
RdW 2011, 115 (115 ff); Jilch / Kaluza, Die Landwirtepauscha-
lierung für die Jahre 2011 bis 2015, SWK 2011, S 71 ( S 71 f f ); 
Silber, Steuerliche Neuerungen für pauschalierte Land- und 
Forstwirte ab 2011, ÖStZ 2011 / 270, 157 ( 157 f f ).

238	 Die im Ministerialentwurf zum abgabenrechtlichen Teil des 
BBG 2011 ( 234 / ME XXIV. GP ) vorgesehene Änderung des 
§  125 BAO dahingehend, dass – unter Entfall der Einheits-
wertgrenze – allein eine umsatzbezogene Buchführungs-
grenze von € 700.000 gelten solle, fand keinen Eingang in das 
Gesetz ( siehe BGBl I 2010 / 111 ). Die bisherige Umsatzgrenze 
von € 400.000 und die Einheitswertgrenze von € 150.000 für 
die Begründung der Buchführungspflicht land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe blieb daher unverändert. Die vorge-
schlagene Änderung war in den Erläuterungen folgenderma-
ßen begründet worden: » Bereits die bisherige Umsatzgrenze 
und die Einheitswertgrenze haben sich hinsichtlich des Ein-
trittes der Buchführungspflicht nicht gedeckt. So konnte 
nicht davon ausgegangen werden, dass ein Landwirt, der 

jener – mittlerweile von der Buchführungsgrenze 
entkoppelten – Einheitswertgrenze, bis zu der eine 
Vollpauschalierung möglich ist ( von rund € 7.300 
im Jahr 1948 auf nunmehr € 100.000 ); darüber hi-
naus sind seit 1994 bis zu gewissen Einheitswert-
grenzen Teilpauschalierungen vorgesehen.
Die Vollpauschalierung erfasst die in den Betrie-
ben regelmäßig anfallenden Rechtsgeschäfte und 
Vorgänge der landwirtschaftlichen Erzeugung 
und der landwirtschaftlichen Dienstleistungen, 
wobei zB gewisse Verkäufe von Altmaschinen, 
Versicherungsentschädigungen, die Mineralöl-
steuervergütung sowie Niederlassungs-, Betriebs- 
und Flächenstilllegungs-, Schlacht-, Sonder-, 
Extensivierungs- und Alpungsprämien etc miter-
fasst sind. Abpauschaliert ist auch die Veräuße-
rung von Urprodukten. Eine Reihe von Vorgängen

die Einheitswertgrenze überschritten hat, auch die Umsatz-
grenze überschreiten würde. Oftmals haben Landwirte mit 
einem Einheitswert von mehr als 150 000 Euro Umsätze weit 
unter 400 000 Euro erzielt. Da nur an Hand der Umsätze die 
wirtschaftliche Potenz eines Betriebes sinnvoll beurteilt wer-
den kann, soll daher die Umsatzgrenze als wesentliches Kri-
terium für das Bestehen einer Buchführungspflicht gelten. 
Außerdem hat der derzeit laufende Strukturwandel in der 
Land- und Forstwirtschaft dazu geführt, dass immer mehr 
Betriebe zum Überleben Flächen dazupachten. Dies führte 
naturgemäß zu einer starken Steigerung der Einheitswerte, 
während die Umsätze diese Steigerung nicht in dem Ausmaß 
mitmachten. Die Zupachtungen erfolgen sehr oft sogar aus 
der Motivation, den bisherigen Umsatz nur mit größeren 
Flächen halten zu können. Als Ergebnis sind viele dieser 
Land- und Forstwirte aber durch die Einheitswertgrenze ge-
zwungen, Bücher zu führen, obwohl sich hinsichtlich des 
Betriebsumsatzes nichts geändert hat. Aus diesen Gründen 
und um auch eine durch die Erhöhung der Umsatzgrenze 
immer größer werdende Diskrepanz zwischen der Umsatz-
grenze und der Einheitswertgrenze für die Begründung der 
Buchführungspflicht land- und forstwirtschaftlicher Betrie-
be zu vermeiden, soll auf die Beibehaltung der Einheitswert-
grenze für die Begründung oder den Entfall der Buchfüh-
rungspflicht verzichtet werden. « Siehe dazu auch Kaluza, 
Anmerkungen zur Landwirtepauschalierung, SWK 2011, 
T 157 ( T 160 ).�

II 2005/258
236

2006 € 65.500 39% € 150.000 € 400.000

2007 € 65.500 39% € 150.000 € 400.000

2008 € 65.500 39% € 150.000 € 400.000

2009 € 65.500 39% € 150.000 € 400.000

2010 € 65.500 39% € 150.000 € 400.000

II 2010/471 idF 

II 2011/4
237

2011- 
2015

€ 100.000 39% € 150.000
238 € 400.000

Zusammenfassend lässt sich festhalten:
Die historische Wurzel der land- und forstwirt-
schaftlichen Vollpauschalierung lag in der Vermei-
dung einer Überbelastung der Finanzverwaltung 
durch Schätzungen bei mangelhaften Aufzeich-
nungen, der in den Jahren 1948 bis 1957 durch 
» Pauschalierungserlässe « begegnet wurde. In den 
folgenden Jahrzehnten hat sich die Vollpauscha-
lierung einerseits zu einem komplexen System 
entwickelt, andererseits wurde an den verschie-
denen Punkten des Systems pauschal nachju-
stiert. Die Rechtsentwicklung zeigt auch eine ten-
denzielle, wenngleich nicht konstante Anhebung 
der Durchschnittssätze ( von 25% im Jahr 1948 auf 
nunmehr 39% ) bei gleichzeitiger Ausdehnung 
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ist von der Pauschalierung hingegen nicht erfasst; 
dazu gehören zB Ersätze, Abfindungen und Ablö-
sen, Entschädigungen, Jagdpachterlöse, Veräuße-
rungsgewinne und Einnahmen aus Vermietungen 
und Verpachtungen. Die Wertschöpfung von über 
die Urproduktion hinausgehenden, aber noch zur 
Land- und Forstwirtschaft gehörenden land- und 
forstwirtschaftlicher Nebenerwerben und die Be- 
oder Verarbeitung, wie zB Privatzimmervermie-
tung, Schneeräumung und Fleischdirektvermark-
tung, wird außerhalb der Vollpauschalierung 
steuerlich erfasst ( §§ 3 bis 6 LuF PauschVO 2011 ). 
Im Rahmen der Vollpauschalierung sind auch di-
verse Verlustentstehungsverbote vorgesehen.
Vollpauschalierungen existieren außer in der 
Land- und Forstwirtschaft lediglich für Gaststät-
ten- und Beherbergungsbetriebe sowie Lebens-
mitteleinzel- und Gemischtwarenhändler. Die 
Gaststättenpauschalierung steht derzeit bereits 
auf dem Prüfstand: Nach einer Entscheidung des 
UFS Innsbruck hat nunmehr auch der VwGH die 
verfassungsrechtlichen Bedenken gegen Gast-
stättenpauschalierungs-Verordnung in mehreren 
Extremfällen geteilt und mit Beschluss vom 15. 9. 
2011 den Antrag an den VfGH gestellt, die Kernbe-
stimmungen dieser Verordnung wegen ihres be-
günstigenden Charakters als gesetzwidrig aufzu-
heben. Darüber hinaus hatte der UFS Innsbruck 
zuvor die aus der Gaststättenpauschalierung 
erfließenden Vorteile als unionsrechtswidrige, 
rückzufordernde Beihilfen beurteilt.

III.  �Verfassungsrechtliche Beurteilung 
der land- und forstwirtschaftlichen 
Vollpauschalierung

A.  Grundlegung

Der Gedanke der Pauschalierung von Steuerbemes-
sungsgrundlagen widerspricht im Grunde den » steu-
erlichen Gerechtigkeitspostulaten, insbesondere dem 
Prinzip der Besteuerung nach der persönlichen Leis-
tungsfähigkeit «.239 Ebenso wie aber der VfGH dem 
Gesetzgeber allgemein Spielraum für eine Durch-
schnittsbetrachtung und das Abstellen auf den Regel-
fall einräumt,240 hat er in seiner bisherigen Rechtspre-
chung zu steuerlichen Pauschalierungsbestimmungen 

239 	 Grabherr / Gasser, Grenzen der ( Individual- ) Pauschalierung – 
eine kritische Betrachtung aus aktuellem Anlass, RdW 2000, 
185 ( 185 ); diesbezügliche Bedenken auch bei Krimbacher in 
Trauner / Wakounig ( Hrsg ), Handbuch der Land- und Forst-
wirtschaft2 ( 2011 ) Rz 6 / 96.

240 	 ZB VfSlg 8457 / 1978; VfSlg 8871 / 1980.

der Verwaltungsökonomie große Bedeutung beigemes-
sen241 und es unter diesem Gesichtspunkt auch zugelas-
sen, dass eine Pauschalierung auf einen bestimmten, 
leicht überblickbaren Personenkreis beschränkt wer-
de.242 Es liege überdies im Wesen von Pauschalsätzen, 
» daß sie vergröbernd wirken und daher zu Differenzen 
gegenüber den Normalfällen der Besteuerung führen «, 
was auch » bei Extremfällen in Kauf genommen werden « 
müsse.243 Dies gilt freilich nicht schrankenlos:

Wie der Verfassungsgerichtshof nämlich mehrfach 
ausgesprochen hat [ … ], dürfen der Verfahrensökono-
mie dienende, sohin auf Verwaltungsvereinfachung 
zielende und zumeist pauschalierende Regelungen 
vom Gesetzgeber in Übereinstimmung mit dem 
Gleichheitssatz nur derart getroffen werden, daß di-
ese nicht den Erfahrungen des täglichen Lebens wi-
dersprechen.244

Zudem können verwaltungsökonomische Überlegungen 
nicht jegliche Regelung sachlich rechtfertigen, sondern 
müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den da-
mit in Kauf genommenen Differenzierungen stehen.245

Obzwar [ … ] es der Gleichheitsgrundsatz an sich zu-
läßt, auf die Praktikabilität des Gesetzes Bedacht zu 
nehmen, ist diese Erlaubnis doch nicht schranken-
los; sie findet ihre Grenze dort, wo anderen Überle-
gungen, die gegen die Regelung sprechen, größeres 
Gewicht beizumessen ist als den verwaltungsökono-
mischen Erwägungen.246

Insofern kann eine Norm nur so lange als  – prinzipiell 
womöglich verfassungskonforme – Vereinfachungsnorm 
» bezeichnet werden, als der Verlust der Besteuerungsge-
rechtigkeit noch in einem vertretbaren Verhältnis zu der 
dadurch bewirkten Verwaltungsersparnis steht «.247

241 	 Siehe zB VfSlg 4930 / 1965 und VfSlg 4958 / 1965 ( zum Wer-
bungskostenpauschale für Fahrtkosten ).

242 	 VfSlg 9119 / 1981 ( zur Pauschalierung von Werbungskosten ).
243 	 VfSlg 3595 / 1959.
244 	 VfSlg 13.726 / 1994 ( zur Verfassungswidrigkeit der Vermö-

gensbesteuerung nach fiktiven Werten aufgrund einer 
bewertungsrechtlichen Wertfortschreibung ); weiters zB 
VfSlg 5022 / 1965 ( zur Berechnung einer Kanalbenützungs-
gebühr ); VfSlg 7136 / 1973 ( zur Berechnung einer Kanalbe-
nützungsgebühr ); VfSlg 7467 / 1974 ( zur Pauschalierung von 
Werbungskosten ); VfSlg 9608 / 1983 ( zur Pauschalierung der 
Abgabe für Ferienwohnungen ); VfSlg 9624 / 1983 ( zur Pau-
schalierung der Abgabe für Ferienwohnungen ).

245 	 VfSlg 8871 / 1980; VfSlg 11.201 / 1986; VfSlg 11.630 / 1988.
246 	 VfSlg 9524 / 1982 ( zu einer Umsatzsteuerbegünstigung ); VfS-

lg 13.726 / 1994 ( zur Verfassungswidrigkeit der Vermögensbe-
steuerung nach fiktiven Werten aufgrund einer bewertungs-
rechtlichen Wertfortschreibung ).

247 	 Ruppe, Schlußbericht des Arbeitsausschusses » Überprü-
fung der Ausnahmebestimmungen des EStG «, in: Helige 
( Hrsg ), Dokumentation zur Steuerreformkommission II 
( 1980 – 1983 ) ( 1983 ) 192 ( 214 ).
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Die Grenzziehung zwischen zulässiger und unzuläs-
siger Pauschalierung wurde vom VfGH in zwei groben 
Linien vorgezeichnet: Eine Grenze liege zunächst dort, 
wo gewisse negative Konsequenzen einer – auch verwal-
tungsökonomisch motivierten – Durchschnittsbetrach-
tung nicht bloß in vernachlässigbaren Einzelfällen ein-
treten, sondern » im System der getroffenen Regelung 
[ liegen ], sodaß zu ihrer Rechtfertigung nicht davon ge-
sprochen werden kann, es handle sich bloß um ( relativ 
seltene ) Härtefälle, die bei einer Durchschnittsbetrach-
tung vernachlässigbar sind «.248 Darüber hinaus lässt 
sich der Rechtsprechung auch eine grobe Grenze ent-
nehmen, inwieweit eine Durchschnittsbetrachtung von 
der Wirklichkeit entfernen darf. So hat VfSlg 3595 / 1959 
im Hinblick auf eine Pauschbesteuerung bestimmter 
vorübergehend beschäftigter Arbeitnehmergruppen ein 
durchschnittliches Abweichen von etwa 10%249 als ver-
fassungsrechtlich unbedenklich angesehen; umgekehrt 
war es nach VfSlg 5160 / 1965 bei einer gewerblichen 
Vollpauschalierung zulässig, die Pauschalierung bei ei-
nem 20%igen Abweichen vom Durchschnitt zu versa-
gen.250 Wörtlich führte der VfGH in VfSlg 3595 / 1959 aus:

Selbst wenn sich der Gesetzgeber in der Höhe der 
Pauschalsätze vergriffen und diese zu niedrig an-
gesetzt haben sollte, wäre dies noch nicht sachlich 
bedenklich, sofern ein solches Vergreifen noch in-

248 	 VfSlg 11.201 / 1986.
249 	 VfSlg 3595 / 1959.
250 	 In VfSlg 5160 / 1965 hegte der Gerichtshof keine Bedenken 

gegen die Gesetzmäßigkeit der konkreten Pauschalierungs-
verordnung und führte aus: » Nach § 29 EStG. 1953 wird der 
Bundesminister ermächtigt, Durchschnittssätze für Grup-
pen von nicht buchführenden Steuerpflichtigen aufzustel-
len. Die Auswahl dieser Gruppen und ihre Abgrenzung ist 
dem Verordnungsgeber überlassen. Die Gruppe wird wohl 
nach der Art des Gewerbebetriebes, aber auch nach dem Um-
fang des Betriebes abzugrenzen sein, weil nur in diesem Fall 
überhaupt nach den Erfahrungen über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse für die jeweilige Gruppe Durchschnittssätze 
festgelegt werden können. [ … ] Liegen aber die Verhältnisse 
in einem Betrieb so, daß sie den Erfahrungssätzen widerspre-
chen, etwa wenn der Umsatz den Durchschnitt so erheblich 
unter- oder überschreitet, daß sie außerhalb des Rahmens 
einer Pauschalierungsmöglichkeit fallen, so können Durch-
schnittssätze für solche Gewerbebetriebe nicht aufgestellt 
werden. Es ist daher eine zulässige Abgrenzung der Gruppe 
von Steuerpflichtigen, wenn nur jene Steuerpflichtige eines 
bestimmten Gewerbes in die Durchschnittssätze einbezo-
gen werden, die noch eine durchschnittliche Betrachtung 
zulassen. Wenn nun der Verordnungsgeber bestimmt, daß 
die Durchschnittssätze dann nicht anzuwenden sind, wenn 
der Umsatz oder Gewinn 20% der vorgesehenen Norm über- 
oder unterschreitet, oder wenn die Eigenart eines Betriebes 
in besonders augenfälliger Weise vom Normalfall abweicht, 
ist diese Bestimmung durch die gesetzliche Ermächtigung 
gedeckt. Anders wäre es, wenn die Durchschnittssätze so ge-
wählt worden wären, daß die überwiegende Zahl der in der 
Verordnung aufgezählten Gewerbebetriebe nicht darunter 
fallen könne.« Siehe dazu auch Ruppe, Eine Lanze für die 
Steuerpauschalierung, Finanznachrichten 1969 Nr 19, 3.

nerhalb des Spielraumes liegt, der allgemein bei 
Pauschbesteuerung dem Gesetzgeber zugestanden 
werden muß. Eine durchschnittliche Abweichung bis 
zu 10%, wie sie die Beschwerde errechnet, erscheint 
dem Verfassungsgerichtshof jedenfalls noch nicht 
bedenklich. Auch eine bewußte Begünstigung [ … ] in 
diesem durchschnittlichen Ausmaß erschiene dem 
Verfassungsgerichtshof nicht bedenklich, weil eine 
derartige Begünstigung den durch sozialpolitische 
Erwägungen gezogenen Rahmen sachlicher Rechtfer-
tigung nicht überschreitet.251

B.  ��Verfassungswidriges Missverhältnis zwischen tat-
sächlichem und pauschaliertem Gewinn bei der 
land- und forstwirtschaftlichen Vollpauschalierung

1.	 Überblick

Betrachtet man die land- und forstwirtschaftliche Voll-
pauschalierung aus der Perspektive des Verfassungs-
rechts, so wird im Schrifttum vor allem von Ruppe,252 
Doralt,253 Fellner254 und Schürer-Waldheim255 kritisiert, 
dass die in den Verordnungen festgelegten Durch-
schnittssätze für die Land- und Forstwirtschaft nicht 
den Erfahrungswerten entsprechen würden und daher 
verfassungsrechtlich bedenklich seien. Nach der soeben 
referierten Judikatur des Verfassungsgerichtshofes dür-
fen nämlich Pauschalierungsvorschriften im Lichte des 
Gleichheitssatzes nicht » den Erfahrungen des täglichen 
Lebens widersprechen «256 und müssen in einem ange-
messenen Verhältnis zu den damit in Kauf genomme-
nen Differenzierungen stehen,257 wobei eine » im System 
der getroffenen Regelung « liegende, vom zu erfassen-
den Durschnitt abweichende Differenzierung jedenfalls 
bedenklich erscheinen könnte.258 Ein  – benachteili-
gendes oder begünstigendes  – Abweichen vom Durch-

251 	 VfSlg 3595 / 1959.
252 	 Ruppe, Die Ausnahmebestimmungen des Einkommensteu-

ergesetzes ( 1971 ) 270 ff.
253 	 Doralt, EStG9 § 21 Tz 121.
254 	 Fellner, Perpetuierung der land- und forstwirtschaftlichen 

Einheitswerte verfassungswidrig ? RdW 2010, 252 ( 253 ).
255 	 Schürer-Waldheim, Verfassungswidrigkeit der Pauschalie-

rung in der Land- und Forstwirtschaft, SWK 2011, S  792 
( S 792 ff ).

256 	 VfSlg 13.726 / 1994 ( zur Verfassungswidrigkeit der Vermö-
gensbesteuerung nach fiktiven Werten aufgrund einer 
bewertungsrechtlichen Wertfortschreibung ); weiters zB 
VfSlg 5022 / 1965 ( zur Berechnung einer Kanalbenützungs-
gebühr ); VfSlg 7136 / 1973 ( zur Berechnung einer Kanalbe-
nützungsgebühr ); VfSlg 7467 / 1974 ( zur Pauschalierung von 
Werbungskosten ); VfSlg 9608 / 1983 ( zur Pauschalierung der 
Abgabe für Ferienwohnungen ); VfSlg 9624 / 1983 ( zur Pau-
schalierung der Abgabe für Ferienwohnungen ).

257 	 VfSlg 8871 / 1980; VfSlg 11.201 / 1986; VfSlg 11.630 / 1988.
258 	 VfSlg 11.201 / 1986.
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schnitt scheint aber in einer Bandbreite von etwa 10%259 
bis 20%260 zulässig zu sein.

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die landwirt-
schaftliche Vollpauschalierung können solcherart in 
zweierlei Hinsicht bestehen: Zumal § 17 EStG und seine 
historischen Vorgängerbestimmungen nur die Aufstel-
lung von Durchschnittssätzen » auf Grund von Erfahrun-
gen über die wirtschaftlichen Verhältnisse bei der je-
weiligen Gruppe von Steuerpflichtigen « gestattet, also 
Sätze, die den wirtschaftlichen Verhältnissen bei der je-
weiligen Gruppe im Durchschnitt entsprechen sollen, 
wäre die gesetzliche Deckung der Pauschalierungsver-
ordnungen mit Ruppe261 dann zu bezweifeln, wenn

1.	 die Wahl eines Pauschalierungsmaßstabes  – kon-
kret des Einheitswertes – erfolgt, der nicht geeignet 
ist, eine dem tatsächlichen Gewinn nahekommende 
Größe zu ermitteln, oder

2.	 eine völlig unrealistische Festsetzung der Durch-
schnittssätze durch den Verordnungsgeber erfolgt.

Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, verwirklichen 
sich in der land- und forstwirtschaftlichen Vollpauscha-
lierung beide Bedenken:

▷▷ Erstens stellt der Einheitswert spätestens seit dem 
EU-Beitritt Österreichs eine ungeeignete Bezugs-
größe dar, die mit der realen Ertragssituation kei-
nen rechtlich ( und tatsächlich ) signifikanten Zusam-

259 	 VfSlg 3595 / 1959.
260 	 In VfSlg 5160 / 1965 hegte der Gerichtshof keine Bedenken 

gegen die Gesetzmäßigkeit der konkreten Pauschalierungs-
verordnung und führte aus: » Nach § 29 EStG. 1953 wird der 
Bundesminister ermächtigt, Durchschnittssätze für Gruppen 
von nicht buchführenden Steuerpflichtigen aufzustellen. Die 
Auswahl dieser Gruppen und ihre Abgrenzung ist dem Verord-
nungsgeber überlassen. Die Gruppe wird wohl nach der Art 
des Gewerbebetriebes, aber auch nach dem Umfang des Be-
triebes abzugrenzen sein, weil nur in diesem Fall überhaupt 
nach den Erfahrungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
für die jeweilige Gruppe Durchschnittssätze festgelegt werden 
können. [ … ] Liegen aber die Verhältnisse in einem Betrieb 
so, daß sie den Erfahrungssätzen widersprechen, etwa wenn 
der Umsatz den Durchschnitt so erheblich unter- oder über-
schreitet, daß sie außerhalb des Rahmens einer Pauschalie-
rungsmöglichkeit fallen, so können Durchschnittssätze für 
solche Gewerbebetriebe nicht aufgestellt werden. Es ist daher 
eine zulässige Abgrenzung der Gruppe von Steuerpflichtigen, 
wenn nur jene Steuerpflichtige eines bestimmten Gewerbes 
in die Durchschnittssätze einbezogen werden, die noch eine 
durchschnittliche Betrachtung zulassen. Wenn nun der Ver-
ordnungsgeber bestimmt, daß die Durchschnittssätze dann 
nicht anzuwenden sind, wenn der Umsatz oder Gewinn 20% 
der vorgesehenen Norm über- oder unterschreitet, oder wenn 
die Eigenart eines Betriebes in besonders augenfälliger Wei-
se vom Normalfall abweicht, ist diese Bestimmung durch die 
gesetzliche Ermächtigung gedeckt. Anders wäre es, wenn die 
Durchschnittssätze so gewählt worden wären, daß die über-
wiegende Zahl der in der Verordnung aufgezählten Gewerbe-
betriebe nicht darunter fallen könne.«

261 	 Ruppe, Die Ausnahmebestimmungen des Einkommensteuer-
gesetzes ( 1971 ) 265.

menhang aufweist. Stellt sich aber bereits der Ein-
heitswert als ungeeigneter Pauschalierungsmaßstab 
heraus, wäre wohl ( alternativ ) auch die Verfassungs-
konformität des § 17 Abs 5 Z 2 und Z 3 EStG selbst 
zu bezweifeln, der dem Verordnungsgeber den Ein-
heitswert als relevantes Betriebsmerkmal aufzeigt 
( Z  2 ) und die Möglichkeit einräumt, die Gewinner-
mittlung » durch Aufstellung von Reingewinnsätzen 
und Reingewinnprozentsätzen vom Einheitswert « 
festzulegen ( Z 3 ), also einen ungeeigneten Pauscha-
lierungsmaßstab gesetzlich vorzeichnet.

▷▷ Zweitens sind die Durchschnittssätze der Pauscha-
lierungsverordnungen mangels hinreichender Sub-
jektivierung der aus dem Einheitswert abgeleiteten 
Steuergröße rechtlich ( und tatsächlich ) völlig unge-
eignet, einen dem Durchschnitt entsprechenden Ge-
winn zu deduzieren; im Gegenteil werden durch die 
seit 1948 in Österreich geübte Berechnung vor allem 
wesentliche Teile des Unternehmerlohnes steuerfrei 
gestellt und die nicht unerheblichen Sozialversiche-
rungsbeiträge im Ergebnis doppelt berücksicht, wes-
halb die Festsetzung der Durchschnittssätze als völ-
lig unrealistisch bezeichnet werden muss.

Die Gesetzesmäßigkeit der land- und forstwirtschaftli-
chen Pauschalierungsverordnung ist womöglich auch 
deshalb zu hinterfragen, weil § 17 Abs 4 EStG nur die Fest-
legung von Durchschnittssätzen jeweils für bestimmte 
» Gruppen von Steuerpflichtigen « gestattet. Nach der 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes kommen 
jedoch nur » Gruppen « in Betracht, bei denen die steu-
erlichen Verhältnisse vergleichbar sind und daher eine 
durchschnittliche Betrachtung zulassen.262 Es ist zumin-
dest nicht von vornherein ersichtlich, dass die land- und 
forstwirtschaftlichen Pauschalierungsverordnungen 
diesen Anforderungen gerecht werden: Es erfolgt zwar 
eine teilweise, wenngleich äußerst grobe Gruppierung – 
» reine « Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Weinbau –, im 
Grunde wird aber die gesamte Land- und Forstwirtschaft 
mit ihren unterschiedlichen Nutzungsarten ( zB Garten-
bau, Ackerbau, Obstbau etc ) und unterschiedlichen Er-
tragsstrukturen erfasst. Allerdings finden über § 40 BewG 
Zu- oder Abschläge vom Einheitswert statt, wenn es zu 
einer wesentlichen Abweichung von der Urproduktion 
kommt ( zB durch Intensivobstbau, überdurchschnitt-
liche Tierhaltung, Sonderkulturen etc ).263 Ob diese An-
passungen aber angesichts der grundsätzlichen Schwä-
che des Einheitswertes als Pauschalierungsgrundlage264 
eine ausreichende Differenzierung iSd § 17 Abs 4 EStG 

262 	 VfSlg 5160 / 1965.
263 	 Jilch, Die Besteuerung pauschalierter Land- und Forstwirte4 

( 2011 ) 397.
264	 Dazu Kapitel III.B.2.



117

Steuerrecht  A� © Jan Sramek Verlag

SPRW 1 / 2011-Steu  AG. Kofler, G. Schellmann, Verfassungsrechtliche Aspekte der Vollpauschalierung 

ermöglichen oder aber vielmehr die land- und forstwirt-
schaftlichen Pauschalierungsverordnung verschiedenste 
Arten von Strukturen innerhalb der land- und forstwirt-
schaftlichen Einkunftsart, die im Grunde nicht oder nur 
sehr bedingt miteinander vergleichbar sind und sich 
daher auch nicht zu der  – von § 17 Abs 4 EStG vorgese-
henen  – durchschnittlichen Betrachtung eignen,265 zu-
sammenfasst, mag daher dahingestellt bleiben. Von der 
Pauschalierung erfasst sind sodann die in den Betrieben 
regelmäßig anfallenden Rechtsgeschäfte und Vorgänge, 
die auch von der unionsrechtlichen MwSt-RL erfasst sind 
( § 1 Abs 4 ).266 Durch die Vollpauschalierung erfasst sind 
zB gewisse Verkäufe von Altmaschinen, Versicherungs-
entschädigungen, die Mineralölsteuervergütung sowie 
Niederlassungs-, Betriebs- und Flächenstilllegungs-, 
Schlacht-, Sonder-, Extensivierungs- und Alpungsprä-
mien etc.267 Abpauschaliert ist auch die Veräußerung von 
Urprodukten.268 Eine Reihe von Vorgängen ist von der 
Pauschalierung hingegen nicht erfasst; dazu gehören zB 
Ersätze, Abfindungen und Ablösen, Entschädigungen, 
Jagdpachterlöse, Veräußerungsgewinne und Einnahmen 
aus Vermietungen und Verpachtungen.269 Im Folgenden 
ausgeblendet bleiben zudem jene über die Urproduk-
tion hinausgehenden, aber noch zur Land- und Forst-
wirtschaft gehörenden land- und forstwirtschaftlichen 
Nebenerwerbe270 und die Be- oder Verarbeitung, wie zB 
Privatzimmervermietung, Schneeräumung und Fleisch-
direktvermarktung, deren Wertschöpfung außerhalb der 
Vollpauschalierung steuerlich zu erfassen ist und für die 
in der LuF PauschVO besondere Regelungen vorgesehen 
sind ( §§ 3 bis 6 LuF PauschVO 2011 ).271 Hinzuweisen ist 

265	 Für eine vergleichbare Überlegung im Hinblick auf die 
Gaststättenpauschalierung siehe zuletzt VwGH 15. 9. 2011, 
A 2011 / 0003 bis 0006; ebenso Baldauf, Gaststätten- und Be-
herbergungspauschalierung: ein beachtliches Steuerprivi-
leg  – Verwaltungsmehraufwand im Dienst der Steuerscho-
nung, SWK 2008, S  830 ( S  830 ), und UFS Innsbruck 30. 3. 
2011, RV / 0688-I / 10.

266 	 Rz 4172 f EStR 2000.
267	 Siehe die Auflistung in Rz 4174 f EStR 2000.
268 	 Dazu Rz 4215 ff EStR 2000; nach Rz 4219 EStR ist die Frage, 

ob noch ( vollpauschalierte ) Urproduktion oder bereits Be- 
und / oder Verarbeitung vorliegt, nach der Verkehrsauffas-
sung zu beurteilen, die durch § 2 Abs 4 Z 1 GewO 1994 sowie 
durch die Urprodukteverordnung, BGBl II 2008 / 410, geprägt 
ist. Siehe dazu auch Petschnigg, Neuer Urproduktekatalog ab 
2009, SWK 2009, S 293 ( S 293 ).

269 	 Ausf Rz 4176 ff EStR 2000.
270 	 Siehe speziell zur Zimmervermietung und zu Dienstleistun-

gen mit land- und forstwirtschaftlichen Geräten Silber, Neue-
rungen für pauschalierte Land- und Forstwirte – Anmerkun-
gen zur neuen LuF PauschVO 2006, ÖStZ 2006, 121 ( 123 f ).

271 	 Siehe dazu im Detail zB Baldauf in Jakom4 ( 2011 ) § 21 Rz 96 ff. 
Zur Erhöhung der Einnahmengrenze für die wirtschaftliche 
Unterordnung von Nebenerwerb, Be- und / oder Verarbeitung 
und Almausschank von zuvor € 24.200 auf nunmehr € 33.000 
siehe § 6 Abs 4 LuF PauschVO 2011. Zum Umfang der vollpau-
schalierten Gewinne und Abgrenzungsfragen siehe bereits Ka-
pitel II.B.5.

schließlich darauf, dass im Rahmen der Pauschalierung 
diverse Verlustentstehungsverbote vorgesehen sind.272

Diese – im Folgenden zu begründende – Verfassungs-
widrigkeit sowohl des § 17 Abs 5 Z 2 und Z 3 EStG als 
auch der land- und forstwirtschaftlichen Vollpauschalie-
rungsbestimmungen besteht unabhängig davon, ob die 
einheitswertbasierende Pauschalierung allenfalls his-
torisch ein geeigneter Gewinnermittlungsmodus war, 
diese Eigenschaft aber im Zeitablauf verloren gegangen 
wäre.273 Denn die Durchschnittssätze müssen » den Er-
fahrungswerten nicht nur zum Zeitpunkt der Erlassung 
der Verordnung, sondern in jedem Veranlagungszeit-
raum entsprechen, in dem sie angewandt werden «.274

Schließlich bleibt zu bedenken, dass die land- und 
forstwirtschaftliche Vollpauschalierung bei Erfüllen der 
Voraussetzungen ein unabdingbares Recht des Steu-
erpflichtigen ist275 und somit als einseitig ( durch den 
Steuerpflichtigen ) widerlegbare Vermutung betrachtet 
werden kann, weshalb auch ein strenger verfassungs-
rechtlicher Prüfungsmaßstab angebracht scheint. 
Mit Ruppe ist daher der Ausschluss » einer Personen-
gruppe von einer einseitig widerlegbaren Typisierung 
[ … ] als materiellrechtliche Differenzierung ( Benach-
teiligung ) anzusehen, die aus der Sicht des Gleich-
heitssatzes einer sachlichen Rechtfertigung bedarf «.276

Solcherart ist eine einseitige Typisierung aber wohl 
auch nur dann sachlich zu rechtfertigen, wenn es vor al-
lem darum geht, Bagatellfälle global zu erledigen. Dies 
ist freilich bei der Land- und Forstwirtschaft nicht der 
Fall.277 Hinzu tritt, dass die land- und forstwirtschaftli-
chen Pauschalierungsverordnungen dem Steuerpflich-
tigen die Wahlfreiheit der Gewinnermittlung nach § 4 

272 	 Dazu zB Silber, Neuerungen für pauschalierte Land- und 
Forstwirte  – Anmerkungen zur neuen LuF PauschVO 2006, 
ÖStZ 2006, 121 ( 124 ).

273 	 Siehe insbesondere VfSlg 9524 / 1982 ( zu einer Umsatzsteu-
erbegünstigung ), wonach » ein Gesetz jederzeit dem Gleich-
heitssatz entsprechen [ müsse ]. Auch wenn das geprüfte 
Gesetz ( oder sein Vorgänger ) zum Zeitpunkt der Erlassung 
sachgerecht gewesen sein mag, ist damit noch nicht nach-
gewiesen, daß es dies auch im Prüfungszeitpunkt ist.« Sie-
he auch VfSlg 16.678 / 2002 ( zur Diskrepanz zwischen den 
Vervielfachern des §16 BewG 1955 und den versicherungs-
mathematischen Barwertfaktoren im Hinblick auf die Ren-
tenbesteuerung nach § 29 EStG ); VfSlg 18.093 / 2007 ( zur 
Wirkung des Unterbleibens von Hauptfeststellungen auf die 
Erbschaftsbesteuerung von Grundvermögen ).

274	 UFS Innsbruck 30. 3. 2011, RV / 0688-I / 10.
275	 VwGH 20. 12. 1982, 1266 / 80, ÖStZB 1983, 297; VwGH 6. 10. 

1987, 87 / 13 / 0102, ÖStZB 1988, 40; siehe weiters zB Peyerl, 
Verfassungswidrigkeit der Pauschalierung von Land- und 
Forstwirten aufgrund überholter Einheitswerte ? SWK 2007, 
S 823 ( S 824 ).

276 	 Ruppe, Die Ausnahmebestimmungen des Einkommensteu-
ergesetzes ( 1971 ) 255 iVm 265 ( Pauschalierung in der Land-
wirtschaft als » einseitig widerlegbare Typisierung « ), unter 
Hinweis auf VfSlg 4681 / 1964.

277 	 Siehe die Vergleichsberechnungen in Kapitel III.B.3. und 
II.B.4.
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EStG278 und somit die Möglichkeit offen halten, » die je-
weils steuerlich günstigere Variante zu wählen «.279 In-
sofern verfängt auch das Argument von Jilch nicht, dass 
bereits seit 2001 » die Pauschalierung zumindest bei ex-
tensiv bewirtschafteten Land- und Forstwirtschaftsbe-
trieben zu wesentlich höheren Einkünften [ führe ], als 
dies bei Aufzeichnung der Einnahmen ( und Ausgaben ) 
der Fall ist «,280 steht es doch – die Richtigkeit dieser An-
nahme unterstellt281  – dem Steuerpflichtigen dennoch 
jederzeit frei, zur Gewinnermittlung nach § 4 EStG zu 
wechseln und eine allfällige Überbesteuerung zu ver-
meiden. § 14 der LuF PauschVO 2011 sieht lediglich in-
sofern eine Sperre für das beliebige Wechseln der Ge-
winnermittlungsart vor, als nach einem Übergang von 
der Pauschalierung auf die Gewinnermittlung nach § 4 
Abs 1 oder Abs 3 EStG, » eine erneute pauschale Ermitt-
lung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft auf 
Grund dieser oder einer dieser Verordnung nachfolgen-
den Pauschalierungsverordnung frühestens nach Ab-
lauf von fünf Wirtschaftsjahren zulässig « ist.282

Auch das Argument der Verwaltungsökonomie ver-
mag bei einer derartigen einseitigen Typisierung von 
vornherein nicht durchzugreifen: Die ursprüngliche 
Überlegung, kleineren Land- und Forstwirten könne 
die Führung ordnungsmäßiger Bücher und Aufzeich-
nungen nicht zugemutet werden,283 hat unzweifel-
haft ihre Überzeugungskraft verloren bzw kann » heute 
keine praktische Relevanz « mehr haben.284 So weise der 
Landwirt » heutzutage eine entsprechende Schul- und 
( Berufs- ) Ausbildung auf, so daß er ebenso wie der Ge-
werbetreibende die notwendigen Aufzeichnungen füh-
ren kann «;285 überdies habe » auch auf den Bauernhö-
fen längst schon der PC Einzug gehalten «, sodass » die 
Erfassung von Einnahmen und Ausgaben durchaus zu-
mutbar wäre «.286 Im Übrigen mag – mit dem deutschen 

278 	 Bis 2005 konnte der Steuerpflichtige grundsätzlich jährlich 
die Gewinnermittlungsart wechseln ( Rz  4250 EStR  2000; 
Doralt, EStG9 § 21 Tz  120 ); erst § 14 LuF PauschVO 2006, 
BGBl II 2005 / 258, hat eine 5-jährige Sperrfrist eingeführt, die 
allerdings lediglich für das Rückwechseln auf die Pauscha-
lierung besteht; ebenso nunmehr § 14 LuF PauschVO 2011, 
BGBl II 2010 / 471 idF II 2011 / 4.

279	 VwGH 21. 9. 2006, 2006 / 15 / 0041, ÖStZB 2007, 115.
280 	 Jilch, Die Besteuerung pauschalierter Land- und Forstwirte3 

( 2007 ) 355; siehe auch Jilch / Kaluza, Die Landwirtepauscha-
lierung für die Jahre 2001 bis 2005, SWK 2001, S 275 ( S 275 ).

281 	 Kritisch wohl Krimbacher in Trauner / Wakounig ( Hrsg ), Hand-
buch der Land- und Forstwirtschaft ( 2010 ) Rz 6 / 99.

282 	 Siehe FN 278.
283 	 Siehe dazu unten Kapitel II mwN.
284 	 Leitner / Rosner, Fiskalische und wirtschaftspolitische Wir-

kungen der Pauschalierung der Besteuerung der Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft ( 1992 ) 20.

285 	 Leitner / Rosner, Fiskalische und wirtschaftspolitische Wir-
kungen der Pauschalierung der Besteuerung der Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft ( 1992 ) 20.

286 	 Krimbacher in Trauner / Wakounig ( Hrsg ), Handbuch der 
Land- und Forstwirtschaft2 ( 2011 ) Rz 6 / 99.

Bundesrechnungshof287  – bezweifelt werden, ob nicht 
außersteuerliche Aufzeichnungspflichten ( etwa für öf-
fentliche Förderungen ) jeglichen Vereinfachungseffekt 
praktisch zunichte machen oder zumindest stark re-
lativieren. Das Gegenargument, dass eine zusätzliche 
steuerliche Aufzeichnungsverpflichtung » ‚das Fass zum 
Überlaufen bringen‘ und noch mehr Betriebsführer 
zum Aufhören bewegen « könnte,288 ist weder empirisch 
belegt noch – im Lichte der für andere Unternehmer gel-
tenden steuerlichen Formalverpflichtungen  – verfas-
sungsrechtlich relevant. Dennoch wird dieser rechtspo-
litische Aspekt wohl dafür sprechen können, in einem 
engen Rahmen jedenfalls Pauschalierungs- oder sons-
tige Vereinfachungsbestimmungen vorzusehen, sofern 
damit keine materiell-steuerrechtliche Begünstigung 
verbunden ist.

Hinzu tritt die Grundfrage, ob ein allfälliger Verein-
fachungseffekt tatsächlich einzutreten vermag, liegt es 
doch in der Natur der Sache, dass  – sofern die Vorteil-
haftigkeit nicht ohnehin außer Streit steht  – Steuer-
pflichtige zumindest eine grobe Vergleichsrechnung 
zwischen den möglichen Gewinnermittlungsarten vor-
nehmen werden und damit der Vereinfachungseffekt 
in den Hintergrund treten muss. Damit wird aber im 
Grunde das Gegenteil einer Vereinfachung bewirkt: 
Der ökonomisch denkende Steuerpflichtige ist gera-
dezu » gezwungen «, seinen Gewinn zum Zwecke der Ver-
gleichsrechnung doppelt zu ermitteln, weshalb eine 
Pauschalierungsverordnung den Mehraufwand fördert, 
statt ihn zu verringern.289 Es entspricht solcherart auch 
der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, dass es » ge-
radezu vom Zweck der Pauschalierungsregelungen um-
fasst, dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit zu bieten, 
die jeweils steuerlich günstigere Variante zu wählen «,290 
wobei » jede Pauschalierungsregelung zwangsläufig Ele-

287 	 Treffend wies der deutsche Bundesrechnungshof zur deut-
schen Parallelbestimmung darauf hin, dass bei den Steuer-
pflichtigen zwar eine Vereinfachung bestehe, » die weit über-
wiegende Anzahl der Landwirte von Aufzeichnungslasten 
jedoch nicht befreit [ ist ]. Da die Landwirte fast ausnahmslos 
Einkommensbeihilfen in Anspruch nehmen, müssen sie da-
für in einem Umfang Aufzeichnungen vornehmen, der nicht 
selten vergleichbar ist mit Aufzeichnungen für die Gewinner-
mittlung aufgrund von Betriebseinnahmen und -ausgaben «. 
Siehe BT-Drs 13 / 2600, 112.

288 	 Jilch, Die Besteuerung pauschalierter Land- und Forstwirte4 
( 2011 ) 399.

289 	 So auch zur Gaststättenpauschalierung zuletzt VwGH 15. 
9. 2011, A 2011 / 0003 bis 0006; ebenso Baldauf, Gaststätten- 
und Beherbergungspauschalierung: ein beachtliches Steu-
erprivileg – Verwaltungsmehraufwand im Dienst der Steuer-
schonung, SWK 2008, S 830 ( S 830 ), und UFS Innsbruck 30. 3. 
2011, RV / 0688-I / 10.

290 	 VwGH 27. 2. 2003, 99 / 15 / 0143, ÖStZB 2003 / 385 ( zur Basis-
pauschalierung ); VwGH 4. 3. 2009, 2008 / 15 / 0333, ÖStZB 
2009, 534.
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mente einer Begünstigung «291 bzw eine » bewusst in Kauf 
genommene Unterbesteuerung «292 enthalte.

Zu einer Vereinfachung kommt es bei einer einsei-
tig widerlegbaren Typisierung somit bei unterstellt öko-
nomischen Verhalten der Steuerpflichtigen nur dann, 
wenn die Pauschalierung so vorteilhaft ist, dass sich ein 
solcher Vergleich erübrigt. Hier ist erneut darauf hin-
zuweisen, dass schon vor der Anhebung der Einheits-
wertgrenze durch die LuF PauschVO 2011293 mehr als 
90% aller steuerlich erfassten land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe die Pauschalierung in Anspruch nah-
men.294 Selbst unter Berücksichtigung der durch die 
Pauschalierung erreichten Vereinfachung könnte – wie 
bereits einleitend dargelegt295 – bereits dieser Umstand 
ein Indiz dafür abgeben, dass die Pauschalierung eine 
verfassungsrechtlich bedenkliche, systematische Steu-
erbegünstigung darstellt.296 Daran ändert auch der Um-
stand nichts, dass bei der Vollpauschalierung aus Sicht 
der Finanzverwaltung » Betriebsprüfungen [ … ] in der 
Regel nicht erforderlich « seien und insofern eine Ver-
waltungsentlastung bestehe.297 Dies belegt freilich nur, 
dass offenbar weite Teile der Land- und Forstwirtschaft 
im Unterschied zu anderen Erwerbstätigen praktisch 
ohne finanzbehördliche Kontrolle wirtschaften kön-
nen und somit oftmals nicht einmal festgestellt werden 
kann bzw wird, ob und in welcher Höhe nicht-vollpau-
schalierte Einkünfte vorliegen. Durch den Verzicht auf 
Aufzeichnungs- und Mitteilungspflichten auf Seiten der 
vollpauschalierten Landwirtschaft wird zudem das Täti-
gen von Schwarzumsätzen geradezu begünstigt.

2.	 Unsachlichkeit der Wahl des  
Pauschalierungsmaßstabes

Die land- und forstwirtschaftlichen Vollpauschalie-
rungen greifen seit ihrer Einführung in die Rechtsord-

291 	 VwGH 4. 3. 2009, 2008 / 15 / 0333, ÖStZB 2009, 534.
292	 VwGH 28.4.1967, 89 / 67, ÖStZB 1967, 134; VwGH 7. 7. 1967, 

49 / 67, ÖStZB 1968, 11.
293 	 BGBl II 2010 / 471 idF II 2011 / 4.
294 	 Siehe zB Jilch, Die Besteuerung pauschalierter Land- und 

Forstwirte4 ( 2011 ) 33; Krimberger in Trauner / Wakounig 
( Hrsg ), Handbuch der Land- und Forstwirtschaft2 ( 2011 ) 
Rz 6 / 96. weiters zB Tz  30.11.1 des Tätigkeitsberichts des 
Rechnungshofs für das Verwaltungsjahr 1990, III-54 Blg-
NR XVIII. GP, 75 f, wonach von » den zum 1. Jänner 1989 im 
gesamten Bundesgebiet bestehenden rd 621  000 land- und 
forstwirtschaftlichen Einheiten waren rd 50 700 ( rd 8,2 vH ) 
steuerlich erfaßt [ waren ] ( Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft ). Von diesen Landwirten führten rd 2 600 Bücher 
und ermittelten rd 48  100 ( rd  95 vH ) die Einkünfte durch 
Pauschalierung «.

295 	 Dazu oben Kapitel I.
296 	 Ebenso Schürer-Waldheim, Verfassungswidrigkeit der Pau-

schalierung in der Land- und Forstwirtschaft, SWK 2011, 
S 792 ( S 794 f ).

297 	 Krimbacher in Trauner / Wakounig ( Hrsg ), Handbuch der 
Land- und Forstwirtschaft2 ( 2011 ) Rz 6 / 99.

nung298 auf die bewertungsrechtlichen Einheitswerte zu-
rück, was auch in § 17 EStG durch die Ermächtigung zur 
» Aufstellung von Reingewinnsätzen und Reingewinn-
prozentsätzen vom Einheitswert « gesetzlich angespro-
chen wird.

Als Einheitswerte werden nach § 19 BewG 1955299 die 
für wirtschaftliche Einheiten oder Untereinheiten ge-
sondert festgestellten Werte bezeichnet. Für land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen ( §§ 29 ff BewG ) stellt der 
Einheitswert einen Ertragswert ( § 32 BewG ) dar. Dieser 
Ertragswert basiert – betriebswirtschaftlich – auf einem 
fiktiven nachhaltigen Unternehmenserfolg und ist defi-
niert als

das Achtzehnfache des Reinertrages, den der Be-
trieb seiner wirtschaftlichen Bestimmung gemäß im 
Durchschnitt der Jahre nachhaltig erbringen kann. 
Dabei ist davon auszugehen, daß der Betrieb unter 
gewöhnlichen Verhältnissen, ordnungsmäßig, ge-
meinüblich und mit entlohnten fremden Arbeitskräf-
ten bewirtschaftet wird. Außerdem ist zu unterstel-
len, daß der Betrieb schuldenfrei ist und mit einem 
für die ordnungsgemäße, gemeinübliche Bewirt-
schaftung des Betriebes notwendigen Bestand an 
Wirtschaftsgebäuden ausgestattet ist.

Zu berücksichtigen sind dabei nach § 32 Abs 3 BewG ei-
nerseits die natürlichen Ertragsbedingungen ( § 1 Abs 2 
Z 2 BoSchätzG ) wie Bodenbeschaffenheit, Geländege-
staltung, klimatische Verhältnisse und Wasserverhält-
nisse sowie andererseits die wirtschaftlichen Ertrags-
bedingungen ( äußere und innere Verkehrslage eines 
Hofes sowie die Betriebsgröße ).

Die konkrete Ermittlung des Einheitswertes nach 
§§ 30 ff BewG für das landwirtschaftliche Vermögen300 
erfolgt in einem mehrstufigen, vergleichenden Prozess, 
der letztlich in einem Hektarsatz mündet, dessen Multi-
plikation mit der Betriebsfläche den Vergleichswert er-
gibt, der wiederum sofort oder nach Berücksichtigung 
von Zu- und Abschlägen den Einheitswert des Betriebes 
ergibt.301 Der maximale Hektarsatz für einen – in der Re-
alität nicht existierenden  – land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieb mit unterstellten optimalen natürlichen 
und ausgeglichen wirtschaftlichen Ertragsbedingungen 
( » Hauptvergleichsbetrieb « mit Betriebszahl 100 ) beträgt 

298 	 Siehe oben Kapitel II für einen historischen Überblick.
299 	 BGBl 1955 / 148.
300 	 Für forstwirtschaftliches Vermögen, Weinbauvermögen, 

gärtnerisches Vermögen und das übrige land- und forstwirt-
schaftliche Vermögen finden sich spezielle Regelungen in 
§§ 46 ff BewG.

301 	 Siehe zB die schematische Darstellung bei Silber, Die Ein-
kommensbesteuerung in der Land- und Forstwirtschaft2 
( 2008 ) 7; weiters etwa Doralt / Ruppe, Grundriss des österrei-
chischen Steuerrechts II5 ( 2006 ) Rz 56 ff



120

Steuerrecht  A� © Jan Sramek Verlag

A  Steu 1 / 2011 SPRW G. Kofler, G. Schellmann, Verfassungsrechtliche Aspekte der Vollpauschalierung 

dabei derzeit € 2.289,1943.302 Bei dieser  – rechnerisch 
nicht nachvollziehbaren303  – Festsetzung des Hektar-
satzes für den Hauptvergleichsbetrieb durch Bundes-
gesetz fließen nach Ansicht des Rechnungshofes auch 
» agrarpolitische Erwägungen ( steuerliche Entlastung 
der Landwirtschaft ) « ein, weshalb für das » land- und 
forstwirtschaftliche Vermögen [ … ] unrealistisch nied-
rige Werte « gelten.304 Festgesetzt wird dieser Hektarsatz 
zum jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt auf der 
Grundlage der Reinertragsermittlung nach dem  – gem 
§ 9 LandwirtschaftsG305 jährlich erstellten  – » Grünen 
Bericht «,306 » wobei auch agrarpolitische Gesichtspunkte 
eine wesentliche Rolle spielen «.307

Nach § 20 BewG 1955  – bzw zuvor § 21 RBewG 
1934308  – werden die Einheitswerte allgemein festge-
stellt. Diese sogenannte Hauptfeststellung sollte für 
die wirtschaftlichen Einheiten des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens nach der Stammfassung des 
BewG 1955 – entsprechend § 21 RBewG 1934 – » in Zeit-
abständen von je sechs Jahren « erfolgen, wobei die erste 
Hauptfeststellung entsprechend § 81 BewG 1955 zum 1. 
1. 1956 erfolgte.309 Die solcherart für den 1. 1. 1962 vor-
gesehene nächste Hauptfeststellung wurde jedoch auf 
den 1. 1. 1963 verschoben310 und die für den 1. 1. 1969 
vorgesehene auf den 1. 1. 1970.311 Durch die BewG-No-
velle 1971312 wurde § 20 BewG schließlich dahingehend 
abgeändert, dass die Hauptfeststellung bei wirtschaftli-
chen Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens » in Zeitabständen von je neun Jahren « zu erfol-
gen habe; sie erfolgte dementsprechend erneut zum 1. 1. 

302	 BGBl 1987 / 649 iVm BGBl I 2001 / 59. Zuvor bei der Haupt-
feststellung 1963 und 1970: 20.000  S ( BGBl 1971 / 172 und 
BGBl 1976 / 143 ), 1979: 30.000 ( BGBl 1979 / 318 ), 1988: 
31.500 S ( BGBl 1987 / 649 ).

303 	 So auch der Rechnungshof, III-57 BlgNR XIX. GP, 110 = Reihe 
Bund 1995 / 7, 110.

304 	 III-57 BlgNR XIX. GP, 108 = Reihe Bund 1995 / 7, 108.
305 	 BGBl 1992 / 375.
306 	 Abrufbar unter http: / /www.gruenerbericht.at.
307	 III-57 BlgNR XIX. GP, 110 = Reihe Bund 1995 / 7, 110. Da nach 

den im » Grünen Bericht « veröffentlichten Buchführungser-
gebnissen der Jahre 1979 bis 1993 die Entwicklung der Rein-
erträge und damit der Ertragswerte in der Landwirtschaft 
stark rückläufig war, gab der RH dem BMF zu überlegen, den 
Ertragswert anhand einer anderen Messgröße, etwa dem 
Standarddeckungsbeitrag ( das ist die pauschal ermittelte 
Summe der Beiträge je Flächen- oder Tiereinheit zum Be-
triebsergebnis ) im Sinne des » Grünen Berichtes «, zu ermit-
teln; allerdings bedürfe nach der Stellungnahme des BMF 
» eine Änderung des Wertmaßstabes, der zu einer wesentli-
chen Änderung der landwirtschaftlichen Einheitswerte füh-
ren würde, der politischen Willensbildung und könne vom 
BMF nur angeregt werden «; siehe III-57 BlgNR XIX. GP, 111 = 
Reihe Bund 1995 / 7, 111.

308	 dRGBl 1934 I 1035.
309 	 Dazu auch Langer, BewG ( 1974 ) § 20 Rz 1.
310 	 BGBl 1962 / 226.
311 	 § 1 lit a BGBl 1968 / 393.
312 	 BGBl 1971 / 172.

1979.313 Im Unterschied zur Hauptfeststellung bei wirt-
schaftlichen Einheiten des Grundvermögens, bei denen 
die letzte Hauptfeststellung bereits zum 1. 1. 1973314 er-
folgte und es seither zu laufenden Verschiebungen315 
und lediglich zu pauschalen Anhebungen kam,316 fand 
die letzte Hauptfeststellung bei wirtschaftlichen Einhei-
ten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens zum 
1. 1. 1988 statt. Die darauffolgende, nach § 20 BewG zum 
1. 1. 1997 durchzuführende Hauptfeststellung wurde al-
lerdings durch das StruktAnpG 1996317 zunächst auf den 
1. 1. 1999 und sodann durch das AbgÄG 1998318 auf den 
1. 1. 2001 verschoben ( §  20  a BewG ). Das BBG 2001319 
schuf nachfolgend § 20  b BewG, wonach die Hauptfest-
stellung für das land- und forstwirtschaftliche Vermö-
gen » zum 1. Jänner 2001 als durchgeführt « » gilt «; die 
dementsprechend nach § 20 BewG zum 1. 1. 2010 vorzu-
nehmende Hauptfeststellung wurde schließlich durch 
das BBG 2011320 auf den 1. 1. 2015 verschoben.321

313 	 Nachfolgend sah Art II Abs 1 das BewÄndG 1979, 
BGBl 1979 / 318, eine pauschale Erhöhung der zum 1. 1. 1979 
festgestellten Einheitswerte des land- und forstwirtschaftli-
chen Vermögens um 5% ab 1. 1. 1983 vor.

314 	 § 1 lit b BGBl 1968 / 393.
315 	 Siehe Abschn XII Art I BGBl 1982 / 570 ( Verschiebung von 1. 

1. 1982 auf 1. 1. 1985 ), Abschn II BGBl 1986 / 327 ( Verschie-
bung von 1. 1. 1985 auf 1. 1. 1988 ), Abschn I BewÄndG 1987, 
BGBl 1987 / 649 ( Verschiebung von 1. 1. 1988 auf 1. 1. 1991 ) 
und schließlich Art IV AbgÄG 1991, BGBl 1991 / 695, wodurch 
die Hauptfeststellung bis zu dem in einem – bis heute nicht 
erlassenen  – besonderen Bundesgesetz festzusetzenden 
Zeitpunkt verschoben wurde.

316 	 Der VfGH führte dazu in seinem Erkenntnis vom 6. 10. 2010, 
B 298 / 10, Folgendes aus: » Für die wirtschaftlichen Einheiten 
des Grundvermögens hat die letzte Hauptfeststellung zum 
1. Jänner 1972 mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1973 stattge-
funden. Die damals festgesetzten Einheitswerte wurden ab 
1. Jänner 1977 um 10 vH, ab 1. Jänner 1980 um 20 vH und 
ab 1. Jänner 1983 um 5 vH, insgesamt somit um 35 vH an-
gehoben. Die zum 1. Jänner 1982 vorgesehene Hauptfest-
stellung dieser Einheitswerte wurde durch den Gesetzge-
ber selbst mehrmals verschoben; sie sollte schließlich zum 
1. Jänner 1991 stattfinden ( BGBl. 649 / 1987 ). Durch Art IV 
BGBl 695 / 1991 wurde jedoch schließlich angeordnet, dass 
der Zeitpunkt der nächsten Hauptfeststellung bei dieser Ver-
mögensart gesondert durch Bundesgesetz festzusetzen ist. 
Ein solches Bundesgesetz ist bisher nicht erlassen worden. 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass für die wirtschaftlichen Ein-
heiten des Grundvermögens derzeit die Einheitswerte zum 
1. Jänner 1973, pauschal aufgewertet um 35 vH, maßgebend 
sind. Wirtschaftliche Einheiten, die erst danach entstanden 
sind, sind mit den Werten anzusetzen, die sich zum 1. Jänner 
1973 ergeben hätten, auch in diesem Fall aufgewertet um 35 
vH. Eine Wertfortschreibung allein wegen einer Erhöhung 
des inneren Wertes von Liegenschaften wird in allen Fällen 
durch § 23 BewG 1955 verhindert.«

317 	 Art 46 BGBl 1996 / 201.
318 	 Art V BGBl I 1999 / 28.
319 	 Art 11 BGBl I 2000 / 142.
320 	 Art 63 BGBl I 2010 / 111.
321 	 Nicht zum Gesetz geworden ist der Ministerialentwurf ei-

ner BewG-Novelle 2010 ( 140 / ME XXIV. GP ); dieser hatte die 
Einfügung eines § 20  c BewG vorgesehen, wonach die zum 
1. 1. 2010 vorgesehene Hauptfeststellung für land- und 
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Die derzeitigen Einheitswerte basieren solcherart 
auf der Hauptfeststellung 1988,322 die mittlerweile fast 
ein Vierteljahrhundert zurück liegt, wenngleich es über 
laufende Bodenschätzungen und Wertfortschreibungen 
durchaus zu » Wartungen « der Einheitswerte kommt.323 
Zwischen den Hauptfeststellungen zum 1. 1. 1979 und 
zum 1. 1. 1988 war allerdings nur eine geringfügige Zu-
nahme der Summe aller land- und forstwirtschaftlichen 
Einheitswerte von insgesamt um rund 34,6 Mrd S um 1,9 
Mrd  S ( rund 5% ) auf rund 36,5 Mrd  S zu vermerken.324 
Insofern wird auch der Aufschub der Hauptfeststellung 
damit begründet, dass sich seit 1988

die gemäß § 32 Abs 2 BewG 1955 ertragsbestim-
menden Faktoren, wie die natürlichen Ertragsbe-
dingungen beim land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögen ( Bodenqualität, Gelände, Klima, Was-
serverhältnisse ) und die wirtschaftlichen Ertrags-
bedingungen ( äußere und innere Verkehrslage, 
Betriebsgröße ), nicht in einem so bedeutenden Aus-
maß verändert, dass die neuerliche Durchführung 
einer Hauptfeststellung, die einen erheblichen Ver-
waltungsaufwand erfordert, gerechtfertigt gewesen 
wäre. Darüber hinaus werden Änderungen bei den 
natürlichen Ertragsbedingungen beim land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen im Wege der Boden-
schätzung laufend berücksichtigt. Änderungen der 
tatsächlichen Verhältnisse bei den wirtschaftlichen 
Ertragsbedingungen ( z.B. Verbesserung der inneren 
Verkehrslage eines Betriebes durch Agrarverfahren ) 
finden durch Wertfortschreibungen Berücksichti-
gung. [ … ] Die Ertragsentwicklung in der Land- und 
Forstwirtschaft hat – über einen längeren Zeitraum 
betrachtet  – keine so gravierenden Änderungen er-
fahren, dass eine Hauptfeststellung der Einheits-
werte und eine Änderung der Hektar( höchst ) sätze 
unabdingbar gewesen wäre. [ … ] Die Verschiebungen
 

forstwirtschaftliches Vermögen verschoben werde und der 
» Zeitpunkt der Hauptfeststellung [ … ] gesondert durch Bun-
desgesetz festzusetzen « gewesen wäre. Begründet wurde 
dieser Vorschlag folgendermaßen: » Nach derzeit gültiger 
Rechtslage wäre eine Hauptfeststellung der Einheitswerte 
des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jän-
ner 2010 durchzuführen. Diese würde unter gegebenen Rah-
menbedingungen zwar Wertverschiebungen bringen, die für 
die überwiegende Anzahl der Steuerpflichtigen jedoch nur 
geringe Auswirkungen auf die vom Einheitswert abgeleite-
ten Abgaben hätten. Im Sinne der Ausführungen des VfGH, 
wonach » verbundene Unschärfen zu Gunsten der damit er-
reichten Verwaltungsökonomie gerechtfertigt werden «, wird 
von der vorgesehenen Hauptfeststellung derzeit Abstand ge-
nommen.«

322 	 Dazu auch Doralt / Ruppe, Grundriss des österreichischen 
Steuerrechts II5 ( 2006 ) Rz 44.

323 	 Jilch, Die Besteuerung pauschalierter Land- und Forstwirte4 
( 2011 ) 84 f f.

324 	 Siehe III-57 BlgNR XIX. GP, 110 = Reihe Bund 1995 / 7, 110.

der Hauptfeststellung für das land- und forstwirt-
schaftliche Vermögen bzw. die Beibehaltung der 
bisherigen Werte zum 1. Jänner 2001 ( §  20  b BewG 
1955 ) waren daher aus der Sicht der Bundesregie-
rung sachlich gerechtfertigt und im Sinne einer wirt-
schaftlichen und sparsamen Verwaltung geboten.325

Zwischen den tatsächlichen Reinerträgen und den fest-
gestellten Einheitswerten besteht freilich eine – zuneh-
mende – Divergenz, nicht zuletzt aufgrund des Anstiegs 
des Familienlohnansatzes und der sonstigen Kosten, 
definiert sich doch der Reinertrag iSd § 32 BewG grund-
sätzlich nach folgender Formel:

		  Ertrag

	               – Objektiver Aufwand

	               = Reinertrag

wobei sich der » objektive Aufwand « folgendermaßen 
errechnet:326

		  Aufwand

	               + Lohnansatz der Besitzfamilie

	               – Pachten, Zinsen, Ausgedinge

	               = Objektive Aufwand

Mag der Einheitswert Ende der 1960  er Jahre womög-
lich noch ein » grober, sachlich aber unbedenklicher 
Ausgangspunkt für die Feststellung der Gewinne aus 
Land- und Forstwirtschaft « gewesen sein,327 so hat sich 

325 	 Stellungnahme der Bundesregierung im Verfahren VfS-
lg 18.093 / 2007. Insofern scheint auch die Bemerkung der 
Landwirtschaftskammermitarbeiter Jilch und Kaluza ( Die 
Landwirtepauschalierung für die Jahre 2011 bis 2015, SWK 
2011, S 71 ( S 72 m FN 10 ), wonach » [ d ]ie bisherige Vollpau-
schalierungsgrenze von 65.500 Euro [ … ] seit dem Jahr 1982 
( damals 900.000 ATS ) nicht mehr angepasst [ wurde ] « ( kursi-
ve Hervorhebung im Original ) nicht ganz verständlich; soll-
te damit nämlich suggeriert werden, dass ungeachtet einer 
gleichbleibenden Ertragsfähigkeit eine Indexanpassung der 
Vollpauschalierungsgrenze erforderlich wäre, wäre einer sol-
chen Überlegung natürlich entgegenzuhalten, dass gerade 
die gleichbleibend ( niedrig angesetzten ) Einheitswerte aus 
dem Jahr 1988 die Grundlage für die – begünstigende – Voll-
pauschalierung bilden.

326 	 Siehe dazu zB auch die in den Buchführungsergebnissen 
1969, 64 f f, angegebenen Berechnungsformeln.

327 	 So Ruppe, Die Ausnahmebestimmungen des Einkommen-
steuergesetzes ( 1971 ) 271, für die Jahre 1959 bis 1969.
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dies in den nachfolgenden Zeiträumen zunehmend 
verschoben. Spätestens seit den frühen 1990  er Jahren 
kann der – zuletzt zum 1. 1. 1988 festgestellte – Einheits-
wert aus rechtlicher Sicht nur mehr als fiktive Bezugs-
größe bezeichnet werden. Durch die Umstellung der 
land- und forstwirtschaftlichen Marktordnung ab 1992 
und insbesondere ab dem Beitritt Österreichs zur Eu-
ropäischen Union im Jahr 1995 von einem System der 
Preis- und Marktstützung zu einem System von Direkt-
zahlungen und Zahlungen zur ländlichen Entwicklung 
( Subventionen ) haben die 1988 festgestellten Einheits-
werte nämlich jeden signifikanten Bezug zur Ertrags-
realität der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
verloren,328 zumal das aus der gemeinsamen Agrarpoli-
tik folgende Subventionsregime nicht im Einheitswert 
berücksichtigt ist, Subventionen aber im Zeitraum von 
1995 bis 2009 durchschnittlich mehr als 68% der land- 
und forstwirtschaftlichen Einkünfte ausmachten329 und 
überdies prinzipiell von der land- und forstwirtschaftli-
chen Vollpauschalierung erfasst sind.330 Überdies füh-
ren auch die heutigen starken Schwankungen der Pro-
duktpreise dazu, dass eine schätzungsweise Ermittlung 
zukünftiger Erträge, wie sie dem Einheitswertsystem zu 
Grundeliegen, seit der Aufgabe des früheren Systems 
der Preistützungen im Grunde gar nicht ( mehr ) mög-
lich ist.331

328 	 Ebenso Schürer-Waldheim, Verfassungswidrigkeit der Pau-
schalierung in der Land- und Forstwirtschaft, SWK 2011, 
S  792 ( S  793 ). Wenn Peyerl / Eder, Einheitswertreform: Eine 
Analyse auf Basis von Testbetriebsdaten, Jahrbuch der ÖGA, 
19( 1 ), 161 ( 166 f f ), immerhin noch eine Korrelation der gel-
tenden Einheitswerte mit dem Reinertrag von 0,62 feststel-
len, so dürfte sich diese Korrelation wohl nur damit erklären 
lassen, dass ein Zusammenhang zwischen Betriebsgröße 
und Reinertrag besteht, nicht jedoch ein zwingender Zusam-
menhang zwischen Einheitswert und Reinertrag.

329 	 Siehe dazu die in den » Buchführungsergebnissen « bis 2002 
in Spalte 283 und seit 2003 in Spalte 580 ausgewiesenen Be-
träge. Insofern weisen auch Jilch / Kaluza, Die Landwirtepau-
schalierung für die Jahre 2011 bis 2015, SWK 2011, S 71 ( S 72 
m FN 11 ) darauf hin, dass » die Produkterlöse eine wesentlich 
geringere Bedeutung als vor dem EU-Beitritt haben und die 
Ausgleichszahlungen flächenbezogen ( unabhängig von der 
Bodenbonität ) gewährt werden «.

330 	 So sind zB EU-Subventionen in Form laufender Ausgleichs-
zahlungen ( Produktförderungen ) oder jährlicher Aus-
gleichszahlungen ( Flächenforderung ) als regelmäßige Ge-
schäftsvorfälle sind abpauschaliert; Investitionsförderungen 
sind schon nach § 3 Abs 1 Z 6 EStG steuerfrei und wirken sich 
ertragsteuerlichen aufgrund der Pauschalierung auch nicht 
kompensierend über ein geringeres Abschreibungsvolumen 
aus. So Schlögl, EU-Subventionen für die Land- und Forstwirt-
schaft grundsätzlich steuerpflichtig, aber abpauschaliert, 
RdW 1995, 485 ( 485 ); zur grundsätzlichen Steuerpflicht sie-
he zB VwGH 22. 3. 2006, 2001 / 13 / 0289, ÖStZB 2006, 554 ( zu 
Zuschüssen der AMA aus Mitteln der Europäischen Union ).

331 	 Schürer-Waldheim, Verfassungswidrigkeit der Pauschalierung 
in der Land- und Forstwirtschaft, SWK 2011, S 792 ( S 793 ).

Hinzu tritt der – bereits erwähnte – Umstand, dass die 
Reinerträge wesentlich durch den Familienlohnansatz 
bestimmt sind;332 vor allem dessen kollektivvertragsori-
entiertes Ansteigen im Zeitablauf führt bereits seit vielen 
Jahren zu negativen Reinerträgen und – bei Verachtzehn-
fachung iS des § 32 BewG  – zu entsprechend negativen 
( hypothetischen ) Einheitswerten ( Grafik 1 ).333 In diesem 
Lichte erscheint der Einheitswert nicht ( mehr ) als sach-
lich zulässige Anknüpfungsgröße für eine einkommen-
steuerliche Gewinnpauschalierung:334 Es ist zwar  – wie 
der VfGH im Zusammenhang mit der Erbschaftssteuer 
festgehalten hat –

[ d ] em Gesetzgeber [ … ] nicht verwehrt, ein Bewer-
tungsverfahren zu wählen, das verwaltungsöko-
nomischen Anforderungen gerecht wird, und mit 
Typisierungen und Schätzungen zu arbeiten. Sein 
Spielraum ist dabei allerdings umso geringer, je er-
heblicher die mit der Bemessungsgrundlage verbun-
denen Steuerfolgen sind, woraus auch folgt, dass mit 
der Einführung oder Erhöhung von ( beträchtlichen ) 
Freibeträgen und / oder Senkung der Steuersätze der 
Spielraum im Bereich der Bewertung größer wird. 
Es ist dem Gesetzgeber aber jedenfalls verwehrt, ein 
Verfahren vorzusehen ( oder beizubehalten ), das zu 
zufallsabhängigen und daher willkürlichen Bemes-
sungsgrundlagen führt.335

332 	 Dazu die Daten und Berechnungen im Anhang.
333 	 Der Reinertrag wird daher seit 2003 in den » Buchführungser-

gebnissen « nicht mehr ausgewiesen.
334	 Die wissenschaftliche Kritik an der Anknüpfung diverser 

Abgaben an veraltete Einheitswerte ist nicht neu ( siehe zB 
aus jüngerer Zeit und mwN Fellner, Bewertung von Grund-
besitz verfassungswidrig  – Reformen jahrzehntelang ver-
schleppt, RdW 2006, 793 ( 793 f f ); Fellner, Und jetzt: Auch 
weitere einheitswertabhängige Geldleistungen verfas-
sungswidrig ? SWK 2007, S  390 ( S  390 f f ); Peyerl, Verfas-
sungswidrigkeit der Pauschalierung von Land- und Forst-
wirten aufgrund überholter Einheitswerte ? SWK 2007, 
S 823 ( S 823 f f ); Fellner, Perpetuierung der land- und forst-
wirtschaftlichen Einheitswerte verfassungswidrig ? RdW 
2010, 252 ( 252 f f ); siehe auch Urban, Auswirkungen des 
Gesetzesprüfungsverfahrens auf die land- und forstwirt-
schaftliche Einheitsbewertung, SWK 2006, S 705 ( S 705 f f ) ). 
Der VfGH hat vor diesem Hintergrund die Erbschaftssteu-
er und nachfolgend auch die Schenkungssteuer aufgrund 
der unzulässigen pauschalen Vervielfältigung historischer 
Einheitswerte im Vergleich zur Verkehrsbewertung ande-
ren Vermögens als verfassungswidrig beurteilt ( siehe VfS-
lg 18.093 / 2007 zur Erbschaftssteuer und VfSlg 18.147 / 2007 
zur Schenkungssteuer ). Der Gerichtshof hat allerdings 
auch deutlich gemacht, dass die Einheitsbewertung nicht 
per se verfassungswidrig ist, sondern sich vielmehr die ver-
fassungsrechtliche Beurteilung auf die jeweiligen abgaben-
rechtlichen Folgen abzuleiten habe ( siehe auch VfGH 6. 10. 
2010, B  298 / 10, zur Verfassungskonformität der einheits-
wertbasierenden Grundsteuer ).

335	 VfSlg 18.093 / 2007.
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Hinzu tritt der Umstand, dass bei den – angesichts der 
Konzentrationstendenzen in der Landwirtschaft  – üb-
lichen Zupachtungen für die Pauschalierung der Hek-
tarsatz des Pächters maßgebend ist.336 Dies führt dazu, 
dass sich der Hektarsatz des Eigenbesitzes im Rahmen 
der pauschalen Gewinnermittlung zum Vorteil des Steu-
erpflichtigen unmittelbar auf zugepachtete Flächen 
überträgt und damit zugepachtete Flächen im Rahmen 
der Pauschalierung – relativ betrachtet – idR mit einem 
zu geringen oder einem zu hohen Einheitswert berück-
sichtigt werden. Diese Maßgeblichkeit des Hektarsatzes 
des Pächters wird in der Praxis offenbar auch steuerpla-
nerisch genutzt.

3.	 Unsachlichkeit der Subjektivierung und der Fest-
setzung der Durchschnittssätze

Wäre der Einheitswert  – entgegen der soeben darge-
legten Überlegungen  – jedoch ein sachlicher Pauscha-
lierungsmaßstab, bedürfte es im verfassungsrechtlich 
gebotenen Bestreben der Annäherung eines pauscha-
lierten Ergebnisses an einen echten ertragsteuerlichen 
Gewinn überdies sowohl einer korrekten Festlegung des 
Durchschnittssatzes zur Ermittlung des Grundbetra-

336 	 Siehe nur Rz 4142 EStR 2000; Krimbacher in Trauner / Wakou-
nig ( Hrsg ), Handbuch der Land- und Forstwirtschaft ( 2010 ) 
Rz 6 / 101.

ges als auch der korrekten Subjektivierung des Grund-
betrages. Zumal der Einheitswert iSd § 32 BewG näm-
lich einen fiktiven nachhaltigen Unternehmenserfolg 
insbesondere unter den Annahmen einer Bewirtschaf-
tung eigener Flächen mit fremden ( entlohnten ) Ar-
beitskräften bei ausschließlicher Eigenfinanzierung 
widerspiegeln soll, wäre es zur ertragsteuerbedingten 
» Subjektivierung « notwendig, dem aus dem Einheitswert 
abgeleiteten Grundbetrag der Pauschalierung einerseits 
den Familienlohnansatz ( » Unternehmerlohn « )337 und 
vereinnahmte Pachtzinsen hinzuzurechnen und ande-
rerseits tatsächlich bezahlte Schuld- und Pachtzinsen 
abzurechnen. Dies deshalb, weil  – wie soeben darge-
legt  – der dem Einheitswert zu Grunde liegende Rein-
ertrag schon deshalb nicht mit dem ertragsteuerlichen 
Gewinn überein stimmt, weil der Reinertrag ein Ertrag 
ist, der unter gewöhnlichen Verhältnissen, ordnungs-
mäßig, gemeinüblich und mit entlohnten fremden Ar-
beitskräften bewirtschaftet wird und schuldenfrei ist.338

337 	 Dieser orientiert sich an den kollektivvertragsmäßig zu ver-
anschlagenden Löhnen fremder Arbeitskräfte und schließt 
die bäuerliche Pensions- und Krankenversicherung ein; sie-
he zB die Erläuterungen in den Buchführungsergebnissen 
1992 ( 1993 ) 35.

338 	 Siehe § 31 Abs 2 RBewG 1934, dRGBl 1934 I 1035, bzw nun-
mehr § 32 BewG 1955, wo zudem – seit BGBl 1977 / 320 – von 
notwendiger Wirtschaftsgebäudeausstattung ausgegangen 
wird.

Grafik 1:  Festgestellte Einheitswerte im Vergleich zu tatsächlichem Reinertrag (bis 2002 in den „Buchführungser-
gebnissen ausgewiesen) und achtzehnfachem Reinertrag iS des § 32 BewG in Euro je Hektar reduzierter landwirt-
schaftlicher Nutzfläche im Bundesdurchschnitt von 1966 bis 2010. Da sicher der Reinertrag mathematisch als Diffe-
renz zwischen dem Ertrag und dem objektiven Aufwand ( bis 1993 in den „Buchführungsergebnissen ausgewiesen ) 
ergibt, sind auch diese beiden Größen dargestellt.
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Dieses System war  – mit einigen Besonderheiten in 
der konkreten Ausgestaltung339  – auch in der reichs-
deutschen Verordnung über die Aufstellung von Durch-
schnittssätzen für die Ermittlung des Gewinnes aus 
Land- und Forstwirtschaft340 verwirklicht, die das Ziel 
verfolgte, den objektiven, zur Einheitswertermittlung 
herangezogenen Reinertrag in einen subjektiven ertrag-
steuerlichen Gewinn überzurechnen. So war der Grund-
betrag in dieser Verordnung zunächst als Rückrechnung 
des Einheitswertes auf einen Reinertrag konzipiert: Da 
der Einheitswert zunächst als das 25  fache und ab 1944 
als das 18  fache des Reinertrages definiert war,341 war 
der Grundbetrag für die Gewinnpauschalierung ( konse-
quenterweise ) als der 18. Teil des Einheitswertes342 an-
gesetzt worden. In einem zweiten Schritt sah die reichs-
deutsche Verordnung eine » Subjektivierung « dieses 
Grundbetrages eine Hinzurechnung der Arbeitsleistung 
des Steuerpflichtigen und der im Betrieb tätigen Famili-
enangehörigen und der vereinnahmten Pachtzinse vor, 
während insbesondere bezahlte Pachtzinse und Schuld-
zinsen abzuziehen waren.343

339 	 Siehe zB zur Ermittlung des Familienlohnansatzes zB die Er-
läuterungen in den Buchführungsergebnissen 1992 ( 1993 ) 35.

340 	 dRGBl 1937 I 1 = RStBl 1937, 33; abgedruckt zB bei Pucharski, 
Einkommensteuergesetz ( 1949 ) 268 f f.

341 	 Nach § 31 Abs 2 RBewG, dRGBl 1934 I 1035, war der Einheits-
wert ( » Ertragswert « ) noch als das 25  fache des Reinertrags 
definiert; nach § 3  a der Durchführungsverordnung zum 
Reichsbewertungsgesetz ( RBewDV ), dRGBl 1935 I 81 idF 
dRGBl 1944 I 338, war jedoch » [ d ]er Reinertrag der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe ist zur Ermittlung des Ertrags-
werts abweichend vom § 31 Abs 2 des Gesetzes mit 18 zu 
vervielfältigen «. Dieser Wert fand auch Eingang in § 32 des 
österreichischen BewG 1955, BGBl 1955 / 148.

Die augenscheinliche Logik dieses Systems lässt 
sich  – unter der Annahme adäquater Einheitswerte  – 
nicht bestreiten und  – zumindest der Größenordnung 
nach  – auch empirisch verproben. Errechnet man aus 
den veröffentlichten » Buchführungsergebnissen « der ge-
winnermittelten Landwirte eine angenäherte ertragsteu-
erliche Gewinngröße pro Hektar reduzierter landwirt-
schaftlicher Nutzfläche344 und vergleicht diese mit einem 
nach dem System der reichsdeutschen Verordnung er-
mittelten, pauschalierten Gewinn, wobei zusätzlich die 
Beiträge zur bäuerlichen Pensions- und Krankenversiche-
rung als gewinnmindernde Position berücksichtigt wur-
den, so zeigt sich – bis zur Umstellung der Agrarordnung 
ab 1992  – eine weitgehende Übereinstimmung dieser 
beiden Größen, die im Zeitraum von 1966 bis 1991 rund 
104,5% betragen hätte, also durch eine solche Pauschalie-
rung sogar etwas mehr als die angenäherten ertragsteu-
erlichen Gewinne erfasst worden wären; diese Werte wei-
chen freilich erheblich von den pauschalierten Gewinnen 
nach den tatsächlichen österreichischen Pauschalie-
rungsvorschriften in diesem Zeitraum ab ( Grafik 2 ).

Die österreichischen Pauschalierungserlässe und Pau-
schalierungsverordnungen ab 1948 orientierten sich  – 
wie gezeigt  – nur grob am historischen Vorbild der 
reichsdeutschen Verordnung über die Aufstellung von 

342 	 § 2 der Verordnung dRGBl 1937 I 1.
343 	 Siehe § 2 Abs 2 und Abs 3 der Verordnung dRGBl 1937 I 1 

sowie oV, Einkommen- und Umsatzsteuerveranlagung der 
nichtbuchführenden Land- u. Forstwirte, ÖStZ 1956, 91 ( 92 ).�

344 	 Die erläuterte Berechnung dieses Wertes und das Zahlenma-
terial finden sich im Anhang.

Grafik 2:  Pauschalierte Gewinne nach dem System der reichsdeutschen Pauschalierungsverordnung im Vergleich 
zu einer angenäherten ertragsteuerlichen Gewinngröße in Euro je Hektar reduzierter landwirtschaftlicher Nutzflä-
che im Bundesdurchschnitt von 1966 bis 1991.
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Durchschnittssätzen für die Ermittlung des Gewinnes 
aus Land- und Forstwirtschaft.345 Insofern sind zwei 
große Abweichungskomplexe zu konstatieren: So wur-
den einerseits infolge der Änderung des Geldwertes die 
Prozentsätze für die Ermittlung des Grundbetrages an-
gehoben ( zB auf 25% für 1948 ).346 Andererseits wurde 
auf eine echte Subjektivierung des Grundbetrages ver-
zichtet, zumal der Familienlohnansatz nicht mehr als 
Hinzurechnungsbetrag vorgesehen war, sondern nur 
äußerst grob in der Höhe der Pauschalierungsprozent-
sätze berücksichtigt wurde;347 so war in den Pauscha-
lierungserlässen auch ausdrücklich hervorgehoben 
worden, dass » [ d ]er Wert der Arbeitsleistung des Be-
triebsinhabers und seiner im Betrieb tätigen Familien-
angehörigen [ im ] Grundbetrag enthalten « ist.348 Durch 
diese Vorgehensweise wird aber effektiv der Unterneh-
merlohn, der nach dem System des Ertragsteuerrechts 
aus dem versteuerten Gewinn zu stammen hat, im 
Durchschnitt nicht einmal annähernd erfasst.349

Zusätzlich gestatteten und gestatten die österreichi-
schen Pauschalierungsvorschriften den Abzug von So-
zialversicherungsbeiträgen350 vom Grundbetrag,351 was 
letztlich zu einer begünstigten Doppelberücksichtigung 

345 	 dRGBl 1937 I 1 = RStBl 1937, 33; abgedruckt zB bei Pucharski, 
Einkommensteuergesetz ( 1949 ) 268 f f.

346 	 Siehe Strunz, Die Einkommen- und Umsatzsteuerberechnung 
bei nicht buchführenden Land- und Forstwirten, ÖStZ 1951, 
135 ( 136 ); oV, Einkommen- und Umsatzsteuerveranlagung 
der nichtbuchführenden Land- u. Forstwirte, 1956, 91 ( 92 ).

347 	 So sollte durch abfallend gestaffelte Prozentsätze für den eine 
gewisse Grenze überschreitenden Einheitswert ( zB 20% statt 
35% für den über S 40.000 liegenden Einheitswert für das Jahr 
1950; siehe Z 1 des Erlasses vom 8. 5. 1951, Z 31.120 – 9 / 51, 
AÖF 1951 / 107 ) auch das relative Absinken des Reinertrages 
durch Beschäftigung von Arbeitskräften mit zunehmender 
Betriebsgröße berücksichtigt werden; diese Staffelung geht 
auf die Überlegung der Überrechnung des einheitswertdeter-
minierenden Reinertrages in eine ertragsteuerliche Gewinn-
größe zurück, zumal dem Umstand der – ertragsteuerlich zu 
bereinigenden – eigenen Arbeitsleistung im Unterschied zur 
konkreten Berechnung nach der reichsdeutschen Verord-
nung  – in einer abfallenden Staffelung pauschal durch die 
Annahme Rechnung getragen wurde, dass bei einer Betriebs-
größe bis zu einem Einheitswert von S 40.000 » keine fremden 
Arbeitskräfte verwendet werden «. Dazu Strunz, Die Einkom-
men- und Umsatzsteuerberechnung bei nicht buchführen-
den Land- und Forstwirten, ÖStZ 1951, 135 ( 136 ); Rotal, Pro-
bleme der Einkommen- und Umsatzsteuerveranlagung bei 
Land- und Forstwirten, ÖStZ 1952, 109 ( 110 ); siehe zur nach-
folgenden Abkehr von dieser Überlegung auch Schlögl, Die 
Landwirtepauschalierung für 1978 und 1979, ÖStZ 1979, 161 
( 162 ); ausführlich oben Kapitel II.

348 	 Siehe zB Z 2 des Erlasses vom 3. 4. 1954, Z 30.644 / 55, AÖF 
1954 / 68.

349 	 Ebenso Schürer-Waldheim, Verfassungswidrigkeit der Pau-
schalierung in der Land- und Forstwirtschaft, SWK 2011, 
S 792 ( S 794 ). 

350 	 Dazu etwa VwGH 22. 12. 2004, 2000 / 15 / 0031, ÖStZB 
2005 / 231; siehe auch Doralt, EStG9 § 21 Tz 200 mwN.

351 	 Siehe zB § 13 Abs 2 der LuF PauschVO 2006, BGBl II 2005 / 258 
bzw LuF PauschVO 2011, BGBl II 2010 / 471 idF II 2011 / 4.

dieser Beträge führt: Denn einerseits liegt dem Einheits-
wert die Annahme  – reinertragsmindernder  – frem-
der, entlohnter Arbeitskräfte unter Berücksichtigung 
von entsprechenden Sozialversicherungsbeiträgen352 
zu Grunde, weshalb diese Beträge bereits den Einheits-
wert und solcherart den Grundbetrag gemindert haben; 
andererseits kommt es nicht nur zu keiner Hinzurech-
nung des Familienlohnansatzes zur » Subjektivierung « 
des einheitswertbasierenden Grundbetrages, sondern 
überdies zu einer – gewinnmindernden – Berücksichti-
gung von Sozialversicherungsbeiträgen. Diese Beträge 
sind nicht geringfügig: So betrugen im Jahr 2008 die tat-
sächlichen Gesamtbeiträge zur Pensionsversicherung 
nach dem BSVG – ohne Ausgedinge und die Abgabe von 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben353 – etwa € 366 
Mio, die Beiträge zur Krankenversicherung rund € 176 
Mio und die Beiträge zur Unfallversicherung rund € 84 
Mio.354 Geht man davon aus, dass – entsprechend dem 
Anteil der pauschalierten land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebe an der Gesamtheit355  – zumindest 90% 
dieser Beträge auf die pauschalierten Land- und Forst-
wirte entfallen, so führt allein dieser, nach § 13 LuF 
PauschVO vom Grundbetrag abzugsfähige Anteil der So-
zialversicherungsbeiträge zu einer erheblichen Vermin-
derung der pauschalierten Bemessungsgrundlage. Das 
Pauschalierungssystem berücksichtigt somit keines-
wegs, dass die Sozialversicherungsbeiträge schon bei 
der Ermittlung der Einheitswerte mindernd berücksich-
tigt wurden.

Es vermag daher nicht zu überraschen, dass die 
Kombination von inadäquaten Einheitswerten zur Er-
mittlung des Grundbetrages und effektiver Steuerfrei-
stellung des Familien- bzw Unternehmerlohnes ( der 
im Jahr 2009 im Schnitt immerhin € 1.448,8 pro Hek-
tar reduzierter landwirtschaftlicher Nutzfläche betragen 
hat, im Jahr 2010 € 1.451,5 ) samt der unsystematischen 
Verminderung des Grundbetrages um Sozialversiche-
rungsbeiträge ( im Jahr 2009 zB € 247,05 pro Hektar re-
duzierter landwirtschaftlicher Nutzfläche, im Jahr 2010 
€ 247,69 ) eine drastische Unterschätzung des echten er-
tragsteuerlichen Gewinnes impliziert.356

Diese Unterschätzung wurde im Zeitablauf auch 
durch die Anhebung der Durchschnittssätze nicht ein-

352 	 So ist auch der in den » Buchführungsergebnissen « ausge-
wiesene Familienlohnansatz einschließlich der korrespon-
dierenden Sozialversicherungsbeiträge zu verstehen; siehe 
zB die Erläuterungen in den Buchführungsergebnissen 1992 
( 1993 ) 35.

353 	 BGBl 1960 / 166 idgF.
354 	 Siehe den Grünen Bericht 2009, 159, sowie die dazu – unter 

www.gruenerbericht.at  – verfügbare Tabelle  5.7.9. Nachfol-
gende Grüne Berichte enthalten diese Aufstellung  – soweit 
ersichtlich – nicht mehr in dieser Form.

355 	 Siehe Kapitel I.1.
356 	 Die erläuterte Berechnung dieser Werte und das Zahlenma-

terial finden sich im Anhang.



126

Steuerrecht  A� © Jan Sramek Verlag

A  Steu 1 / 2011 SPRW G. Kofler, G. Schellmann, Verfassungsrechtliche Aspekte der Vollpauschalierung 

mal annähernd kompensiert, betrug doch allein der 
Familienlohnansatz selbst bei den buchführenden Be-
trieben im Bundesdurchschnitt je Hektar reduzierter 
landwirtschaftlicher Nutzfläche im langjährigen Durch-
schnitt von 1966 bis 2010 rund 126,4% des Einheitswer-
tes, seit 2000 sogar rund 157,63%.357 Solcherart müsste 
seit 1977 allein zur Erfassung des Familienlohnansat-
zes der Durchschnittssatz ( weit ) mehr als 100% des Ein-
heitswertes betragen. In dieser einfachen Berech-
nung wäre zudem noch zu berücksichtigen, dass auch 

357 	 Die erläuterte Berechnung dieses Wertes und das Zahlenma-
terial finden sich im Anhang.

358 	 Die erläuterte Berechnung dieses Wertes und das Zahlenma-
terial finden sich im Anhang. �

359 	 So aber Kaluza, Anmerkungen zur Landwirtepauschalierung, 
SWK 2011, T 157 ( T 158 ), und Jilch, Die Besteuerung pauscha-
lierter Land- und Forstwirte4 ( 2011 ) 398, der Folgendes aus-
führt: » Zum Vorwurf, durch die Vollpauschalierung werde 
der Unternehmerlohn nicht erfasst, weil der Einheitswert auf 
Basis von entlohnten fremden Arbeitskräften berechnet wird, 
sei angemerkt, dass dies zur Konsequenz habe, dass Fremd-
löhne im Rahmen einer einheitswertabhängigen Gewinn-
pauschalierung nie abgezogen werden können bzw der Ein-
heitswert mit einer wesentlichen Modifikation herangezogen 
wird: Gemäß § 32 Abs 2 BewG ist der Ertragswert das 18  fache 
des Reinertrages, dies entspräche einem Grundbetrag für die 
jährliche pauschale Gewinnermittlung von 5,5 %. Der tatsäch-
lich durch die PauschVO festgesetzte Gewinngrundbetrag be-
trägt mit 39 % aber mehr als das Siebenfache; diese enorme 
Abweichung ist ausschließlich durch die Einbeziehung der 
eigenen Arbeitskraft des Landwirtes zu erklären.«

Sozialversicherungsbeiträge nach § 13 LuF PauschVO 
vom Grundbetrag abzugsfähig sind. Allein zur Erfassung 
der Sozialversicherungsbeiträge wäre aber im langjähri-
gen Durchschnitt von 1966 bis 2009 ein Durchschnitts-
satz von rund 13,96% des Einheitswertes, seit 2000 sogar 
rund 22,61% erforderlich.358 Es kann daher keine Rede 
davon sein, dass durch den 39%igen Durchschnittssatz 
Unternehmerlohn und Sozialversicherungsbeiträge hin-
reichend subjektivierend berücksichtigt würden.359

Generell zeigt sich, dass die auf historischen Einheits-
werten basierende Durchschnittsermittlung völlig un-
empfindlich gegenüber Ertrags- und Kaufkraftänderun-
gen ist, während die zu berücksichtigenden Ausgaben 
an den allgemeinen Kostensteigerungen teilhaben.360 
Dies zeigt sich schon darin, dass seit der letzten Anpas-
sung des Durchschnittssatzes durch die LuF PauschVO 
2006361 auf 39% die jährliche Inflationsrate zwischen 
0,5% ( 2009 ) und 3,2% ( 2008 ) lag, aufgrund der gleich 
bleibenden Einheitswerte und eines gleich bleibenden 
Gewinnsatzes der Grundbetrag der Pauschalierung für  

360 	 Siehe auch die Kritik des deutschen Bundesrechnungshofs, 
BT-Drs 13 / 2600, 113, an der früheren deutschen Pauschalie-
rungsbestimmung.

361 	 BGBl II 2005 / 258.

Grafik  3:  Familienlohnansatz, abziehbare Schuldzinsen, Pachten, Ausgedinge sowie abziehbare Sozialversiche-
rungsbeiträge im Verhältnis zum Einheitswert in Euro je Hektar reduzierter landwirtschaftliche Nutzfläche im Bun-
desdurchschnitt von 1966 bis 2010.
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Land- und Forstwirte in diesem Zeitraum nominell je-
doch gleich blieb. Zumal bei gleich bleibenden Verhält-
nissen die Gewinne grundsätzlich grob im Ausmaß der 
Inflation steigen, führt dies nach der theoretischen Kon-
zeption der Pauschalierungsverordnungen zu einer sys-
temimmanenten realen Reduktion des pauschalierten 
Gewinnes.362 Auch dieser Effekt wird durch die gelegent-
liche Anpassung der Durchschnittssätze nur unzurei-
chend kompensiert. Es trifft zwar zu, dass die Erträge bzw 
Gewinne nicht stets im Ausmaß der Inflation steigen,363 
doch zeigt schon das System der Pauschalierung, dass 
der ermittelte Gewinn gegenüber erheblichen Ertrags-
steigerungen indifferent ist. So stiegen beispielsweise 
die betriebswirtschaftlich errechneten Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft von 2009 auf 2010 um rund 
20,3%,364 ohne dass dies in der steuerlichen Bemessungs-
grundlage der pauschalierten Betriebe Niederschlag ge-
funden hätte. Ebensowenig trägt die Pauschalierung na-
türlich auch einem Rückgang der Einkünfte – zB jenem 
von 2008 auf 2009 um rund 28%365 – Rechnung. Letzteres 
ginge aber aus steuerlicher Sicht – selbst bei unterstell-
ter richtiger Ermittlung des Gewinnes durch Pauschalie-
rung im jeweiligen Vorjahr  – nicht zwingend zu Lasten 
des Steuerpflichtigen, zumal diesem Wahlfreiheit hin-
sichtlich der Gewinnermittlung zukommt.366

Die Größenordnung dieser Unterschätzung lässt sich 
empirisch aus den veröffentlichten » Buchführungsergeb-
nissen « der gewinnermittelnden Landwirte deduzieren.367 
Legt man wiederum eine angenäherte ertragsteuerliche 
Gewinngröße pro Hektar reduzierter landwirtschaftlicher 
Nutzfläche zu Grunde und vergleicht diese mit dem auf-
grund der österreichischen Pauschalierungsregelungen 
ermittelten vollpauschalierten Gewinn,368 so zeigt sich, 
dass im Durchschnitt im Zeitraum von 1966 bis 2010 nur 
etwa 19,61% der errechneten, an das Ertragsteuerrecht 
angenäherten vollpauschalierungsfähigen Gewinne auch 
tatsächlich durch die Vollpauschalierung erfasst wurden. 

362 	 So stieg zB dar Nettounternehmensgewinn des land- und 
forstwirtschaftlichen Sektors von 2006 auf 2007 um etwa 
20%, während das Einkommensteueraufkommen in beiden 
Jahren konstant bei € 35 Mio lag; siehe dazu die Daten in der 
Tabelle oben in Kapitel I.

363 	 Jilch, Die Besteuerung pauschalierter Land- und Forstwirte4 
( 2011 ) 398.

364 	 Grüner Bericht 2011, 79 f f.
365	 Grüner Bericht 2010, 86 f f.
366	 Siehe Kapitel III.B.1.
367	 Ebenso Ruppe, Die Ausnahmebestimmungen des Einkom-

mensteuergesetzes ( 1971 ) 270 f f; Leitner / Rosner, Fiskalische 
und wirtschaftspolitische Wirkungen der Pauschalierung 
der Besteuerung der Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft ( 1992 ) 7 f f.

368	 Bei gestaffelten Pauschalierungsprozentsätzen wurde das 
arithmetische Mittel dieser Prozentsätze der Berechnung zu 
Grunde gelegt.

Dieses Bild ändert sich auch in der jüngeren Vergangen-
heit nicht: Der Erfassungsgrad liegt seit 1992 bei etwa 
15,84%, seit 1995 bei etwa 16,13% und seit 2006 bei nur 
etwa 11,14 %.369

Die hier gefundenen angenäherten bundesdurch-
schnittlichen Werte decken sich durchaus auch mit 
den Stellungnahmen im Schrifttum; Ruppe hatte für 
das Jahr 1969 einen groben Erfassungsgrad von 32,7 % 
ermittelt,370 Leitner / Rosner gelangten in ihrer Studie für 
das Jahr 1990 unter Einbeziehung der Nebenerwerbe etc 
zu einem Erfassungsgrad zwischen 8 % und 51 %.371 Diese 
Erfassungsgrade liegen jedenfalls weit außerhalb der 
vom VfGH noch als unbedenklich beurteilten Toleranz-
grenze von etwa 10 %372 bis 20 %373. 

▷

369 	 Die erläuterte Berechnung dieser Werte und das Zahlenma-
terial finden sich im Anhang.

370 	 Ruppe, Die Ausnahmebestimmungen des Einkommensteu-
ergesetzes ( 1971 ) 272 f.

371 	 Leitner / Rosner, Fiskalische und wirtschaftspolitische Wir-
kungen der Pauschalierung der Besteuerung der Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft ( 1992 ) 10.

372 	 VfSlg 3595 / 1959.
373 	 In VfSlg 5160 / 1965 hegte der Gerichtshof keine Bedenken 

gegen die Gesetzmäßigkeit der konkreten Pauschalierungs-
verordnung und führte aus: » Nach § 29 EStG. 1953 wird 
der Bundesminister ermächtigt, Durchschnittssätze für 
Gruppen von nicht buchführenden Steuerpflichtigen auf-
zustellen. Die Auswahl dieser Gruppen und ihre Abgren-
zung ist dem Verordnungsgeber überlassen. Die Gruppe 
wird wohl nach der Art des Gewerbebetriebes, aber auch 
nach dem Umfang des Betriebes abzugrenzen sein, weil 
nur in diesem Fall überhaupt nach den Erfahrungen über 
die wirtschaftlichen Verhältnisse für die jeweilige Gruppe 
Durchschnittssätze festgelegt werden können. [ … ] Liegen 
aber die Verhältnisse in einem Betrieb so, daß sie den Er-
fahrungssätzen widersprechen, etwa wenn der Umsatz den 
Durchschnitt so erheblich unter- oder überschreitet, daß 
sie außerhalb des Rahmens einer Pauschalierungsmöglich-
keit fallen, so können Durchschnittssätze für solche Gewer-
bebetriebe nicht aufgestellt werden. Es ist daher eine zuläs-
sige Abgrenzung der Gruppe von Steuerpflichtigen, wenn 
nur jene Steuerpflichtige eines bestimmten Gewerbes in 
die Durchschnittssätze einbezogen werden, die noch eine 
durchschnittliche Betrachtung zulassen. Wenn nun der 
Verordnungsgeber bestimmt, daß die Durchschnittssätze 
dann nicht anzuwenden sind, wenn der Umsatz oder Ge-
winn 20% der vorgesehenen Norm über- oder unterschrei-
tet, oder wenn die Eigenart eines Betriebes in besonders 
augenfälliger Weise vom Normalfall abweicht, ist diese 
Bestimmung durch die gesetzliche Ermächtigung gedeckt. 
Anders wäre es, wenn die Durchschnittssätze so gewählt 
worden wären, daß die überwiegende Zahl der in der Ver-
ordnung aufgezählten Gewerbebetriebe nicht darunter fal-
len könne.«
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Diese Ergebnisse werden in ihrer Tendenz auch in einer 
rechtsordnungsorientierten Gesamtschau bekräftigt. 
Zieht man beispielsweise die Berechnung des Sozialver-
sicherungsbeitrages nach dem Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetz ( BSVG )374 heran, ergibt sich folgendes Bild: 
Nach § 23 Abs 2 BSVG wird die Beitragsgrundlage nach 
dem Versicherungswert errechnet, der die fiktiven mo-
natlichen Einkünfte des Betriebes für Zwecke der Sozial-
versicherung darstellt.375 Der Versicherungswert ergibt 
sich wiederum aus dem Einheitswert der selbst bewirt-
schafteten Flächen multipliziert mit den in § 23 Abs 2 
BSVG festgesetzten Einkommensfaktoren. Bis zu einem 
Einheitswert von € 5.000 ist der Einkommensfaktor 
derzeit mit 16,84518% festgesetzt und darüber hinaus 
degressiv gestaffelt. Für das Jahr 2011 ergibt sich bei-
spielsweise bei einem Einheitswert von € 20.000 ein Ver-
sicherungswert ( fiktives Monatseinkommen ) von rund 
€ 2.718 ( Jahresbetrag: € 32.616 ),376 bei einem Einheits-

374 	 BGBl 1978 / 559 idgF.
375 	 Siehe nur Pum in Trauner / Wakounig ( Hrsg ), Handbuch der 

Land- und Forstwirtschaft2 ( 2011 ) Rz 1 / 38 f f. Der Beitragssatz 
nach dem BSVG beträgt für die Pensionsversicherung 15,25% 
( § 24 Abs 2 BSVG ), für die Krankenversicherung 7.65% ( § 24 
Abs 1 BSVG ) und für die Unfallversicherung 1.9% ( § 30 Abs 1 
BSVG ).

376 	 Das fiktive Monatseinkommen entspricht in etwa der Reali-
tät. Vgl Hunger / Kirner / Paller / Schneeberger, Kostenrechnung 
im landwirtschaftlichen Betrieb ( BMLFUW, 2006 ) 21. In dem 
Beispiel ist der Einheitswert nicht angegeben. Er kann aber 
aus der Angabe über die Sozialversicherungsbeiträge iHv 
€ 6.159 zurück gerechnet werden. Folglich erwirtschaftet der 
in der Abhandlung angeführte Vergleichsbetrieb bei einem 
Einheitswert von € 25.000 Einkünfte von € 34.028.

wert von € 40.000 ein Versicherungswert von € 3.798 
( Jahresbetrag: € 45.576 ) und bei einem Einheitswert von 
€ 50.000 ein Versicherungswert von € 4.097 ( Jahresbe-
trag: € 49.158 ); die Höchstbeitragsgrundlage wird bei ei-
nem Einheitswert von € 79.900 ein Versicherungswert 
von € 4.900 ( Jahresbetrag: € 58.800 ) erreicht.

Im Vergleich zur ertragsteuerlichen Pauschalierung 
erstaunt dies insofern, als das BSVG  – abfallend ge-
staffelt  – davon ausgeht, dass bei einem Einheitswert 
von € 20.000 eine Relation zwischen ( fiktiven ) jährli-
chen Einkünften und Einheitswert und von etwa 163%, 
bei € 40.000 von 114%, bei € 50.000 von 98% und bei 
€ 79.900 von 74% besteht. Damit lassen sich im Sinne 
des § 23 Abs 2 BSVG  – fallend gestaffelt  – die ( fiktiven ) 
Einkünfte in einem gewissen Prozentsatz des Einheits-
wertes ausdrücken, der sich allerdings weit von den pau-
schalierten ertragsteuerlichen Ergebnissen nach der je-
weils anwendbaren LuF PauschVO entfernt. So besteht 
aus ertragsteuerlicher Sicht im Durchschnitt der Jahre 
1966 bis 2009 lediglich eine Relation zwischen den pau-
schalierten Gewinnen und dem Einheitswert von 15,5%, 
während sich im Falle einer angenäherten ertragsteuer-
lichen Gewinngröße in Euro je Hektar reduzierter land-
wirtschaftlicher Nutzfläche im Bundesdurchschnitt von 
1966 bis 2009 immerhin ein Verhältnis von knapp 80% 
ergibt ( Grafik 5 ). Dies Relation stimmt wiederum in der 
Tendenz mit der Beitragsgrundlagenberechnung nach 
§ 23 Abs 2 BSVG überein. 

Grafik 4:  Pauschalierte Gewinne im Vergleich zu einer angenäherten ertragsteuerlichen Gewinngröße in Euro je 
Hektar reduzierter landwirtschaftlicher Nutzfläche im Bundesdurchschnitt von 1966 bis 2010.
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4.	 Unsachliche Anwendungsgrenze der land- und 
forstwirtschaftlichen Vollpauschalierung

Schließlich verfängt auch das an einer Vereinfachungs-
überlegung orientierte Argument für die Sachlichkeit 
der land- und forstwirtschaftlichen Vollpauschalierung 
nicht, dass aufgrund des tariflichen Grundfreibetrages 
ohnehin keine Steuerleistung anfallen würde und es da-
her bei der Vollpauschalierung nur um eine Aufzeich-
nungsvereinfachung gehe. Ungeachtet des Umstandes, 
dass Nebenerwerbslandwirte  – immerhin knapp 60% 
der land- und forstwirtschaftlichen Einzelunternehmen 
( 104.814 Betriebe im Jahr 2007 )377 – regelmäßig den ta-
riflichen Grundfreibetrag ohnehin anteilig bereits mit 
ihrem sonstigen Einkommen konsumieren werden,378 
ist nämlich zu bemerken, dass es die einheitswertori-
entierten Anwendungsgrenzen der Pauschalierungsver-
ordnungen im langjährigen Durchschnitt zuließen und 
zulassen, dass Betriebe mit knapp 76 Hektar bundes-
durchschnittlich bewerteter reduzierter landwirtschaft-
licher Nutzfläche von der Vollpauschalierung Gebrauch 
machen konnten; durch das Anheben der Einheitswert-
grenze auf € 100.000 durch die LuF PauschVO 2011379 
sind – bei durchschnittlicher Betrachtung auf Basis der 
Einheitswerte und Betriebsgrößen des Jahres 2010  – 
sogar Betriebe mit knapp 114 Hektar reduzierter land-

377 	 Grüner Bericht 2010, 65.
378 	 Zur Einbeziehung sonstiger steuerlicher Gestaltungsmög-

lichkeiten siehe Kapitel I.B.
379 	 BGBl II 2010 / 471 idF II 2011 / 4.

wirtschaftlicher Nutzfläche von der Vollpauschalierung 
erfasst. Es mag zwar zuzugestehen sein, dass die Anhe-
bung der Einheitswertgrenze durch die LuF PauschVO 
notwendig gewesen sei, da » Betriebe ( ohne Nebener-
werb ) in bestimmten Regionen laufend wachsen [ müss-
ten ], um das Absinken der Umsätze und Gewinne aus 
der Urproduktion auszugleichen und damit ihren Bau-
ernhof zu halten «,380 doch übersieht dieses Argument, 
dass es jedenfalls weder ein rechtspolitisches noch ein 
verfassungsrechtliches Gebot gibt, landwirtschaftliche 
Betriebe unabhängig von ihrer Größe oder dem – unter 
der Grenze des § 125 BAO liegenden – Umsatzes von Auf-
zeichnungspflichten, denen andere Unternehmer ohne-
hin unterliegen, auszunehmen.

Selbst wenn » trotz der Erhöhung der Pauschalie-
rungsgrenze auf 100.000 € Einheitswert ab 2011 [ … ] in 
guten Lagen bereits Betriebe mit etwa 45 bis 50 ha land-
wirtschaftlicher Fläche, zB auch bloße Ackerbaubetriebe 
ohne jegliche Veredelung mit einem Umsatz ( weit ) von 
unter € 100.000 nicht von der Vollpauschalierung er-
fasst « sind,381 hängt dieser Befund doch maßgeblich 
mit den relevanten Hektarsätzen zusammen. Errechnet 
man nämlich den Bundesdurchschnitt, so ergibt sich 
ein anderes Bild: Legt man diese Betriebsgrößen von 
bis zu knapp 76 Hektar reduzierter landwirtschaftlicher 
Nutzfläche bei maximaler Ausschöpfung der Einheits-

380 	 Siehe Jilch, Die Besteuerung pauschalierter Land- und Forst-
wirte4 ( 2011 ) 399, und dazu bereits oben Kapitel II.B.5. mwN.

381 	 Jilch, Die Besteuerung pauschalierter Land- und Forstwirte4 
( 2011 ) 399.

Grafik 5:  Einheitswerte, pauschalierte Gewinne und angenäherte ertragsteuerliche Gewinngrößen in Euro je Hek-
tar reduzierter landwirtschaftlicher Nutzfläche im Bundesdurchschnitt von 1966 bis 2010.
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wertobergrenzen der Pauschalierung zu Grunde und 
vergleicht diese Ergebnisse wiederum mit einem ange-
näherten ertragsteuerlichen Gewinn, so schlug sich im 
Durchschnitt von 1966 bis 2010 ein an das Ertragsteuer-
recht angenäherter jährlicher Gewinn von rund € 47.858 
aufgrund der Durchschnittssatzbesteuerung nur in ei-
nem  – unter dem heutigen tariflichen Grundfreibetrag

5.	 Zwischenergebnis

Zusammenfassend lässt sich festhalten:

Die vom Verfassungsgerichtshof als Sachlich-
keitselement akzeptierte Verwaltungsökonomie 
findet bei einseitig widerlegbaren Typisierungen 
zu Gunsten des Steuerpflichtigen jedenfalls dort 
eine Grenze, wo Pauschalierungsvorschriften den 
Erfahrungen des täglichen Lebens widersprechen 
und in keinem angemessenen Verhältnis zu den 
damit in Kauf genommenen Differenzierungen 
stehen, wobei ein  – benachteiligendes oder be-
günstigendes  – Abweichen vom Durchschnitt in 
einer Bandbreite von etwa 10% bis 20% zulässig zu 
sein scheint. Das Argument der Verwaltungsöko-
nomie vermag freilich schon am Ausgangspunkt 
in mehrfacher Hinsicht nicht zu überzeugen. Vor 
allem wird bei einer einseitig widerlegbaren Typi-
sierung im Grunde das Gegenteil einer Vereinfa-
chung bewirkt, zumal der ökonomisch denkende 
Steuerpflichtige geradezu » gezwungen « ist, seinen

liegenden  – pauschalierten Gewinn von rund € 8.789 
nieder ( Grafik  6 ); im » Spitzenjahr « 1990 stand einem 
so berechneten Gewinn von rund € 75.400 gar ein Pau-
schalbetrag von lediglich rund € 10.400 gegenüber, im 
Jahr 2010 dem berechneten Gewinn von rund € 45.009 
ein Pauschalbetrag von rund € 4.712.

Gewinn zum Zwecke der Vergleichsrechnung dop-
pelt zu ermitteln. Zu einer Vereinfachung kann es 
bei einer einseitig widerlegbaren Typisierung so-
mit nur dann kommen, wenn die Pauschalierung 
so vorteilhaft ist, dass sich ein solcher Vergleich 
erübrigt. Schon aus dieser Überlegung wird aber 
wiederum deutlich, dass die Pauschalierung zwei-
felsfrei eine systematische Steuerbegünstigung 
darstellt. Dies wird auch schon dadurch impli-
ziert, dass selbst vor der Anhebung der Einheits-
wertgrenze durch die LuF PauschVO 2011 mehr 
als 90% aller steuerlich erfassten land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe die Pauschalierung in 
Anspruch genommen haben.
Sowohl § 17 Abs 5 Z 3 EStG als auch die konkrete 
land- und forstwirtschaftliche Vollpauschalie-
rung entsprechen nicht den verfassungsrecht-
lichen Vorgaben:
a )	 Die Wahl des Einheitswertes als Pauscha-
lierungsmaßstab ist nicht geeignet, eine dem 
tatsächlichen Gewinn nahekommende Größe 

Grafik 6: Bundesdurchschnittliche pauschalierte Gewinne bei maximaler Ausschöpfung der Einheitswertgrenze in 
den Pauschalierungsverordnungen im Vergleich zu einer angenäherten, bundesdurchschnittlichen ertragsteuerli-
chen Gewinngröße in Euro von 1966 bis 2010.
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zu ermitteln. Spätestens seit der Umstellung der 
landwirtschaftlichen Marktordnung ab 1992 bzw 
1995 und dem darauf basierenden System der Di-
rektzahlungen stellt der  – zuletzt zum 1. 1. 1988 
festgestellte  – Einheitswert aus rechtlicher Sicht 
nur mehr eine fiktive Bezugsgröße dar, der je-
den signifikanten Bezug zur Ertragsrealität der 
landwirtschaftlichen Betriebe verloren hat. Auch 
die tatsächlichen, nach § 32 BewG einheitswert-
bestimmenden Reinerträge haben aufgrund 
des kollektivvertragsorientierten Ansteigens 
des Familienlohnansatzes im Zeitablauf keinen 
durchschnittlich-empirischen Bezug zu den fest-
gestellten Einheitswerten. Insofern führt das 
Anknüpfen an den Einheitswert zur Ermittlung 
eines einkommensteuerlichen Gewinnes notwen-
digerweise zu zufallsabhängigen und daher will-
kürlichen Bemessungsgrundlagen. Dies belastet 
wohl bereits unmittelbar § 17 Abs 5 Z 3 EStG mit 
Verfassungswidrigkeit, zumal durch diesen dem 
Verordnungsgeber die Möglichkeit eingeräumt 
wird, die Gewinnermittlung » durch Aufstellung 
von Reingewinnsätzen und Reingewinnprozent-
sätzen vom Einheitswert « festzulegen, wodurch 
ein verfassungswidriger Pauschalierungsmaß-
stab gesetzlich vorgezeichnet wird.
b )	 Die Festsetzung der Durchschnittssätze und 
die Subjektivierung der Bemessungsgrundlage 
sind vollkommen unrealistisch und belasten die 
Pauschalierungsverordnung mit Rechtswidrig-
keit. Selbst wenn pauschalierte Gewinne und er-
mittelte Gewinne annähernd übereinstimmen 
würden, wäre dies eine eher zufällige Erschei-
nung. Im Ergebnis führt nämlich die mangelnde 
Subjektivierung des einheitswertbasierenden An-
fangsbetrages systematisch zu einer weitgehen-
den Steuerfreistellung des Unternehmerlohnes 
und zu einer doppelten gewinnmindernden Be-
rücksichtigung von Sozialversicherungsbeiträ-
gen. Zudem zeigt sich, dass die auf historischen 
Einheitswerten basierende Pauschalierung 
völlig unempfindlich gegenüber Ertrags- und 
Kaufkraftänderungen ist, während die zu be-
rücksichtigenden Ausgaben an den allgemeinen 
Kostensteigerungen teilhaben. Diese Effekte 
werden durch die gelegentliche Anpassung der 
Durchschnittssätze kaum bzw nicht kompensiert. 
Dieser theoretische Befund wird auch empirisch 
bestätigt: So zeigt sich, dass im Durchschnitt im 
Zeitraum von 1966 bis 2010 nur etwa 19,61% der 
errechneten, an das Ertragsteuerrecht angenä-
herten vollpauschalierungsfähigen Gewinne auch 
tatsächlich durch die Vollpauschalierung erfasst 
wurden. Dieses Bild ändert sich auch in der jün-

geren Vergangenheit nicht: Der Erfassungsgrad 
liegt seit 1992 bei etwa 16,84%, seit 1995 bei etwa 
16,13% und seit 2006 bei nur etwa 11,14%. Diese 
Erfassungsgrade liegen jedenfalls weit außerhalb 
der vom VfGH noch als unbedenklich beurteilten 
Toleranzgrenze von etwa 10% bis 20%.
c )	 Schließlich garantiert auch die Wahl der 
Einheitswertgrenze, bis zu der eine Vollpauscha-
lierung erfolgen kann, keinesfalls, dass nur jene 
Betriebe von einer Vollpauschalierung profitie-
ren können, die ohnehin kaum eine Ertragsteu-
erleistung zu erbringen hätten. Ungeachtet des 
Umstandes, dass Nebenerwerbslandwirte den 
Grundfreibetrag ohnehin bereits mit ihrem son-
stigen Einkommen konsumieren, scheint generell 
das Gegenteil zu gelten: Im langjährigen Bundes-
durchschnitt von 1966 bis 2010 konnte bei hypo-
thetischer Vollausschöpfung der Einheitswert-
grenze eine Vollpauschalierung bei Betrieben mit 
knapp 76 Hektar reduzierter landwirtschaftlicher 
Nutzfläche ( ab 2011 sogar bis zu knapp 114 Hek-
tar ) vorgenommen werden. Empirisch bedeutet 
dies, dass sich im Durchschnitt von 1966 bis 2010 
bei Vollausschöpfung der Einheitswertgrenze ein 
an das Ertragsteuerrecht angenäherter jährlicher 
Gewinn von rund € 47.858 aufgrund der Durch-
schnittssatzbesteuerung nur in einem jährlichen 
pauschalierten Gewinn von rund € 8.789 niederge-
schlagen hätte. Auch dadurch wird die Pauschalie-
rungsverordnung mit Rechtswidrigkeit belastet.

C.  �Vorteilskompensation durch steuerliche  
Gesamtschau ?

1.	 Überblick

Vor allem im Lichte der Überlegungen des VfGH in 
VfSlg 16.196 / 2001 zur begünstigten Besteuerung des 13. 
und 14. Monatsbezugs bei unselbständig Tätigen,382 wo-
nach einer einzelnen Begünstigung » bei einer  – gebo-
tenen  – Durchschnittsbetrachtung die Funktion eines 
Ausgleiches der für andere Einkunftsarten geltenden 
begünstigenden Regelungen und Dispositionsmöglich-
keiten zugeschrieben werden kann und er insoweit auch 
eine sachliche Rechtfertigung findet «, bleibt hilfsweise 
zu prüfen, ob die Land- und Forstwirtschaft in anderen 
steuerlichen Bereichen – auch außerhalb des Ertragsteu-
errechts  – mit nachteiligen Rechtsfolgen konfrontiert 
ist, die die aus der Vollpauschalierung erfließende Be-
günstigung kompensieren könnten.

382 	 Siehe dazu etwa Staringer, Sondersteuersatz für Arbeitneh-
mer gerechtfertigt ? – VfGH hält begünstigte Besteuerung von 
13. und 14. Monatsbezug aufrecht, ÖStZ 2001, 414 ( 414 f f ).
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Dies ist allerdings nicht der Fall: So ist zunächst zu be-
merken, dass die Land- und Forstwirtschaft seit 1994383 
aus einkommensteuerlicher Sicht außerhalb der von 
der Vollpauschalierung erfassten Vorgänge und Gren-
zen regelmäßig von einer Teilpauschalierung profi-
tiert. Hinzu tritt, dass der Einheitswert im Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft auch außerhalb der einkom-
mensteuerlichen Pauschalierung erhebliche Bedeutung 
hat:384 So dient der land- und forstwirtschaftliche Ein-
heitswert unter anderem als Basis für die Berechnung 
der Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer,385 die 
Landwirtschaftskammerumlage, die Grunderwerbsteuer 
bei der bäuerlichen Übergabe386 und die Beiträge zur ge-
setzlichen bäuerlichen Sozialversicherung387 und zum 
FLAF388. Wenngleich die Heranziehung der – veralteten – 
Einheitswerte durchwegs kritisch betrachtet wird,389 aber 
nicht per se verfassungswidrig ist,390 steht zumindest zu 
vermuten, dass der Land- und Forstwirtschaft bei den 
einheitswertbasierenden Abgaben kein relevanter Nach-
teil entsteht, der den aus der einkommensteuerlichen 
Vollpauschalierung erwachsenden Vorteil kompensie-
ren könnte. Die einzige land- und forstwirtschaftliche 
Sondersteuer ist die – ebenfalls an den Einheitswert an-
knüpfende – Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben,391 die 1960 eingeführt worden war, um die ver-
fassungsgerichtliche Aufhebung392 der Bestimmungen 
über Zuschläge zur Grundsteuer im Hinblick auf die so-
lidarische Finanzierung der landwirtschaftlichen Zu-
schussrentenversicherung zu kompensieren.393 Eine be-
sonders unbillige – und damit die Begünstigung aus der 
Vollpauschalierung allenfalls kompensierende  – Belas-
tung stellt diese Abgabe freilich nicht dar, da sie in Wahr-

383 	 Für einen historischen Überblick siehe oben Kapitel II.
384 	 Siehe für einen allgemeinen Überblick zu einheitswertbe-

zogenen Abgaben zB Fellner, Bewertung von Grundbesitz 
verfassungswidrig  – Reformen jahrzehntelang verschleppt, 
RdW 2006, 793 ( 793 f f ); Fellner, Und jetzt: Auch weitere ein-
heitswertabhängige Geldleistungen verfassungswidrig ? 
SWK 2007, S 390 ( S 390 f f ); Peyerl, Verfassungswidrigkeit der 
Pauschalierung von Land- und Forstwirten aufgrund über-
holter Einheitswerte ? SWK 2007, S 823 ( S 823 f f ); Fellner, Per-
petuierung der land- und forstwirtschaftlichen Einheitswer-
te verfassungswidrig ? RdW 2010, 252 ( 252 f f ).

385 	 § 1 Abs 1 Z 1 iVm § 12 GrStG 1955, BGBl 1955 / 149 idgF.
386 	 § 4 Abs 2 Z 2 iVm § 6 Abs 1 lit a GrEStG 1987, BGBl 1987 / 309 idgF.
387 	 §§ 23, 30 BSVG, BGBl 1978 / 559 idgF.
388 	 § 44 FLAG 1967, BGBl 1967 / 376 idgF.
389 	 Siehe zB Fellner, Bewertung von Grundbesitz verfassungs-

widrig  – Reformen jahrzehntelang verschleppt, RdW 2006, 
793 ( 793 f f ); Fellner, Und jetzt: Auch weitere einheitswertab-
hängige Geldleistungen verfassungswidrig ? SWK 2007, S 390 
( S  390 f f ); Peyerl, Verfassungswidrigkeit der Pauschalierung 
von Land- und Forstwirten aufgrund überholter Einheitswer-
te ? SWK 2007, S 823 ( S 823 f f ).

390 	 Siehe VfSlg 18.093 / 2007; VfSlg 18.147 / 2007; VfGH 6. 10. 
2010, B 298 / 10.

391 	 BGBl 1960 / 166 idgF.
392 	 VfSlg 3670 / 1960.
393 	 Dazu AB 243 BlgNR IX. GP, 1.

heit Bestandteil des bäuerlichen Altersvorsorgekonzepts 
ist.394 Ihr jährliches Gesamtaufkommen betrug in der 
jüngeren Vergangenheit nur etwa € 20 Mio.395

Auch im Bereich der Sozialversicherung lassen sich 
keine kompensierenden, systematischen Nachteile der 
Land- und Forstwirtschaft in der Versicherung nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz ( BSVG )396 ge-
genüber den Gewerbetreibenden in der Versicherung 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
( GSVG )397 festmachen. Aus beitragsrechtlicher Sicht 
richten sich die Beitragsgrundlagen für die Versicherten 
nach dem GSVG nach den Einkünften nach den einkom-
mensteuerlichen Bestimmungen ( §  25 Abs 1 GSVG ),398 
während die Beitragsgrundlagen für die Versicherten 
nach dem BSVG auf der Grundlage von aus den Einheits-
werten umgerechneten, jährlich angepassten Versiche-
rungswerten errechnet werden ( §  23 Abs 2 BSVG ).399 
Die Höchstbeitragsgrundlage für beide Versicherun-
gen liegt bei € 4.900 monatlich oder € 58.800 jährlich. 
Im BSVG besteht allerdings – grob formuliert – die Be-
sonderheit, dass neben dem Betriebsführer ( §  2 Abs 2 
Z 1 BSVG ) auch hauptberuflich im Betrieb des Betriebs-
führers beschäftigte Kinder, Enkel-, Wahl- und Stief-
kinder sowie Schwiegerkinder ( § 2 Abs 1 Z 2 BSVG ), der 
hauptberuflich beschäftigte und nicht nach § 4 ASVG400 
pflichtversicherte Ehepartner bzw eingetragene Part-
ner des Betriebsführers ( § 2 Abs 1 Z 3 BSVG )401 sowie die 

394 	 Siehe zur Erläuterung zB den Grünen Bericht 2009, 159.
395 	 Siehe die Daten in Statistik Austria, Gebarungen und Sektor 

Staat II ( 2009 ) 139 ( Tabelle 7.1 ): 2005: € 20,2 Mio; 2006: € 19,9 
Mio; 2007: € 20.3 Mio; 2008: € 20.2 Mio.

396 	 BGBl 1978 / 559 idgF.
397 	 BGBl 1978 / 560 idgF.
398 	 Die Einkünfte sind durch Zuschläge und Abschläge zu be-

reinigen. Zugerechnet werden die bei der Ermittlung der 
Einkünfte abzuziehenden Beiträge zur Sozialversicherung 
( §  4 Abs 4 Z 1 EStG ), abgezogen werden Sanierungsgewin-
ne iSd § 36 EStG ( §  25 Abs 2 GSVG ). Die Beiträge werden 
im Jahr 2011 für die Krankenversicherung mit 7,05% ( §  27 
Abs 1 GSVG ) festgelegt und für die Pensionsversicherung mit 
17,5% ( § 27 Abs 2 GSVG ). Der Beitrag zur Unfallversicherung 
beträgt € 8,20 monatlich und € 98,40 jährlich. Die monatli-
chen Beiträge für Personen, die die Höchstbeitragsgrundla-
ge erreichen, ergeben € 1.211,15.

399 	 Im Jahr 2011 wird bei einem Einheitswert von € 20.000 ein 
Versicherungswert ( Monatseinkommen ) von € 2.718,04, bei 
einem Einheitswert von € 40.000 ein Versicherungswert von 
€ 3.798, bei einem Einheitswert von € 50.000 ein Versiche-
rungswert von € 4.096, 54 und bei einem Einheitswert von 
€ 79.900 ein Versicherungswert von € 4.900 errechnet. Der 
Beitragssatz nach dem BSVG beträgt für die Pensionsversi-
cherung 15,25% ( § 24 Abs 2 BSVG ), für die Krankenversiche-
rung 7.65% ( § 24 Abs 1 BSVG ) und für die Unfallversicherung 
1.9% ( § 30 Abs 1 BSVG ). Die monatlichen Beiträge für Perso-
nen, die die Höchstbeitragsgrundlage erreichen, betragen 
€ 1215,20.

400 	 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBl 1955 / 189 idgF.
401 	 § 2 Abs 1 Z 3 BSVG lässt ein Pflichtversicherungsverhältnis 

nur zu, wenn kein Beschäftigungsverhältnis nach dem § 4 
ASVG eingegangen wurde ( etwa bei familiärer Mittätigkeit ). 
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nach erfolgter Übergabe im land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieb des Betriebsführers hauptberuflich tätigen 
Eltern, Großeltern, Wahl- Stief- und Schwiegereltern 
( § 2 Abs 1 Z 4 BSVG ) erfasst sind. Der Vorteil dieser Be-
schäftigungsregelung besteht im Wesentlichen darin, 
dass der hauptberuflich – im Rahmen familiärer Mittä-
tigkeit  – beschäftigte Ehegatte nicht dem ASVG unter-
liegt, sondern nach dem BSVG versichert ist; zudem fal-
len keine übrigen lohnabhängigen Abgaben an.

Ganz im Gegenteil zeigt sich, dass für die Land- und 
Forstwirtschaft über die Vollpauschalierung hinaus wei-
tere, zum Teil erhebliche Begünstigungen und Sonder-
regime im Steuersystem bestehen. Dazu gehört vor al-
lem die prinzipielle Steuerneutralität von realisierten 
Umwidmungsgewinnen, die Sonderbehandlung bei der 
Kraftfahrzeug- und Mineralölsteuer und die Möglich-
keit der Umsatzsteuerpauschalierung. Hinzu tritt im 
außersteuerlichen Bereich zB der Umstand, dass der ei-
gene Wirkungsbereich der Landwirtschaftskammern zu 
etwa zwei Dritteln von der öffentlichen Hand und nicht 
durch Beiträge oder Umlagen ihrer Mitglieder finanziert 
wird. Aus Gründen der Vollständigkeit sollen diese As-
pekte im Folgenden exemplarisch dargestellt werden.

2.	 Steuerneutralität von realisierten  
Umwidmungsgewinnen

Gewinne aus der Veräußerung von ( nacktem ) Grund und 
Boden sind zwar nicht von der land- und forstwirtschaft-
lichen Vollpauschalierung erfasst,402 werden aber  – so-
fern nicht aufgrund gewerblichen Grundstückshandels 
Umlaufvermögen vorliegt403  – dennoch nicht steuer-
lich erfasst:404 Nach § 4 Abs 1 letzter Satz und § 4 Abs 3 
letzter Satz EStG bleiben nämlich Gewinne ( Verluste ) 

In der Praxis wird aber offenbar regelmäßig von einer Versi-
cherung nach dem BSVG ausgegangen.

402 	 Dazu allgemein Rz 4176 EStR 2000; siehe zB auch BMF, Steu-
erliche Behandlung von Aufgabe- und Veräußerungsgewin-
nen sowie Gewinnen aus der Veräußerung von Forstflächen 
bei pauschalierten Land- und Forstwirten, RdW 1996, 508.

403 	 Siehe dazu und zu den entsprechenden Abgrenzungsfragen 
im Hinblick auf die Entnahme- und Einlagebewertung aus 
der Rechtsprechung VwGH 25. 2. 1997, 95 / 14 / 0115, VwSlg 
7165  F / 1997, und aus dem Schrifttum zB Renner, Grund-
stücksverkäufe eines Landwirtes  – Hilfsgeschäfte oder ge-
werblicher Grundstückshandel ? ÖStZ 1996, 460 ( 460 f f ); 
Kohler, Landwirt kann Bauland aufwerten, SWK 1997, S 415 
( S  415  f ); Renner, Gewerblicher Grundstückshandel durch 
Landwirte  – Anmerkungen zum VwGH-Erkenntnis vom 25. 
2. 1997, 95 / 14 / 0115, ÖStZ 1997, 329 ( 329 f f ); Ginthör / Huber, 
Veräußerungsgewinne bei Grund und Boden: nicht steuerba-
re Einkünfte, Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft oder 
gewerblicher Grundstückshandel ? ÖStZ 2003, 542 ( 542 f f ); 
Krimbacher in Trauner / Wakounig ( Hrsg ), Handbuch der 
Land- und Forstwirtschaft2 ( 2011 ) Rz 6 / 96.

404 	 Siehe dazu und auch im Hinblick auf Fragen des gewerbli-
chen Grundstückhandels Kohler, Landwirt kann Bauland 
aufwerten, SWK 1997, S 415 ( S 415 ).

aus der Veräußerung oder Entnahme und Wertschwan-
kungen von Grund und Boden, der zum Anlagevermö-
gen gehört, – außerhalb der §§ 29 Z 1405 und 30 EStG406 – 
unberücksichtigt,407 während Wertänderungen, die 
Veräußerung und die Entnahme bei der Gewinnermitt-
lung nach § 5 EStG voll gewinnwirksam sind; diese Ge-
winnwirksamkeit bei Gewinnermittlung nach § 5 EStG 
ist freilich wegen § 189 Abs 4 UGB für Land- und Forst-
wirte nicht relevant.

Die historische Wurzel dieser Ausnahmeregelung 
liegt in § 12 Z 13 dEStG 1920408, wobei der heutige Wort-
laut deutlich auf § 12 zweiter Satz dEStG 1925409 zurück-
geht, wonach » Einnahmen aus der Veräußerung von 
Grund und Boden, der zum Anlagevermögen gehört, [ … ] 
außer Betracht « blieben. Von dort fand diese Bestim-
mung Eingang in § 4 Abs 1 letzter Satz dEStG 1934410 
und wurde sodann in das dEStG 1938411 bzw das dEStG 
1939412 übernommen und durch die Siebente413 bzw 
Zwanzigste414 Verordnung zur Einführung steuerrechtli-
cher Vorschriften im Land Österreich ab 1938 bzw 1939 
auch in Österreich in Kraft gesetzt. Sie wurde auch in 
der Zweiten Republik als § 4 Abs 1 letzter Satz im EStG 
1953,415 im EStG 1967,416 im EStG 1972417 und schließ-
lich im EStG 1988418 inhaltlich unverändert beibehalten.

Allerdings kreieren diese, historisch tief im Steuer-
recht verwurzelten Ausnahmen eine zumindest rechts-
politisch bedenkliche Differenzierung innerhalb des 
Betriebsvermögens. Solcherart wird auch die Sachlich-
keit der unterschiedlichen Behandlung des Grund und 
Bodens in § 4 Abs 1, 3 und § 5 Abs 1 bezweifelt,419 wenn-

405 	 VwGH 13. 3. 1991, 90 / 13 / 0077, ÖStZB 1991, 541.
406 	 VwGH 25. 2. 2003, 2000 / 14 / 0017, ÖStZB 2003, 406.
407	 Siehe zB VwGH 2. 4. 1979, 3429 / 78, ÖStZB 1980, 83; VwGH 23. 

10. 1990, 90 / 14 / 0102, ÖStZB 1991, 372; Quantschnigg / Schuch, 
ESt-HB, § 4 Tz 16.7.1; Rz 581 EStR 2000.

408 	 dRGBl 1920, 359. Nach § 12 Z 13 dEStG 1920 galten nicht als 
steuerbares Einkommen » Gewinne, die durch die Veräuße-
rung von Grundstücken erzielt worden sind, es sei denn, daß 
die Grundstücke erste innerhalb der letzten zehn Jahre oder 
zum Zwecke der Wiederveräußerung erworben worden wa-
ren. Bei einem Erwerbe vor dem 1. August 1914 gilt die zehn-
jährige Frist als erfüllt.«

409 	 dRGBl 1925 I 189.
410 	 dRGBl 1934 I 266. Siehe auch die Erläuterungen zum dEStG 

1934 in RStBl 1935, 33 ( 37 ), wonach der » Wert des Grund und 
Bodens, der zum Anlagevermögen gehört, [ … ] wie bisher 
beim Bestandsvergleich außer Ansatz « bleibt.

411	 dRGBl 1938 I 121.
412	 dRGBl 1939 I 297.
413	 dRGBl 1938 I 1817.
414 	 dRGBl 1939 I 2303.
415 	 BGBl 1954 / 1.
416 	 BGBl 1967 / 268.
417 	 BGBl 1972 / 440.
418 	 BGBl 1988 / 400.
419 	 Doralt, Angleichung Steuerbilanz  – Handelsbilanz, ÖJT 

1991 / III ( 1992 ), 20 ( 21 ); Doralt, EStG11 ( 2007 ) § 4 Tz  114; 
rechtspolitische Bedenken auch bei Quantschnigg / Schuch, 
ESt-HB, § 4 Tz 16.7.1



134

Steuerrecht  A� © Jan Sramek Verlag

A  Steu 1 / 2011 SPRW G. Kofler, G. Schellmann, Verfassungsrechtliche Aspekte der Vollpauschalierung 

gleich der VfGH diese Bedenken an deren Verfassungs-
konformität bisher nicht geteilt hat.420 Obwohl von die-
ser Differenzierung allenfalls auch nicht rechnungsle-
gungspflichtige Gewerbebetriebe und Einkünfte aus 
selbständiger Arbeit begünstigt sind, wurde sie wohl » im 
Interesse der Landwirtschaft bisher nicht beseitigt «.421 
Tatsächlich dürfte außer Zweifel stehen, dass die Land- 
und Forstwirtschaft die hauptbegünstigte Gruppe ist, 
ergeben sich doch erfahrungsgemäß besonders hohe 
Differenzen zu den Buchwerten bei den Verkäufen zu au-
ßerlandwirtschaftlichen Zwecken als Bauland, Industrie-
gelände oder zur Verwendung im öffentlichen Interesse 
für Straßenbauten und dergleichen, sodass es zu einer – 
bei kleinen Gewerbetreibenden und Selbständigen kaum 
in diesem Umfang denkbaren – Steuerfreistellung von er-
heblichen Umwidmungsgewinnen kommt, die keines-
wegs einer landwirtschaftlichen Zielsetzung dienen.

Wäre womöglich eine ( steuerliche ) Begünstigung der 
Aufrechterhaltung des landwirtschaftlichen Betriebs 
noch verständlich, kommt es durch § 4 Abs 1, 3 EStG zu ei-
ner geradezu unverständlichen Begünstigung der Aufgabe 
landwirtschaftlich nutzbarer Flächen.422 Der Umfang der 
steuerfreien Umwidmungsgewinne wird etwa von Doralt 
im Jahr 2004 solcherart beschrieben, dass » gesamtwirt-
schaftlich in der Landwirtschaft Milliardenbeträge aus 
Umwidmungen lukriert werden, die nicht einmal versteu-
ert werden müssen «.423 Schweinberger spricht immerhin 
davon, dass diese Regelung » bei den Land- und Forstwir-
ten zu einer großen Steuerentlastung « führe.424 Krimba-
cher sieht darin » eine echte Begünstigung gegenüber der 
Besteuerung anderer Erwerbseinkommen [ … ], zumal in 
Gunstlagen beachtliche Grundstückspreise bezahlt wer-
den «.425 Eine jüngst erstellte Studie erlaubt eine präzisere 

420 	 VfGH 13. 12. 1972, B 145 / 72, VfSlg 6928 / 1972 = ÖStZB 1973, 
127; VfGH 20. 6. 1994, B 473 / 92, VfSlg 13.785 / 1994 = ÖStZB 
1995, 4; zu Recht kritisch Prodinger, Liegenschaften im Ab-
gabenrecht ( 1993 ) 51 f f; für einen Rechtfertigungsversuch 
siehe H. Kofler, Die steuerliche Behandlung von Grund und 
Boden beim Wechsel der Gewinnermittlung von § 5 auf § 4 
Abs 1 und 3 EStG, FJ 1989, 41 ( 42 ).

421 	 So die Einschätzung von Doralt, EStG11 ( 2007 ) § 4 Tz  115; 
ebenso H. Kofler, Die steuerliche Behandlung von Grund und 
Boden beim Wechsel der Gewinnermittlung von § 5 auf § 4 
Abs 1 und 3 EStG, FJ 1989, 41 ( 42 ).

422 	 Siehe auch Doralt, Angleichung Steuerbilanz  – Handelsbi-
lanz, ÖJT 1991 / III ( 1992 ), 20 ( 21 ).

423 	 Doralt, Appartementvermietung mit Landwirtschaft, RdW 
2004, 444 ( 444 ).

424 	 Schweinberger in Trauner / Wakounig ( Hrsg ), Handbuch der 
Land- und Forstwirtschaft2 ( 2011 ) Rz 6 / 73.

425 	 Krimbacher in Trauner / Wakounig ( Hrsg ), Handbuch der Land- 
und Forstwirtschaft2 ( 2011 ) Rz 6 / 96; siehe allgemein zu den 
Bedenken im Hinblick auf die steuerliche Nichterfassung der-
artiger realisierter Wertsteigerungen auch Krimbacher / Pülzl, 
Der Ausverkauf der Heimat im Lichte der Steuerbefreiung für 
Spekulationsgeschäfte, SWK 2008, S 356 ( S 356 f f ).

Analyse:426 Demnach wurden zwischen 2007 und 2011 
im Schnitt jährlich rund 5.600 Hektar land- und forstwirt-
schaftlich genutzte Flächen in Bauland umgewidmet. Der 
durchschnittliche Gewinn bzw Preis pro Quadratmeter 
betrug für die Periode 2007 bis 2011 € 48. Die Studie weist 
dabei folgende » Umwidmungsgewinne « für die Jahre 
2007 bis 2011 mit einem Durchschnitt von etwa € 2,7 Mrd. 
jährlich aus, wenngleich nicht abgeschätzt wurde, in wel-
chem Umfang und in welchem Zeitraum diese Umwid-
mungsgewinne am Markt realisiert wurden bzw werden:

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011  e

E
rt

ra
g 

in
 

M
io

 € 2.870 2.522 3.249 2.469 2.460

In einer Presseaussendung wird das Ergebnis der – noch 
nicht im Volltext vorliegenden – Studie folgendermaßen 
zusammengefasst und dabei davon ausgegangen, dass 
über die Zeitachse eine vollständige Realisierung der 
durch Umwidmungen eingetretenen Wertsteigerungen 
erfolgt:

Im Durchschnitt erlösen die Verkäufer pro Jahr daher 
rund € 2,7 Milliarden. Und das praktisch steuerfrei. 
Da der Boden gewöhnlich mehr als 10 Jahre im Besitz 
der Verkäufer ist, fällt keine Spekulationssteuer an. 
Dazu Studienautor Andreas Kreutzer: » Die Umwid-
mung land- und forstwirtschaftlich genutzter Flä-
chen in Bauland ist nach wie vor ein gutes Geschäft, 
von der nur eine Minorität – Besitzer von Agrarland – 
profitiert. Im Sinne einer Steuergerechtigkeit besteht 
hier dringender Handlungsbedarf. Man kann nicht 
einerseits Solidaritätsabgaben von Leistungsträgern 
fordern und bereits jetzt schon stark alimentierte 
Sektoren gänzlich aus der Verantwortung entlassen «.

Diese Schlussfolgerung muss geteilt werden. Zudem ist 
darauf hinzuweisen, dass bereits im Jahr 1970 das deut-
sche Bundesverfassungsgericht ( BVerfG ) die » unter-
schiedslose Privilegierung der Landwirte bei der steuer-
lichen Erfassung der Gewinne aus der Veräußerung von 
Grund und Boden « als mit dem Gleichheitssatz » nicht ver-
einbar « erklärt hat.427 Es existiert daher eine dem öster-
reichischen Ansatz vergleichbare Rechtslage in Deutsch-
land nicht mehr: Bis zum 2. dStÄndG 1971428 fand sich 
zwar – ebenso wie in den historischen Vorbildern und wie 

426 	 Siehe die Presseaussendung von Kreuzer Fischer & Partner, 
» Jährlich Gewinn von € 2,7 Mrd. durch Umwidmung von 
Grundstücken «, abrufbar unter www.kfp.at.

427 	 BVerfG 11. 3. 1970, 1 BvL 17 / 67, BStBl 1970 II 579.
428	 BGBl I 1971, S 1266.
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auch heute in § 4 Abs 1, 3 des österreichischen EStG – in 
§ 4 Abs 1 fünfter Satz dEStG die Bestimmung, dass bei der 
Gewinnermittlung nach § 4 Abs 1 oder Abs 3 dEStG der 
Wert des Grund und Bodens außer Ansatz bleibt. Betrieb-
lich genutzte Grundstücke hatten zwar zum Betriebsver-
mögen gehört,429 Grund und Boden hatte jedoch nach § 4 
Abs 1 Satz 5 EStG 1969 nicht am Betriebsvermögensver-
gleich teilgenommen, so dass im Falle der Veräußerung 
oder Entnahme kein Gewinn anfiel.

Das BVerfG430 hat diese Bestimmung jedoch als un-
sachliche Privilegierung der Land- und Forstwirte für 
verfassungswidrig erklärt, die Streichung erfolgte durch 
das 2. dStÄndG 1971431. Das BVerfG begründete dies mit 
der verfassungswidrigen Privilegierung der Land- und 
Forstwirte und setzte sich auch mit möglichen Rechtfer-
tigungsüberlegungen auseinander:

Es trifft allerdings zu, daß trotz der zweifellos in der 
Landwirtschaft zu beobachtenden tiefgreifenden 
Strukturwandlung die landwirtschaftlichen Betriebe 
und auch die Wirtschaftsauffassung der Landwirte 
noch zahlreiche typische Eigenheiten aufweisen, die 
sie von der gewerblichen Wirtschaft unterscheiden. 
Es bestehen bei der Mehrheit der Landwirte immer 
noch starke innere Bindungen an das Bodeneigentum. 
Auch besteht das die Landwirtschaft von der gewerb-
lichen Wirtschaft unterscheidende Merkmal immer 
noch darin, daß der Grund und Boden nicht nur den 
Standort bildet, sondern den maßgebenden Produkti-
onsfaktor ausmacht. Die besonderen Produktionsbe-
dingungen setzen dem landwirtschaftlichen Betrieb 
von der Natur her Schranken und führen zu einem 
Betriebsrisiko eigener Art Insoweit ist die Landwirt-
schaft gegenüber den gewerblichen Betrieben in na-
türlicher und wirtschaftlicher Hinsicht benachtei-
ligt [ … ]. Deshalb sind die staatlichen Bemühungen 
darauf gerichtet, diese Nachteile unter anderem mit 
den Mitteln der Handels-, Steuer-, Kredit- und Preis-
politik auszugleichen. [ … ] In diesem Rahmen mag es 
liegen, das agrarpolitisch erwünschte Ausscheiden 
nichtrentabler landwirtschaftlicher Betriebe und die 
Entwicklung leistungsstarker Betriebe durch eine 
erhöhte Mobilität des Grund und Bodens zu fördern 
[ … ]. Diesem Ziel könnte es zuwiderlaufen, wenn infol-
ge der steuerlichen Erfassung der Bodengewinne die 
Grundstückspreise stiegen oder die Verkaufsbereit-
schaft der Landwirte zurückgehen würde. [ … ] Jedoch 
vermögen diese Gesichtspunkte die hier zur Prüfung 
gestellte Norm nicht zu rechtfertigen. Sie privilegiert 
nämlich die Landwirte unabhängig davon, ob die 

429 	 BFH 27. 9. 1973, VIII R 94 / 72, BStBl 1974 II 55.
430 	 BVerfG 11. 3. 1970, 1 BvL 17 / 67, BStBl 1970 II 579.
431 	 BGBl 1971 I 1266; dazu zB BFH 11. 12. 1973, VIII  R  15 / 70, 

BFHE 111, 404, BStBl 1974 II 315.

Veräußerung des Grund und Bodens im Interesse der 
Landwirtschaft liegt. Es ist einerseits gleichgültig, ob 
die Veräußerung z.B. von Stückländereien erfolgte, um 
mit dem Erlös dringend notwendige betriebliche Inve-
stitionen durchzuführen, oder etwa deshalb, weil die 
für die Bewirtschaftung eines Grundstücks ungünstige 
Lage den Verkauf sinnvoll erscheinen ließ, oder um die 
Konjunktur auf dem Grundstücksmarkt auszunutzen 
oder ob bei Aufgabe eines ganzen Betriebs der Steuer-
pflichtige sich  – möglicherweise durch Erwerb eines 
Ersatzhofes  – weiterhin als Landwirt betätigt oder 
aus der Landwirtschaft ausscheidet. Auf der anderen 
Seite spielt es auch keine Rolle, welcher Verwendung 
der veräußerte Grund und Boden zugeführt wurde, sei 
es der Verbesserung der Agrarstruktur durch Aufsto-
ckung und Abrundung von bereits bestehenden Höfen, 
sei es dem Bau von Straßen und öffentlichen Anlagen 
oder der Erstellung von Wohn- und Industriebauten. 
Diese unbeschränkte Privilegierung aller landwirt-
schaftlichen Grundstücksveräußerungen ( Entnah-
men ) läßt sich mit den besonderen Gegebenheiten der 
Landwirtschaft nicht mehr rechtfertigen.432

3.	 Kraftfahrzeugsteuerbefreiung und  
Mineralölsteuerrückvergütung

Keine nachteiligen Sonderregelungen für die Land- und 
Forstwirtschaft finden sich auch im Hinblick auf den Ein-
satz von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, Ma-
schinen und Geräten. So sind nämlich » Zugmaschinen 
und Motorkarren, die ausschließlich oder vorwiegend 
in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben verwendet 
werden «, von der Kraftfahrzeugsteuer befreit; diese in § 2 
Abs 1 Z 7 KfzStG 1992433 normierte Befreiung war in ähn-
licher Form bereits in § 2 Abs 1 Z 5 KfzStG 1952434 ent-
halten.435 Der durch diese Steuerbefreiung eintretende 
staatliche Einnahmenausfall wird im Förderungsbericht 
2009 des Bundesministeriums für Finanzen für die Jahre 
2007 bis 2009 mit jährlich € 110 Mio angegeben,436 für die 
Jahre 2005 und 2006 mit jährlich € 150 Mio.437

Zudem sieht § 7  a MinStG438 seit 2005 eine » Agrardie-
selvergütung « vor, durch die eine Entlastung der Land- 
und Forstwirtschaft in Form einer faktischen Reduktion 
der Mineralölsteuer auf Diesel auf das wesentlich niedri-
gere Steuerniveau für Heizöl erfolgt. Diese Vergütungen 
sind auch von der land- und forstwirtschaftlichen Pau-

432 	 BVerfG 11. 3. 1970, 1 BvL 17 / 67, BStBl 1970 II 579.
433 	 BGBl 1992 / 449.
434 	 BGBl 1952 / 110.
435 	 Siehe auch die ErlRV 582 BlgNR XVIII. GP, 11 ( zu § 2 KfzStG 

1992 ).
436 	 Förderungsbericht 2009, 229.
437 	 Förderungsbericht 2007, 247.
438 	 Eingefügt durch das StRefG 2005, BGBl I 2004 / 57.
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schalierung erfasst439 und lösen daher keine zusätzli-
che Ertragsteuerbelastung aus. Die steuerliche Begüns-
tigung des in der Land- und Forstwirtschaft verwendeten 
Mineralöls kann dabei auf eine lange Historie zurück-
blicken. Bereits in § 5 Abs 3 MinStG 1949440 iVm § 7 der 
Mineralölsteuerdurchführungsverordnung441 waren von 
der Mineralölsteuer » Petroleum und Gasöl für den Be-
trieb landwirtschaftlicher Traktoren und Motoren im 
Rahmen eines dem Bedarf der Landwirtschaft entspre-
chenden Jahreskontingentes befreit, dessen Höhe all-
jährlich vom Bundesministerium für Finanzen im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft festgesetzt wird «.

Diese Befreiung war nicht in das MinStG 1959442 über-
nommen worden. Allerdings war im 1966 erlassenen 
Bundesmineralölsteuergesetz ( BMinStG )443 seit 1975444 
eine Vergütungsregelung für Agrardiesel in den §§ 7 bis 
11 vorgesehen, die die zuvor aus allgemeinen Bundes-
mitteln auf privatwirtschaftlicher Basis gewährten För-
derungsmittel zur Treibstoffverbilligung für die Land-
wirtschaft ablösen sollte;445 die jährlichen Kosten dieser 
Vergütung wurden für das Jahr 1975 mit rund S 572 Mio 
geschätzt.446 Darauf basierend sahen auch §§ 10 ff MinStG 
1981,447 durch das eine Zusammenlegung der Mineral-
ölsteuer und der Bundesmineralölsteuer erfolgte, unter 
der Überschrift » Steuervergütung in besonderen Fällen «, 
eine Mineralölsteuervergütung ( von damals S  2,48 je Li-
ter ) für pauschalierte Mengen begünstigten Treibstoffver-
brauchs in landwirtschaftlichen Betrieben zum Antrieb 
gewisser Maschinen vor.448 Diese Steuervergütung wurde 
durch das AbgÄG 1991449 zu Gunsten einer ökologisch ori-
entierten Förderung beseitigt.450 Auch die Stammfassung 

439 	 Siehe Rz 4175 EStR 2000.
440 	 BGBl 1949 / 140.
441 	 BGBl 1949 / 149.
442 	 BGBl 1960 / 2.
443 	 BGBl 1966 / 67.
444 	 BGBl 1975 / 3.
445 	 Siehe dazu ErlRV 1318 BlgNR XIII. GP, 3 f; siehe nachfolgend 

auch noch ErlRV 318 BlgNR XIV. GP, 2 f ( zur BMinStG-Novelle 
1976 ).

446	 ErlRV 1318 BlgNR XIII. GP, 4.
447 	 BGBl 1981 / 597.
448 	 Die Erläuterungen zum MinStG 1981 ( ErlRV 884 BlgNR XV. 

GP, 19 ) merkten dementsprechend an, dass die §§ 10 bis 14 
MinStG [ … ] den bisherigen §§ 7 bis 11 BMinStG « entsprechen 
und » [ a ]n die Stelle einer Bundesmineralölsteuervergütung 
[ … ] eine gleich hohe Mineralölsteuervergütung treten « solle.

449 	 BGBl 1991 / 695.
450 	 Siehe AB 351 BlgNR XVIII. GP, 6 ( zum AbgÄG 1991 ): » Seit dem 

Jahr 1975 wird für Mineralöl, das in landwirtschaftlichen Betrie-
ben zum Antrieb bestimmter Maschinen dient, für pauschalier-
te Mengen ein Teil der Verbrauchsteuer vergütet. Die Höhe des 
Vergütungssatzes beträgt derzeit 2,58 S je Liter. Die Gesamthöhe 
der Steuervergütung, die im Jahr 1991 zu leisten sein wird, wird 
auf rund 970 Millionen Schilling geschätzt. Ab dem Jahr 1992 
soll anstelle dieser Vergütung eine Förderung geleistet werden, 
deren Höhe sich im Einzelfall nicht nach dem Treibstoffver-
brauch, sondern nach ökologischen Gesichtspunkten richtet.«

des MinStG 1995451 enthielt sodann keine Begünstigung 
oder Vergütungsregel für den Agrardiesel. Erst durch die 
Novellierung des MinStG 1995 im Rahmen des StRefG 
2005452 wurde die heutige Bestimmung des § 7  a MinStG 
geschaffen.

§ 7  a MinStG sieht eine » Agrardieselvergütung « für 
Inhaber eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
vor, sofern das Mineralöl in land- und forstwirtschaftli-
chen Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zum Antrieb 
unmittelbar für land- und forstwirtschaftliche Zwecke 
iSd GewO eingesetzt wird;453 diese Vorschrift gestattet 
dem Steuerpflichtigen die Wahl zwischen einer pau-
schalen Vergütung und einer – gedeckelten – Vergütung 
nach dem tatsächlichen Verbrauch, wobei sich nähere 
Bestimmungen betreffend Antragstellung, Antragsfris-
ten, Verfahren, Nachweise etc in der auf Basis des § 7  a 
Abs 7 MinStG ergangenen Agrardieselverordnung454 fin-
den. Der Vergütungsbetrag betrug zunächst € 0,204 je 
Liter,455 wurde dann durch das AbgÄG 2004456 – korres-
pondierend zur Steuersatzsenkung für schwefelfreien 
Diesel457 – auf € 0,199 je Liter gesenkt und sodann – kor-
respondierend mit allgemeinen Mineralölsteuererhö-
hungen für schwefelfreien Diesel458  – zunächst durch 
das BBG 2007459 auf € 0,249 je Liter und schließlich 
durch das BBG 2011460 auf € 0,299 je Liter angehoben, 
um die gleichzeitig erfolgte allgemeine Mineralölsteuer-
erhöhungen zu kompensieren.461

Die Aufkommenswirkung der Agrardieselvergütung 
wurde für die Jahre ab 2005 zunächst mit € 50 Mio jähr-

451 	 BGBl 1994 / 630.
452	 BGBl I 2004 / 57.
453 	 Siehe dazu im Detail Silber, Mineralölsteuervergütung für Ag-

rardiesel, SWK 10 / 2005, S 367 ( S 367 f f ).
454	 BGBl II 2004 / 506 idF BGBl II 2010 / 289.
455 	 Ausweislich der Materialien zum StRefG 2005 ( ErlRV 451 

BlgNR XXII. GP, 7 ) sollte sich der Vergütungsbetrag als die 
» Differenz zwischen der Mineralölsteuer für schwefelfreien 
Diesel ( derzeit 0,302 € je Liter ) und Heizöl extraleicht ( derzeit 
0,098 € je Liter ) « ergeben, was einem zu vergütenden » Betrag 
von 0,204 € je Liter entspricht «. Dieser Betrag passierte auch 
den Finanzausschuss ( AB 461 BlgNR XXII. GP ).

456 	 AbgÄG 2004, BGBl I 2004 / 180.
457 	 Durch das AbgÄG 2004 ( BGBl I 2004 / 180 ) erfolgte eine Sen-

kung des Steuersatzes für schwefelfreien Diesel ( Gasöle der 
Unterpositionen 2710 19 41 bis 2710 19 49 der Kombinierten 
Nomenklatur ) in § 3 MinStG von 0,302 € je Liter auf 0,297 € je 
Liter.

458 	 Auf € 0,347 je Liter durch das BBG 2007 ( BGBl I 2007 / 24 ) und 
auf € 0,397 je Liter durch das BBG 2011 ( BGBl I 2010 / 111 ), 
wobei der Steuersatz für Heizöl unverändert geblieben war.

459 	 BGBl I 2007 / 24.
460 	 BGBl I 2010 / 111.
461 	 So sprechen die zu dieser Bestimmung im BBG 2011 ergange-

nen ErlRV 981 BlgNR XXIV. GP, 151, davon, dass » [ i ]n jenen 
Fällen in denen die Differenz zwischen dem Dieselsteuersatz 
und dem Steuersatz für gekennzeichnetes Gasöl vergütet 
wird, [ … ] durch die Änderung des Dieselsteuersatzes eine 
entsprechende Anpassung erforderlich « ist.
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lich geschätzt,462 was sich wohl aus § 7  a Abs 4 MinStG 
herleitet, der den Gesamtbetrag der Vergütung mit € 50 
Mio deckelt; konkret wurden für das Jahr 2009 € 49,2 
Mio rückvergütet.463 Insofern steht auch zu vermuten, 
dass die Erhöhung des Vergütungsbetrages durch das 
BBG 2011 auf € 0,299 je Liter wirtschaftlich nicht in vol-
ler Höhe durchschlagen wird, weil der Gesamtbetrag der 
Vergütungen ( € 50 Mio nach § 7  a Abs 4 MinStG ) bislang 
nicht erhöht wurde.464

Ausweislich der Gesetzesmaterialien zum StRefG 
2005465 sollte durch die Agrardieselvergütung  – inner-
halb des unionsrechtlichen Spielraums angesichts der 
erforderlichen Mindestbesteuerung von Energieerzeug-
nissen466 – eine Begünstigung zum Ausgleich von Wett-
bewerbsnachteilen erfolgen. Die Materialen enthalten 
folgende Erläuterung:

Für die Landwirtschaft benötigter Treibstoff ( Diesel ) 
soll ab 2005 von der Mineralölsteuer teilweise ent-
lastet werden. Die Besteuerung von Betriebsmitteln 
innerhalb der EU erfolgt nicht einheitlich, da ande-
re Mitgliedstaaten Steuerbegünstigungen für in der 
Landwirtschaft verwendetes Gasöl gewähren. Das 
Preisniveau für » Agrardiesel « in anderen Mitglied-
staaten liegt bis zu 40% unter dem Preisniveau in 
Österreich, wodurch den österreichischen Land- und 
Forstwirten Wettbewerbsnachteile erwachsen.
Eine Absenkung des » Agrardiesels « soll dem entgegen 
wirken.
Es soll daher eine Senkung der Besteuerung von 
» Agrardiesel « von 0,302 € je Liter auf das Niveau von 
Heizöl extraleicht ( 0,098  € je Liter ) vorgenommen 
werden. Die Absenkung erfolgt technisch durch Ein-
führung einer Vergütung des Differenzbetrages unter 
Zugrundelegung des tatsächlichen Verbrauchs bzw. 
der bewirtschafteten Flächen.
Die Richtlinie 2003 / 96 / EG des Rates vom 27. Oktober 
2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen 
Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energie-
erzeugnissen und elektrischem Strom legt für Gasöl, 
das in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt wird, 
einen Mindeststeuersatz von 0,021  € je Liter fest. 
Der durch die Vergütung tatsächlich erreichte Min-
deststeuersatz in Österreich liegt mit 0,098 € je Liter 

462	 Siehe ErlRV 451 BlgNR XXII. GP, 2 ( zum StRefG 2005 ).
463 	 Siehe die parlamentarische Anfragebeantwortung 6275 / AB 

XXIV. GP ( 12. 11. 2010 ), und die Daten im Förderungsbericht 
2009, 231 ( für die Jahre 2007 bis 2009 ).

464 	 Dazu Jilch / Kaluza, Die Landwirtepauschalierung für die Jah-
re 2011 bis 2015, SWK 2011, S 71 ( S 71 m FN 6 ).

465 	 ErlRV 451 BlgNR XXII. GP, 7.
466 	 Siehe Art 8 Abs 2 lit a iVm Anhang I Tabelle 2 der Richtlinie 

2003 / 96 / EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restruktu-
rierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur 
Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem 
Strom, ABl L 283 / 51 ( 31. 10. 2003 ), idgF.

noch deutlich über dem gemeinschaftsrechtlich vor-
gesehenen Mindestsatz. Trotzdem stellen die vorge-
sehenen Maßnahmen für Agrardiesel eine staatliche 
Beihilfe im Sinne von Art 87 EGV dar und sind daher 
der Europäischen Kommission zu notifizieren.467

Solcherart lässt sich die » Agrardieselvergütung « al-
lenfalls als international orientierte Begünstigung be-
greifen, soll doch offenbar ein möglicher ( isolierter ) 
Wettbewerbsnachteil im Verhältnis zur Land- und Forst-
wirtschaft im EU-Ausland ausgeglichen werden.468 Der 
beihilfenrechtlichen Problematik wurde offenbar – wie 
in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage angekün-
digt469 und in einer parlamentarischen Anfragebeant-
wortung bestätigt470  – durch ein Notifikationsverfah-
ren begegnet. Nur so lässt es sich nämlich erklären, 
dass die Agrardieselverordnung471 keine an der » De Mi-
nimis «-Verordnung für den Agrarsektor orientierten 
Höchstgrenzen der Vergütung normiert.472

Aus rein national-steuerrechtlicher Perspektive ist 
freilich zu bemerken, dass die Land- und Forstwirtschaft 
durch die Mineralölsteuervergütung gegenüber anderen, 
auf den Einsatz von mineralölbetriebenen Fahrzeugen 
angewiesenen Wirtschaftszweigen ( zB Taxi- und Trans-
portgewerbe ) erheblich begünstigt wird; eine solche Be-
günstigung war auch das historische Ziel der bis 1975 auf 
privatwirtschaftlicher Basis gewährten Förderungsmittel 
zur Treibstoffverbilligung für die Landwirtschaft.473 Frei-
lich ist diese Begünstigung nach dem österreichischen 
EU-Beitritt nur mehr aufgrund eines reduzierten Mindest-
steuersatzes in der Energiesteuerrichtlinie möglich,474 

467 	 ErlRV 451 BlgNR XXII. GP, 7.
468 	 Siehe auch die parlamentarische Anfragebeantwortungen 

4760 / AB XXIII. GP, 3 ( 8. 9. 2008 ), und 6275 / AB XXIV. GP ( 12. 
11. 2010 ); weiters Kaluza, Anmerkungen zur Landwirtepau-
schalierung, SWK 2011, T 157 ( T 157 ).

469 	 ErlRV 451 BlgNR XXII. GP, 7.
470 	 Siehe die parlamentarische Anfragebeantwortung 4760 / AB 

XXIII. GP, 3 ( 8. 9. 2008 ).
471 	 BGBl II 2004 / 506 idF BGBl II 2010 / 289.
472 	 Verordnung ( EG ) Nr 1535 / 2007 der Kommission vom 20. De-

zember 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-
Vertrag auf De-minimis -Beihilfen im Agrarerzeugnissektor, 
ABl L 337 / 35 ( 21. 12. 2007 ). Nach deren Art 3 Abs 2 erster Satz 
darf » [ d ]ie Gesamtsumme der einem Unternehmen gewähr-
ten De-minimis-Beihilfen [ … ] in einem Zeitraum von drei 
Steuerjahren 7500 EUR nicht übersteigen «.

473 	 Siehe dazu ErlRV 1318 BlgNR XIII. GP, 3 f; siehe nachfolgend 
auch noch ErlRV 318 BlgNR XIV. GP, 2 f ( zur BMinStG-Novelle 
1976 ).

474	 Nach Art 8 Abs 2 lit a iVm Anhang I Tabelle 2 der Richtlinie 
2003 / 96 / EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restruktu-
rierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur 
Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem 
Strom, ABl L  283 / 51 ( 31. 10. 2003 ), idgF, ist für Arbeiten in 
Landwirtschaft und Gartenbau, in der Fischzucht und in 
der Forstwirtschaft ein reduzierter Mindeststeuersatz von 
€ 0,021 je Liter ( anstatt des normalen Mindeststeuersatzes 
von € 0,33 je Liter ab 1. 1. 2010 bzw zuvor seit 1. 1. 2004 von 
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weshalb – auch im Lichte des Beihilferechts – eine » dem 
§ 7  a Mineralölsteuergesetz entsprechende Vergütungs-
regelung für KMU [ … ] aus heutiger Sicht nicht realisier-
bar « sei,475 umgekehrt aber offenbar auch keine aktuellen 
Überlegungen bestehen, die durch die Agrardieselvergü-
tung geschaffene Begünstigung zu überdenken bzw im 
Lichte aktuelleren Datenmaterials zu überprüfen.

4.	 Umsatzsteuerpauschalierung

a.	 Einleitung

§ 22  Abs 1  UStG sieht vor, dass nicht buchführungs-
pflichtige Unternehmer die in einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb anfallende Vorsteuer und Um-
satzsteuer nach Durchschnittssätzen ermitteln, wobei 
auch eine Option zur Normalbesteuerung mit fünfjäh-
riger Bindungswirkung vorgesehen ist ( § 22 Abs 6 UStG ).

Die Gesetzgeber vieler Europäischer Staaten haben 
historisch wie auch gegenwärtig den kleinen und mittel-
ständischen Landwirten Vereinfachungsmaßnahmen 
im Bereich der Umsatzsteuer zugestanden. Die Erleich-
terungen bezüglich der Aufzeichnungs- und Abfuhr-
pflichten werden entweder durch eine Durchschnitts-
satzbesteuerung ( zB Pauschalbesteuerung in Österreich 
und Deutschland ) oder eine Erstattung der Vorsteuern 
für die Anschaffung von Anlagegütern ab bestimmten 
Anschaffungskosten ( zB Großbritannien ) gewährt. Die 
derzeitigen österreichischen umsatzsteuerlichen Be-
stimmungen für eine vereinfachte Regelung der Auf-
zeichnungspflichten für Land- und Forstwirte haben 
aber nicht nur im Gemeinschafts- bzw Unionsrecht476 
eine Wurzel, sondern auch in den nationalen Umsatz-
steuerrechten vor der europäischen Harmonisierung. 
Pauschalierungsvorschriften wie die des § 22 UStG sind 
auch Teil eines fortgesetzten Vorverständnisses über ei-
nen Vereinfachungsanspruch, wenn einst der Gesetzge-
ber einen solchen zugestanden hat.

b.	 Historische Entwicklung der landwirtschaft-
lichen Umsatzsteuerpauschalierung

Mit der Einführung der Warenumsatzsteuer477 in Öster-
reich im Jahr 1923 rechneten auch die Urproduzenten 

€ 0,302 je Liter ) vorgesehen.
475 	 Siehe dazu die parlamentarische Anfragebeantwortung 

6818 / AB XXIV. GP, 6 ( 18. 1. 2011 ).
476 	 Art 25 der Richtlinie 77 / 338 / EWG des Rates vom 17. Mai 

1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Umsatzsteuern – gemeinsames Mehr-
wertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemes-
sungsgrundlage ( 6. MwStRL ), ABl L 173 / 1 ( 13. 6. 1977 ).

477 	 Warenumsatzsteuerverordnung, BGBl 1923 / 337. Die Waren-
umsatzsteuer wurde in Verordnungsform erlassen. Grundla-
ge war die Verordnungsermächtigung im Wiederaufbauge-
setz, BGBl 1922 / 844 ( Abschn B, Art V, § 1, Abschn C Art IV, § 3 
und Abschn E §§ 1 und 2.

zu den umsatzsteuerpflichtigen Erwerbsunternehmen, 
das waren die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
in Österreich ( § 3 Abs 2 WuSt-VO ). Wegen der kumula-
tiven Wirkung hat man bestimmte Erzeuger oder Groß-
händler von der Besteuerung befreit oder diese Umsätze 
mit einem ermäßigten Umsatzsteuersatz belastet. Die 
sogenannte Phasenpauschalierung diente  – wie heute 
der ermäßigte Satz oder die Befreiung – der Dämpfung 
der regressiven Wirkung der Umsatzsteuer.478 Die Er-
werbsunternehmer waren zur Führung von Büchern 
( Aufschreibungen ) verpflichtet ( § 28 WuSt-VO ). Für Er-
werbsunternehmen, deren Betrieb einfacher Art war, 
insbesondere land- und forstwirtschaftliche Unterneh-
men, konnte die Steuerbehörde erster Instanz auf An-
suchen Erleichterungen bei der Steueraufzeichnung 
bewilligen.479 Für Inhaber kleiner landwirtschaftli-
cher Betriebe,480 deren Katastralreinertrag 5.000 Kro-
nen nicht überstieg, konnte die Umsatzsteuer durch 
einen Abfindungsbetrag, der nach einer Formel ermit-
telt wurde, pauschal abgeführt werden.481 Gesonderte 
Aufzeichnungspflichten und die Abgabe einer Steuer-
erklärung entfielen.482 Die Abfindungspauschalierung 
ersetze auch die Phasenpauschalierung für die kleinen 
Landwirte und blieb bis zum März 1938 in Geltung.

In Deutschland wurden auf der Grundlage des UStG 
1926483 und auch der vorangegangenen Gesetze für die 
nichtbuchführenden Landwirte Vereinfachungen vor-
gesehen. Die Verbände hatten mit der Finanzverwaltung 
ein Verfahren über die Festsetzung von Umsatzsteuer-
durchschnittssätzen auf der Grundlage der jährlichen 
Ernteerträge und den voraussichtlich erzielbaren Prei-
sen vereinbart.484 Die Landesfinanzämter haben durch 
eigene Ermittlungen die Erträge und Preise eigenstän-
dig ermittelt und haben nur ausnahmsweise auf die Er-
mittlungen der Landwirtschaftskammern und statisti-
schen Landesämter zurückgegriffen.485 Im deutschen 
UStG 1934486 wurde für die Erzeugnisse eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes der ermäßigte Steuer-

478 	 Verordnung über die Festsetzung einer Warenumsatzsteuer-
Phasenpauschalierung für die Lieferung von Lebensmit-
teln, Tieren, tierischen Produkten, Pflanzen, Pflanzenteilen, 
Brennstoffen und Nutzholz, BGBl 1923 / 339.

479 	 § 37 Abs 3 Verordnung zur Durchführung der Warenumsatz-
steuerverordnung, BGBl 1923 / 338.

480	 Forstbetriebe waren ausgenommen.
481 	 Verordnung betreffend die Abfindung der Warenumsatz-

steuer von landwirtschaftlichen Betrieben, BGBl 1923 / 643.
482 	 § 5 der Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen 

im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft vom 28. Dezember 1923, betreffend die 
Abfindung der Warenumsatzsteuer von landwirtschaftlichen 
Betrieben, BGBl 1923 / 643.

483	 dRGBl 1926 I 26.
484 	 Erlass des Reichsfinanzministeriums vom 29. 7. 1920, RStBl 

1920 511.
485 	 Popitz, Kommentar zum Umsatzsteuergesetz ( 1926 ) 920.
486 	 Umsatzsteuergesetz 1934, RGBl 1934 I 942.
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satz von 1% vorgesehen ( Regelsteuersatz 2% ), wenn der 
Erzeuger selbst lieferte ( § 7 Abs 2 UStG 1934 ). Das Ver-
fahren zur Festsetzung der Durchschnittssätze wurde 
fortgeführt.

Im österreichischen Steuersystem wurde für die 
nichtbuchführenden Landwirte ab 1947487 das Abfin-
dungssystem angewandt.488 Mit dem UStG 1959489 wurde 
die Möglichkeit der Festsetzung von Durchschnittssät-
zen für bestimmte Gruppen von Steuerpflichtigen durch 
Verordnung eingeführt ( § 13 Abs 9 UStG 1959 ). Als sol-
che Gruppen kamen insbesondere bei land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben als Betriebsmerkmale die 
Betriebsart und die Einheitswerte in Betracht. In der 
Verordnung über die Aufstellung von Durchschnittssät-
zen für die Ermittlung des Umsatzes und Gewinnes aus 
Land- und Forstwirtschaft,490 hat der Bundesminister 
bestimmt, dass für die Berechnung der Umsätze für das 
Kalenderjahr 1960 ein Satz von 60% der Einheitswertan-
teile festzulegen ist ( § 2 Abs 1 VO ). Der ermäßigte Steu-
ersatz betrug zur Zeit der Einführung des Gesetzes 1% 
( § 7 Abs 2 UStG 1959 ). In den Folgejahren wurden wei-
tere Durchschnittssatzverordnungen für die jeweiligen 
Veranlagungsjahre kundgemacht.491

Beeinflusst von den Vorschriften des deutschen Um-
satzsteuergesetzes492 wurde auch in Österreich mit dem 
UStG 1972493 ein Vollausgleichssystem übernommen. 
In § 22 Abs 1 wurde der Steuersatz für die nichtbuchfüh-
renden Landwirte, die Umsätze im Rahmen eines land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebes ausführen, mit 6% 
festgelegt. Die diesen Umsätzen zuzurechnenden Vor-
steuerbeträge wurden in gleicher Höhe festgesetzt. Die 
Bestimmungen über die Rechnungsausstellung nach 
§ 11 UStG 1972 waren anzuwenden. Folglich konnte ein 
Landwirt für Lieferungen und Leistungen, die er im Rah-
men seines Unternehmens ausführt, Umsatzsteuer in 
Rechnung stellen und das ausgewiesene Bruttoentgelt 
empfangen ohne selbst einer Aufzeichnungs- oder Ab-
fuhrpflicht zu unterliegen. Der Empfänger der Lieferung 
oder Leistung ist hingegen zum vollen Vorsteuerabzug 
berechtigt. Dieses System setzt voraus, dass die für den 
Betrieb notwendigen Vorleistungen, die unterschied-
lich mit dem ermäßigten Satz oder dem Standardsatz 

487 	 Erlass vom 22. 4. 1950, Z 26.502 – 9 / 50, AÖFV 1950 / 78.
488 	 ZB Erlass des BMF, vom 31. 7. 1951, Z 31.120 – 9 / 51, AÖF 

1951 / 105; siehe auch die Übersicht zu den – auch für die Um-
satzsteuer relevanten – Pauschalierungserlässen oben Kapi-
tel II.B.1.

489	 BGBl 1958 / 300.
490	 BGBl 1961 / 140.
491 	 Siehe BGBl 1965 / 247, BGBl 1966 / 88, BGBl 1968 / 132 und 

BGBl 1971 / 255 sowie die Übersicht zu den Pauschalierungs-
verordnungen oben Kapitel II.B.2.

492 	 Umsatzsteuergesetz vom 29. Mai 1967, dBGBl 1967 I 545 = 
BStBl 1967 I 224; siehe auch Müller, Grundzüge des neuen 
Umsatzsteuergesetzes, DStZ 1967, 174 ( 174 f f ).

493 	 Umsatzsteuergesetz 1972, BGBl 1972 / 223.

belastet sind, in einer Höhe angenommen werden kön-
nen, die einem möglichen Vorsteueranspruch entspre-
chen. In den Materialien zum UStG 1972 wird unter-
stellt, dass die Vorleistungen zum überwiegenden Teil 
aus solchen bestehen, die mit dem normalen Steuersatz 
belastet sind und daher dieses Konzept vertretbar sei.494 
In den Verhandlungen im Finanz- und Budgetausschuss 
hatten die Vertreter der Oppositionsparteien eine Anhe-
bung des Steuersatzes auf 8% gefordert, weil auf Grund 
der Berechnungen des Agrarwirtschaftlichen Institutes 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
von Belastungen von durchschnittlich zu erwartenden 
9% ausgegangen wurde.495 Die Begründungen zu dem 
Abänderungsantrag deuten darauf hin, dass mit dem 
Steuersatz auch die in den Investitionen enthaltenen 
Umsatzsteuern abgedeckt werden sollten.496 Das System 
umfasste von Beginn an alle Lieferungen, für die in der 
Anlage A der ermäßigte Steuersatz Anwendung fand und 
alle sonstigen Leistungen, die im Rahmen des Betriebes 
erbracht wurden. Für die Lieferung jener Erzeugnisse, 
für die der ermäßigte Steuersatz nicht anzuwenden war, 
war eine zusätzliche Steuer von 10% zu erheben, die 
nach den allgemeinen Vorschriften des Umsatzsteuer-
gesetzes zu melden und abzuführen war. Der Steuersatz 
wurde mehrmals angepasst: Mit dem Bundesgesetz vom 
30. 11. 1976497 wurde der Steuersatz im § 22 auf 8% ange-
hoben. Mit dem AbgÄG 1983498 wurde der Steuersatz auf 
10% angehoben.

Das UStG 1972 sah einen durch Erklärung mögli-
chen Wechsel der Besteuerung umsatzsteuerpflichtiger 
Umsätze vor ( §  22 Abs 6 UStG 1972 ). Abgabepflichtige 
konnten bis zum Ablauf des Veranlagungszeitraums 
schriftlich gegenüber dem Finanzamt erklären, dass 
ihre Umsätze für den Veranlagungszeitraum nach den 
allgemeinen Vorschriften versteuert werden sollen. 
Eine solche Erklärung band den Abgabepflichtigen für 
5 Jahre;499 ein Widerruf der Erklärung konnte folglich 
erst nach dem Ende der fünfjährigen Frist erfolgen und 
war spätestens bis zum Ende des ersten Kalendermo-

494 	 ErlRV 145 BlgNR XIII.GP.
495 	 Abänderungsantrag der Abgeordneten Hietl und Genossen 

zur Regierungsvorlage ( 145 der Beilagen ), 382 BlgNR XIII GP.
496 	 In den Begründungen zu dem Antrag wurde auch das Argu-

ment vorgebracht, dass die österreichische Landwirtschaft 
verhältnismäßig stark mechanisiert sei und deshalb ein hö-
herer Steuersatz gerechtfertigt sei.

497	 BGBl 1976 / 666.
498	 BGBl 1983 / 587.
499 	 Die Regelung ist großzügig, da in anderen Abgabenrech-

ten keine Rückwirkung vorgesehen ist. Großbritannien ( SI 
( Statutory Instrument ) 1995 / 2518, Reg 53( 2 ), 54 55 ( 1 ); SI 
1996 / 542; SI 2001 / 677; SI 2003 / 1069, Reg 4, SI 2004 / 767, Reg 
5; SI 2006 / 587, Reg 3; dazu Tolleys, Value Added Tax ( 2009 ), 
63.14 ) erlaubt etwa einen Wechsel nur ab dem Zeitpunkt des 
Eingangs des Änderungsschreibens. § 24 Abs 4 dUStG befris-
tet die Wirksamkeit einer Änderungserklärung bis zum 10. 
Tag eines Kalenderjahres.
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nats des Veranlagungsjahres, für das der Widerruf gel-
ten sollte, zu erklären.

§ 22 UStG 1972 sah allerdings keine Regelung für 
den Fall vor, die bei Wechsel von den Vorschriften des 
§ 22 UStG hin zu einer Besteuerung nach den allgemei-
nen Vorschriften des UStG eine Vorsteuerkorrektur an-
geordnet hätte. Grundsätzlich sollte durch das System 
eine durchschnittliche Investitionstätigkeit und den da-
mit anfallenden Vorleistungen, die mit dem erhöhten 
Satz belastet werden, abgegolten werden. Eine Bünde-
lung der Investitionen in einem fünfjährigen Zeitraum 
und eine Erklärung, wieder in das Verfahren nach § 22 
UStG zurückzukehren, kann solcherart bei exzessiver 
Nutzung der Wahlmöglichkeiten vom Gesetzgeber nicht 
intendierte Vorteile bewirken.

Im AbgÄG 1980500 wurde daher für den Fall des Über-
ganges von der Besteuerung nach den allgemeinen Vor-
schriften des UStG auf die besonderen Vorschiften nach 
§ 22 UStG die sinngemäße Anwendung der Vorschrif-
ten über die Vorsteuerkorrektur eingeführt. Diese Vor-
schrift sollte bewirken, dass eine anteilige Kürzung so-
wohl für Anlagegüter, als auch für die übrigen Güter, 
wenn diese im Jahr vor dem Widerruf angeschafft wor-
den waren und noch nicht im Betrieb verbraucht wur-
den, stattzufinden hatte.501 Der VwGH hat jedoch durch 
seine Entscheidung, dass der Wechsel der Besteuerung 
vom Regelsystem zu jenen nach Durchschnittssätzen 
keine Änderung der Verhältnisse wäre und damit eine 
sinngemäße Anwendung der Bestimmungen über die 
Vorsteuerberichtigung nicht erfolgen könnte, die Vor-
schrift unanwendbar gemacht und nur auf solche Fälle 
eingeschränkt, die mit befreiten Umsätzen im Zusam-
menhang standen.502 Der Übergang der Ermittlungsvor-
schriften für die Umsatzsteuer wäre nur vereinfachen-
der Natur, der das Einzelaufzeichnungsgebot durch eine 
pauschale Berechnung ersetzt.503 Die Judikatur wurde 
im Schrifttum kritisch kommentiert.504

c.	 Umsatzsteuerpauschalierung im UStG 1994 
und die Vorgaben der MwStSystRL

Die Bestimmung des § 22 UStG 1994505 wurde beinahe 
wortgleich aus dem UStG 1972 übernommen. Die An-
wendung der §§ 12 Abs 10 und 11 UStG wurden nicht 
mehr als sinngemäße bezeichnet, sondern als allge-

500 	 BGBl 1980 / 563.
501 	 Nolz / Scheiner, Zum Entwurf eines Abgabenänderungsgeset-

zes 1980, ÖStZ 1980, 166 ( 166 f f ); Kranich / Siegl / Waba, Mehr-
wertsteuerhandbuch5 ( 1988 ) § 22 Tz 10.

502 	 VwGH 3. 11. 1986, 85 / 15 / 0225, ÖStZB 1987, 357.
503 	 Beiser, Vorsteuerberichtigung beim Übergang von der Regel-

besteuerung zur Pauschalbesteuerung iSd § 21 Abs 6 UStG, 
ÖStZ 1988, 279 ( 279 f f ).

504 	 Ruppe, UStG3 ( 2005 ) § 22 Tz 46.
505 	 BGBl 1994 / 663.

meine Anwendungsanordnung formuliert. Nach der 
Verwaltungspraxis ist allerdings » [ d ]er Übergang von 
der Regelbesteuerung zur Besteuerung nach § 22 UStG 
1994 [ … ] keine Änderung der Verhältnisse im Sinne des 
§ 12 Abs 10 und 11 UStG 1994 «.506 Ein historischer Ver-
such, Kürzungsvorschriften für den Fall eines Wech-
sels vom Regelsystem zur Pauschalierung einzuführen, 
scheiterte offenbar.507 Mit dem StRefG 2000508 wurde 
der Steuersatz für die pauschalierten Landwirte von 10% 
auf 12% für den Fall angehoben, dass die Lieferungen 
an Unternehmer für deren Unternehmen erfolgen.509 
Im Schrifttum wird die Erhöhung der Umsatzsteuer-
sätze damit gerechtfertigt, dass sich ansonsten ein ne-
gativer Saldo aus Umsatzsteuer und Vorsteuer ergeben 
würde.510 Diese Annahme ist schlüssig unter der Voraus-
setzung, dass die Investitionen des Anlagevermögen in 
dem errechneten Vorsteueransatz berücksichtigt sind.

Die Bestimmungen im UStG 1994 waren in Einklang 
mit den Vorschriften der Mehrwertsteuerrichtlinien511 
zu gestalten. Die österreichischen Vorschriften gehen al-
lerdings über den durch die Richtlinie gefassten sachli-
chen Anwendungsbereich hinaus, beschränkt doch die 
österreichische Regelung die Pauschalierungsvorschrif-
ten nicht auf die im Anhang  VIII der RL aufgezählten 
Dienstleistungen.512 Der EuGH hat mittlerweile in zwei 

506 	 Rz 2856 UStR 2000; siehe auch Ruppe / Achatz, UStG4 ( 2011 ) 
§ 22 Tz 46; Haunold, Vorsteuerberichtigung, in: Achatz / Tum-
pel ( Hrsg ), Vorsteuerabzug ( 2005 ) 123 ( 166 ).

507 	 Kolacny, Regierungsvorlage einer Umsatzsteuergesetznovelle 
1996, SWK 1996, T 269 ( T 269 f f ).

508 	 BGBl 1999 / 106.
509 	 Eine Begründung für die Satzerhöhung wurde in den Mate-

rialien nicht gegeben. Ein Hinweis findet sich lediglich auf 
eine besondere rechtliche Organisationsform von mögli-
chen Abnehmern von Erzeugern landwirtschaftlicher Pro-
dukte. Es wurden ausdrücklich die Genossenschaften er-
wähnt; siehe ErlRV 1766 BlgNR XX. GP, 65.

510	 Jilch, Die Besteuerung pausachlierter Land- und Forstwirte4 
( 2011 ) 396.

511 	 Siehe Richtlinie 77 / 338 / EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Umsatzsteuern – gemeinsames Mehrwertsteuersys-
tem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage ( 6. 
MwSt-RL ), ABl L 173 / 1 ( 13. 6. 1977 ), und nachfolgend Richt-
linie 2006 / 112 / EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem ( MwStSysRL ), ABl 
L 347 / 1 ( 11. 12. 2006 ).

512 	 Ruppe / Achatz, UStG4 ( 2011 ) § 22 Tz  10; Schwaiger, Gemein-
schaftsrechtswidrigkeit der Pauschalbesteuerung der Land- 
und Forstwirte ? SWK 2004, S 546 ( S 546 f f ). Die von Schwaiger 
kritisierte Fehleinordnung der Umsätze aus der Veräuße-
rung von Betrieben und Teilbetrieben unter die Pauscha-
lierungsregeln ist jedoch nicht völlig überzeugend, weil die 
Mitgliedstaaten ein Wahlrecht ausüben können, die Besteu-
erung der Übertragung von betrieblichen Einheiten zur Gän-
ze aus dem Anwendungsbereich der Umsatzsteuer auszu-
nehmen ( Art 19 MwStSystRL ). Folglich wäre ein Belassen der 
Anwendung der Pauschalierung auf Betriebsübertragungen 
mit einem Ausscheiden aus der Besteuerung dann gleichzu-
setzen, wenn für Vorgänge der Veräußerung ein Verbot über 
die Rechnungsausstellung bestünde.
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Entscheidungen über den sachlichen Anwendungsbe-
reich der Pauschalierungsregeln gemäß des XII  Titels, 
Kapitel 2 MwStSystRL zu befinden gehabt: In den Rechts-
sachen Harbs513 und Stadt Sudern514 hat der Gerichtshof 
den Anwendungsbereich auf die im Anhang VII und VIII 
genannten Lieferungen und Leistungen eingeschränkt 
und Vermietungsumsätze und Umsätze aus einer Jagd-
pacht unter den Anwendungsbereich der allgemeinen 
Vorschriften subsumiert.

Die MwStSystRL515 beschränkt in Art 299 die Festset-
zung der Höhe der Pauschalausgleichsätze: Die Pauscha-
lausgleich-Prozentsätze dürfen nicht dazu führen, dass 
die Pauschallandwirte insgesamt Erstattungen erhalten, 
die über die Mehrwertsteuervorbelastung hinausgehen. 
Auf Grund dieser Beschränkung ist es zweifelhaft, dass 
eine generelle Festlegung des Pauschalsatzes für alle 
Teile der Landwirtschaft gerechtfertigt ist. Die Richtlinie 
erlaubt ausdrücklich die Festlegung unterschiedlicher 
Pauschalsätze für die einzelnen Teilbereiche der Land-
wirtschaft und der Forstwirtschaft ( Art  297 MwStSyst-
RL ). Von dieser Möglichkeit hat beispielsweise Deutsch-
land Gebrauch gemacht.516

Nach dem österreichischen System des Wechsels von 
und zur Normalbesteuerung wird zudem die Möglichkeit 
eingeräumt, große Anschaffungen, die dem Standardum-
satzsteuersatz unterliegen, mit Vorsteuerabzug durch-
zuführen, ohne dass bei Widerruf der Besteuerung nach 
den allgemeinen Vorschriften eine Vorsteuerkorrektur zu 
erfolgen hat.517 Dies ist zumindest unbefriedigend, zumal 
die Pauschalbesteuerung nach § 22 UStG auf die Kom-
pensation aller möglicherweise anfallender Vorsteuerbe-
träge abzielt, also sowohl solcher aus dem laufenden Be-
trieb, wie auch solcher aus Anschaffungsvorgängen. Kann 
daher ohne Berichtigung wieder zur Pauschalierung ge-
wechselt werden, so stellt insofern die Investitionstan-
gente im Pauschalsatz eine übermäßige Vergütung dar.518 
Darin könnte womöglich im Lichte der Rechtssache Hei-
ser519 sogar ein beihilfenrechtliches Problem erblickt 

513 	 EuGH 15. 7. 2004, C-321 / 02, Slg 2004, I-7101, Harbs.
514 	 EuGH 26. 5. 2005, C-43 / 04, Slg 2005, I-4491, Stadt Sudern.
515 	 Richtlinie 2006 / 112 / EG des Rates vom 28. November 2006 

über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem ( MwStSysRL ), 
ABl L 347 / 1 ( 11. 12. 2006 ).

516 	 § 24 Abs 1 dUStG.
517 	 Siehe wiederum Rz 2856 UStR 2000: » Der Übergang von der 

Regelbesteuerung zur Besteuerung nach § 22 UStG 1994 ist 
keine Änderung der Verhältnisse im Sinne des § 12 Abs 10 
und 11 UStG 1994. Wurde jedoch im Rahmen einer Regelbe-
steuerung ein Vorsteuerabzug vorgenommen, so ist zB bei ei-
ner Veräußerung oder unentgeltlichen Übergabe innerhalb 
von 9 Jahren nach der erstmaligen Verwendung eine Berich-
tigung des im Rahmen der Regelbesteuerung vorgenomme-
nen Vorsteuerabzuges vorzunehmen.«

518 	 Siehe auch Art 184 MwStSystRL.
519 	 EuGH vom 3.3.2005, C-172 / 03, Slg 2005, I-1627, Heiser. In 

der Rechtssache Heiser wurde anlässlich des Überganges 
des Gesundheitssektors von der Besteuerung mit dem er-

werden. Jedenfalls wäre aber bei einer makroökonomi-
schen Berücksichtigung von Investitionen im Pauschal-
satz nach § 22 UStG aus systematischer Sicht zu fordern, 
dass Österreich – ebenso wie Deutschland520 – von der Er-
mächtigung des Art 192 MwStSystRL521 Gebrauch machte 
und eine Vorsteuerkorrekturverpflichtung vorsähe.

5.	 Exkurs: Die Kammerumlagen und -beiträge zur 
Finanzierung der Landwirtschaftskammern

Bereits das B-VG 1920522 hat die Kompetenz für Berufs-
vertretungen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
den Ländern überlassen. Art 10 Z 8 B-VG 1920 wies dem 
Bund die Gesetzgebung und Vollziehung für die » Kam-
mern für Handel, Gewerbe und Industrie « zu. In Art 11 
Abs 1 Z 2 B-VG 1920 wurden berufliche Vertretungen der 
Gesetzgebung des Bundes und Vollziehung der Länder 
übertragen, » soweit sie nicht unter Artikel 10 fallen, je-
doch mit Ausnahme jener auf land- und forstwirtschaft-
lichem Gebiet «. Die Letztgenannten unterliegen damit 
der Zuständigkeit der Länder ( Art 15 B-VG ). Dieses Kom-
petenzkonzept blieb bis heute unverändert.523 Folglich 
gibt es kein die landwirtschaftlichen Kammern regeln-
des Bundesgesetz.524 Die sozialpartnerschaftliche Ko-
ordinierung der Interessen der Landwirtschaft auf der 
Ebene des Bundes übernimmt die Präsidialkonferenz 
der Landwirtschaftskammern Österreichs.525 Demge-
genüber werden die Organisation, die Aufgaben sowie 
die Finanzierung der Landwirtschaftskammern durch 
Landesgesetze geregelt. Die gesetzlichen Bestimmun-
gen sehen generell die Pflichtmitgliedschaft von Eigen-
tümern, Pächtern oder Nießbrauchberechtigten von 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken 
einer bestimmten Mindestgröße vor. In Tirol und Vor-
arlberg haben die Landwirtschaftskammern auch die 
Interessen der Landarbeiter vertreten.526 In den übrigen 

mäßigten Steuersatz auf die Umsatzsteuerbefreiung auf die 
Anwendung der Vorschriften über die Vorsteuerkorrektur 
verzichtet; diese – auch mit der 6. MwSt-RL nicht vereinbare – 
Maßnahme des Gesetzgebers wurde vom EuGH mit den Vor-
schriften über das Beihilfenverbot als unvereinbar erklärt.

520 	 Siehe § 15  a Abs 7 dUStG.
521 	 Diese Bestimmung lautet: » Geht der Steuerpflichtige von der 

normalen Mehrwertsteuerregelung auf eine Sonderregelung 
über oder umgekehrt, können die Mitgliedstaaten die erfor-
derlichen Vorkehrungen treffen, um zu vermeiden, dass dem 
Steuerpflichtigen ungerechtfertigte Vorteile oder Nachteile 
entstehen.«

522 	 StGBl 1920 / 450 = BGBl 1920 / 1.
523 	 VfSlg 1537 / 1947; VfSlg 8539 / 1979; VfSlg 11.501 / 1987.
524	 Korinek, Wirtschaftliche Selbstverwaltung ( 1970 ) 73.
525 	 Walter / Mayer / Kucsko-Stadlmayer, Bundesverfassunsgrecht10 

( 2007 ) 439.
526 	 In Tirol wurden die beiden Kammern organisatorisch ge-

trennt und sind nun selbständige juristische Personen. In 
Vorarlberg ist die Landwirtschaftskammer in 2 Sektionen 
geteilt, in die Sektion Land- und Forstwirte und land- und 
forstwirtschaftliche Dienstnehmer.
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Bundesländern, mit Ausnahme des Burgenlandes und 
Wien, wurden Landarbeiterkammern eingerichtet.527

Die Finanzierung der Landwirtschaftskammer erfolgt 
durch Umlagen, die als Zuschlag zur Grundsteuer einge-
hoben werden, und durch Grundbeiträge. Bei Kammeran-
gehörigen, die weder Eigentümer, Pächter oder Nutznie-
ßer land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke 
sind, wird die Kammerumlage nach dem Geschäftsum-
fang festgesetzt. Die übrigen Einnahmen zur Deckung der 
Aufwendungen stammen aus Zuwendungen des Landes 
und des Bundes und aus Einnahmen eigener Einrichtun-
gen.528 Übersichtsweise ergibt sich folgendes Bild:

▷▷ Das Burgenländische Landwirtschaftskammerge-
setz ( B-LWKG )529 bestimmt in § 1, dass die Kammer 
zur Vertretung und Förderung der Land- und Forst-
wirtschaft im Burgenland und zur Beratung und Ver-
tretung der Land- und Forstwirte sowie zur Wahrneh-
mung ihrer wirtschaftlichen, beruflichen, sozialen 
und kulturellen Interessen berufen ist. Die Bedeckung 
des Aufwandes soll durch Kammerumlagen, die von 
Kammermitgliedern, die Eigentümer von landwirt-
schaftlichen Grundstücken sind deren Ausmaß min-
destens 5.700  m2 beträgt oder einen Einheitswert von 
€ 1.500 hat ( § 3 Abs 1 Z 1 B-LWKG ), und sonstigen Un-
ternehmern, die eine land-und forstwirtschaftliche 
selbständige Erwerbstätigkeit hauptberuflich auf ei-
gene Rechnung ausüben ( § 3 Abs 1 Z 2 B-LWKG ). Fa-
milienangehörige, die hauptberuflich tätig sind, so-
wie land- und forstwirtschaftliche Genossenschaften 
zahlen ebenfalls eine Umlage. Die Umlage bemisst 
sich nach dem Grundbetrag, der auf Grund einer Ver-
ordnung der Landesregierung unter der Berücksich-
tigung der Lebenshaltungskosten mit einem Betrag 
von € 15530 festzusetzen ist, und einem Betrag, der sich 
aus der Vervielfältigung der Beitragsgrundlage mit ei-
nem Hebesatz ergibt ( §  25 Abs 2 B-LWKG ). Beitrags-
grundlage ist der für Zwecke der Grundsteuer ermit-
telte Messbetrag oder jener gesonderte Messbetrag, 
der sich ergeben würde, wenn das Grundstück land- 
und forstwirtschaftlich genutzt würde. Der Hebesatz 
wird jährlich von der Vollversammlung festgelegt. Der 
Beitrag des Landes ist in der Höhe der Aufwendungen 
festzusetzen, der nicht anderweitig gedeckt werden 
kann ( §  27 Abs 2 B-LWKG ). Die Finanzierung durch 
das Land dient den in § 6 festgelegten Aufgaben und 
ist eine Differenzgröße zu den Umlagen, die von den 
Mitgliedern selbst zu bezahlen sind.531

527 	 Walter / Mayer / Kucsko-Stadlmayer, Bundesverfassunsgrecht10 
( 2007 ) 439.

528	 Pernthaler, Kammern im Bundesstaat ( 1996 ) 65.
529 	 LGBl 2002 / 76 idF LGBl 2010 / 10.
530 	 Vgl auch UFS 23. 3. 2006, RV / 0355-W / 04.
531 	 Ein Rechungsabschluss der Burgenländischen Landwirt-

schaftskammer ist auf deren Website nicht ersichtlich. Die 

▷▷ Das Kärntner Landwirtschaftskammergesetz ( K-
LWKG )532 folgt demselben Format wie das Gesetz im 
Burgenland.533 Der Schwellenwert für die Pflichtmit-
gliedschaft ist 1 Hektar ( § 4 Abs 1 lit a K-LWKG ). Die 
Bedeckung erfolgt durch Umlagen und Zuschüsse. 
Die Kammer kann aber auch Kostenbeiträge für die 
Berufsvertretung beschließen, ein Beschluss der 
von der Landesregierung zu genehmigen ist ( § 31 K-
LWKG ). Der Grundbetrag wird im Gesetz mit € 21,80 
festgelegt ( § 32 Abs 2 K-LWKG ). Den Hebesatz betref-
fend schreibt das Gesetz eine Deckelung von 600% 
vor ( § 32 Abs 4 K-LWKG ). Das Kärntner Gesetz sieht 
keine besondere Regelung eines Landeszuschusses 
vor.

▷▷ Das Niederösterreichische Landwirtschaftskammer-
gesetz ( NÖ-LWKG )534 fasst die Pflichtmitgliedschaft 
unter dem Begriff des persönlichen Wirkungsbe-
reichs des Gesetzes zusammen ( § 4 NÖ-LWKG ). Der 
Schwellenwert für die Pflichtmitgliedschaft wird mit 
einem Hektar festgelegt. Der Grundbetrag wird mit 
€ 23,62 festgelegt ( § 29 Abs 4 NÖ-LWKG ). Der Hebes-
atz wird zweigeteilt angesetzt, einmal für die Lan-
des-Landwirtschaftskammer mit einer Deckelung 
von 400% und einmal für die Bezirksbauernkam-
mern mit einer Deckelung von 100% ( § 29 Abs 5 NÖ-
LWKG ). Auch das Niederösterreichische Gesetz sieht 
einen Pflichtbeitrag des Landes nach dem Bedarf vor 
( § 31 NÖ-LWKG ).

▷▷ Das Oberösterreichische Landwirtschaftskammer-
gesetz ( OÖ-LWKG )535 setzt den Schwellenwert für die 
Pflichtmitgliedschaft mit einem Einheitswert von 
€ 1.500 fest ( § 3 Z 1 OÖ-LWKG ). Personen mit einem 
landwirtschaftlichen Grundstück von mindestens ei-
nem Hektar können durch Erklärung Mitglied wer-
den ( § 3  a LWKG ). Der Grundbetrag wird mit € 14,50 
festgelegt und der Hebesatz mit 750% gedeckelt. Die 
über die Umlagen hinausgehenden Erfordernisse 
sind durch Landesmittel zu decken ( § 41 OÖ LWKG ).

▷▷ Das Salzburger Landwirtschaftskammergesetz ( S-
LWKG )536 räumt das Recht auf Selbstverwaltung ein 
( §  1 S-LWKG ). Es sieht eine doppelte Wertschwelle 
für die Bestimmung der Pflichtmitgliedschaft vor, 
nämlich mindestens einen Grundsteuermessbetrag 
von € 0,87 oder zwei Hektar. Grundbetrag und Hebes-
atz sind jeweils von der Vollversammlung der Land-
wirtschaftkammer festzusetzen. Eine Obergrenze für 

fehlende Transparenz ist aber kein Phänomen der Landwirt-
schaftskammern, sondern gilt für alle Selbstverwaltungskör-
per, mit Ausnahme der Gemeinden.

532 	 LBGl 1991 / 127 idF LGBl 2011 / 4.
533 	 Die folgenden Landesgesetze werden nur hinsichtlich be-

sonderer Abweichungen kommentiert.
534 	 LGBl 6000 – 12.
535	 LGBl 1967 / 55 idF 2010 / 60.
536 	 LGBl 2000 / 1 idF LGBl 2009 / 75.
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den Hebesatz sieht das Gesetz nicht vor. Ein Pflicht-
zuschuss des Landes ist nicht geregelt.

▷▷ Das Steirische Landwirtschaftskammergesetz ( St-
LWKG )537 sieht zwei Wertschwellen für die Begrün-
dung der Pflichtmitgliedschaft vor. Die erste knüpft 
an die Abgabepflicht für die Bodenwertabgabe ( §  4 
Abs 1 lit a St-LWKG ); das bedeutet, dass mindestens 
ein Einheitswert von € 14.600 gegeben sein muss.538 
Der zweite Wert betrifft alle jene Eigentümer und 
Pächter, die mindestens über einen Hektar Grund-
fläche verfügen ( §  4 Abs 1 lit  b St-LWKG ). Die Kam-
merumlage ist von der Vollversammlung der Land-
wirtschaftskammer festzulegen und darf 3% des Ein-
heitswertes nicht übersteigen ( § 32 Abs 2 St-LWKG ). 
Daneben können auch Kammerbeiträge festgesetzt 
werden. Ein Pflichtzuschuss des Landes ist im Gesetz 
nicht vorgesehen.

▷▷ Das Tiroler Landwirtschaftskammer- und Land-
arbeiterkammergesetz ( T-LWK- und LAKG )539 legt 
den Schwellenwert für die Pflichtmitgliedschaft mit 
5.000 m2 fest ( § 4 Abs 1 lit a T-LWK- und LAKG ). Der 
Grundbetrag wird mit € 40 bestimmt und die Fest-
legung des Hebesatzes erfolgt durch Beschluss der 
Vollversammlung. Das Gesetz sieht eine Deckelung 
von 1.500% vor ( §  25 Abs 1 T-LWK- und LAKG ). Ein 
Pflichtbeitrag des Landes ist nicht vorgesehen.

▷▷ Das Vorarlberger Landwirtschaftkammergesetz ( T-
LWK- und LAKG )540 teilt die Kammer in zwei Sekti-
onen. Die Sektion der Land- und Forstwirte vertritt 
die Interessen der Unternehmer und die Sektion der 
land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer die 
Interessen der Arbeitnehmer ( §  1 Abs 2 V- LWKG ). 
Die Schwellenwerte für die Pflichtmitgliedschaft 
werden unterschiedlich festgelegt. Solche Perso-
nen, deren Betrieb mit mehr als € 1.500 bewertet ist 
und dessen Ertrag überwiegend der Bestreitung sei-
nes Lebensunterhalts dient, werden von jenen unter-
schieden, deren Betrieb mit einem Einheitswert zwi-
schen € 150 und € 1.500 bewertet ist und dessen Er-
trag nicht überwiegend der Bestreitung des Lebens-
unterhalts dient. Der Hebesatz, der im Gesetz als Zu-
schlag auf die Grundsteuerbemessungsgrundlage 
bezeichnet wird, ist von der Sektion der Land- und 
Forstwirte festzusetzen. Der Zuschlag darf 1.200% 
nicht übersteigen. Im Vorarlberger Landwirtschafts-
kammergesetz wird keine Pflichtdeckung aus dem 
Landeshaushalt geregelt.

537 	 LGBl 1970 / 14 idF LGBl 2010 / 81.
538 	 § 4 Abs 2 BodenwertabgabeG, BGBl 1960 / 285 idF BGBl I 

2000 / 142.
539	 LGBl 2006 / 72 idF LGBl 2011 / 30.
540	 LBGl 1995 / 59 idF LGBl 2011 / 25.

▷▷ Das Wiener Landwirtschaftskammergesetz ( V-
LWKG )541 legt die Schwellenwerte für die Pflichtmit-
gliedschaft mit einem Hektar als Regelgröße fest, für 
Weinbauern und landwirtschaftliche Erwerbsgärt-
ner gilt ein Wert von 0,4 Hektar ( § 3 Abs 1 W-LWKG ). 
Der Beschluss über die Festsetzung der Beiträge 
ist der Beschlussfassung durch die Vollversamm-
lung übertragen und in einer eigenen Beitragsord-
nung festzulegen ( § 24 Abs 1 W-LWKG ). Die Vollver-
sammlung kann einen jährlichen Grundbetrag, der 
€ 145,34 nicht übersteigen darf, festlegen. Eine Rege-
lung über die Bedeckung durch die Stadt Wien ist im 
Gesetz nicht vorgesehen.

Die Finanzierung der Landwirtschaftskammern ist nicht 
transparent. Die Rechnungsabschlüsse werden auf den 
Websites der meisten Kammern nicht veröffentlicht.542 
Die Höhe der Umlagen und Grundbeträge sind folglich 
durch die Organisationen nicht kundgemacht worden. 
Historisch wurde für die Finanzierung der Kammern 
von einer Deckung durch die Beiträge der Kammerange-
hörigen ausgegangen.543 Die Beiträge zu den Landwirt-
schaftskammern können allerdings durch den Ausweis 
nach dem ESVG zumindest als Gesamtsumme festge-
stellt werden. So weist Eurostat unter der Rubrik » Reve-
nue data by individual tax « länderweise aufgeschlüsselt 
diverse Abgabendaten auf.544 Für Österreich wird dabei 
für das Jahr 2008 unter dem Code » D29AF « ein Gesamt-
betrag von € 39 Mio als » Kammerbeiträge, Landwirt-
schaftskammer « ausgewiesen. Wie hoch der öffentliche 
Anteil an der Finanzierung der Landwirtschaftskam-
mern ist, ergibt sich demgegenüber aus den Landes-
voranschlägen; sie sind für das Jahr 2010 in folgender 
Tabelle – unter Angabe des konkreten Haushaltsansat-
zes – angeführt:

Bundesland Haushaltsansatz
Betrag des Zuschusses 
zum eigenen Wirkungs-
bereich

Burgenland 1 – 740125 – 7320 001 € 2.250.000

Kärnten 74011 € 6.242.800

Nieder- 
österreich

1 / 74000 € 16.010.400

Ober- 
österreich

1 / 740 € 16.500.000

541	 LGBl 1957 / 28 idF 2010 / 56.
542 	 Kärnten veröffentlicht die Zusammenfassung des Jahresab-

schlusses für den Rechnungskreis Berufsvertretung.
543	 Korinek, Wirtschaftliche Selbstverwaltung ( 1970 ) 81.
544 	 Abrufbar unter http: / /ec.europa.eu / taxation_customs / taxati-

on / gen_info / economic_analysis / tax_structures / article_5985_
en.htm ( Stand: 30. 5. 2011 ).
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Salzburg
1 / 740, 1 / 7400, 
1 / 74001

€ 10.866200

Steiermark 74 € 17.000.000

Tirol 1 / 740 € 5.980.000

Vorarlberg — € 2.303.000

Wien 1 / 7491 / 754 € 550.000

€ 77.702.400

Die gesamten Landeszuschüsse an die Landwirtschafts-
kammern betragen knapp das Doppelte der eigenen 
Beiträge der Kammermitglieder. In den Posten der Lan-
deshaushalte wird teilweise unterschieden, ob den Zah-
lungen Leistungsvereinbarungen zu Grunde liegen. Sol-
che Posten wurden nicht in die Aufstellung einbezogen. 
Werden die Zuschüsse zu den Landwirtschaftskammern 
jedoch als ein Betrag im jeweiligen Haushalt ausgewie-
sen, wurde dieser Ansatz in der obigen Tabelle darge-
stellt. Folglich kann nicht abschließend gesagt werden, 
wie hoch der Anteil der Finanzierung des eigenen Wir-
kungsbereiches der Landwirtschaftskammern durch die 
Landeshaushalte ist. Es ist jedoch zweifelsfrei festzuhal-
ten, dass der eigene Wirkungsbereich erheblich durch öf-
fentliche Mittel finanziert wird. Dies erstaunt, zumal die 
übrigen Kammern unternehmerischer Mitglieder den ei-
genen Wirkungsbereich regelmäßig aus den Beiträgen 
ihrer Mitglieder finanzieren, ohne auf öffentliche Mittel 
zur Deckung des Aufwandes angewiesen zu sein.545 Der 
Grund, warum die Landwirtschaftskammern ihren Auf-
wand mehrheitlich aus öffentlichen Mitteln finanzieren 
können, dürfte in der starken politischen Verflechtung 
mit den finanzierenden Ländern liegen.

D.  Zwischenergebnis

Zusammenfassend lässt sich festhalten:
Die abgabenrechtliche Behandlung der Land- 
und Forstwirtschaft außerhalb des Bereichs der 
einkommensteuerlichen Vollpauschalierung 
zeigt keine relevanten Nachteile, die die aus der 
Vollpauschalierung erfließende Begünstigung in 
einer Gesamtbetrachtung im Lichte des Gleich-
heitssatzes kompensieren könnten. Im Gegenteil: 

545 	 Die Bestimmungen über die finanzielle Gebarung der Land-
wirtschaftskammern schließen die Zuwendungen des Bun-
des, der Länder oder auch der Gemeinden als Finanzierungs-
grundlagen zur Deckung des Aufwandes ein. Die Deckung 
der Aufwendungen der übrigen beruflichen Kammern er-
folgt von Gesetzes wegen ausschließlich durch Umlagen 
( §§ 121 f WKG ), Grundumlagen ( § 123 WKG ) und Gebühren 
für Sonderleistungen ( §  125 WKG ) für die Wirtschaftskam-
mern, durch Umlagen für die Wirtschaftstreuhänderkam-
mer ( §  168 WTBG ) und Kammerumlagen durch die Ärzte-
kammer ( § 80 Z 6 iVm §§ 131, 132 ÄrzteG ).

Zahlreiche weitere Begünstigungen ergeben das 
Gesamtbild einer umfassenden Bevorzugung der 
Land- und Forstwirtschaft. Dies betrifft insbeson-
dere folgende Regelungen:
a )	 Außerhalb des gewerblichen Grundstücks-
handels und der §§ 29 Z 1, 30 EStG können im 
Bereich der Land- und Forstwirtschaft wegen § 4 
Abs 1 letzter Satz und § 4 Abs 3 letzter Satz EStG 
Umwidmungsgewinne steuerfrei realisiert wer-
den. Im Schrifttum wird diesbezüglich von unver-
steuerten Milliardenbeträgen aus Umwidmungen 
gesprochen; konkrete Berechnungen für den Zeit-
raum von 2007 bis 2011 weisen jährliche Umwid-
mungsgewinne von durchschnittlich € 2,7 Mrd. 
aus, wenngleich diese nicht zwingend im vollen 
Umfang sofort realisiert werden. Diese Begünsti-
gung betrieblicher Veräußerungsgewinne kommt 
augenscheinlich vor allem der Land- und Forst-
wirtschaft zu Gute. Die deutsche Parallelregel 
wurde daher vom BVerfG bereits 1970 als verfas-
sungswidrig aufgehoben.
b )	 Land- und forstwirtschaftlich genutzte Zug-
maschinen und Motorkarren sind nach § 2 Abs 1 
Z 7 KfzStG 1992 von der Kraftfahrzeugsteuer be-
freit. Im Förderbericht des BMF wird der dadurch 
verursachte Einnahmenausfall mit jährlich € 110 
Mio angegeben.
c )	 Das Mineralölsteuergesetz sieht in § 7  a eine 
Steuervergütung für Agrardiesel vor; diese beträgt 
derzeit € 0,299 je Liter und ist in ihrem Gesamt-
betrag mit € 50 Mio gedeckelt, der auch ( in der 
Vergangenheit: nahezu ) ausgeschöpft wird. Diese 
Begünstigung ist zwar unionsrechtlich sowohl im 
Lichte der EnergiesteuerRL als auch  – aufgrund 
einer erfolgten Notifizierung – beihilfenrechtlich 
gestattet und international nicht unüblich, aber 
aus national-steuerrechtlicher Sicht auch keines-
wegs geboten.
d )	 Auch im Bereich der Umsatzbesteuerung ist 
durch § 22 UStG vorgesehen, dass nicht buchfüh-
rungspflichtige Unternehmer die in einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb anfallende 
Vorsteuer und Umsatzsteuer nach Durchschnitts-
sätzen ermitteln. Schon aufgrund der möglichen 
Optionsmöglichkeit zur Regelbesteuerung kann 
darin kein steuerlicher Nachteil erblickt werden. 
Vielmehr dürften im Pauschalsatz des § 22 UStG 
auch Anlageinvestitionen berücksichtigt sein, 
sodass sich praktisch durch die Möglichkeit des 
Wechsels von und zur Pauschalierung unter Ver-
zicht auf eine Vorsteuerkorrektur die – zumindest 
rechtspolitisch bedenkliche  – Gestaltungsmög-
lichkeit eröffnet, große Anschaffungen, die dem 
Standardumsatzsteuersatz unterliegen, im Rah-
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men der Normalbesteuerung mit Vorsteuerab-
zug durchzuführen, ohne dass bei Widerruf der 
Besteuerung nach den allgemeinen Vorschriften 
eine Vorsteuerkorrektur zu erfolgen hat.
e )	 Hinzu tritt der Umstand, dass auch die Fi-
nanzierung der Selbstverwaltung im Rahmen der 
Landwirtschaftskammern nicht kostendeckend 
ausgestaltet ist. In erheblichem Ausmaß decken 
die Länder  – und damit der Steuerzahler  – den 
Aufwand des eigenen Wirkungsbereichs der 
Landwirtschaftskammern.

IV.  Schlussbetrachtung

Es ist unbestritten, dass die Landwirtschaft wichtige und 
unabkömmliche Aufgaben nicht nur für die Nahrungs-
mittelproduktion, sondern auch für die Landschafts-
pflege und den gesellschaftlichen Zusammenhalt im 
ländlichen Raum leistet. Sie lässt sich auch nur bedingt 
mit marktwirtschaftlichen Grundsätzen messen, dient 
doch die Unterstützung durch die öffentliche Hand ge-
rade auch dazu, Nahrungsmittel für jeden leistbar zu 
machen und Versorgungssicherheit herzustellen. All 
dies soll und kann nicht bestritten werden. Dieser Bei-
trag sollte jedoch aufzeigen, dass das derzeitige Besteu-
erungssystem dieser Zielsetzung nicht nachkommt. Vor 
allem vor dem Hintergrund, dass die landwirtschaftli-
chen Unternehmer einen nicht unbeträchtlichen Teil ih-
res Einkommens aus – in diesem Beitrag keineswegs kri-
tisierten – öffentlichen Zuschüssen beziehen. Zusätzlich 
werden durch Zahlungen aus dem Haushalt des Bundes 
überwiegend die Ansprüche der landwirtschaftlichen 
Bevölkerung an die sozialen Sicherungssysteme gedeckt.

Das einheitswertbasierende System der Vollpauscha-
lierung führt nicht nur zu verfassungswidrigen Verzer-
rungen im Vergleich zu anderen Erwerbstätigkeiten, 
sondern auch zu Verzerrungen innerhalb der Landwirt-
schaft. Das mit der Vollpauschalierung  – und auch an-
deren steuerlichen Sonderregelungen  – verfolgt Förde-
rungsziel ist von einer konkreten Förderungswürdigkeit 
vollkommen entkoppelt, scheint dem » Gießkannen-
prinzip « zu folgen und hat mit der wirtschaftlichen Re-
alität wenig zu tun. Es ist daher uE verfassungsrecht-
lich geboten, das System der Besteuerung der Land- und 
Forstwirtschaft neu zu ordnen. In gewissen Bereichen 
könnte  – etwa nach deutschem Vorbild546  – eine pau-
schalierende Begünstigung sicherlich der Verwaltungs-
ökonomie dienen. Rechtspolitisch ist es daher erfor-
derlich, die Voraussetzungen für die Pauschalierung 
so zu definieren, dass nur jene Betriebe erfasst werden, 
bei denen die Pauschalierung tatsächlich im Wesentli-

546 	 Dazu oben Kapitel I.B. aE.

chen Vereinfachungs-, nicht aber umfassenden Begüns-
tigungscharakter hat. Im Hinblick auf die Land- und 
Forstwirtschaft könnte und müsste daher in gewissen 
eingeschränkten Bereichen – nach deutschem Vorbild – 
eine pauschalierende Begünstigung weiterhin der Ver-
waltungsökonomie dienen und solcherart bäuerliche 
Familienbetriebe entlasten. Darüber hinaus ist aber un-
verständlich, warum ein transparentes Regime  – bei-
spielsweise über die Gewinnermittlung durch Einnah-
men-Ausgaben-Rechnung  – der Landwirtschaft nicht 
zumutbar sein soll. Sollte dies zu einer ungerechtfer-
tigten steuerlichen Höherbelastung der in der Land-
wirtschaft Tätigen führen, läge es am Gesetzgeber, über 
konkrete Förderungsmaßnahmen in den als konkret 
förderungswürdig eingestuften Bereichen zu reflektie-
ren und außerhalb des Steuerrechts entsprechende, 
zielgerichtete Maßnahmen zu schaffen.

V.  �Zusammenfassung der wesentlichen 
Ergebnisse

1.	 Die einheitswertbasierende Vollpauschalierung des 
land- und forstwirtschaftlichen Gewinnes dient nicht 
nur der Verwaltungsökonomie, sondern wird vom 
Rechnungshof und im Schrifttum auch als rechts-
politisch und verfassungsrechtlich bedenkliche Be-
günstigung kritisiert. Die Vollpauschalierung bildet 
einen Fremdkörper im System der ertragsteuerlichen 
Gewinnermittlung, dem zudem nach der verwal-
tungsgerichtlichen Rechtsprechung notgedrungen 
ein Begünstigungscharakter innewohnt. Das Aus-
maß der steuerlichen Untererfassung lässt sich frei-
lich angesichts des tariflichen Grundfreibetrags und 
möglicher alternativer Gestaltungen bei mitarbeiten-
den Familienmitgliedern kaum beziffern. Allerdings 
weist das Bundesministerium für Finanzen den Ein-
nahmenausfall aufgrund der Durchschnittssatzbe-
steuerung für die Land- und Forstwirtschaft zB im 
» Förderungsbericht 2009 « mit € 200 Mio jährlich aus.

2.	 Die historische Wurzel der land- und forstwirtschaft-
lichen Vollpauschalierung lag in der Vermeidung 
einer Überbelastung der Finanzverwaltung durch 
Schätzungen bei mangelhaften Aufzeichnungen, 
der in den Jahren 1948 bis 1957 durch » Pauschalie-
rungserlässe « begegnet wurde. In den folgenden 
Jahrzehnten hat sich die Vollpauschalierung einer-
seits zu einem komplexen System entwickelt, ande-
rerseits wurde an den verschiedenen Punkten des 
Systems pauschal nachjustiert. Die Rechtsentwick-
lung zeigt auch eine tendenzielle, wenngleich nicht 
konstante Anhebung der Durchschnittssätze ( von 
25% im Jahr 1948 auf nunmehr 39% ) bei gleichzeiti-
ger Ausdehnung jener  – mittlerweile von der Buch-
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führungsgrenze entkoppelten – Einheitswertgrenze, 
bis zu der eine Vollpauschalierung möglich ist ( von 
rund € 7.300 im Jahr 1948 auf nunmehr € 100.000 ); 
darüber hinaus sind seit 1994 bis zu gewissen Ein-
heitswertgrenzen Teilpauschalierungen vorgesehen. 
Die Vollpauschalierung erfasst die in den Betrieben 
regelmäßig anfallenden Rechtsgeschäfte und Vor-
gänge der landwirtschaftlichen Erzeugung und der 
landwirtschaftlichen Dienstleistungen, wobei zB ge-
wisse Verkäufe von Altmaschinen, Versicherungs-
entschädigungen, die Mineralölsteuervergütung so-
wie Niederlassungs-, Betriebs- und Flächenstillle-
gungs-, Schlacht-, Sonder-, Extensivierungs- und Al-
pungsprämien etc miterfasst sind. Abpauschaliert 
ist auch die Veräußerung von Urprodukten. Eine 
Reihe von Vorgängen ist von der Pauschalierung hin-
gegen nicht erfasst; dazu gehören zB Ersätze, Abfin-
dungen und Ablösen, Entschädigungen, Jagdpacht-
erlöse, Veräußerungsgewinne und Einnahmen aus 
Vermietungen und Verpachtungen. Die Wertschöp-
fung von über die Urproduktion hinausgehenden, 
aber noch zur Land- und Forstwirtschaft gehören-
den land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwer-
ben und die Be- oder Verarbeitung, wie zB Privat-
zimmervermietung, Schneeräumung und Fleischdi-
rektvermarktung, wird außerhalb der Vollpauscha-
lierung steuerlich erfasst ( §§ 3 bis 6 LuF PauschVO 
2011 ). Im Rahmen der Vollpauschalierung sind 
auch diverse Verlustentstehungsverbote vorgesehen. 
Vollpauschalierungen existieren außer in der Land- 
und Forstwirtschaft lediglich für Gaststätten- und Be-
herbergungsbetriebe sowie Lebensmitteleinzel- und 
Gemischtwarenhändler. Die Gaststättenpauschalie-
rung steht derzeit bereits auf dem Prüfstand: Nach 
einer Entscheidung des UFS Innsbruck hat nunmehr 
auch der VwGH die verfassungsrechtlichen Beden-
ken gegen die Gaststättenpauschalierungs-Verord-
nung in mehreren Extremfällen geteilt und mit Be-
schluss vom 15. 9. 2011 den Antrag an den VfGH ge-
stellt, die Kernbestimmungen dieser Verordnung we-
gen ihres begünstigenden Charakters als gesetzwid-
rig aufzuheben. Darüber hinaus hatte der UFS Inns-
bruck zuvor die aus der Gaststättenpauschalierung 
erfließenden Vorteile als unionsrechtswidrige, rück-
zufordernde Beihilfen beurteilt.

3.	 Die vom Verfassungsgerichtshof als Sachlichkeitse-
lement akzeptierte Verwaltungsökonomie findet bei 
einseitig widerlegbaren Typisierungen zu Gunsten 
des Steuerpflichtigen jedenfalls dort eine Grenze, wo 
Pauschalierungsvorschriften den Erfahrungen des 
täglichen Lebens widersprechen und in keinem an-
gemessenen Verhältnis zu den damit in Kauf genom-
menen Differenzierungen stehen, wobei ein  – be-
nachteiligendes oder begünstigendes  – Abweichen 

vom Durchschnitt in einer Bandbreite von etwa 10% 
bis 20% zulässig zu sein scheint. Das Argument der 
Verwaltungsökonomie vermag freilich schon am 
Ausgangspunkt in mehrfacher Hinsicht nicht zu 
überzeugen. Vor allem wird bei einer einseitig wider-
legbaren Typisierung im Grunde das Gegenteil einer 
Vereinfachung bewirkt, zumal der ökonomisch den-
kende Steuerpflichtige geradezu » gezwungen « ist, 
seinen Gewinn zum Zwecke der Vergleichsrechnung 
doppelt zu ermitteln. Zu einer Vereinfachung kann 
es bei einer einseitig widerlegbaren Typisierung so-
mit nur dann kommen, wenn die Pauschalierung so 
vorteilhaft ist, dass sich ein solcher Vergleich erüb-
rigt. Schon aus dieser Überlegung wird aber wiede-
rum deutlich, dass die Pauschalierung zweifelsfrei 
eine systematische Steuerbegünstigung darstellt. 
Dies wird auch schon dadurch impliziert, dass selbst 
vor der Anhebung der Einheitswertgrenze durch die 
LuF PauschVO 2011 mehr als 90% aller steuerlich 
erfassten land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
die Pauschalierung in Anspruch genommen haben. 
Sowohl § 17 Abs 5 Z 2 und 3 EStG als auch die kon-
krete land- und forstwirtschaftliche Vollpauschalie-
rung entsprechen nicht den verfassungsrechtlichen 
Vorgaben:
a)	 Die Wahl des Einheitswertes als Pauschalierungs-

maßstab ist nicht geeignet, eine dem tatsächli-
chen Gewinn nahekommende Größe zu ermit-
teln. Spätestens seit der Umstellung der landwirt-
schaftlichen Marktordnung ab 1992 bzw 1995 
und dem darauf basierenden System der Direkt-
zahlungen stellt der – zuletzt zum 1. 1. 1988 fest-
gestellte – Einheitswert aus rechtlicher Sicht nur 
mehr eine fiktive Bezugsgröße dar, der jeden si-
gnifikanten Bezug zur Ertragsrealität der land-
wirtschaftlichen Betriebe verloren hat. Auch die 
tatsächlichen, nach § 32 BewG einheitswertbe-
stimmenden Reinerträge haben aufgrund des 
kollektivvertragsorientierten Ansteigens des Fa-
milienlohnansatzes im Zeitablauf keinen durch-
schnittlich-empirischen Bezug zu den festgestell-
ten Einheitswerten. Insofern führt das Anknüp-
fen an den Einheitswert zur Ermittlung eines ein-
kommensteuerlichen Gewinnes notwendiger-
weise zu zufallsabhängigen und daher willkürli-
chen Bemessungsgrundlagen. Dies belastet wohl 
bereits unmittelbar § 17 Abs 5 Z 3 EStG mit Ver-
fassungswidrigkeit, zumal durch diesen dem Ver-
ordnungsgeber die Möglichkeit einräumt wird, 
die Gewinnermittlung » durch Aufstellung von 
Reingewinnsätzen und Reingewinnprozentsät-
zen vom Einheitswert « festzulegen, wodurch ein 
verfassungswidriger Pauschalierungsmaßstab 
gesetzlich vorgezeichnet wird.
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b)	 Die Festsetzung der Durchschnittssätze und die 
Subjektivierung der Bemessungsgrundlage sind 
vollkommen unrealistisch und belasten die Pau-
schalierungsverordnung mit Rechtswidrigkeit. 
Selbst wenn pauschalierte Gewinne und ermit-
telte Gewinne annähernd übereinstimmen wür-
den, wäre dies eine eher zufällige Erscheinung. 
Im Ergebnis führt nämlich die mangelnde Sub-
jektivierung des einheitswertbasierenden An-
fangsbetrages systematisch zu einer weitgehen-
den Steuerfreistellung des Unternehmerlohnes 
und zu einer doppelten gewinnmindernden Be-
rücksichtigung von Sozialversicherungsbeiträ-
gen. Zudem zeigt sich, dass die auf historischen 
Einheitswerten basierende Pauschalierung völlig 
unempfindlich gegenüber Ertrags- und Kaufkraf-
tänderungen ist, während die zu berücksichtigen-
den Ausgaben an den allgemeinen Kostensteige-
rungen teilhaben. Diese Effekte werden durch 
die gelegentliche Anpassung der Durchschnitts-
sätze kaum bzw nicht kompensiert. Dieser theo-
retische Befund wird auch empirisch bestätigt: So 
zeigt sich, dass im Durchschnitt im Zeitraum von 
1966 bis 2010 nur etwa 19,61% der errechneten, 
an das Ertragsteuerrecht angenäherten vollpau-
schalierungsfähigen Gewinne auch tatsächlich 
durch die Vollpauschalierung erfasst wurden. 
Dieses Bild ändert sich auch in der jüngeren Ver-
gangenheit nicht: Der Erfassungsgrad liegt seit 
1992 bei etwa 16,84%, seit 1995 bei etwa 16,13% 
und seit 2006 bei nur etwa 11,14%. Diese Erfas-
sungsgrade liegen jedenfalls weit außerhalb der 
vom VfGH noch als unbedenklich beurteilten To-
leranzgrenze von etwa 10% bis 20%.

c)	 Schließlich garantiert auch die Wahl der Ein-
heitswertgrenze, bis zu der eine Vollpauschalie-
rung erfolgen kann, keinesfalls, dass nur jene 
Betriebe von einer Vollpauschalierung profitie-
ren können, die ohnehin kaum eine Ertragsteu-
erleistung zu erbringen hätten. Ungeachtet des 
Umstandes, dass Nebenerwerbslandwirte den 
Grundfreibetrag ohnehin bereits mit ihrem sons-
tigen Einkommen konsumieren, scheint generell 
das Gegenteil zu gelten: Im langjährigen Bundes-
durchschnitt von 1966 bis 2010 konnte bei hypo-
thetischer Vollausschöpfung der Einheitswert-
grenze eine Vollpauschalierung bei Betrieben mit 
knapp 76 Hektar reduzierter landwirtschaftlicher 
Nutzfläche ( ab 2011 sogar bis zu knapp 114 Hek-
tar ) vorgenommen werden. Empirisch bedeutet 
dies, dass sich im Durchschnitt von 1966 bis 2010 
bei Vollausschöpfung der Einheitswertgrenze ein 
an das Ertragsteuerrecht angenäherter jährlicher 
Gewinn von rund € 47.858 aufgrund der Durch-

schnittssatzbesteuerung nur in einem jährlichen 
pauschalierten Gewinn von rund € 8.789 nieder-
geschlagen hätte. Auch dadurch wird die Pau-
schalierungsverordnung mit Rechtswidrigkeit 
belastet.

4.	 Die abgabenrechtliche Behandlung der Land- und 
Forstwirtschaft außerhalb des Bereichs der einkom-
mensteuerlichen Vollpauschalierung zeigt keine re-
levanten Nachteile, die die aus der Vollpauschalie-
rung erfließende Begünstigung in einer Gesamtbe-
trachtung im Lichte des Gleichheitssatzes kompen-
sieren könnten. Im Gegenteil: Zahlreiche weitere Be-
günstigungen ergeben das Gesamtbild einer umfas-
senden Bevorzugung der Land- und Forstwirtschaft. 
Dies betrifft insbesondere folgende Regelungen:
a)	 Außerhalb des gewerblichen Grundstückshandels 

und der §§ 29 Z 1, 30 EStG können im Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft wegen § 4 Abs 1 letzter 
Satz und § 4 Abs 3 letzter Satz EStG Umwidmungs-
gewinne steuerfrei realisiert werden. Im Schrift-
tum wird diesbezüglich von unversteuerten Mil-
liardenbeträgen aus Umwidmungen gesprochen; 
konkrete Berechnungen für den Zeitraum von 
2007 bis 2011 weisen jährliche Umwidmungsge-
winne von durchschnittlich € 2,7 Mrd. aus, wenn-
gleich diese nicht zwingend im vollen Umfang 
sofort realisiert werden. Diese Begünstigung be-
trieblicher Veräußerungsgewinne kommt augen-
scheinlich vor allem der Land- und Forstwirtschaft 
zu Gute. Die deutsche Parallelregel wurde daher 
vom BVerfG bereits 1970 als verfassungswidrig 
aufgehoben.

b)	 Land- und forstwirtschaftlich genutzte Zugma-
schinen und Motorkarren sind nach § 2 Abs 1 Z 7 
KfzStG 1992 von der Kraftfahrzeugsteuer befreit. 
Im Förderbericht des BMF wird der dadurch ver-
ursachte Einnahmenausfall mit jährlich € 110 
Mio angegeben.

c)	 Das Mineralölsteuergesetz sieht in § 7  a eine Steu-
ervergütung für Agrardiesel vor; diese beträgt der-
zeit € 0,299 je Liter und ist in ihrem Gesamtbetrag 
mit € 50 Mio gedeckelt, der auch ( in der Vergan-
genheit: nahezu ) ausgeschöpft wird. Diese Be-
günstigung ist zwar unionsrechtlich sowohl im 
Lichte der EnergiesteuerRL als auch  – aufgrund 
einer erfolgten Notifizierung – beihilfenrechtlich 
gestattet und international nicht unüblich, aber 
aus national-steuerrechtlicher Sicht auch keines-
wegs geboten.

d)	 Auch im Bereich der Umsatzbesteuerung ist 
durch § 22 UStG vorgesehen, dass nicht buchfüh-
rungspflichtige Unternehmer die in einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb anfallende 
Vorsteuer und Umsatzsteuer nach Durchschnitts-



148

Steuerrecht  A� © Jan Sramek Verlag

A  Steu 1 / 2011 SPRW G. Kofler, G. Schellmann, Verfassungsrechtliche Aspekte der Vollpauschalierung 

sätzen ermitteln. Schon aufgrund der möglichen 
Optionsmöglichkeit zur Regelbesteuerung kann 
darin kein steuerlicher Nachteil erblickt werden. 
Vielmehr dürften im Pauschalsatz des § 22 UStG 
auch Anlageinvestitionen berücksichtigt sein, 
sodass sich praktisch durch die Möglichkeit des 
Wechsels von und zur Pauschalierung unter Ver-
zicht auf eine Vorsteuerkorrektur die – zumindest 
rechtspolitisch bedenkliche  – Gestaltungsmög-
lichkeit eröffnet, große Anschaffungen, die dem 
Standardumsatzsteuersatz unterliegen, im Rah-
men der Normalbesteuerung mit Vorsteuerab-
zug durchzuführen, ohne dass bei Widerruf der 
Besteuerung nach den allgemeinen Vorschriften 
eine Vorsteuerkorrektur zu erfolgen hat.

e)	 Hinzu tritt der Umstand, dass auch die Finanzie-
rung der Selbstverwaltung im Rahmen der Land-
wirtschaftskammern nicht kostendeckend ausge-
staltet ist. In erheblichem Ausmaß decken die 

Länder  – und damit der Steuerzahler  – den Auf-
wand des eigenen Wirkungsbereichs der Land-
wirtschaftskammern.
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Anhang: Datenblätter und Berechnungen

Für die grobe Überprüfung der Angemessenheit der Ein-
heitswerte und der Gewinnsätze kann, der Methodik 
Ruppes547 folgend, auf die jährlich erscheinenden, de-
taillierten » Buchführungsergebnisse aus der österrei-
chischen Landwirtschaft «548 zurückgegriffen werden, in 
denen – zuletzt für das Jahr 2009 – die Daten der buch-
führenden land- und forstwirtschaftlichen Betriebe aus-
gewertet werden.549 Durch die folgenden Berechnungen 
soll ermittelt werden, in welcher Höhe sich die durch die 
Vollpauschalierung erfassten Erträge im Rahmen einer 
echten ertragsteuerlichen Gewinnermittlung nach § 4 
EStG auswirken würden.550

Den » Buchführungsergebnissen « lässt sich zunächst 
die durchschnittliche Betriebsgröße in Hektar redu-
zierter landwirtschaftlicher Nutzfläche ( RLN ) entneh-
men ( Spalte  1 der untenstehenden Tabellen ),551 die 
sich grundsätzlich aus den normalertragsfähigen Flä-

547 	 Die Ausnahmebestimmungen des Einkommensteuergeset-
zes ( 1971 ) 270 f f; siehe für eine detaillierte Auswertung der 
» Buchführungsergebnisse « des Jahres 1990 Leitner / Rosner, 
Fiskalische und wirtschaftspolitische Wirkungen der Pau-
schalierung der Besteuerung der Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft ( 1992 ) 7 f f.

548 	 Die » Buchführungsergebnisse « eines jeden Jahres werden 
von der LBG Wirtschaftstreuhand als » Betriebswirtschaft-
licher Bericht an das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft « erstellt und 
im jeweiligen Folgejahr veröffentlicht; in der nachfolgenden 
Übersicht werden die » Buchführungsergebnisse mit » BFE « 
abgekürzt und das jeweilige Jahr angegeben, auf das sich der 
Bericht bezieht.

549 	 ZB für das Jahr 2005 2.344 der insgesamt 112.435 land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe.

550 	 Diese Betrachtung ist notwendigerweise in mehrfacher 
Hinsicht vergröbernd, als einerseits lediglich bundesdurch-
schnittliche Werte berücksichtigt werden, andererseits auf 
Nuancen in den Pauschalierungsvorschriften im Zeitablauf 
nur bedingt Rücksicht genommen werden kann. Allerdings 
bleibt stets zu bedenken, dass die Gefahr einer » Unterschät-
zung « des Erfassungsgrades aufgrund einer bundesdurch-
schnittlichen Betrachtung relativ gering ist, da für land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe ohnehin stets der ( steueropti-
mierende ) Wechsel zur Gewinnermittlung nach § 4 EStG of-
fen steht.

551 	 Durchschnittliche Betriebsgröße in Hektar RLN: 1966 – 1976: 
BFE 1976, 8.  – 1966 – 1978: BFE 1978, 8.  – 1970 – 1983: BFE 
1983, 8. – 1970 – 1987: BFE 1987, 11. – 1970 – 1984: BFE 1983, 
8. – 1970 – 1989: BFE 1989, 11. – 1970 – 1990: BFE 1990, 11. – 
1991 – 1992: BFE 1992, 50 ( Sp 6 ). – 1991 – 1993: BFE 1993, 50 
( Sp 6 ). – 1991 – 1998: BFE 1998, 10 ( Tabelle B6 ). – 1991 – 1998: 
BFE 1999, 10 ( Tabelle B6 ). – 1993 – 1994: BFE 1994, 30 ( Sp 8 ). – 
1993 – 1995: BFE 1995, 30 ( Sp 8 ). – 1996 – 1998: BFE 1998, 30 
( Sp 8 ). – 1997 – 1999: BFE 1999, 30 ( Sp 8 ). – 1998 – 2000: BFE 
2000, 30 ( Sp 8 ). – 2001: BFE 2001, 30 ( Sp 8 ). – 2000 – 2002: BFE 
2002, 30 ( Sp 8 ); siehe für 1992 – 2002: BFE 2002, 10 ( Tabelle 
B14 ). – 2003: BFE 2003, 30 ( Sp 11 ). – 2003 – 2004: BFE 2004, 28 
( Sp 11 ). – 2004 – 2005: BFE 2005, 30 ( Sp 11 ). – 2006: BFE 2006, 
32 ( Sp. 11 ). – 2006 – 2007: BFE 2007, 40 ( Sp 11 ). – 2007 – 2008: 
BFE 2008, 40 ( Sp  11 ).  – 2008 – 2009: BFE 2009, 40 ( Sp  11 ).  – 
2009 – 2010: BFE 2010, 30 ( Sp 11 ).

chen ( wie Ackerland, Gartenland, Rebflächen, zwei- und 
mehrmähdigen Wiesen und Kulturweiden ) und den mit 
Reduktionsfaktoren umgerechneten extensiven Dau-
ergrünlandflächen ( einmähdige Wiesen, Hutweiden, 
Streuwiesen, Almen und Bergmähder ) errechnet und 
die Vergleichsgrundlage für die meisten betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen bildet bzw bildete. Auch der 
tatsächliche Gesamteinheitswert kann aus Vergleichs-
gründen auf die reduzierte landwirtschaftliche Nutzflä-
che ( RLN ) bezogen werden ( Spalte 2 ).552 Auf die durch-
schnittliche Betriebsgröße lässt sich auch der  – in den 
» Buchführungsergebnissen « ausgewiesene  – Ertrag be-
ziehen ( Spalte  3 ),553 der in untenstehender Übersicht 
im Zeitablauf allerdings unterschiedliche Bedeutungen 
hat: Der aus Gründen der internationalen Vergleichbar-
keit von 1992 bis 2002 genutzte Begriff des Unterneh-
mensertrages unterscheidet sich dabei vom bis 1991 
ausgewiesenen Rohertrag dadurch, dass nicht nur alle 
baren und unbaren Leistungen des land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebes erfasst sind, sondern auch die öf-
fentlichen Transferzahlungen, die landwirtschaftlichen 

552 	 Gesamteinheitswert je Hektar RLN: 1966 – 1969: BFE 1969, 
68 ( Sp  3 ).  – 1970 – 1974: BFE 1974, 96 ( Sp  3 ).  – 1974 – 1976: 
BFE 1976, 54 ( Sp  3 ).  – 1976 – 1978: BFE 1978, 50 ( Sp  3 ).  – 
1979 – 1980: BFE 1981, 46 ( Sp 3 ). – 1981 – 1983: BFE 1983, 48 
( Sp 3 ). – 1982 – 1984: BFE 1984, 48 ( Sp 3 ). – 1985 – 1987: BFE 
1987, 48 ( Sp  3 ).  – 1987 – 1989: BFE 1989, 48 ( Sp  3 dividiert 
durch Sp 8 ). – 1988 – 1990: BFE 1990, 48 ( Sp 3 ). – 1991 – 1992: 
BFE 1992, 50 ( Sp 3 dividiert durch Sp 6 ). – 1991 – 1993: BFE 
1993, 50 ( Sp 3 dividiert durch Sp 6 ). – 1993 – 1994: BFE 1994, 
30 ( Sp  3 dividiert durch Sp  8 ).  – 1993 – 1995: BFE 1995, 30 
( Sp 3 dividiert durch Sp 8 ). – 1995 – 1996: BFE 1996, 30 ( Sp 3 
dividiert durch Sp 8 ). – 1997 – 1999: BFE 1999, 30 ( Sp 3 divi-
diert durch Sp 8 ). – 1998 – 2000: BFE 2000, 30 ( Sp 3 dividiert 
durch Sp 8 ). – 1999 – 2001: BFE 2001, 30 ( Sp 3 dividiert durch 
Sp 8 ). – 2000 – 2002: BFE 2002, 30 ( Sp 3 dividiert durch Sp 8 ). – 
2003: BFE 2003, 30 ( Sp 4 dividiert durch Sp 11 ). – 2003 – 2004: 
BFE 2004, 28 ( Sp 4 dividiert durch Sp 11 ). – 2004 – 2005: BFE 
2005, 30 ( Sp 4 dividiert durch Sp 11 ). – 2005 – 2006: BFE 2006, 
32 ( Sp  4 dividiert durch Sp  11 ).  – 2006 – 2007: BFE 2007, 40 
( Sp 4 dividiert durch Sp 11 ). – 2007 – 2008: BFE 2008, 40 ( Sp 4 
dividiert durch Sp 11 ). – 2008 – 2009: BFE 2009, 40 ( Sp 4 divi-
diert durch Sp 11 ). – 2009 – 2010: BFE 2010, 30 ( Sp 4 dividiert 
durch Sp 11 ).

553 	 Ertrag je Hektar RLN: 1966 – 1976: BFE 1976, 8. – 1966 – 1978: 
BFE 1978, 8.  – 1970 – 1984: BFE 1983, 8.  – 1970 – 1987: BFE 
1987, 11. – 1970 – 1989: BFE 1989, 11. – 1970 – 1990: BFE 1990, 
11.  – 1976 – 1978: BFE 1978, 82 ( Sp  315 ).  – 1991 – 1992: BFE 
1992, 83 ( Sp 315 ). – 1991 – 1993: BFE 1993, 83 ( Sp 315 ). – 1994: 
BFE 1994, 52 ( Sp 232 ). – 1993 – 1995: BFE 1995, 52 ( Sp 232 ). – 
1996 – 1998: BFE 1998, 51 ( Sp 232 ); siehe auch BFE 1998, 17 
( Tabelle C4 ), und für 1997 – 1998 auch BFE 1998, 25 ( Tabel-
le 18 ). – 1997 – 1999: BFE 1999, 51 ( Sp 232 ). – 2000: BFE 2000, 
51 ( Sp 232 ). – 2001: BFE 2001, 51 ( Sp 232 ). – 2002: BFE 2002, 
51 ( Sp  232 ); siehe auch BFE 2002, 17 ( Tabelle  C4 ).  – 2003: 
( Sp 595 ); siehe auch BFE 2003, 17 ( Tabelle C4 ). – 2004: BFE 
2004, 49 ( Sp 595 ). – 2005: BFE 2005, 51 ( Sp 595 ); siehe auch 
BFE 2005, 18 ( Tabelle  C4 ).  – 2006: BFE 2006, 53 ( Sp  595 ); 
siehe auch BFE 2006, 20 ( Tabelle C4 ). – 2007: BFE 2007, 61 
( Sp 595 ). – 2008: BFE 2008, 61 ( Sp 595 ); siehe auch BFE 2008, 
32 ( Tabelle C7 ). – 2009: BFE 2009, 61 ( Sp 595 ); siehe auch BFE 
2009, 32 ( Tabelle C7 ). – 2010: BFE 2010, 51 ( Sp 595 ).
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Nebenerwerbe und die bäuerliche Gästebeherbergung; 
seit 2003 wird der Begriff des Ertrages verwendet.554 Die 
land- und forstwirtschaftlichen Einkünfte ( früher » land-
wirtschaftliches Einkommen «; Spalte  9 )555 stellen sich 
aus dem Blickwinkel der Erfolgsrechnung als Ertrag ab-
züglich des – ebenfalls in den » Buchführungsergebnis-
sen « ausgewiesenen  – Aufwandes ( Spalte  4 )556 dar; der 
Aufwand wurde bis 1991 als » subjektiver Aufwand « und 
nachfolgend von 1992 bis 2002 als Unternehmensauf-
wand definiert, wobei sich der Unternehmensaufwand 
aus den Kosten für familienfremde Arbeitskräfte, Aus-
gaben für den sachlichen Betriebsaufwand ( zB Saat-
gut, Düngemittel etc ), Schuldzinsen, Pachtzinsen und 
Ausgedingelasten sowie Mehr- oder Minderwerten an 
Zukaufsvorräten, Minderwerte bei Vieh und AfA zu-
sammensetzt; korrespondierend zum Unternehmens-
ertrag – und im Unterschied zum früheren » subjektiven 
Aufwand « – sind auch Aufwendungen für den land- und 
forstwirtschaftlichen Nebenbetrieb und die bäuerliche 
Gästebeherbergung enthalten. Der seit 2003 verwendete 
Begriff des Aufwandes korrespondiert mit jenem des Er-
trages.557

554 	 So finden seither zB Investitionszuschüsse für Neuanlagen 
weder im Ertrag noch daraus resultierende Abschreibungen 
im Aufwand Berücksichtigung; siehe dazu und zu den weite-
ren Änderungen LBG, Buchführungsergebnisse 2003 ( 2004 ) 
10; » Grüner Bericht 2004 «, 275.

555 	 Land- und forstwirtschaftliche Einkünfte je Hektar RLN: 
1966 – 1978: BFE 1978, 8, und für 1976 – 1978 auch BFE 1978, 
82 ( Sp 317 ). – 1970 – 1983: BFE 1983, 8. – 1970 – 1984: BFE 1984, 
8. – 1970 – 1987: BFE 1987, 11. – 1970 – 1989: BFE 1989, 11, und 
für 1987 – 1989 auch BFE 1989, 80 ( Sp 317 ). – 1970 – 1990: BFE 
1990, 11. – 1974 – 1976: BFE 1976, 86 ( Sp 317 ). – 1991 – 1992: 
BFE 1992, 82 ( Sp 318 ). – 1991 – 1993: BFE 1993, 82 ( Sp 318 ). – 
1993 – 1994: BFE 1994, 57 ( Sp 282 ). – 1993 – 1995: BFE 1995, 57 
( Sp 282 ). – 1996 – 1998: BFE 1998, 57 ( Sp 282 ). – 1998 – 1999: 
BFE 1999, 57 ( Sp  282; Divergenz für 1998 gegenüber BFE 
1998, 57 ). – 2000: BFE 2000, 57 ( Sp 282 ). – 2001: BFE 2001, 57 
( Sp 282 ). – 2002: BFE 2002, 57 ( Sp 282 ). – 2003: BFE 2003, 57 
( Sp 810 ). – 2004: BFE 2004, 55 ( Sp 810 ). – 2005: BFE 2005, 57 
( Sp 810 ). – 2006: BFE 2006, 67 ( Sp 810 ). – 2007: BFE 2007, 67 
( Sp 810 ). – 2008: BFE 2008, 67 ( Sp 810 ). – 2009: BFE 2009, 67 
( Sp 810 ). – BFE 2010, 57 ( Sp 810 ).

556	 Aufwand je Hektar RLN: 1966 – 1976: BFE 1976, 8. – 1966 – 1978: 
BFE 1978, 8. – 1970 – 1983: BFE 1983, 8. – 1970 – 1984: BFE 1984, 
8. – 1970 – 1987: BFE 1987, 11. – 1970 – 1989: BFE 1989, 11, und 
für 1987 – 1989 auch BFE 1989, 75 ( Sp 278 ). – 1970 – 1990: BFE 
1990, 11. – 1991 – 1992: BFE 1992, 77 ( Sp 278 ). – 1991 – 1993: 
BFE 1993, 77 ( Sp  278 ).  – 1994: BFE 1994, 55 ( Sp  273 ).  – 
1993 – 1995: BFE 1995, 55 ( Sp 273 ). – 1996 – 1997: BFE 1998, 55 
( Sp 273 ); siehe auch BFE 1998, 23 ( Tabelle C14 ). – 1997 – 1999: 
BFE 1999, 55 ( Sp 273 ). – 2000: BFE 2000, 55 ( Sp 273 ). – 2001: 
BFE 2001, 55 ( Sp  273 ).  – 2002: BFE 2002, 55 ( Sp  273 ); sie-
he auch BFE 2002, 23 ( Tabelle  C14 ).  – 2003: BFE 2003, 55 
( Sp 695 ); siehe auch BFE 2003, 23 ( Tabelle C14 ). –2004: BFE 
2004, 53 ( Sp 695 ). – 2005: BFE 2005, 55 ( Sp 695 ); siehe auch 
BFE 2005, 24 ( Tabelle C14 ). – 2006: BFE 2006, 55 ( Sp 695 ). – 
2007: BFE 2007, 65 ( Sp 695 ). – 2008: BFE 2008, 65 ( Sp 695 ); sie-
he auch BFE 2008, 34 ( Tabelle C9 ). – 2009: BFE 2009, 34 ( Ta-
belle C9 ), und BFE 2009, 65 ( Sp 695 ). – BFE 2010, 55 ( Sp 695 ).

557 	 Siehe dazu zB LBG, Buchführungsergebnisse 2003 ( 2004 ) 10; 
» Grüner Bericht 2004 «, 275.

Der bis zum Beginn der 1990  er Jahre verwendete  – 
und in den » Buchführungsergebnissen « ausgewie-
sene  – » objektive Aufwand « ( Spalte  7 )558 ließ sich aus 
dem » subjektiven Aufwand « durch die Hinzurechnung 
eines Lohnansatzes für die Besitzerfamilie ( Spalte 5 ),559 
also eines fiktiven Lohnes für die Familienarbeitskräfte 
( FAK ) ( seit 2003: nicht entlohnte Arbeitskräfte, nAK ) und 
die Verminderung um  – die im » subjektiven « Aufwand 
aufwandserhöhend berücksichtigten  – Schuldzinsen, 
Pachtzinsen und Ausgedingelasten ( Spalte 6 )560 errech-
nen. Der » objektive Aufwand « wurde in den » Buchfüh-
rungsergebnissen « bis 1993 explizit ausgewiesen und ist 
auch in untenstehender Übersicht dargestellt. Die Kenn-
zahl des » objektiven Aufwandes « war auch insofern von 
intuitiver Bedeutung, zumal solcherart der Betrieb rech-
nerisch so gestellt wird, als würde er ausschließlich 
durch familienfremde Arbeitskräfte bewirtschaftet und 
wäre schulden- und pachtfrei. Dies ist auch deshalb von 
Relevanz, weil der  – den Einheitswert bestimmende  – 

558 	 Objektiver Aufwand je Hektar RLN: 1966 – 1976: BFE 1976, 
8.  – 1966 – 1978: BFE 1978, 8.  – 1970 – 1983: BFE 1983, 8.  – 
1970 – 1984: BFE 1984, 8.  – 1970 – 1987: BFE 1987, 11.  – 
1970 – 1989: BFE 1989, 11, und für 1987 – 1989 auch BFE 1989, 
76 ( Sp  285 ).  – 1970 – 1990: BFE 1990, 11.  – 1991 – 1992: BFE 
1992, 78 ( Sp 285 ). – 1991 – 1993: BFE 1993, 78 ( Sp 285 ).

559 	 Familienlohnsatz je Hektar RLN: 1966 – 1969: BFE 1969, 98 
( Sp 305 ). – 1970 – 1974: BFE 1974, 96 ( Sp 305 ). – 1974 – 1976: 
BFE 1976, 82 ( Sp  279 ).  – 1976 – 1978: BFE 1978, 39 ( Tabel-
le 50 ) und BFE 1978, 78 ( Sp 279 ). – 1979 – 1980: BFE 1981, 74 
( Sp 279 ). – 1981 – 1983: BFE 1983, 76 ( Sp 279 ). – 1982 – 1984: 
BFE 1984, 76 ( Sp 279 ). – 1985 – 1987: BFE 1987, 76 ( Sp 279 ). – 
1987 – 1989: BFE 1989, 38 ( Tabelle  40 ) und 76 ( Sp  279 ).  – 
1988 – 1990: BFE 1990, 76 ( Sp 279 ). – 1991 – 1992: BFE 1992, 78 
( Sp 279 ). – 1991 – 1993: BFE 1993, 78 ( Sp 279 ). – 1993 – 1994: 
BFE 1994, 59 ( Sp 304 ). – 1993 – 1995: BFE 1995, 59 ( Sp 304 ). – 
1996 – 1998: BFE 1998, 59 ( Sp 304 ). – 1997 – 1999: BFE 1999, 59 
( Sp 304 ). – 2000: BFE 2000, 59 ( Sp 304 ). – 2001: BFE 2001, 59 
( Sp 304 ). – 2002: BFE 2002, 59 ( Sp 304 ). – 2003: BFE 2003, 59 
( Sp 950 ). – 2004: BFE 2004, 57 ( Sp 950 ). – 2005: BFE 2005, 59 
( Sp 950 ). – 2006: BFE 2006, 61 ( Sp 950 ). – 2007: BFE 2007, 69 
( Sp 950 ). – 2008: BFE 2008, 69 ( Sp 950 ). – 2009: BFE 2009, 69 
( Sp 950 ). – 2010: BFE 2010, 59 ( Sp 950 ).

560	 Bezahlte Pachten, Mieten, Zinsen, Ausgedinge je Hektar 
RLN: 1966 – 1969: BFE 1969, 98 ( Sp 307 bis 309 ). – 1970 – 1974: 
BFE 1974, 96 ( Sp  307 bis 309 ).  – 1974 – 1976: BFE 1976, 82 
( Sp 275 bis 277 ). – 1976 – 1978: BFE 1978, 39 ( Tabelle 49 ) und 
BFE 1978, 77 ( Sp  275 bis 277 ).  – 1979 – 1980: BFE 1981, 73 
( Sp 275 bis 277 ). – 1981 – 1983: BFE 1983, 75 ( Sp 275 bis 277 ). – 
1982 – 1984: BFE 1984, 75 ( Sp 275 bis 277 ). – 1985 – 1987: BFE 
1987, 75 ( Sp 275 bis 277 ). – 1987 – 1989: BFE 1989, 75 ( Sp 275 
bis 277 ).  – 1988 – 1990: BFE 1990, 75 ( Sp  275 bis 277 ).  – 
1991 – 1992: BFE 1992, 77 ( Sp  275 bis 277 ).  – 1991 – 1993: 
BFE 1993, 77 ( Sp 275 bis 277 ). – 1994: BFE 1994, 55 ( Sp 270 
bis 272 ).  – 1993 – 1995: BFE 1995, 55 ( Sp  270 bis 272 ).  – 
1996 – 1998: BFE 1998, 55 ( Sp 270 bis 272 ). – 1997 – 1999: BFE 
1999, 55 ( Sp 270 bis 272 ). – 2000: BFE 2000, 55 ( Sp 270 bis 
272 ). – 2001: BFE 2001, 55 ( Sp 270 bis 272 ). – 2002: BFE 2002, 
55 ( Sp 270 bis 272 ). – 2003: BFE 2003, 55 ( Sp 675 bis 685 ). – 
2004: BFE 2004, 53 ( Sp  675 bis 685 ).  – 2005: BFE 2005, 55 
( Sp 675 bis 685 ). – 2006: BFE 2006, 57 ( Sp 675 bis 685 ). – 2007: 
BFE 2007, 65 ( Sp 675 bis 685 ). – 2008: BFE 2008, 65 ( Sp 675 
bis 685 ). – 2009: BFE 2009, 65 ( Sp 675 bis 685 ). – 2010: BFE 
2010, 55 ( Sp 675 bis 685 ).
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Ertragswert nach § 32 BewG auf einen objektivierten Er-
trag abstellt; dieser objektivierte Reinertrag ( Spalte 8 )561 
ergab sich dementsprechend rechnerisch bis zur Neu-
definition des Ertrages ab 1992 als Differenz zwischen 
dem Rohertrag ( bis 1991 ) einerseits und dem » objekti-
ven Aufwand « andererseits. Auch nach der Umstellung 
der Ertragsberechnung auf den Unternehmensertrag ab 
1992, der seither insbesondere öffentlicher Zuschüsse 
einbezieht, wiesen die Buchführungsergebnisse den 
Reinertrag noch bis 2002 gesondert aus; seit der Umstel-
lung der Kennzahlenberechnung ab 2003 ist dieser Wert 
allerdings nicht mehr explizit angegeben und wird da-
her auch in untenstehender Aufstellung nicht mehr an-
geführt.

Wenngleich zahlreiche Unterschiede zwischen den 
in den » Buchführungsergebnissen « errechneten Wer-
ten und dem steuerrechtlichen Gewinnbegriff und zu-
dem andere Unsicherheiten hinsichtlich der Vergleich-
barkeit dieser Größen bestehen, können doch die auf 
den Hektar reduzierter landwirtschaftlicher Nutzfläche 
( RLN ) normalisierten, in den » Buchführungsergebnis-
sen « ausgewiesenen land- und forstwirtschaftliche Ein-
künfte als grober Erfolgsmaßstab für Zwecke des Er-
tragsteuerrechts ( Spalte  9 ) herangezogen werden.562 
Dennoch sind mehrere Vorbehalte angebracht:

▷▷ So handelt es sich bei den in den » Buchführungser-
gebnissen « erfassten buchführenden Betrieben wohl 
um überdurchschnittlich gut geführte Betriebe, de-
ren Ergebnisse womöglich für kleinere Betriebe 
nicht repräsentativ sind.563

▷▷ Von den » Buchführungsergebnissen « mit umfasst 
sind auch Almen etc, wobei die im Rahmen der Pau-
schalierung die Bewirtschaftung von Alpen mit ei-
nem niedrigeren Durchschnittssatz erfasst wird ( so 
zB mit 70% des normalen Durchschnittssatzes nach 
§ 2 Abs 2 LuF PauschVO 2006564 )

▷▷ Schließlich umfassen die in den » Buchführungser-
gebnissen « ausgewiesenen land- und forstwirtschaft-
lichen Einkünfte auch die Erträge aus der Forstwirt-
schaft und dem Weinbau, die jeweils nur bis zu einer 

561 	 Reinertrag je Hektar RLN: 1966 – 1976: BFE 1976, 
8.  – 1966 – 1978: BFE 1978, 8.  – 1970 – 1983: BFE 1983, 
8.  – 1970 – 1984: BFE 1983, 8.  – 1970 – 1987: BFE 1987, 
11. – 1970 – 1989: BFE 1989, 11. – 1970 – 1990: BFE 1990, 11. – 
1991 – 1992: BFE 1992, 83 ( Sp 332 ). – 1991 – 1993: BFE 1993, 83 
( Sp 332 ). – 1993 – 1995: BFE 1995, 59 ( Sp 306 ). – 1996 – 1998: 
BFE 1998, 59 ( Sp 306 ). – 1997 – 1999: BFE 1999, 59 ( Sp 306 ). – 
2000: BFE 2000, 59 ( Sp 306 ). – 2001: BFE 2001, 59 ( Sp 306 ). – 
2002: BFE 2002, 59 ( Sp 306 ). – Seit der Kennzahlenumstellung 
2003 wird der Reinertrag in den » Buchführungsergebnissen « 
nicht mehr ausdrücklich ausgewiesen.

562 	 Ebenso Ruppe, Die Ausnahmebestimmungen des Einkom-
mensteuergesetzes ( 1971 ) 270 f f.

563 	 So die Einschätzung von Ruppe, Die Ausnahmebestimmun-
gen des Einkommensteuergesetzes ( 1971 ) 273.

564 	 BGBl II 2005 / 258.

gewissen Grenze ( zB nach der LuF PauschVO 2006565 
€ 11.000 Einheitswert einerseits bzw Umfang 0,6 
Hektar andererseits ) von der Vollpauschalierung er-
fasst sind.

Ungeachtet dieser quantitativ nicht zur Gänze abschätz-
baren Ungenauigkeiten wurde eine weitere Annäherung 
an den ertragsteuerlichen Gewinn durch folgende An-
passungen versucht, die letztlich zu einem weiter berei-
nigten Ergebnis je Hektar RLN führen ( Spalte 14 ):

▷▷ Da bis einschließlich 1991 die öffentlichen Zu-
schüsse nicht im ( früheren ) Rohertrag bzw land-
wirtschaftliches Einkommen enthalten, aber in den 
» Buchführungsergebnissen « zumindest grob geson-
dert ausgewiesen waren, wurden in untenstehen-
der Aufstellung bis 1991 die – grundsätzlich von der 
Vollpauschalierung erfassten566  – öffentlichen Zu-
schüsse ( Spalte 10 )567 dem früheren » landwirtschaft-
lichen Einkommen « hinzugerechnet; seit 1992 sind 
die öffentlichen Zuschüsse ( Subventionen ) ohne-
hin im ausgewiesenen Unternehmensertrag ( Ertrag ) 
und den ausgewiesenen land- und forstwirtschaftli-
chen Einkünften enthalten.

▷▷ Zumal ab 1992 die in den » Buchführungsergebnis-
sen « ausgewiesenen land- und forstwirtschaftlichen 
Einkünfte auch die – seit 2006568 grundsätzlich nicht 
von den Vollpauschalierung erfassten  – Einkünfte 
aus landwirtschaftlichen Nebenerwerben, der bäu-
erlichen Gästebeherbergung und der Vermietung 
und Verpachtung beinhalten, wurden diese – in den 
» Buchführungsergebnissen « zumindest grob geson-
dert ersichtlichen  – Einkünfte aus den land- und 
forstwirtschaftlichen Einkünften herausgerechnet 
( Spalte 11 ).569

565 	 BGBl II 2005 / 258.
566 	 Siehe zB Rz 4172 f f EStR 2000.
567 	 Öffentliche Zuschüsse für betriebliche Zwecke je Hektar 

RLN: 1966 – 1969: BFE 1969, 59 ( Tabelle 83 ). – 1970 – 1974: BFE 
1974, 59 ( Tabelle 88 ). – 1974 – 1976: BFE 1976, 86 ( Sp 321 ). – 
1976 – 1978: BFE 1978, 82 ( Sp 321 ) und BFE 1978, 45 ( Tabel-
le  58 ).  – 1979 – 1980: BFE 1981, 78 ( Sp  318 ).  – 1981 – 1983: 
BFE 1983, 80 ( Sp 318 ). – 1982 – 1984: BFE 1984, 80 ( Sp 318 ). – 
1985 – 1987: BFE 1987, 80 ( Sp  318 ).  – 1987 – 1989: BFE 1989, 
80 ( Sp 318 ) und BFE 1989, 44 ( Tabelle 48 ). – 1988 – 1990: BFE 
1990, 80 ( Sp  318 ).  – 1991: BFE 1992, 82 ( Sp  316 ), und BFE 
1993, 82 ( Sp 316 ).

568 	 Bis zur LuF PauschVO 2006, BGBl II 2005 / 258, war nach der 
Verwaltungspraxis die Zimmervermietung mit Frühstück bis 
5 Betten mit der Vollpauschalierung abgegolten; dazu Petsch-
nigg, Neue Pauschalierungsverordnung für Land- und Forst-
wirte ab 2006, SWK 2005, S 755 ( S 755 f f ), und kritisch Doralt, 
Appartementvermietung mit Landwirtschaft, RdW 2004, 444 
( 444 ).

569 	 Einkünfte aus Fremdenverkehr und Nebenerwerb je Hek-
tar RLN: Als Erträge wurden jene aus »  Direktvermarktung, 
Heuriger « und » Gästebeherbergung, landwirtschaftlicher 
Nebenbetrieb « angesetzt, als Aufwand Abschreibungen für 
landwirtschaftliche Nebenbetriebe und Gästebeherbergung 
und sonstiger Aufwand betreffend » Direktvermarktung und 
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▷▷ Gewinnmindernd berücksichtigt wurden die in 
» Buchführungsergebnissen « ausgewiesenen Bei-
träge zur bäuerlichen Pensions- und Krankenver-
sicherung in dem Umfang, in dem sie grob auf die 
land- und forstwirtschaftlichen Einkünfte unter He-
rausrechnung der Einkünfte aus landwirtschaftli-
chen Nebenerwerben, der bäuerlichen Gästebeher-
bergung und der Vermietung und Verpachtung ent-
fallen ( Spalte  12 ).570 Dadurch sollen konsequenter-
weise nur jene Sozialversicherungsbeiträge gewinn-
mindernd berücksichtigt werden, die auf vollpau-
schalierungsfähige Einkünfte entfallen.

▷▷ Bei einer Gewinnermittlung nach § 4 EStG waren im 
historischen Zeitablauf verschiedene Investitions-
begünstigungen vorgesehen ( zB Investitionsfreibe-
trag, Begünstigung von nicht entnommenen Gewin-
nen ), die sich aus den » Buchführungsergebnissen « 

Heuriger « sowie » landwirtschaftlicher Nebenbetrieb und 
Gästebeherbergung «; mangels Ausweises in den » Buchfüh-
rungsergebnissen « konnten bei dieser Bereinigung aller-
dings die öffentlichen Zuschüsse und Personalkosten nicht 
berücksichtigt werden.  – Die Angaben in den » Buchfüh-
rungsergebnissen « wurden auf Hektar RLN bezogen. – 1992: 
BFE 1992, 72 f f ( Sp 245 abzgl Sp 272 abzgl – mangels konkre-
ten Ausweises: geschätzter – 10% von Sp 269 [ allgemeine Auf-
wendungen ] ). – 1993 – 1994: BFE 1994, 50 f f ( Sp 219 und 220 
abzgl Sp 257, Sp 260 und 261 ). – 1993 – 1995: BFE 1995, 50 f f 
( Sp 219 und 220 abzgl Sp 257, Sp 260 und 261 ). – 1996 – 1998: 
BFE 1998, 50 f f ( Sp  219 und 220 abzgl Sp  257, Sp  260 und 
261 ).  – 1997 – 1999: BFE 1999: 50 f f ( Sp  219 und 220 abzgl 
Sp  257, Sp  260 und 261 ).  – 2000: BFE 2000, 50 f f ( Sp  219 
und 220 abzgl Sp 257, 260 und 261 ). – 2001: BFE 2001, 50 f f 
( Sp 219 und 220 abzgl Sp 257, 260 und 261 ). – 2002: BFE 2002, 
50 f f ( Sp 219 und 220 abzgl Sp 257, 260 und 261 ). – 2003: BFE 
2003, 50 f f ( Sp  572 und 573 abzgl Sp  648, 651 und 652 ).  – 
2004: BFE 2004, 46 f f ( Sp 572 und 573 abzgl Sp 648, 651 und 
652 ). – 2005: BFE 2005, 48 f f ( Sp 572 und 573 abzgl Sp 648, 
651 und 652 ). – 2006: BFE 2006, 50 f f ( Sp 572 und 573 abzgl 
Sp 648, 651 und 652 ). – 2007: BFE 2007, 50 f f ( Sp 572 und 573 
abzgl Sp 648, 651 und 652 ). – 2008: BFE 2008, 58 f f ( Sp 572 
und 573 abzgl Sp 648, 651 und 652 ). – 2009: BFE 2009, 58 f f 
( Sp 572 und 573 abzgl Sp 648, 651 und 652 ). – 2010: BFE 2010, 
50 f f ( Sp 572 und 573 abzgl Sp 648, 651 und 652 ).

570 	 Bäuerliche Pensions- und Krankenversicherung je Hektar 
RLN ( ab 1992 nur der relativ nicht auf Nebenerwerbe etc 
entfallende Teil ): 1966 – 1973: Mangels expliziter Daten in 
den » Buchführungsergebnissen « wurde aus den Folgejahren 
die Annahme abgeleitet, dass die bäuerliche Pensions- und 
Krankenversicherung 7% vom Familienlohnansatz beträgt. – 
1974 – 1976: BFE 1976, 83 ( Sp 288 ). – 1976 – 1978: BFE 1978, 79 
( Sp 288 ). – 1977 – 1979: BFE 1979, 77 ( Sp 288 ). – 1979 – 1980: 
BFE 1981, 75 ( Sp 288 ). – 1981 – 1983: BFE 1983, 77 ( Sp 288 ). – 
1982 – 1984: BFE 1984, 77 ( Sp 288 ). – 1985 – 1987: BFE 1987, 77 
( Sp 288 ). – 1987 – 1989: BFE 1989, 77 ( Sp 288 ). – 1988 – 1990: 
BFE 1990, 77 ( Sp 288 ). – 1991 – 1992: BFE 1992, 79 ( Sp 288 ). – 
1991 – 1993: BFE 1993, 79 ( Sp 288 ). – 1993 – 1995: BFE 1995, 58 
( Sp 295 ). – 1996 – 1998: BFE 1998, 58 ( Sp 295 ). – 1997 – 1999: 
BFE 1999, 58 ( Sp 295 ). – 2000 – 2002: BFE 2002, 58 ( Sp 295 ). – 
2003: BFE 2003, 58 ( Sp  900 ).  – 2004 – 2005: BFE 2005, 58 
( Sp  900 ).  – 2006: BFE 2006, 60 ( Sp  900 ).  – 2006 – 2007: BFE 
2007, 68 ( Sp 900 ). – 2008: BFE 2007, 68 ( Sp 900 ). – 2008 – 2009: 
BFE 2009, 68 ( Sp 900 ). – 2009 – 2010: BFE 2010, 58 ( Sp 900 ).

nicht abschließend herleiten lassen.571 Sie wurden 
daher für die näherungsweise Berechnung eines er-
tragsteuerlichen Gewinnes pauschal und über den 
gesamten Zeitraum mit 5% der Einkünfte ( Spalte 9 ) 
ohne Nebenerwerbe etc ( Spalte  11 ) angenommen 
( Spalte 13 ).

Um dieses bereinigte, an den ertragsteuerlichen Gewinn 
möglichst angenäherte Ergebnis mit dem pauschalier-
ten Gewinn je Hektar reduzierter landwirtschaftlicher 
Nutzfläche zu vergleichen, ist es zunächst erforderlich, 
das Pauschalierungsergebnis nach der jeweiligen Pau-
schalierungsverordnung zu ermitteln. Zur Errechnung 
des Grundbetrages ( Spalte  17 ) bedarf es einer Multi-
plikation des Einheitswertes ( Spalte  15 = Spalte  2 ) mit 
dem in den Pauschalierungsverordnungen vorgegebe-
nen Prozentsatz ( Spalte  16 ); sofern die jeweilige Ver-
ordnung gestaffelte Durchschnittssätze vorsah, wurde 
für die untenstehende Berechnung das arithmetische 
Mittel herangezogen. Von diesem Grundbetrag sind 
nach den Pauschalierungsvorschriften schematisch be-
zahlte Pachtzinse, Schuldzinsen und Ausgedingelasten 
( Spalte 18 = Spalte 6 ) sowie Sozialversicherungsbeiträge 
( Spalte 19 = Spalte 12 ) abzuziehen und erhaltene Pacht-
zinsen ( Spalte 20 )572 hinzuzurechnen. Hier sind wiede-
rum Vorbehalte zu machen:

571 	 Siehe zur näherungsweisen Berechnung des Investitionsfrei-
betrages für 1990 Leitner / Rosner, Fiskalische und wirtschafts-
politische Wirkungen der Pauschalierung der Besteuerung 
der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ( 1992 ) 10 und 
35.

572 	 Erhaltene Pachtzinse je Hektar RLN: Die in den Buchfüh-
rungsergebnissen bis 2002 ausgewiesenen » Zinsen und 
Pachte « ( zB in den BFE von 1976 bis 1992 in Sp 243, nachfol-
gend bis 2002 in Sp 229 ) sind eine Sammelgröße, die wesent-
lich mehr Faktoren als die seit 2003 ausgewiesene Größe der 
» Pachte und Zinsen « beinhaltet. Da aber Vermietungs- und 
Verpachtungsleistungen tendenziell nicht von der Pauscha-
lierung erfasst sind ( zB Rz 4193 EStR 2000 ), wurde für die 
Jahre 2003 bis 2009 der Wert des Jahres 2002 vorgeschrieben. 
Das Datenmaterial für 2003 bis 2009 findet sich wie folgt: 
2003 – 2004: BFE 2004, 48 ( Sp  575 ).  – 2004 – 2005: BFE 2005, 
50 ( Sp 575 ). – 2006: BFE 2006, 52 ( Sp 575 ). – 2006 – 2007: BFE 
2007, 60 ( Sp 575 ). – 2008: BFE 2008, 60 ( Sp 575 ). – 2008 – 2009: 
BFE 2009, 60 ( Sp 575 ). – 2009 – 2010: BFE 2010, 50 ( Sp 575 ). 
Die Daten für die Jahre 1966 bis 2002 haben folgende Quel-
len: 1966 – 1969: BFE 1969, 53 ( Tabelle 78 ). – 1970 – 1973: BFE 
1974, 53 ( Tabelle 81 ). – 1974 – 1976: BFE 1976, 77 ( Sp 243 ). – 
1976 – 1978: BFE 1978, 73 ( Sp 243 ). – 1977 – 1979: BFE 1979, 71 
( Sp 243 ). – 1979 – 1980: BFE 1981, 69 ( Sp 243 ). – 1981 – 1983: 
BFE 1983, 71 ( Sp 243 ). – 1982 – 1984: BFE 1984, 71 ( Sp 243 ). – 
1985 – 1987: BFE 1987, 71 ( Sp 243 ). – 1987 – 1989: BFE 1989, 71 
( Sp 243 ). – 1988 – 1990: BFE 1990, 71 ( Sp 243 ). – 1991 – 1992: 
BFE 1992, 73 ( Sp 243 ). – 1991 – 1993: BFE 1993, 73 ( Sp 243 ). – 
1993 – 1995: BFE 1995, 51 ( Sp  229 ).  – 1996 – 1998: BFE 1998, 
51 ( Sp 229 ). – 1997 – 1999: BFE 1999, 51 ( Sp 229 ). – 2000: BFE 
2000, 51 ( Sp 229 ). – 2001: BFE 2001, 51 ( Sp 229 ). – 2000 – 2002: 
BFE 2002, 51 ( Sp 229 ).
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▷▷ In den Berechnungen wurden die in den » Buchfüh-
rungsergebnissen « angegebenen Ausgedingelas-
ten berücksichtigt, wenngleich nach den Pauscha-
lierungsverordnungen die in Sachleistungen beste-
henden Ausgedingelasten zumindest mit einem Pau-
schalbetrag ( zB € 700 pro Person jährlich nach § 13 
der LuF PauschVO 2001,573 2006574 und 2011575 ) anzu-
setzen sind, sofern nicht ein höherer Betrag nachge-
wiesen oder glaubhaft gemacht wird.

▷▷ Bei der Berechnung wurde nicht berücksichtigt, dass 
die bis zu einer gewissen Einheitswertgrenze ( zB 
€ 11.000 nach der LuF PauschVO 2006576 ) durch die 
Vollpauschalierung mitumfasste Forstwirtschaft his-
torisch zum Teil mit niedrigeren, zum Teil mit höhe-
ren Durchschnittssätzen erfasst wurde.577

▷▷ Wenngleich nach den früheren Pauschalierungs-
verordnungen bisweilen alle geleisteten Sozialver-
sicherungsbeiträge für familieneigene und fremde 
Arbeitskräfte abzugsfähig waren,578 diese Abzugsfä-
higkeit jedoch seit der LuF PauschVO 2006 auf Bei-
träge an die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
eingeschränkt ist, wurden in dieser Berechnung ge-
nerell nur die in den » Buchführungsergebnissen « 
ausgewiesenen und rechnerisch auf die vollpauscha-
lierungsfähigen Einkünfte entfallenden Beiträge zur 
bäuerlichen Pensions- und Krankenversicherung 
( Spalte 12 = Spalte 19 ) herangezogen.

▷▷ Nicht berücksichtigt wurden die in den » Buchfüh-
rungsergebnissen « nicht ausgewiesenen, aber im 
Rahmen der Pauschalierungsverordnungen biswei-
len als abzugsfähig vorgesehenen Beiträge zum Fa-
milienlastenausgleichsfonds, was allerdings auf-
grund ihrer vergleichsweise geringen Höhe die Ver-
gleichbarkeit kaum beeinträchtigen dürfte;579 seit 
der LuF PauschVO 2011 sind diese Beträge aber oh-
nehin nicht mehr berücksichtigungsfähig.580

573 	 BGBl II 2001 / 54.
574 	 BGBl II 2005 / 258.
575 	 BGBl II 2010 / 471 idF BGBl II 2011 / 4.
576	 BGBl II 2005 / 258.
577 	 Siehe auch Ruppe, Die Ausnahmebestimmungen des Ein-

kommensteuergesetzes ( 1971 ) 273.
578 	 Dazu zB auch Doralt, EStG9 § 21 Tz  200 mwN; dazu auch 

Jilch / Kaluza, Die Landwirtepauschalierung für die Jahre 
2001 bis 2005, SWK 2001, S 275 ( S 277 ) ( zur LuF PauschVO 
2001 ); Petschnigg, Neue Pauschalierungsverordnung für 
Land- und Forstwirte ab 2006, SWK 2005, S 755 ( S 755 f f ) ( zur 
LuF PauschVO 2006 ); siehe auch Renner, Sind Sozialversiche-
rungsbeiträge bei pauschalierter Einkunftsermittlung aus 
Land- und Forstwirtschaft Betriebsausgaben ? SWK 2004, 
S 821 ( S 821 f f ) ( zur LuF PauschVO 2001 ).

579 	 Siehe auch Leitner / Rosner, Fiskalische und wirtschaftspoli-
tische Wirkungen der Pauschalierung der Besteuerung der 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ( 1992 ) 8.

580 	 Dazu zB Jilch / Kaluza, Die Landwirtepauschalierung für die 
Jahre 2011 bis 2015, SWK 2011, S 71 ( S 75 ).

Dies ergibt den pauschalierten landwirtschaftlichen Ge-
winn je Hektar reduzierter landwirtschaftlicher Nutz-
fläche ( Spalte  21 ). Dieses pauschalierte Ergebnis lässt 
sich schließlich in Relation zum bereinigten, dh dem 
Ertragsteuerrecht angenäherten Ergebnis ( Spalte  22 = 
Spalte 14 ) setzen und ergibt jenen Prozentsatz, in dem 
die pauschalierten Gewinne dem bereinigten Ergebnis 
entsprechen ( Spalte 23 ).

Aus diesen Daten lässt sich auch die Divergenz zwi-
schen den pauschalierten Gewinnen und dem bereinig-
ten Ergebnis bei maximaler Ausschöpfung der in den 
Pauschalierungsverordnungen von 1966 bis 2009 fest-
gesetzten Einheitswertgrenzen ermitteln: Dividiert man 
die in den Pauschalierungsverordnungen vorgegebene 
maximale Einheitswertgrenze ( Spalte  24 ) durch den 
Einheitswert je Hektar reduzierter landwirtschaftlicher 
Nutzfläche ( Spalte  25 = Spalte  2 ) erhält man die maxi-
male Betriebsgröße in Hektar RLN ( Spalte 26 ). Multipli-
ziert man diese mit dem nach den Pauschalierungsver-
ordnungen ermittelten pauschalierten Gewinn je Hektar 
RLN ( Spalte 21 ) erhält man den pauschalierten Gewinn 
bei maximaler Ausschöpfung der Einheitswertgrenze 
( Spalte 27 ); verfährt man ebenso hinsichtlich des berei-
nigten Ergebnisses je Hektar RLN ( Spalte 14 = Spalte 22 ), 
so erhält man den errechneten, an das Ertragsteuerrecht 
angenäherten Gewinn bei maximaler Ausschöpfung der 
Einheitswertgrenze ( Spalte 26 ). Dieses pauschalierte Er-
gebnis lässt sich schließlich in Relation zum bereinig-
ten, dh dem Ertragsteuerrecht angenäherten Ergebnis 
vergleichen und ergibt den Prozentsatz in dem die pau-
schalierten Gewinne dem bereinigten Ergebnis entspre-
chen ( Spalte 29 = Spalte 23 ). Legt man der durch die LuF 
PauschVO 2011581 auf € 100.000 erhöhten Einheitswert-
grenze den durchschnittlichen Einheitswert je Hektar 
RLN des Jahres 2010 zu Grunde, würde sogar eine ma-
ximale Betriebsgröße von 113,62 Hektar RLN noch von 
der Vollpauschalierung erfasst sein.

Alle Daten sind zur besseren Vergleichbarkeit auf 
den Hektar reduzierter landwirtschaftlicher Nutzflä-
che ( RLN ) normalisiert. Alle Geldbeträge sind in Euro 
angegeben; die in den » Buchführungsergebnissen « bis 
einschließlich 1999 ausgewiesenen Schillingbeträge 
wurden mit dem Faktor 13,7603 Schilling je Euro umge-
rechnet.582

581 	 BGBl II 2010 / 471 idF II 2011 / 4.
582 	 Siehe zum Umrechnungskurs Art 1 der Verordnung ( EG ) 

Nr 2866 / 98 des Rates vom 31. Dezember 1998 über die Um-
rechnungskurse zwischen dem Euro und den Währungen 
der Mitgliedstaaten, die den Euro einführen, ABl L 359 / 1 ( 31. 
12. 1998 ).
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Tabelle 1: Grunddaten je Hektar reduzierter landwirtschaftlicher Nutzfläche

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )

Jahr
Betriebs- 
größe in  

Hektar RLN

Einheits-
wert je  

Hektar RLN
Ertrag Aufwand

Familienlohn- 
ansatz

Pachten, 
Zinsen, Aus- 

gedinge

Obj. Auf-
wand

Reinertrag Einkünfte

1966 14, 21 590, 98 874, 62 565, 32 307, 33 45, 20 814, 74 59, 88 309, 30

1967 14, 25 593, 52 941, 62 616, 63 319, 69 50, 29 873, 16 68, 46 324, 99

1968 14, 23 590, 47 959, 35 650, 42 330, 73 52, 54 916, 55 42, 80 308, 93

1969 14, 21 590, 47 1.024, 47 684, 07 338, 58 55, 89 956, 81 67, 66 340, 40

1970 14, 70 589, 38 1.109, 71 745, 62 354, 79 56, 03 1.035, 73 73, 98 364, 09

1971 14, 87 592, 21 1.170, 11 796, 78 399, 12 59, 66 1.117, 71 52, 40 373, 32

1972 15, 27 602, 89 1.311, 16 865, 46 436, 98 66, 64 1.222, 72 88, 44 445, 70

1973 15, 49 607, 69 1.505, 71 1.014, 44 491, 41 74, 27 1.421, 70 84, 01 491, 27

1974 15, 73 609, 00 1.628, 53 1.090, 53 538, 22 81, 32 1.547, 42 81, 10 538, 00

1975 15, 87 635, 02 1.754, 61 1.168, 14 598, 02 88, 52 1.677, 73 76, 89 586, 47

1976 15, 83 637, 78 1.922, 56 1.279, 48 650, 71 95, 64 1.834, 55 88, 01 643, 08

1977 15, 90 702, 38 2.019, 65 1.371, 26 724, 84 103, 05 1.993, 05 26, 60 648, 39

1978 16, 08 701, 37 2.135, 27 1.438, 05 773, 31 108, 21 2.103, 15 32, 12 697, 22

1979 16, 12 702, 75 2.134, 04 1.485, 14 830, 72 112, 06 2.203, 80 -69, 77 648, 90

1980 16, 42 712, 70 2.399, 15 1.609, 27 890, 53 122, 82 2.376, 98 22, 17 789, 88

1981 17, 89 822, 58 2.514, 41 1.731, 94 914, 44 138, 22 2.508, 16 6, 25 782, 47

1982 18, 11 823, 89 2.654, 38 1.820, 38 971, 13 155, 01 2.636, 50 17, 88 833, 99

1983 18, 13 861, 68 2.629, 96 1.867, 47 999, 11 153, 19 2.713, 39 -83, 43 762, 48

1984 18, 47 854, 92 2.845, 87 1.949, 30 1.022, 58 152, 03 2.819, 78 26, 09 896, 64

1985 18, 48 853, 03 2.737, 00 1.966, 89 1.077, 81 156, 68 2.888, 09 -151, 09 770, 11

1986 18, 69 848, 24 2.789, 69 1.950, 68 1.108, 41 159, 30 2.899, 94 -110, 24 839, 01

1987 19, 01 849, 62 2.807, 71 1.955, 63 1.131, 95 158, 57 2.929, 08 -121, 36 852, 09

1988 19, 30 857, 90 2.886, 49 1.961, 00 1.166, 62 157, 41 2.970, 28 -83, 79 925, 49

1989 19, 56 857, 18 2.979, 30 2.025, 83 1.185, 95 158, 94 3.052, 84 -73, 54 953, 47

1990 19, 53 858, 41 3.254, 29 2.130, 84 1.236, 60 166, 78 3.200, 80 53, 49 1.123, 45

1991 18, 43 858, 77 3.105, 09 2.098, 65 1.266, 47 180, 66 3.184, 31 -52, 76 1.006, 45

1992 18, 24 857, 25 3.185, 76 2.143, 27 1.384, 27 185, 17 3.342, 08 -156, 32 1.042, 49

1993 18, 45 866, 17 3.057, 35 2.140, 72 1.420, 90 186, 84 3.374, 93 -317, 58 916, 62

1994 18, 83 861, 04 3.126, 90 2.134, 26 1.442, 05 191, 81 — -270, 34 992, 57

1995 19, 32 858, 76 3.143, 14 1.991, 36 1.422, 06 183, 56 — -86, 92 1.151, 57

1996 19, 92 882, 51 3.157, 55 2.080, 22 1.399, 17 176, 57 — -145, 13 1.077, 30

1997 20, 16 876, 69 3.199, 26 2.174, 78 1.397, 06 168, 34 — -204, 21 1.024, 69

1998 20, 48 877, 18 3.069, 79 2.129, 80 1.383, 25 170, 68 — -272, 31 940, 31

1999 20, 78 878, 16 3.011, 48 2.120, 38 1.383, 11 166, 82 — -325, 07 891, 11

2000 21, 13 873, 17 3.100, 14 2.173, 07 1.348, 89 175, 77 — -246, 14 927, 02

2001 21, 51 871, 69 3.321, 01 2.255, 74 1.346, 12 179, 82 — -100, 93 1.065, 27

2002 21, 86 875, 11 3.264, 73 2.286, 28 1.349, 50 182, 11 — -188, 88 978, 45

2003 21, 75 855, 17 2.997, 75 2.146, 62 1.358, 57 194, 57 — — 851, 13

2004 22, 00 863, 64 3.055, 05 2.174, 05 1.366, 73 192, 41 — — 880, 95

2005 22, 42 869, 76 3.019, 13 2.157, 54 1.339, 88 194, 78 — — 885, 06

2006 22, 63 870, 53 3.226, 07 2.242, 29 1.353, 34 197, 44 — — 983, 78

2007 22, 89 878, 11 3.462, 30 2.349, 93 1.367, 28 214, 90 — — 1.112, 36

2008 23, 29 871, 62 3.698, 07 2.560, 93 1.372, 05 232, 72 — — 1.137, 10

2009 23, 40 871, 79 3.339, 36 2.527, 44 1.448, 80 224, 36 — — 811, 97

2010 23, 86 880, 13 3.517, 35 2.559, 14 1.451, 47 221, 79 — — 958, 21
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Tabelle 2: Ergebnisbereinigung je Hektar reduzierter landwirtschaftlicher Nutzfläche

( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 )

Jahr Einkünfte
Öffentliche 
Zuschüsse

Einkünfte aus 
Nebenerwerb etc

Sozialversicherung
Investitions-

begünstigungen
Bereinigtes  

Ergebnis

1966 309, 30 14, 53 — 21, 51 15, 46 286, 85

1967 324, 99 13, 95 — 22, 38 16, 25 300, 32

1968 308, 93 12, 94 — 23, 15 15, 45 283, 27

1969 340, 40 12, 21 — 23, 70 17, 02 311, 89

1970 364, 09 14, 17 — 24, 84 18, 20 335, 22

1971 373, 32 12, 35 — 27, 94 18, 67 339, 07

1972 445, 70 13, 37 — 30, 59 22, 29 406, 20

1973 491, 27 17, 59 — 34, 40 24, 56 449, 89

1974 538, 00 15, 12 — 37, 06 26, 90 489, 15

1975 586, 47 21, 15 — 41, 35 29, 32 536, 94

1976 643, 08 22, 17 — 46, 15 32, 15 586, 95

1977 648, 39 23, 98 — 59, 88 32, 42 580, 07

1978 697, 22 26, 31 — 69, 55 34, 86 619, 12

1979 648, 90 28, 49 — 74, 71 32, 44 570, 23

1980 789, 88 27, 47 — 80, 59 39, 49 697, 26

1981 782, 47 32, 92 — 83, 72 39, 12 692, 55

1982 833, 99 33, 94 — 89, 17 41, 70 737, 06

1983 762, 48 36, 92 — 95, 13 38, 12 666, 15

1984 896, 64 34, 88 — 103, 49 44, 83 783, 20

1985 770, 11 36, 99 — 109, 23 38, 51 659, 37

1986 839, 01 34, 66 — 113, 44 41, 95 718, 28

1987 852, 09 38, 15 — 118, 17 42, 60 729, 47

1988 925, 49 39, 68 — 125, 29 46, 27 793, 61

1989 953, 47 42, 80 — 128, 99 47, 67 819, 60

1990 1.123, 45 53, 27 — 130, 96 56, 17 989, 59

1991 1.006, 45 159, 88 — 127, 18 50, 32 988, 83

1992 1.042, 49 — 55, 09 127, 61 49, 37 810, 41

1993 916, 62 — 61, 45 134,38 42,76 678,03

1994 992, 57 — 66, 00 143,07 46,33 737,17

1995 1.151, 57 — 67, 71 148,02 54,19 881,65

1996 1.077, 30 — 60, 56 161,18 50,84 804,72

1997 1.024, 69 — 60, 56 167,46 48,21 748,46

1998 940, 31 — 59, 97 169,69 44,02 666,64

1999 891, 11 — 70, 29 170,36 41,04 609,42

2000 927, 02 — 68, 29 171,24 42,94 644,56

2001 1.065, 27 — 70, 06 175,90 49,76 769,55

2002 978, 45 — 77, 36 175,59 45,05 680,45

2003 851, 13 — 80, 55 173,08 38,53 558,97

2004 880, 95 — 80, 68 177,18 40,01 583,08

2005 885, 06 — 74, 26 198,70 40,54 571,55

2006 983, 78 — 69, 77 206,67 45,70 661,64

2007 1.112, 36 — 71, 91 216,49 52,02 771,94

2008 1.137, 10 — 73, 68 222,46 53,17 787,79

2009 811, 97 — 77, 74 223,40 36,71 474,12

2010 958, 21 — 83, 61 226,08 43,73 604,79
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Tabelle 3: Vergleich zwischen pauschaliertem und bereinigtem Ergebnis je Hektar reduzierter 
landwirtschaftlicher Nutzfläche

( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 )

Jahr
Einheits-

wert
Durch-

schnittssatz
Grundbe-

trag

Pachten,  
Zinsen,  

Aus-
gedinge

Sozial-
versich-
erung

Erhalt. 
Pachten

Pausch. 
Gewinn

Ber. 
Ergebnis

Verhältnis

1966 590, 98 18% 106, 38 45, 20 21, 51 45, 34 85, 00 286, 85 29, 63%

1967 593, 52 19% 110, 79 50, 29 22, 38 48, 81 86, 93 300, 32 28, 95%

1968 590, 47 20% 116, 13 52, 54 23, 15 49, 73 90, 16 283, 27 31, 83%

1969 590, 47 20% 116, 13 55, 89 23, 70 53, 11 89, 65 311, 89 28, 74%

1970 589, 38 20% 115, 91 56, 03 24, 84 57, 53 92, 57 335, 22 27, 61%

1971 592, 21 21% 124, 36 59, 66 27, 94 60, 66 97, 42 339, 07 28, 73%

1972 602, 89 21% 126, 61 66, 64 30, 59 67, 97 97, 35 406, 20 23, 97%

1973 607, 69 21% 127, 61 74, 27 34, 40 78, 05 97, 00 449, 89 21, 56%

1974 609, 00 21% 127, 89 81, 32 37, 06 84, 42 93, 93 489, 15 19, 20%

1975 635, 02 26% 161, 93 88, 52 41, 35 90, 96 123, 02 536, 94 22, 91%

1976 637, 78 26% 162, 63 95, 64 46, 15 99, 66 120, 51 586, 95 20, 53%

1977 702, 38 28% 196, 67 103, 05 59, 88 104, 70 138, 43 580, 07 23, 86%

1978 701, 37 31% 217, 42 108, 21 69, 55 110, 69 150, 35 619, 12 24, 29%

1979 702, 75 32% 224, 88 112, 06 74, 71 110, 63 148, 73 570, 23 26, 08%

1980 712, 70 30% 213, 81 122, 82 80, 59 124, 37 134, 77 697, 26 19, 33%

1981 822, 58 31% 255, 00 138, 22 83, 72 130, 34 163, 40 692, 55 23, 59%

1982 823, 89 31% 255, 41 155, 01 89, 17 137, 60 148, 82 737, 06 20, 19%

1983 861, 68 31% 267, 12 153, 19 95, 13 136, 33 155, 13 666, 15 23, 29%

1984 854, 92 31% 265, 03 152, 03 103, 49 147, 53 157, 03 783, 20 20, 05%

1985 853, 03 31% 264, 44 156, 68 109, 23 141, 88 140, 41 659, 37 21, 29%

1986 848, 24 31% 262, 95 159, 30 113, 44 144, 61 134, 83 718, 28 18, 77%

1987 849, 62 31% 263, 38 158, 57 118, 17 145, 55 132, 19 729, 47 18, 12%

1988 857, 90 31% 265, 95 157, 41 125, 29 149, 63 132, 88 793, 61 16, 74%

1989 857, 18 31% 265, 72 158, 94 128, 99 154, 44 132, 24 819, 60 16, 13%

1990 858, 41 31% 266, 11 166, 78 130, 96 168, 70 137, 06 989, 59 13, 85%

1991 858, 77 31% 266, 22 180, 66 127, 18 160, 96 119, 34 988, 83 12, 07%

1992 857, 25 31% 265, 75 185, 17 127, 61 165, 14 118, 11 810, 41 14, 57%

1993 866, 17 31% 268, 51 186, 84 134, 38 158, 49 105, 78 678, 03 15, 60%

1994 861, 04 31% 266, 92 191, 81 143, 07 162, 09 94, 13 737, 17 12, 77%

1995 858, 76 31% 266, 22 183, 56 148, 02 162, 94 97, 57 881, 65 11, 07%

1996 882, 51 31% 273, 58 176, 57 161, 18 163, 68 99, 50 804, 72 12, 37%

1997 876, 69 31% 271, 77 168, 34 167, 46 165, 84 101, 82 748, 46 13, 60%

1998 877, 18 31% 271, 93 170, 68 169, 69 159, 13 90, 69 666, 64 13, 60%

1999 878, 16 31% 272, 23 166, 82 170, 36 156, 11 91, 16 609, 42 14, 96%

2000 873, 17 31% 270, 68 175, 77 171, 24 160, 71 84, 38 644, 56 13, 09%

2001 871, 69 41% 357, 39 179, 82 175, 90 172, 16 173, 82 769, 55 22, 59%

2002 875, 11 41% 358, 80 182, 11 175, 59 169, 24 170, 33 680, 45 25, 03%

2003 855, 17 41% 350, 62 194, 57 173, 08 167, 93 150, 90 558, 97 27, 00%

2004 863, 64 41% 354, 09 192, 41 177, 18 167, 93 152, 43 583, 08 26, 14%

2005 869, 76 41% 356, 60 194, 78 198, 70 167, 93 131, 05 571, 55 22, 93%

2006 870, 53 39% 339, 51 197, 44 206, 67 167, 93 103, 33 661, 64 15, 62%

2007 878, 11 39% 342, 46 214, 90 216, 49 167, 93 79, 01 771, 94 10, 23%

2008 871, 62 39% 339, 93 232, 72 222, 46 167, 93 52, 69 787, 79 6, 69%

2009 871, 79 39% 340, 00 224, 36 223, 40 167, 93 60, 17 474, 12 12, 69%

2010 880, 13 39% 343, 25 221, 79 226, 08 167, 93 63, 31 604, 79 10, 47%

Durchschnitte 115,99 631,45 19,61%
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Tabelle 4: Vergleich zwischen pauschaliertem und bereinigtem Ergebnis bei maximaler Aus-
schöpfung der Einheitswertgrenze

( 24 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 28 ) ( 29 )

Jahr
Maximaler 

Einheitswert
Einheitswert 
je Hekar RLN

Maxima-
le Größe in 

Hektar RLN

Pauschalierter 
Gewinn bei maxi-
maler Ausschöp-

fung

Bereinigtes 
Ergebnis bei 

maximaler Aus-
schöpfung

Verhältnis

1966 43.603, 70 590, 98 73, 78 6.271, 41 21.164, 69 29, 63%

1967 43.603, 70 593, 52 73, 47 6.386, 77 22.063, 30 28, 95%

1968 43.603, 70 590, 47 73, 85 6.658, 16 20.918, 40 31, 83%

1969 43.603, 70 590, 47 73, 85 6.619, 99 23.031, 72 28, 74%

1970 43.603, 70 589, 38 73, 98 6.848, 62 24.800, 67 27, 61%

1971 43.603, 70 592, 21 73, 63 7.172, 75 24.965, 30 28, 73%

1972 43.603, 70 602, 89 72, 32 7.040, 49 29.378, 05 23, 97%

1973 50.870, 98 607, 69 83, 71 8.119, 88 37.661, 44 21, 56%

1974 50.870, 98 609, 00 83, 53 7.845, 82 40.859, 78 19, 20%

1975 50.870, 98 635, 02 80, 11 9.855, 02 43.014, 45 22, 91%

1976 50.870, 98 637, 78 79, 76 9.612, 30 46.816, 55 20, 53%

1977 50.870, 98 702, 38 72, 43 10.025, 98 42.012, 12 23, 86%

1978 50.870, 98 701, 37 72, 53 10.905, 42 44.905, 73 24, 29%

1979 50.870, 98 702, 75 72, 39 10.766, 73 41.278, 36 26, 08%

1980 50.870, 98 712, 70 71, 38 9.619, 37 49.768, 96 19, 33%

1981 65.405, 55 822, 58 79, 51 12.992, 38 55.066, 00 23, 59%

1982 65.405, 55 823, 89 79, 39 11.814, 57 58.512, 50 20, 19%

1983 65.405, 55 861, 68 75, 90 11.775, 14 50.563, 67 23, 29%

1984 65.405, 55 854, 92 76, 50 12.013, 79 59.918, 58 20, 05%

1985 65.405, 55 853, 03 76, 67 10.765, 98 50.556, 69 21, 29%

1986 65.405, 55 848, 24 77, 11 10.396, 07 55.384, 86 18, 77%

1987 65.405, 55 849, 62 76, 98 10.176, 35 56.156, 41 18, 12%

1988 65.405, 55 857, 90 76, 24 10.130, 89 60.503, 60 16, 74%

1989 65.405, 55 857, 18 76, 30 10.090, 12 62.538, 69 16, 13%

1990 65.405, 55 858, 41 76, 19 10.443, 41 75.400, 50 13, 85%

1991 65.405, 55 858, 77 76, 16 9.089, 17 75.310, 58 12, 07%

1992 65.405, 55 857, 25 76, 30 9.011, 16 61.832, 18 14, 57%

1993 65.405, 55 866, 17 75, 51 7.987, 25 51.199, 23 15, 60%

1994 65.405, 55 861, 04 75, 96 7.150, 02 55.996, 20 12, 77%

1995 65.405, 55 858, 76 76, 16 7.431, 33 67.149, 39 11, 07%

1996 65.405, 55 882, 51 74, 11 7.374, 59 59.640, 68 12, 37%

1997 65.405, 55 876, 69 74, 61 7.596, 00 55.839, 23 13, 60%

1998 65.405, 55 877, 18 74, 56 6.762, 24 49.706, 63 13, 60%

1999 65.405, 55 878, 16 74, 48 6.789, 52 45.389, 42 14, 96%

2000 65.405, 55 873, 17 74, 91 6.320, 65 48.281, 33 13, 09%

2001 65.500, 00 871, 69 75, 14 13.061, 33 57.825, 18 22, 59%

2002 65.500, 00 875, 11 74, 85 12.748, 59 50.929, 83 25, 03%

2003 65.500, 00 855, 17 76, 59 11.557, 74 42.812, 77 27, 00%

2004 65.500, 00 863, 64 75, 84 11.560, 75 44.221, 77 26, 14%

2005 65.500, 00 869, 76 75, 31 9.868, 97 43.042, 39 22, 93%

2006 65.500, 00 870, 53 75, 24 7.774, 70 49.782, 78 15, 62%

2007 65.500, 00 878, 11 74, 59 5.893, 24 57.580, 34 10, 23%

2008 65.500, 00 871, 62 75, 15 3.959, 41 59.200, 45 6, 69%

2009 65.500, 00 871, 79 75, 13 4.521, 01 35.621, 74 12, 69%

2010 65.500, 00 880, 13 74, 42 4.711, 52 45.008, 79 10, 47%

Durchschnitte 75,70 8.789,26 47.858,04 19,61%


